
Landtag von Baden-Württemberg
12. Wahlperiode

Drucksache 12 / 5359
13. 07. 2000

1Eingegangen: 13. 07. 2000 / Ausgegeben: 11. 09. 2000

Schreiben des Staatsministeriums vom 12. Juli 2000 Nr. II-6903:

In der Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung beschlossenen
Landesjugendbericht 2000.

Gemäß §10 Abs. 2 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für Baden-Württemberg
hat die Landesregierung den Landtag mindestens einmal in jeder Legislaturperi-
ode über die Lage der Jugend und die Jugendhilfe in Baden-Württemberg sowie
die Folgerungen für die Jugendhilfe im Lande, die sie für erforderlich hält, zu un-
terrichten.

Dr. Menz

Staatssekretär

Mitteilung

der Landesregierung

Landesjugendbericht 2000





3

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5359



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5359

4

INHALT

1 Einführung, Kurzfassung zentraler Ergebnisse des Berichts
und Perspektiven für die Jugendhilfe 9

1.1 Einführung 9

1.2 Kurzfassung zentraler Ergebnisse des Berichtes 10

1.2.1 Zur Lage der jungen Menschen in Baden-Württemberg 10

1.2.2 Situation und Entwicklung der Jugendhilfe 13

1.2.2.1 Entwicklungen einzelner Leistungsbereiche
von Jugendhilfe 14

1.2.2.2 Strukturelle und konzeptionelle Entwicklungen
in der Jugendhilfe 18

1.3 Perspektiven 20
(Folgerungen für die Jugendhilfe, die die Landesregierung
für erforderlich hält)

1.3.1 Jugendhilfeplanung 21

1.3.2 Prävention 22

1.3.3 Kooperation 24

2 Daten zur Lage der jungen Menschen in Baden-Württemberg 27

2.1 Raumtypen in Baden-Württemberg 27

2.2 Junge Menschen in der Bevölkerung 29

2.3 Familienstrukturen 30

2.4 Sozioökonomische Lage von Familien und jungen Menschen 32

2.4.1 Einkommen von Familien und Arbeitslosigkeit von Eltern 32

2.4.2 Zum Zusammenhang von Arbeitslosigkeit, Armut und
familialen Be- und Erziehungsproblemen 40

2.5 Schulische und berufliche Ausbildung junger Menschen 41

2.5.1 Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen 41

2.5.2 Nichtdeutsche Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen 44

2.5.3 Schüler/-innen an berufsbildenden Schulen und
Auszubildende 46

2.5.4 Studentinnen und Studenten 49

2.6 Arbeitsmarktsituation für junge Menschen 50

2.7 Junge Menschen als Opfer und Täter von Straftaten 51

2.7.1 Junge Menschen als Opfer von Straftaten und Gewalt 51

2.7.2 Junge Menschen als Täter 54

2.7.2.1 Die Delikte junger Menschen 54

2.7.2.2 Die Sanktionierung delinquenten Verhaltens
junger Menschen 57

2.7.2.3 Entstehungsbedingungen der Delinquenz
junger Menschen 61

3 Situation und Entwicklung der Jugendhilfe 63

3.1 Aufgaben der Jugendhilfe und Entwicklungslinien seit
Einführung des SGB VIII 63

3.2 Aufgabe, Stand und Entwicklung der Jugendhilfeplanung 67

3.2.1 Aufgabe von Jugendhilfeplanung 67

Inhalt



5

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5359

3.2.2 Stand und Entwicklung von Jugendhilfeplanung
in Baden-Württemberg 68

3.2.2.1 Themen von Jugendhilfeplanung 68

3.2.2.1.1 Ausgearbeitete Planungen 68

3.2.2.1.1.1 Vorliegende Planungsdokumente 69

3.2.2.1.2 Planungen in Bearbeitung 70

3.2.2.1.3 Beabsichtigte Planungen 71

3.2.2.2 Verfahren der Bedarfsermittlung 71

3.2.2.3 Ermittlung sozialräumlichen Bedarfs 73

3.2.2.3.1 Das Projekt „Orte für Familien“ als Beispiel für
partizipative Bedarfsermittlung 74

3.2.2.4 Jugendhilfeplanung in kreisangehörigen Städten 75

3.2.2.5 Einbezug der freien Träger von Jugendhilfe in die
Bedarfsermittlung 76

3.2.2.5.1 Die Angaben der Jugendämter in den Fragebögen 76

3.2.2.5.2 Die Einschätzungen der Vertreter der Träger der freien
Jugendhilfe 77

3.2.2.6 Neue Steuerung der Verwaltung und die Rolle
der freien Träger 78

3.2.2.6.1 Ein Bundesmodellprojekt 78

3.2.2.6.2 Weitere Einschätzungen der freien Träger zu ihrer
Rolle bei der Anwendung neuer Steuerungsverfahren 79

3.2.2.7 Die Sicht der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Landesjugendämter 80

3.2.2.8 Personelle Ressourcen für die Jugendhilfeplanung 81

3.2.3 Gesamteindruck von Stand und Entwicklung der Jugendhilfe-
planung in Baden-Württemberg 82

3.3 Entwicklung der Anforderungen an die Jugendhilfe 84

3.3.1 Anforderungen durch sozioökonomische Problemlagen 84

3.3.1.1 Die Angaben der Jugendämter 84

3.3.1.2 Zur Erfassung der sozialen Lagen von Familien
in den ASD-Statistiken 86

3.3.1.3 Herausforderungen an die Jugendhilfe durch gesell-
schaftliche Entwicklungen aus der Sicht der freien
Träger 87

3.3.1.3.1 Herausforderungen der Jugendhilfe aus der Sicht der
Wohlfahrtsverbände 87

3.3.1.3.2 Herausforderungen an die verbandliche und offene
Jugendarbeit aus Sicht des Landesjugendrings und
der Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten 88

3.3.2 Anforderungen durch delinquentes Verhalten junger Menschen 89

3.3.2.1 Die Angaben der Jugendämter 89

3.3.2.2 Anforderungen aus Sicht der Wohlfahrtsverbände 91

3.3.2.2.1 Hilfen für straffällig gewordene Jugendliche und junge
Erwachsene 92

3.3.2.2.2 Hilfen zur Erziehung als Reaktion auf die Delinquenz
Jugendlicher und junger Erwachsener 92

3.3.2.2.3 Täter-Opfer-Ausgleich 95

Inhalt



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5359

6

3.3.3 Anforderungen durch das neue Kindschaftsrecht 98

3.3.3.1 Änderungen im Familienrecht und ihre Implikationen
für die Jugendhilfe 98

3.3.3.1.1 Möglichkeit des gemeinsamen Sorgerechts für Eltern,
die bei Geburt eines Kindes nicht miteinander
verheiratet sind 98

3.3.3.1.2 Abschaffung der gesetzlichen Amtspflegschaft und
Neuordnung des Rechts der Beistandschaft 98

3.3.3.1.3 Die Neuregelung des Sorgerechts nach Trennung
und Scheidung 99

3.3.3.1.4 Das neue Umgangsrecht 99

3.3.3.2 Die Anforderungen durch das neue Kindschaftsrecht
in der Wahrnehmung der Jugendämter 100

3.4 Entwicklung einzelner Leistungsbereiche 102

3.4.1 Tagesbetreuung von Kindern 102

3.4.1.1 Förderung in Tageseinrichtungen 102

3.4.1.2 Betreuung in Tagespflege 107

3.4.2 Kinder- und Jugendarbeit 108

3.4.2.1 Die Ergebnisse der amtlichen Statistik 109

3.4.2.1.1 Einrichtungen und Personal in der Jugendarbeit 109

3.4.2.1.2 Ausgewählte Maßnahmen der Jugendarbeit 111

3.4.2.2 Die Ergebnisse der Erhebung des Städtetags Baden-
Württemberg 113

3.4.2.2.1 Zur Situation in den Großen Kreisstädten 113

3.4.2.2.2 Zur Situation in den kleineren Städten 114

3.4.3 Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe 115

3.4.3.1 Ergebnisse einer Umfrage des Landesjugendamtes
Württemberg-Hohenzollern zur Jugendsozialarbeit 118

3.4.4 Mobile Jugendarbeit und Streetwork 121

3.4.5 Förderung der Erziehung in der Familie 122

3.4.5.1 Familienbildung und Familienerholung 122

3.4.5.2 Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung 123

3.4.5.3 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung
und Scheidung 124

3.4.5.3.1 Gemeinsame Wohnformen für allein sorgende
Mütter oder Väter und ihre Kinder 124

3.4.6 Hilfen zur Erziehung 126

3.4.6.1 Die Entwicklung der einzelnen Hilfearten 128

3.4.6.1.1 Erziehungsberatung 128

3.4.6.1.2 Soziale Gruppenarbeit 129

3.4.6.1.3 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 131

3.4.6.1.4 Sozialpädagogische Familienhilfe 133

3.4.6.1.5 Erziehung in einer Tagesgruppe 135

3.4.6.1.6 Vollzeitpflege 136

3.4.6.1.7 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform 138

3.4.6.1.8 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 140

Inhalt



7

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5359

3.4.6.2 Geschlechtsspezifische Aspekte der Gewährung
von Hilfen zur Erziehung 142

3.4.6.3 Die Entwicklung der Hilfen für junge Erwachsene 143

3.4.6.4 Junge Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit
in Hilfen zur Erziehung 146

3.4.6.5 Art der Beendigung von Hilfen und Wechsel
zwischen den Hilfearten 148

3.4.6.5.1 Den Hilfen nach §§ 32 bis 35 SGB VIII voran-
gegangene Hilfen 148

3.4.6.5.2 Art der Beendigung der Hilfen nach §§ 32 bis 35
SGB VIII 151

3.4.6.5.3 Überleitung in eine andere Hilfeart 153

3.4.6.6 Zusammenfassung der Entwicklung im Bereich der
Hilfen zur Erziehung 156

3.4.6.7 Hilfen zur Erziehung in kreistypisierter Betrachtung 160

3.4.7 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen 167

3.4.8 Exkurs: Kinder- und Jugendpsychiatrie 169

3.5 Strukturelle und konzeptionelle Entwicklungen in der Jugendhilfe 171

3.5.1 Gemeinwesenorientierung 171

3.5.1.1 Zur Funktion von Gemeinwesenarbeit 171

3.5.1.2 Entwicklungsstand von Gemeinwesenarbeit 172

3.5.1.2.1 Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule 175

3.5.2 Flexibilisierung von Hilfen zur Erziehung und Integration
verschiedener Aufgabenbereiche 178

3.5.2.1 Intentionen der Flexibilisierungsprojekte 178

3.5.2.2 Stand der Bemühungen um Flexibilisierung und
Integration von Hilfen 179

3.5.2.2.1 Bemühungen der Jugendämter um Flexibilisierung
der Hilfen zur Erziehung 179

3.5.2.2.2 Projekte zur Flexibilisierung der Hilfen zur
Erziehung und zu ihrer Integration mit anderen
Arbeitsbereichen von Jugendhilfe 181

3.5.2.2.3 Offene Fragen zum Konzept der Flexiblen
Erziehungshilfen 183

3.5.2.2.4 Bemühungen um die Integration verschiedener
Aufgabenbereiche 184

3.5.2.2.5 Bemühungen um Integration und Flexibilisierung
von Hilfen aufseiten der freien Träger 185

3.5.3 Weitere strukturelle und konzeptionelle Entwicklungen
in der Jugendhilfe 186

3.5.4 Jugendhilfeleistungen der Städte und Gemeinden ohne
eigenes Jugendamt 187

3.5.5 Qualitätsentwicklung und Wirkungsforschung 188

3.5.5.1 Qualitätsentwicklung in der Praxis 189

3.5.5.1.1 Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit 189

3.5.5.1.2 Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen 191

Inhalt



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5359

8

3.5.5.1.3 Qualitätsentwicklung in Erziehungshilfe-
einrichtungen 193

3.5.5.1.4 Die Bemühungen der Jugendämter: Qualitäts-
entwicklung im ASD, Verbesserung der Qualität
von Hilfeplanung 196

3.5.5.2 Empirische Forschungsprojekte zur Wirkung von
erzieherischen Hilfen 199

3.5.5.2.1 Die Evaluationsstudie „Jugendhilfe-Leistungen“ 199

3.5.5.2.2 Die „Jugendhilfe-Effekte-Studie“ 201

3.5.5.3 Die Novellierung des Kinder- und Jugendhilferechts 203

3.6 Entwicklung der Ausgaben der öffentlichen Hand für Jugendhilfe 205

Literatur 207

Verzeichnis der Tabellen 213

Verzeichnis der Schaubilder 221

Anhang 223

Inhalt



9

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5359

1 Einführung, Kurzfassung zentraler Ergebnisse
des Berichts und Perspektiven für die Jugendhilfe

1.1 Einführung

Der Entwurf dieses ersten Landesjugendberichts nach § 10 Abs. 2 des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes für Baden-Württemberg (LKJHG) wurde auf Grund eines im
Herbst 1998 vom Sozialministerium im Einvernehmen mit dem Kultusministe-
rium Baden-Württemberg erteilten Projektauftrags von der Familienwissenschaft-
lichen Forschungsstelle des Statistischen Landesamtes aufgestellt. Die Entstehung
des Berichtes wurde von einem Beirat begleitet, in dem die Kommunalen Landes-
verbände, beide Landesjugendämter, die Liga der freien Wohlfahrtspflege, der
Landesjugendring und die Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten vertreten
waren. Je zwei Beiratsmitglieder vertraten das Landeskuratorium für außerschuli-
sche Jugendbildung und den Beirat für soziale Jugendhilfe. Zusammen mit dem
federführenden Sozialministerium wirkte das Kultusministerium im Beirat mit.
Die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle hat die inhaltlichen Arbeiten
Mitte Mai 2000 abgeschlossen.

Der Bericht basiert weitgehend auf den Ergebnissen der amtlichen Kinder- und
Jugendhilfestatistik nach §§98 bis 103 SGB VIII, auf Informationen, die bei den
Jugendämtern in Baden-Württemberg eingeholt wurden, sowie auf Erkenntnissen
und Erfahrungen der Vertreter der Verbände der Träger der freien Jugendhilfe.
Weitere Erkenntnisse, die in den Bericht eingeflossen sind, beruhen auf Ge-
sprächen mit Leitungskräften der beiden Landesjugendämter sowie auf der Aus-
wertung einer Vielzahl Dokumente über Inhalte und Ergebnisse der Arbeit der
Träger der freien und der öffentlichen Jugendhilfe, insbesondere auch über Pla-
nungen.

Der Bericht hat Randbedingungen und in der Natur der Sache liegende Grenzen
zu berücksichtigen. Zu den Randbedingungen gehört, dass der Landesjugend-
bericht seinen Platz in einem Gefüge von Berichten hat, die Einfluss auf seinen
Inhalt ausüben. In der 11. Wahlperiode hat die Enquetekommission „Kinder in
Baden-Württemberg“ des Landtags von Baden-Württemberg ihre Erhebungs-
ergebnisse und Empfehlungen zur Kinderpolitik des Landes veröffentlicht. In der-
selben Wahlperiode hat das Ministerium für Familie, Frauen, Weiterbildung und
Kunst den Kinderbericht herausgegeben. In der gegenwärtig laufenden Wahl-
periode hat die Enquetekommission „Jugend-Arbeit-Zukunft“ des Landtags ihren
Bericht und ihre Empfehlungen vorgelegt. Auf die Lage der Familien und die
Perspektiven der Familienpolitik geht die Landesregierung in ihrem ebenfalls in
dieser Wahlperiode herausgegebenen Familienbericht ein.

Zur Frage möglicher Überschneidungen des Landesjugendberichts mit dem Be-
richt der Enquetekommission „Jugend-Arbeit-Zukunft“ hat der Sozialminister im
Einvernehmen mit der Kultusministerin dem Landtagspräsidenten mitgeteilt, dass
die Ministerien zur Vermeidung von Parallelberichterstattung bestrebt seien, im
Landesjugendbericht vorwiegend solche Felder abzudecken, die von der Enquete-
kommission voraussichtlich nicht als Schwerpunktbereiche behandelt würden. Im
Übrigen vermeidet der Bericht Überschneidungen mit dem Kinder- und dem
Familienbericht im Rahmen des Möglichen.

Zur Beachtung der in der Natur der Sache liegenden Grenzen gehört, dass die Be-
richterstattung über die Lage der jungen Behinderten und ihrer Angehörigen und
die Hilfe für junge Behinderte und ihre Angehörigen auch bei voller Würdigung
der Empfehlung der Enquetekommission „Jugend-Arbeit-Zukunft“, darauf in die-
sem Landesjugendbericht einzugehen, einem späteren Bericht vorbehalten blei-
ben muss. Der Inhalt des Landesjugendberichts wird durch seine Rechtsgrundlage
(§ 10 Abs. 2 LKJHG) auf die Lage der Jugend und die Jugendhilfe sowie die
Folgerungen für die Jugendhilfe im Lande, die die Landesregierung für erforder-
lich hält, begrenzt. Mit dieser inhaltlichen Begrenzung kann ein umfassender Be-
richt über die Lage der jungen Behinderten und ihrer Angehörigen und die Hilfen
für diesen Personenkreis nicht aufgestellt werden. Anders als im Fall der nicht be-
hinderten Jugendlichen und ihrer Angehörigen ist es bei den behinderten Jugend-
lichen und ihren Angehörigen nur schwer möglich, die Gesamtheit öffentlicher
und gesellschaftlicher Hilfen von der Jugendhilfe aus darzustellen. Ein Großteil
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dieser Hilfen gehört zu den Bereichen Gesundheit, Sozialhilfe und Schule. Die
Eingliederungshilfe für behinderte junge Menschen zählt zu den Aufgaben der
Sozialhilfe (Hilfe in besonderen Lebenslagen). Einzelne Ergebnisse der Bau- und
Verkehrspolitik (barrierefreies Bauen, Zugänglichkeit von Verkehrsmitteln) sind
für die Verwirklichung der Lebensbedürfnisse (auch) der jungen Behinderten von
elementarer Bedeutung. Während der Jugendhilfe vorgegeben ist, dass die jungen
Menschen ihr spätestens mit der Vollendung des 27. Lebensjahres „entwachsen“,
muss die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche davon ausgehen, dass
ein erheblicher Teil der Behinderten weiterhin auf öffentliche Hilfen angewiesen
bleibt. Dies bedeutet, dass im Landesjugendbericht schon nach seinem inhalt-
lichen Zuschnitt keine umfassende Behandlung der Thematik möglich ist. Hinzu
kommt, dass die Erhebung der Bundesstatistik gerade für den Bereich der seelisch
behinderten jungen Menschen, der rechtlich als einziger Bereich nicht der Sozial-
hilfe sondern der Jugendhilfe zugewiesen ist, aufgeschoben werden musste, so-
dass insoweit bisher keine Ergebnisse der amtlichen Statistik vorliegen.

Die Landesregierung sieht es aus diesen Gründen als geboten an, auf eine
(zwangsläufig) bruchstückhafte Berichterstattung über die Lage der jungen Be-
hinderten und ihrer Angehörigen und die Hilfen für junge Behinderte und ihre
Angehörigen im Rahmen des Landesjugendberichtes zugunsten einer Bericht-
erstattung zu einem späteren Zeitpunkt zu verzichten.

Die Praxis der Jugendhilfe kommt in der amtlichen Statistik sehr unterschiedlich
zur Geltung. Ausführliche Erhebungsergebnisse liegen vor allem über diejenigen
Hilfearten vor, für die Ausgaben aus öffentlichen Haushalten anfallen. So sind
z. B. die Hilfen zur Erziehung in der amtlichen Statistik intensiv erfasst. Über
deren quantitative Entwicklung kann deshalb eingehend berichtet werden. Die
Hilfen zur Erziehung wurden im Übrigen auch deshalb als ein inhaltlicher
Schwerpunkt dieses Berichtes vorgesehen, weil die Enquetekommission Jugend-
Arbeit-Zukunft des Landtages sich intensiv mit Jugendarbeit und Jugendsozial-
arbeit befasst hat, sodass es nahe liegt, auf die im Bericht der Enquetekommission
weniger ausführlich behandelten Hilfen vertiefend einzugehen.

1.2 Kurzfassung zentraler Ergebnisse des Berichtes

Entsprechend der gesetzlichen Aufgabenstellung behandelt der Bericht die Lage
der Jugend und die Jugendhilfe in Baden-Württemberg sowie die Folgerungen für
die Jugendhilfe im Lande, die die Landesregierung für erforderlich hält.

1.2.1 Zur Lage der jungen Menschen in Baden-Württemberg

Die Daten zur Lage der jungen Menschen werden, soweit dies möglich ist, nach
Geschlecht, Nationalität und der Form der Familie, denen die jungen Menschen
angehören, getrennt betrachtet. Eine Besonderheit ist die Untersuchung der Lage
junger Menschen nach verschiedenen Raumtypen innerhalb des Landes. Mit der
Zuordnung der Erhebungsergebnisse zu Raumtypen, die sich nach dem Grad der
Verdichtung und nach der Höhe der Arbeitslosenquote unterscheiden, wird
sichergestellt, dass bei Vergleichen bestimmte prägende Randbedingungen
berücksichtigt werden. Um Interpretationen darüber zu ermöglichen, ob in Ver-
änderungen, die sich innerhalb des zurückliegenden Jahrzehnts ergeben haben,
bestimmte Entwicklungen hervortreten, werden nach Möglichkeit die Daten für
1992, 1995 und 1998 dargestellt und miteinander verglichen; gelegentlich muss
auf andere Vergleichsjahre zurückgegriffen werden.

Demografische Entwicklung, Familienstrukturen und sozioökonomische Lage von
Familien

Der Anteil der jungen Deutschen an der Gesamtbevölkerung Baden-Württem-
bergs hat sich von 19,1 auf 19,9 Prozent erhöht, der Anteil der nichtdeutschen
jungen Menschen an der Gesamtbevölkerung ist von 4 auf 3,5 Prozent zurückge-
gangen. Vom Zuwachs an jungen Menschen haben insbesondere die teilweise
verdichteten Landkreise und die schwach verdichteten Landkreise mit relativ
niedriger Arbeitslosenquote profitiert; demgegenüber ist in den Stadtkreisen die
Anzahl junger Menschen im betrachteten Zeitraum, wenn auch nur geringfügig,
zurückgegangen.

Einführung, Kurzfassung zentraler Ergebnisse des Berichts und Perspektiven für die Jugendhilfe
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Im Hinblick auf die Familienformen lässt sich feststellen, dass der Anteil der
Minderjährigen in Baden-Württemberg, der in Familien mit nicht verheirateter
Bezugsperson lebt, zwischen 1992 und 1998 von zehn auf dreizehn Prozent aller
Minderjährigen angestiegen ist. Etwa die Hälfte aller jungen Menschen in Baden-
Württemberg wächst in Familien mit zwei Kindern auf; etwa ein Fünftel hat keine
Geschwister, ungefähr ein Drittel hat mehrere Geschwister.

Hinsichtlich der Einkommen der Familien, in denen die jungen Menschen leben,
besteht eine erhebliche Differenz zwischen den deutschen und den nichtdeutschen
Familien. 1998 lebten vier Prozent aller deutschen und elf Prozent aller nichtdeut-
schen jungen Menschen in Baden-Württemberg in Familien, die mit einem
monatlichen Nettoeinkommen unter 1 800 DM auszukommen hatten. Auf der
anderen Seite lebten 24 Prozent aller deutschen und sechs Prozent aller nichtdeut-
schen unter 21-Jährigen in Familien, deren Nettoeinkommen 6 000 DM überstieg.

Ein starkes Einkommensgefälle besteht auch zwischen den Familien mit verhei-
rateter und denen mit nicht verheirateter (in den meisten Fällen allein erziehender)
Bezugsperson.

Der Anteil der minderjährigen Sozialhilfeempfänger/-innen an allen Minderjähri-
gen in Baden-Württemberg ist zwischen 1994 und 1998 von 4,07 auf 4,56 Prozent
gestiegen. Empfänger/-innen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz sind in dieser Zahl nicht miterfasst. Hinter den landesdurchschnittlichen
Quoten minderjähriger Sozialhilfeempfänger steht eine starke Streuung zwischen
den Kreisen. Während im Stadtkreis mit der höchsten Quote 12,2 Prozent aller
Minderjährigen auf Sozialhilfe angewiesen sind, sind es im Landkreis mit der
niedrigsten Quote nur 1,93 Prozent.

Der Anteil der Minderjährigen, die in Familien mit arbeitslosem Haushaltsvor-
stand leben, ist zwischen 1992 und 1998 von drei auf fünf Prozent gestiegen. Da-
bei sind im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Bevölkerung sehr viel mehr nicht-
deutsche als deutsche Minderjährige und deutlich mehr Kinder allein erziehender
als verheirateter Eltern von der Arbeitslosigkeit der Bezugsperson betroffen.

29,1 Prozent aller minderjährigen Kinder allein erziehender Eltern in Baden-
Württemberg leben bei Eltern, die entweder arbeitslos oder aus anderen Gründen
nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind.

Schulische und berufliche Ausbildung sowie Arbeitslosigkeit junger Menschen

Die Zahl der Schüler/-innen an den allgemeinbildenden Schulen in Baden-Würt-
temberg ist zwischen 1992 und 1998 um 14 Prozent gestiegen. Die Verteilung der
Schüler hat sich dabei lediglich um einen Prozentpunkt von den Hauptschulen auf
die Realschulen und Gymnasien verschoben. 27 Prozent aller jungen Menschen,
die eine allgemeinbildende Schule besuchen, besuchen die Hauptschule, sieben
Prozent eine Sonderschule, 28 Prozent die Realschule, 36 Prozent das Gymna-
sium und drei Prozent besuchen eine sonstige Schule. Sowohl hinsichtlich des
Angebots an Schularten als auch insbesondere hinsichtlich des Bildungsstrebens
der Familien bestehen offenbar beträchtliche Unterschiede zwischen den Kreisen
in Baden-Württemberg. Im Landesdurchschnitt wechselten zum Schuljahr
1998/99 34 Prozent aller Grundschulabgänger/-innen in ein Gymnasium, im
Stadtkreis mit der höchsten Quote waren es 49 Prozent, im Landkreis mit der
niedrigsten Quote 22,6 Prozent.

Die Mädchen sind an den Realschulen und insbesondere den Gymnasien stärker
vertreten, als es ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht, während die Jungen
an den Hauptschulen, den Sonderschulen, bei denen es sich überwiegend um För-
derschulen handelt, sowie unter den jungen Menschen überrepräsentiert sind, die
die Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen. Nichtdeutsche Kinder und
Jugendliche sind an den allgemeinbildenden Schulen insgesamt mit 11,8 Prozent
vertreten. Sie stellen aber 23,4 Prozent der Haupt- und 26 Prozent der Sonder-
schüler/-innen, dagegen beträgt ihr Anteil an den Realschulen und Gymnasien nur
7,3 beziehungsweise 4,5 Prozent. Unter den Abiturienten sind die nichtdeutschen
jungen Menschen mit 4,4 Prozent vertreten.

Die Zahl der Schüler/-innen an beruflichen Schulen ging zwischen 1992 und 1998
geringfügig zurück. Die Zahl der Schüler/-innen im Berufsvorbereitungsjahr ist in
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dieser Zeit um 61 Prozent auf 11613 gestiegen. Die Zahl der Auszubildenden in
Baden-Württemberg hat zwischen 1992 und 1996 insgesamt um 11,3 Prozent ab-
genommen, ist jedoch zwischen 1996 und 1998 wieder um 4,5 Prozent angestie-
gen. Zwischen Oktober 1998 und September 1999 wurden den Arbeitsämtern im
Land 77 953 zu besetzende Berufsausbildungsstellen gemeldet. Das sind 39 Pro-
zent weniger als zwischen Oktober 1992 und September 1993, aber 3,4 % mehr
als im Vorjahr. Die Anzahl junger Menschen, die sich in den genannten Zeit-
räumen um einen Ausbildungsplatz bei den Arbeitsämtern gemeldet haben, stieg
zwischen 1992 und 1998 um 32 Prozent, ging jedoch im Vergleich zum Vorjahr
ebenfalls zurück.

1999 konnten gut 98% der bei den Arbeitsämtern gemeldeten Ausbildungsplatz-
bewerber eine Ausbildung beginnen, eine weiterführende Schule besuchen, das
Berufsvorbereitungsjahr absolvieren oder in berufsvorbereitende Kurse einmün-
den. Dieses Ergebnis ist auf die Bemühungen und die gute Zusammenarbeit von
Industrie, Handel, Handwerk, Verwaltung und Arbeitsämtern zurückzuführen.

Die Zahl der in Baden-Württemberg studierenden jungen Frauen und Männer im
Alter von 18 bis unter 27 Jahren ist zwischen 1992 und 1998 sowohl an den Fach-
hochschulen als auch an den Hochschulen kontinuierlich zurückgegangen. Der
Rückgang beruht dabei ausschließlich auf einem Rückgang bei den deutschen
Studierenden, da im selben Zeitraum die Zahl der ausländischen Studierenden
kontinuierlich zugenommen hat. Der Anteil der Studierenden an der altersentspre-
chenden Bevölkerung hat sich erhöht. Obwohl Mädchen und junge Frauen unter
den Abiturient/-inn/-en stärker vertreten sind als die Jungen und jungen Männer,
sind sie unter den Studierenden weiterhin unterrepräsentiert.

Während die Arbeitslosenquote Jugendlicher unter 20 Jahren 1998 bei 6,2 Pro-
zent lag (unter 25 Jahre: 7,5 Prozent) hat sich bis im Jahresdurchschnitt 1999 die
Quote für Jugendliche unter 20 Jahre auf 5,5 Prozent (unter 25 Jahre 6,3 Prozent)
verringert.

Junge Menschen als Opfer und Täter von Straftaten

Jugendliche und Heranwachsende sind in höherem Maße als Erwachsene gefähr-
det, Opfer von Straftaten und Gewalt zu werden. 1998 wurden 20590 junge Men-
schen in Baden-Württemberg Opfer von polizeilich registrierten Straftaten.

Über in der Familie oder in familiärem Umfeld begangene Gewalttaten gegen
Kinder und Jugendliche oder Vernachlässigung liegt wegen des großen Dunkel-
feldes ein nur begrenzt aussagefähiges Datenmaterial vor. Nach der Polizeilichen
Kriminalstatistik wurden 1998 256 junge Menschen als Schutzbefohlene miss-
handelt.

Dagegen wird das Hellfeld der Delinquenz junger Menschen durch die Tat-
verdächtigenstatistik des Landeskriminalamtes und die Verurteiltenstatistik des
Statistischen Landesamtes relativ gut erfasst. Die Zahl der registrierten Delikte
der unter 21-jährigen Tatverdächtigen ist zwischen 1992 und 1998 deutlich ge-
stiegen. Die Zunahme beruht dabei einerseits auf einem Kriminalitätsanstieg, an-
dererseits aber auch auf einem geänderten Anzeigeverhalten. 2,2 Prozent aller
Kinder zwischen acht und dreizehn Jahren, 6,4 Prozent aller Jugendlichen zwi-
schen 14 und 17 Jahren und 6,8 Prozent aller Heranwachsenden zwischen 18 und
20 Jahren gerieten 1998 in den Verdacht, eine Straftat begangen zu haben. Deut-
lich niedriger als die Zahl der Jugendlichen und Heranwachsenden, die in Tatver-
dacht geraten, ist die Zahl der jungen Menschen, gegen die Anklage erhoben wird.

42 Prozent aller Straftaten, für die Jugendliche verurteilt werden, sind Diebstahls-
delikte; bei 15 Prozent der Verurteilungen von Jugendlichen handelt es sich um
Körperverletzungsdelikte. Heranwachsende werden am häufigsten, nämlich in 30
Prozent der Fälle wegen Straßenverkehrsdelikten verurteilt. Mit 19 Prozent an zwei-
ter Stelle stehen auch bei ihnen die Diebstahlsdelikte. Körperverletzungsdelikte
machen 8 Prozent der Straftaten aus, für die Heranwachsende verurteilt werden.

Die Zahl der von Jugendgerichten angeordneten Folgen der Tat stieg zwischen
1992 und 1998 um 31 Prozent. Dabei war der Anstieg von Jugendstrafen (+ 38
Prozent) und Zuchtmitteln (+ 46 Prozent) überproportional, während die Zahl der
angeordneten Erziehungsmaßregeln um 28 Prozent zurückgegangen ist. Die am
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häufigsten auferlegten Zuchtmittel sind Arbeitsleistung und Geldbuße. Unter den
Erziehungsmaßregeln spielen die „Weisungen“ mit Abstand die bedeutendste
Rolle, zum Beispiel die Weisung, an einem sozialen Trainingskurs teilzunehmen,
oder die Weisung, sich um einen Ausgleich mit dem Verletzten zu bemühen.

Einzelne Forschungsbefunde belegen, dass junge Menschen mit niedriger Schul-
bildung, die in armen und sozial randständigen Familien aufwachsen und kaum
über gesellschaftliche Integrationsperspektiven verfügen, viel stärker gefährdet
sind, Straftaten zu begehen als gut ausgebildete junge Menschen mit sozialen
Teilhabechancen. Sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche werden auch öfter
als andere Opfer elterlicher Gewalt, was ihr Risiko, selbst gewalttätig zu werden,
weiter erhöht. Von einem guten Kenntnisstand über die Ursachen von Jugend-
delinquenz kann jedoch nicht gesprochen werden.

1.2.2 Situation und Entwicklung der Jugendhilfe

Mit der Einführung des SGB VIII zum 1. Januar 1991 hat die Jugendhilfe eine
leistungsrechtlich strukturierte gesetzliche Grundlage bekommen, die das Recht
junger Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung wie auch das Recht von Fami-
lien auf Unterstützung und Hilfe bei der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder be-
tont und die Bereitstellung entsprechender Angebote verlangt. Zugleich hebt das
Gesetz aber auch die Aufgabe der Jugendhilfe hervor, die Belange junger Men-
schen und ihrer Familien in anderen Politik- und Verwaltungsbereichen zu vertre-
ten und die Zusammenarbeit mit allen Institutionen zu suchen, deren Tätigkeit für
die Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern bedeutsam ist.

Stand und Entwicklung von Jugendhilfeplanung

Das SGB VIII verpflichtet die Jugendhilfe auch zu einer am Förderungs-, Unter-
stützungs- und Hilfebedarf von Eltern und Kindern orientierten planmäßigen
Überprüfung und Weiterentwicklung ihrer Einrichtungen und Dienstleistungen.
Die Verantwortung für die Jugendhilfeplanung obliegt den Trägern der öffent-
lichen Jugendhilfe. Diese müssen aber die freien Träger in allen Phasen ihrer
Planungen frühzeitig beteiligen.

Von den 49 Jugendämtern in Baden-Württemberg verfügten am Jahresanfang 1999
42 über ausgearbeitete Jugendhilfeplanungen. Diese betrafen allerdings nur in we-
nigen (7) Fällen den Gesamtbereich, im Übrigen einzelne oder mehrere Sektoren
der Jugendhilfe. Am häufigsten planerisch bearbeitet war der Bereich der Kinder-
tagesbetreuung oder ein Element davon, etwa der Bestand an Kindergartenplätzen.
Bei 38 Jugendämtern waren zu diesem Zeitpunkt Planungen in Bearbeitung.

Mit Jugendhilfeplanung befassen sich neben den örtlichen Trägern der Jugend-
hilfe auch die Städte und Gemeinden, die auch im Rahmen ihrer Verpflichtung
zur kommunalen Daseinsvorsorge Aufgaben der Jugendhilfe – insbesondere die
Kindertagesbetreuung und die offene Kinder- und Jugendarbeit – wahrnehmen.

Die Träger der freien Jugendhilfe werden mit unterschiedlichen Verfahren in die
Planungsaufgabe Bedarfsermittlung einbezogen. So wird entsprechend der
Rechtslage der Jugendhilfeausschuss oder – ggf. zusätzlich – eine oder mehrere
Arbeitsgruppen oder Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII beteiligt.

31 Jugendämter ermittelten den Bedarf an Jugendhilfe auch sozialraumspezifisch.
Überwiegend stützten sie sich dabei auf die stadtteil- oder gemeindebezogene
Auswertung demografischer und/oder sozialstatistischer Daten. Zwölf Jugend-
ämter nannten in diesem Zusammenhang punktuelle Ermittlungsverfahren wie
Hearings, Interviews und schriftliche Befragungen. Ebenfalls zwölf Jugendämter
unterhielten Arbeitsgemeinschaften, Arbeitsgruppen, Runde Tische und derglei-
chen auf Stadtteil- beziehungsweise örtlicher Ebene.

Zur Frage der Beteiligung der Jugendhilfeeinrichtungen und ihrer Träger an der
Jugendhilfeplanung wiesen die Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden der
Jugendhilfeträger auf große regionale Unterschiede hinsichtlich der Formen und
damit auch der Frühzeitigkeit und der Kontinuität der Beteiligung hin.

Insgesamt zeigte sich, dass der Stand der Jugendhilfeplanung in Baden-Württem-
berg – wie auch in anderen Bundesländern – sowohl im Hinblick auf die Themen
als auch im Hinblick auf die Vorgehensweisen sehr uneinheitlich ist.
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Aktuelle Anforderungen an die Jugendhilfe

Alle Jugendämter sehen sich durch sich verschärfende sozioökonomische
Problemlagen von Familien vor erhöhte Anforderungen gestellt. So berichteten 38
Jugendämter, dass die Zahl der Menschen, die sich Rat und Hilfe suchend an den
Allgemeinen Sozialen Dienst wenden, zunehme und dass die Probleme der Klien-
ten im Durchschnitt komplexer und schwerwiegender geworden seien.
17 Jugendämter berichteten über eine Zunahme der Zahl der Fälle, in denen Eltern
wirtschaftliche Jugendhilfe beantragen, weil sie die Beiträge für die Tages-
betreuung von Kindern nicht mehr allein aufbringen können. Ebenfalls 17 Jugend-
ämter wiesen darauf hin, dass immer mehr allein sorgende Eltern Unterhaltsvor-
schuss beantragen müssen, weil die Unterhaltsverpflichteten ihrer Verpflichtung
nicht nachkommen können oder wollen.

In den Interviews mit den Trägern der freien Jugendhilfe wurden ganz dominie-
rend die Jugendberufshilfe sowie die Integration von Migrantinnen und Migran-
ten als die Arbeitsbereiche genannt, die ausgebaut werden müssen, um insbeson-
dere benachteiligte junge Menschen bei der Eingliederung in unsere Gesellschaft
und beim Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu unterstützen.

39 Jugendämter sehen sich durch die zunehmende und die zunehmend wahr-
genommene Delinquenz junger Menschen vor steigende Anforderungen gestellt.

Als ein aus sozialpädagogischer Sicht vielversprechender Weg des Umgangs mit
Jugenddelinquenz wurden die sogenannten neuen ambulanten Maßnahmen nach
dem Jugendgerichtsgesetz wie z. B. der Betreuungshelfer, Soziale Trainingskurse
oder der Täter-Opfer-Ausgleich bezeichnet. In der Landesarbeitsgemeinschaft
Täter-Opfer-Ausgleich sind derzeit 18 Einrichtungen zusammengeschlossen, die
in 20 Stadt- und Landkreisen tätig sind. Von ihnen wurden 1997 721 Ausgleichs-
verfahren erfolgreich abgeschlossen; das sind über 70 Prozent der ihnen zugewie-
senen Fälle.

Auch eine Reihe zum 1. Juli 1998 in Kraft getretener grundlegender Veränderun-
gen im Familienrecht und die diese Veränderungen flankierenden Novellierungen
des Kinder- und Jugendhilferechts verlangen von den Jugendämtern die Erfüllung
teils neuer, teils stark veränderter Aufgaben. Hier ist insbesondere die Neurege-
lung des Sorgerechts nach Scheidung sowie die Neuregelung des Umgangsrechts
zu nennen. Auf Grund der Neuregelung des Sorgerechts bleiben geschiedene
Eltern gemeinsam sorgeberechtigt, solange nicht auf Antrag eines Elternteils eine
andere gerichtliche Entscheidung getroffen wird. Der Jugendhilfe ist die Aufgabe
zugewiesen, auch und insbesondere diese Eltern bei der Entwicklung eines ein-
vernehmlichen Konzepts der elterlichen Sorge zu unterstützen.

Mit der Neuregelung des Umgangsrechts wurde der Personenkreis, der zum Um-
gang mit einem Kind berechtigt ist und Anspruch auf Beratung und Unterstützung
durch das Jugendamt bei der Ausübung dieses Rechtes hat, erheblich ausgeweitet.
Außerdem wurde das Institut des beschützten Umgangs geschaffen, damit Um-
gangsrechte auch dann realisiert werden können, wenn Kinder ohne den Schutz
eines anwesenden Dritten durch den Umgang möglicherweise gefährdet wären.
Auch hier obliegt es der Jugendhilfe, entsprechende Dienste bereitzustellen.

27 Jugendämter gaben an, dass sich durch die Reform des Kindschaftsrechts die
Anforderungen an ihre Arbeit qualitativ verändern. Weitere 15 Jugendämter er-
lebten neben qualitativen Veränderungen auch bereits eine quantitative Steige-
rung ihrer Arbeitsbelastung. Als qualitative Veränderung sehen die Jugendämter
vor allem den Bedarf an methodisch anspruchsvoller Beratungstätigkeit, wobei
zehn Jugendämter ausdrücklich auf die hohe Konflikthaftigkeit und Streitigkeit
von Umgangs- und/oder Sorgerechtsproblemen hinwiesen.

1.2.2.1 Entwicklungen einzelner Leistungsbereiche von Jugendhilfe

Tagesbetreuung von Kindern

Die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen wurde seit 1994 deutlich aus-
gebaut, und zwar insbesondere durch die Entstehung und die Erweiterung von
altersgemischten Einrichtungen und von Mischkindergärten, in denen Kinder zwi-
schen drei Jahren und dem Schuleintritt mehrere Stunden oder ganztags betreut
werden. Mit der Neuregelung der Kindergartenförderung durch die Kindergarten-
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gesetznovelle, die am 1. Januar 1999 in Kraft trat, hat das Land verstärkt Anreize
geschaffen, flexible Kindergartenbetreuungangebote entsprechend den Wünschen
und Bedürfnissen der Eltern einzurichten. Die inzwischen erzielte Entwicklung
hat die Kindergartenlandschaft verändert. Der Rechtsanspruch auf einen Kinder-
gartenplatz kann als erfüllt betrachtet werden, das Angebot an Tagesbetreuung
insbesondere von Schulkindern, aber auch von Kindern unter drei Jahren sollte
jedoch trotz des Ausbaus noch überprüft werden. Im Landesdurchschnitt haben
1,3 Prozent aller 6½- bis 14-Jährigen einen Platz in einem Schülerhort, einem
Hort an der Schule oder in einer altersgemischten Einrichtung. Obwohl in den
Landkreisen zwischen 1994 und 1998 besondere Anstrengungen unternommen
wurden, um die Ganztagesbetreuung von Kindern zu verbessern, haben – je nach
Einrichtungsart – in den Stadtkreisen immer noch doppelt bis 3½ mal so viele
Kinder einen Platz in einer entsprechenden Einrichtung wie im Landesdurch-
schnitt. In den stärker verdichteten Landkreisen werden wiederum ungefähr dop-
pelt so viele Kinder ganztags in Einrichtungen betreut wie in den schwach ver-
dichteten Kreisen.

Das Angebot der Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen wird ergänzt
durch das Angebot der Betreuung in Tagespflege, das heißt der Betreuung in einer
anderen Familie oder durch eine Tagespflegeperson, die zu dem Kind nach Hause
kommt. Darüber, wie viele Kinder in Baden-Württemberg in Tagespflege betreut
werden, gibt es keine statistischen Angaben. Ein stark zunehmender Teil wird von
Tagesmüttern betreut.

Kinder- und Jugendarbeit

Zur Kinder- und Jugendarbeit liegen wegen der begrenzten Datenerfassung für
die Bundesstatistik vergleichsweise wenige datengestützte Informationen vor. Im
Jahr 1994 gab es in Baden-Württemberg 1 360 Einrichtungen der offenen Kinder-
und Jugendarbeit. 689 dieser Einrichtungen waren Jugendzentren oder Jugend-
häuser. In ihnen waren 1 986 Mitarbeiter/-innen tätig. Die Einrichtungen waren zu
39 Prozent von den Kommunen und zu 27 Prozent von Wohlfahrtsverbänden und
Kirchen getragen; zu 34 Prozent waren sie in sonstiger Trägerschaft.

Von der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit erfasst die amtliche Statistik die
mit öffentlichen Mitteln geförderten Maßnahmen der Kinder- und Jugenderho-
lung, der außerschulischen Jugendbildung, der internationalen Jugendarbeit sowie
der Mitarbeiterfortbildung freier Träger. Quantitativ besonders bedeutsam sind
hierbei die Kinder- und Jugenderholung und die außerschulische Jugendbildung.
1996 wurden 6 851 öffentlich geförderte Maßnahmen der Kinder- und Jugend-
erholung mit 402739 Teilnehmer/-inne/-n durchgeführt. Das war gegenüber 1992
bezogen auf die Zahl der Maßnahmen ein Rückgang um 21 Prozent, bezogen auf
die Zahl der Teilnehmer jedoch nur ein Rückgang um fünf Prozent, denn die
durchschnittliche Zahl der Teilnehmer/-innen an den durchgeführten Maßnahmen
ist stark gestiegen. An den 4 228 öffentlich geförderten Maßnahmen der außer-
schulischen Jugendbildung haben 1996 307074 junge Menschen teilgenommen.
Dies ist gegenüber 1992 ein Anstieg um 15 Prozent bei den Maßnahmen und um
21 Prozent bei den Teilnehmer/-inne/-n.

Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe und Mobile Jugendarbeit

Zur Jugendsozialarbeit gehören die Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozial-
arbeit), die Jugendberufshilfe, das sozialpädagogisch begleitete Jugendwohnen, die
Mobile Jugendsozialarbeit und die Eingliederungshilfe für junge Spätaussiedler/-
innen sowie junge Menschen aus Migranten- und Flüchtlingsfamilien. Die
Jugendberufshilfe ist das derzeit am meisten beachtete und geforderte Handlungs-
feld der Jugendsozialarbeit. Der beruflichen Integration arbeitsloser und von
Arbeitslosigkeit bedrohter Jugendlicher dienen unter anderem auch das von der
Landesregierung initiierte und unterstützte Programm „Jugend-Arbeit-Zukunft“ und
das „Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg“. Während das Programm
„Jugend-Arbeit-Zukunft“ arbeitslosen jungen Menschen, deren Einstieg ins Berufs-
leben bisher gescheitert ist, Beschäftigungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten, ins-
besondere zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen, aber auch von Fachkenntnis-
sen, bietet, begleiten und unterstützen die Jugendberufshelfer im Rahmen des Pro-
jekts seit dem Schuljahr 1999/2000 an bisher zwölf Standorten vor allem leistungs-
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schwache Schüler/-innen, insbesondere die Schüler/-innen im Berufsvorbereitungs-
jahr an beruflichen Schulen und beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt.
Weitere 48 Projekte Jugendberufshelfer sind bis zum Schuljahr 2001/2002 geplant.

Die am meisten verbreitete Angebotsform der Jugendsozialarbeit ist die Jugend-
sozialarbeit (Schulsozialarbeit) an Hauptschulen. Hierfür gab es an 61 Haupt-
schulen 23 Angebote kommunaler und 38 Angebote freier Träger. An zweiter
Stelle folgt die Mobile Jugendarbeit mit zwei Angeboten öffentlicher und 45 An-
geboten freier Träger. Für die Jugendsozialarbeit im Berufsvorbereitungsjahr gab
es an 33 Berufsschulen 10 Angebote öffentlicher und 23 Angebote freier Träger
(Befragungszeitpunkt Sommer 1998).

Mobile Jugendarbeit wendet sich an junge Menschen, die in besonderem Maße
von Ausgrenzung bedroht oder betroffen sind. Zu ihnen können insbesondere ju-
gendliche Spätaussiedler/-innen und Migrant/-inn/-en gehören, vor allem aber
junge Menschen, die auf der Straße leben, Schulverweigerer und junge Drogen-
konsument/-inn/-en. In den letzten Jahren hatte die Mobile Jugendarbeit einen
großen Zuwachs zu verzeichnen, wobei insbesondere auch in kleineren Städten
und im ländlichen Raum viele neue Einrichtungen entstanden sind. Gegenwärtig
sind der Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit etwa 100 Einrichtungen
mit ungefähr 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt; ca. 80 Projekt sind
in die Förderung aus Landesmitteln aufgenommen.

Förderung der Erziehung in der Familie

Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII dient zu erheblichen Teilen der Förderung der
Erziehung in der Familie.

Familien werden insbesondere durch die Entwicklung familienfreundlicher Le-
bensbedingungen und die Bereitstellung einer familienbezogenen Infrastruktur
unmittelbar bei der Erfüllung ihrer Familienaufgaben gestärkt. Die vielfältigen
kommunalen familienpolitischen Aktivitäten wirken dabei im Lebensumfeld der
Familien in besonderer Weise präventiv und tragen dazu bei, die Lebensbedin-
gungen für Familien zu verbessern, und zu verhindern, dass Familien in eine Not-
lage geraten. Zahlreiche Beispiele hierzu sind aus dem vom Sozialministerium in
Auftrag gegebenen Projekt „Kommunale Familienpolitik in Baden-Württemberg“
ersichtlich.

Im Übrigen prägt die Orientierung am Unterstützungsbedarf von Familien das
Gesetz in weiten Teilen. Der im zweiten Kapitel des SGB VIII enthaltene zweite
Abschnitt „Förderung der Erziehung in der Familie“ regelt eine Reihe von Hilfen,
die Familien mit Kindern gewährt werden, ohne dass ein Bedarf für eine Hilfe zur
Erziehung vorzuliegen braucht:

• Angebote der Familienbildung, Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen
der Erziehung und Entwicklung junger Menschen sowie Angebote der Fami-
lienfreizeit und der Familienerholung (§ 16 Abs. 2),

• Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17),

• Beratung und Unterstützung allein sorgender Eltern bei der Ausübung der Per-
sonensorge (§ 18),

• Gemeinsame Wohnformen für allein sorgende Mütter oder Väter und ihre Kin-
der (§ 19),

• Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20),

• Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
(§ 21).

Die Zurückhaltung des SGB VIII bei der Verpflichtung zur Erhebung von Sta-
tistik-Daten wirkt sich auch hier aus. Dementsprechend geht der Bericht im We-
sentlichen auf die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
und auf neue Anforderungen durch das neue Kindschaftsrecht sowie auf die Er-
ziehungsberatung ein. Im Übrigen kann in weitem Umfang auf den Familien-
bericht der Landesregierung verwiesen werden.

Der Förderung der Erziehung in der Familie dient auch das im baden-württem-
bergischen Ministerium Ländlicher Raum angesiedelte Programm „Ernährungs-
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erziehung bei Kindern“. Eltern wie auch andere Erziehende in Bildungseinrich-
tungen erhalten über das Programm durch geschulte Fachkräfte, die Fachfrauen
für Kinderernährung, Informationen und Hilfen zur Gestaltung einer angemesse-
nen, bedarfsgerechten Ernährung vom Kleinkind bis zum Schulkind. Systema-
tisch werden die Bildungseinrichtungen, von den Tageseinrichtungen für Kinder
über die Grundschulen und weiterführenden Schulen bis zur 6. Klasse, mit „Infor-
mationen“ versorgt. Insbesondere werden für Lehrkräfte an Schulen und das
pädagogische und hauswirtschaftliche Personal in Tageseinrichtungen für Kinder
durch die Fachkräfte des Ministeriums Ländlicher Raum und seiner nachgeordne-
ten Dienststellen im Rahmen des Programms Fortbildungsveranstaltungen durch-
geführt. Im Jahr 1998/99 waren ca. 190 Fachfrauen bei rund 3500 Einsätzen tätig.

Hilfen zur Erziehung

Für Eltern und andere Sorgeberechtigte, die Unterstützung bei der Erziehung ihrer
Kinder brauchen, stellt das SGB VIII ein vielfältiges Instrumentarium an Hilfen
zur Erziehung bereit. Dazu gehören

• Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII),

• Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII),

• Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII),

• Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII),

• Betreuung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII),

• Unterbringung eines Kindes in Vollzeitpflege in einer anderen Familie (§33
SGB VIII).

• Unterbringung in einem Heim oder einer sonstigen betreuten Wohnform (§34
SGB VIII) und die

• Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII).

Diese Aufzählung macht deutlich, dass neben der Fremdunterbringung in Voll-
zeitpflege oder Heimerziehung eine Vielzahl ambulanter oder teilstationärer Hil-
fen für unterschiedliche Bedarfslagen zur Verfügung steht.

Zwar sind die meisten jungen Menschen, die einer Hilfe zur Erziehung bedürfen,
immer noch in Vollzeitpflege oder in einem Heim oder einer sonstigen betreuten
Wohnform untergebracht, solche Hilfen wurden 1998 jedoch seltener in Anspruch
genommen als 1992. Dagegen haben die Betreuung junger Menschen in Sozialer
Gruppenarbeit nach §29 SGB VIII und in Tagesgruppen nach §32 SGB VIII sowie
bei der Betreuung von Familien durch Sozialpädagogische Familienhilfe nach §31
SGB VIII die Fallzahlen zwischen 1992 und 1998 kontinuierlich zugenommen.

1998 wurden 31663 Erziehungsberatungen nach §28 SGB VIII in Baden-Würt-
temberg durchgeführt. Das heißt, das knapp 13 von je tausend 0- bis unter 21-
Jährigen beziehungsweise deren Eltern eine solche Hilfe in Anspruch genommen
haben. Dies ist ein Zuwachs gegenüber 1992 von knapp 38 Prozent.

In der Erziehungsberatung, in Hilfen durch Soziale Gruppenarbeit, in Tagesgrup-
pen nach §32 SGB VIII und insbesondere in der Vollzeitpflege sind Kinder unter
12 Jahren stärker vertreten als ältere Kinder und Jugendliche. Hilfen durch einen
Erziehungsbeistand und im Heim oder in einer sonstigen betreuten Wohnform
werden überwiegend für ältere Kinder und Jugendliche gewährt. Intensive sozial-
pädagogische Einzelbetreuung ist nach dem Gesetz nicht für Kinder vorgesehen.

Die meisten Hilfen zur Erziehung können nach §41 SGB VIII als „Hilfe für die
Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung“
auch jungen Erwachsenen, das heißt 18- bis 20-Jährigen, gewährt werden. Insbe-
sondere in den Hilfen durch einen Betreuungshelfer und in der Heimerziehung
oder sonstigen betreuten Wohnformen sind die jungen Erwachsenen mit 17 be-
ziehungsweise 29 Prozent der Hilfeempfänger/-innen relativ stark vertreten. Unter
den jungen Menschen, die eine Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung er-
halten, stellen sie mit 56 Prozent die Mehrheit.

Mädchen und junge Frauen sind in Hilfen zur Erziehung in deutlich geringerer
Zahl vertreten, als es ihrem Anteil an der jungen Bevölkerung entspräche. Am ge-
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ringsten ist mit 26 Prozent ihr Anteil an den in Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII
betreuten jungen Menschen. Ausnahmen bilden die Intensive sozialpädagogische
Einzelbetreuung sowie die Vollzeitpflege in einer anderen Familie; in diesen Hil-
fen überwiegt die Zahl der Mädchen.

Nichtdeutsche junge Menschen beziehungsweise ihre Eltern nehmen Erziehungs-
beratungen, Sozialpädagogische Familienhilfen, Hilfen in Vollzeitpflege und Er-
ziehung im Heim oder einer sonstigen betreuten Wohnform seltener in Anspruch,
als es ihrem Anteil an der Bevölkerung entspräche. In Sozialer Gruppenarbeit, bei
den Betreuungen durch einen Betreuungshelfer, in Tagesgruppen sowie in der In-
tensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung liegt der Anteil der nichtdeutschen
jungen Menschen etwas höher als in der Bevölkerung.

Bei der Gewährung von Hilfen zur Erziehung bestehen deutliche Unterschiede
zwischen den Kreistypen. In Stadtkreisen werden (bezogen auf je 1000 Einwoh-
ner unter 21 Jahren) die meisten Hilfen zur Erziehung ungefähr doppelt so häufig
gewährt wie im Landesdurchschnitt. Nur bei der Sozialpädagogischen Familien-
hilfe liegen die Quoten der Stadtkreise unter dem Landesdurchschnitt, bei der
Vollzeitpflege in einer anderen Familie mit relativ geringem Abstand darüber.

Beim Vergleich der Landkreise hinsichtlich der Gewährung der ambulanten und
teilstationären Hilfen zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den mehr oder
weniger verdichteten Landkreisen. In den verdichteten Landkreisen werden mehr
Beratungen und mehr Hilfen in Sozialer Gruppenarbeit gewährt als in den ande-
ren Kreistypen. In den teilweise verdichteten Landkreisen werden Hilfen durch
Betreuungshelfer, durch Sozialpädagogische Familienhilfe und in Tagesgruppen
am häufigsten durchgeführt. Auch bei der Unterbringung von jungen Menschen
außerhalb des Elternhauses zeigen sich solche Unterschiede. Heimunterbringun-
gen sind in den verdichteten Landkreisen am häufigsten; Vollzeitpflegen in ande-
ren Familien kommen in den schwach verdichteten Landkreisen häufiger vor als
in anderen Landkreistypen. Wenn man die Unterbringungen außerhalb des Eltern-
hauses zusammenfasst, zeigen sich nur noch geringe Unterschiede zwischen den
Landkreistypen. Am höchsten ist der Bedarf an solchen Fremdunterbringungen in
den teilweise verdichteten Landkreisen. In schwach verdichteten Landkreisen mit
relativ hoher Arbeitslosenquote werden die schon länger etablierten und deshalb
insgesamt häufiger angebotenen Hilfen nach §§31, 32, 33 und 34 SGB VIII über
die Jahre hinweg durchgängig zu höheren Anteilen gewährt als in den Kreisen mit
geringerer Arbeitslosigkeit.

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

Im Bereich der Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII), die gewährt wird, wenn ein Kind
oder Jugendlicher den Schutz einer stationären Einrichtung braucht oder wünscht,
ist ebenfalls ein Zuwachs zu verzeichnen. 1998 wurden von den Jugendämtern in
Baden-Württemberg 1 736 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen. Das wa-
ren 64 Prozent mehr als 1995. Die Zahl der in Obhut genommenen Mädchen liegt
um 31 % höher als die Zahl der in Obhut genommenen Jungen. Die Zahl der
Mädchen, die sich selbst an das Jugendamt wenden, ist zweieinhalb mal so hoch
wie die Zahl der Jungen.

Wenn Jugendämter einen jungen Menschen in Obhut nehmen, müssen sie die
Sorgeberechtigten hiervon unverzüglich unterrichten. Wenn die Sorgeberechtig-
ten der Inobhutnahme widersprechen, muss das Kind beziehungsweise der oder
die Jugendliche ihnen übergeben werden, oder es muss eine Entscheidung des
Familiengerichts herbeigeführt werden. 45 Prozent der 1998 erfolgten Inobhut-
nahmen endeten mit einer Rückkehr des jungen Menschen zu dem oder den
Sorgeberechtigten. Die von den jungen Menschen selbst erbetenen Inobhutnah-
men endeten bei den Jungen zu 52 Prozent und bei den Mädchen zu 56 Prozent
mit der Rückkehr zu den Sorgeberechtigten.

1.2.2.2 Strukturelle und konzeptionelle Entwicklungen in der Jugendhilfe

Gemeinwesenorientierte Arbeit

Mit gemeinwesenorientierter Arbeit will Jugendhilfe ihre Zugänglichkeit verbes-
sern und damit die Chance erhöhen, dass ihr Hilfeangebot möglichst frühzeitig
genutzt wird, die in den Gemeinwesen vorhandenen Hilfe- und Selbsthilfe-
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ressourcen erschließen, sowie an der Gestaltung familien-, kinder- und jugend-
gerechter Lebensräume, sozialer Infrastruktur und Einstellungen mitwirken. Die
Gemeinwesenorientierung kann vor allem durch dezentrale Strukturen und durch
Kooperationsbeziehungen gefördert werden. Siebzehn Jugendämter im Land be-
trachten ihre Arbeit als gemeinwesenorientiert; 32 sind der Meinung, dass dies
erst in Ansätzen der Fall sei. Bei zwölf Jugendämtern ist der Allgemeine Soziale
Dienst (ASD) dezentralisiert, d. h. sie unterhalten Außenstellen (8) oder Außen-
sprechstunden (4) des ASD in Kreisgemeinden oder Stadtteilen. Häufiger als in
den Organisationsstrukturen des ASD findet sich die Gemeinwesenorientierung
der Jugendämter in der regelmäßigen Kooperation mit anderen Institutionen wie-
der. Diese wird von 20 Jugendämtern angeführt.

Ein besonders wichtiger Aspekt der Gemeinwesenorientierung von Jugendhilfe
ist die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule. Damit begibt sich die
Jugendhilfe in ein zentrales Lebensfeld junger Menschen, in dem ihre Probleme
sich manifestieren, in dem vielfach aber auch die Lösung ansetzen muss. Die For-
men der Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule sind vielfältig. Unab-
dingbar ist, dass ASD-Mitarbeiter/-innen in den Schulen sich und ihre Arbeits-
weisen bekannt machen. Ein weiteres Beispiel ist die Beratung von Lehrer/-inne/-n
an Regelschulen durch Lehrer/-innen an Schulen für Erziehungshilfe mit dem
Ziel, den Verbleib verhaltensauffälliger Kinder in der Regelschule zu ermög-
lichen oder solche Kinder in die Regelschulen zu reintegrieren.

Die intensivste Form von Angeboten der Jugendhilfe an der Schule ist die Schul-
sozialarbeit. In Schulsozialarbeiter/-inne/-n finden die Schülerinnen und Schüler
leicht erreichbare Ansprechpartner auch für ihre persönlichen Probleme und Fra-
gen, Schulsozialarbeit soll aber auch an der Gestaltung von Schule als Lebens-
raum und immer wichtiger werdendem Sozialisationsort von Kindern und Ju-
gendlichen mitwirken.

Flexibilisierung von Hilfen zur Erziehung und Integration verschiedener Auf-
gabenbereiche

Durch das SGB VIII soll die „Angebotsorientierung“ von Jugendhilfe durch eine
konsequente „Bedarfsorientierung“ ersetzt werden. Flexible Erziehungshilfen sol-
len die Ressourcen der Hilfeempfänger nutzen.

Für 37 Jugendämter spielt die Flexibilisierung von Erziehungshilfen eine große
Rolle. Sie greifen dabei vielfach auf die vorhandenen Angebote zurück, gestalten
diese aber möglichst individuell. Daneben wird die Schaffung von Einrichtungen
und Diensten, die adressatenorientierte Hilfen „aus einer Hand“ anbieten, erprobt.
Besondere Anstrengungen in dieser Richtung unternehmen zur Zeit zum Beispiel
die Stadt Stuttgart und der Landkreis Tübingen.

Qualitätsentwicklung und Wirkungsforschung

In allen Leistungsbereichen der Jugendhilfe werden Verfahren zur Qualitätsent-
wicklung konzipiert und umgesetzt. Der Landesjugendring und die Arbeits-
gemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg haben im Frühjahr 1999
das Projekt „Qualitätsentwicklung in der offenen und verbandlichen Kinder- und
Jugendarbeit“ initiiert. Zur Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung
werden im vorliegenden Bericht exemplarisch die „Projekte zur Weiterentwick-
lung der Tagesbetreuung von Kindern“ sowie das Projekt „Qualitätsmanagement
in Kindertageseinrichtungen“ vorgestellt. Die entsprechenden Bemühungen der
Erziehungshilfeeinrichtungen werden anhand zweier Projekte des Caritasverban-
des der Erzdiözese Freiburg und des Diakonischen Werks Württemberg verdeut-
licht.

Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen der Jugendhilfe ist auf korrespondie-
rende Entwicklungen in den Jugendämtern angewiesen. Von 1996 bis 1998 wurde
deshalb in vier Jugendämtern in Baden-Württemberg ein Projekt zur Qualitätsent-
wicklung im Allgemeinen Sozialen Dienst durchgeführt.

Qualitätsentwicklung benötigt zu ihrer Fundierung Wirkungsforschung. Von 1995
bis 1998 wurde am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Tübingen
im Auftrag des Evangelischen Erziehungsverbandes die Studie „Jugendhilfe-
Leistungen (JULE)“ durchgeführt. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass sich
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die Situation von 57 Prozent der jungen Menschen, die stationäre oder teilstatio-
näre Hilfen erhalten hatten, während der Hilfen positiv entwickelt hat, bei weiteren
16 Prozent zeigte sich eine in Ansätzen positive Entwicklung. In elf Prozent der
Fälle ließ sich keine maßgebliche Veränderung feststellen. Bei 15 Prozent musste
eine negative Entwicklung während der Hilfedurchführung konstatiert werden.

Noch nicht abgeschlossen ist die ebenfalls seit 1995 durchgeführte Jugendhilfe-
Effekte-Studie.

1.3 Perspektiven
(Folgerungen für die Jugendhilfe, die die Landesregierung
für erforderlich hält)

Mit dem Landesjugendbericht unterrichtet die Landesregierung den Landtag auch
über die Folgerungen für die Jugendhilfe im Lande, die sie für erforderlich hält
(§10 Abs. 2 LKJHG).

Ebenso wie die Lebenslagen, Probleme und Chancen junger Menschen sind auch
die Leistungen und die sonstigen Angebote der Jugendhilfe in ständiger Entwick-
lung. Aussagen über die notwendige Weiterentwicklung der Jugendhilfe in der
Zukunft stehen deshalb zwangsläufig unter dem Vorbehalt der späteren Anpas-
sung an die geänderten Verhältnisse.

Der vorliegende Landesjugendbericht steht nicht für sich allein. Ihm sind in der
vergangenen Legislaturperiode der Bericht der Enquetekommission des Landtags
„Kinder in Baden-Württemberg“ und der Kinderbericht vorausgegangen. In der
laufenden Legislaturperiode hat die Landesregierung den Familienbericht erstattet.
Die Enquetekommission des Landtags „Jugend – Arbeit – Zukunft“ hat in ihrem
Bericht eine Vielzahl bedeutender Empfehlungen für die Jugendpolitik des Landes
ausgesprochen. Die von der Landesregierung eingesetzte „Zukunftskommission
Gesellschaft 2000“ hat ihren Bericht und ihre Empfehlungen unter der Überschrift
„Solidarität und Selbstverantwortung – Von der Risikogesellschaft zur Chancen-
gesellschaft“ zusammengefasst. Darin ist neben den Kapiteln „Wissen und Kultur“
und „Gesellschaftliches Engagement“ das Kapitel „Die Lage junger Menschen und
das Verhältnis der Generationen“ von herausragender Bedeutung.

Es wäre vermessen, wollte der Landesjugendbericht versuchen, die Fülle der in
diesen Dokumenten und im Landesjugendbericht selbst zusammengetragenen Er-
kenntnisse vollständig zu bündeln und in Erwartungen an Politik und Praxis der
Jugendhilfe der Zukunft umzusetzen. Die Landesregierung fasst hier vorrangig
die Folgerungen zusammen, die aus dem Landesjugendbericht selbst abzuleiten
sind und ergänzt sie um Perspektiven, die mit ihnen zusammenhängen. Über-
schneidungen mit anderen erwähnten Berichten sind dabei in Kauf zu nehmen.
Die Folgerungen, die sich aus dem Landesjugendbericht für die Jugendhilfepoli-
tik und die Jugendhilfepraxis der Zukunft ableiten lassen, lassen sich im An-
schluss unter den Begriffen

• Jugendhilfeplanung,

• Prävention und

• Kooperation

zusammenfassen, wobei die Zuordnung zu einem dieser Begriffe keinerlei Aus-
schließlichkeit gegenüber den anderen bedeutet.

Das Kinder- und Jugendhilferecht weist den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe
die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung dafür zu,
dass die Leistungen und sonstigen Angebote der Jugendhilfe bedarfsgerecht zur
Verfügung stehen. Die öffentlichen Träger lassen bei den Jugendhilfeleistungen
den freien Trägern den Vorrang und arbeiten partnerschaftlich mit ihnen zusam-
men. Das Land unterstützt die zuständigen und verantwortlichen Jugendhilfe-
träger bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und wirkt auf einen gleichmäßigen Aus-
bau der Angebote hin. Die finanziellen Leistungen, die das Land zur Erfüllung
seiner Anregungs- und Förderungspflicht erbringt, sind im Landesjugendplan zu-
sammengefasst. Die Landesregierung ist in besonderem Maße bestrebt, mit den
Kommunen vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, um die bestmögliche Umset-
zung dieser Rechtsgrundsätze und Förderungsprogramme zum Wohl der jungen
Menschen und ihrer Familien zu erreichen. Durch zusätzliche Bereitstellung von
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Mitteln im Staatshaushaltsplan im Umfang von 24 Mio. DM auf Empfehlung der
Enquetekommission Jugend-Arbeit-Zukunft sind die Leistungen des Landes zur
Förderung der Kommunen – überwiegend um zeitlich begrenzte Anschub- und
Projektfinanzierungen – erweitert worden.

Aus den Ergebnissen der Sachverständigenanhörungen der Enquete-Kommission
Jugend-Arbeit-Zukunft und der Expertenanhörungen im Rahmen der Ausarbei-
tung dieses Berichts wie auch aus den Beratungen der Projektgruppe die diese
Ausarbeitung begleitet hat, ergibt sich

• eine breite Vertrauensgrundlage dafür, dass die Jugendhilfe in Baden-Württem-
berg zur Erfüllung ihrer Aufgaben in der Lage und bereit ist, und zugleich

• die aus kritischer Prüfung und Selbstprüfung erwachsene Erkenntnis, dass die
künftige Erfüllung dieser Aufgaben sowohl den weiteren Ausbau des bisheri-
gen Leistungsspektrums wie auch Anstrengungen zur innovativen Weiterent-
wicklung erfordert.

Dies gilt im Besonderen für die nachstehend dargelegten Perspektiven.

1.3.1 Jugendhilfeplanung

Als Grundlage der Bereitstellung fach- und bedarfsgerechter Leistungen und Ange-
bote ist eine qualifizierte Jugendhilfeplanung unentbehrlich. Mit der Verpflichtung
der öffentlichen Jugendhilfeträger zur Jugendhilfeplanung durch das KJHG (§80
SGB VIII) hat diese Aufgabe ihre ausdrückliche gesetzliche Grundlage erhalten.

Nach dem Ergebnis der Erhebungen zu dem vorliegenden Bericht haben die ört-
lichen Träger mit der Entwicklung ihrer Jugendhilfeplanungen keinen gleich-
mäßigen Stand erreicht. Während sieben Jugendämter umfassende Planungen
vorlegen konnten, verfügt die große Mehrzahl über ausgearbeitete Pläne für ein-
zelne oder mehrere Handlungsfelder; einige machten keine Angaben. Auch die
Ressourcen, die die Jugendhilfeträger für die Jugendhilfeplanungen bereitstellen,
sind sehr unterschiedlich.

Jugendhilfeplanung bedeutet nicht nur die Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht.
Sie bildet – bei regelmäßiger Fortschreibung – die Grundlage für eine Jugend-
hilfe, die sich an den Leitgedanken der Sozialraumorientierung, Kooperation und
Partizipation, der Prävention und der Niedrigschwelligkeit wie auch der spezi-
fischen Berücksichtigung der Interessen von Mädchen und Jungen ausrichtet. Sie
ist die Voraussetzung für einen ziel- und ergebnisorientierten Einsatz der öffent-
lichen Mittel und entspricht deshalb auch dem Interesse der zuständigen Träger
an einem wirtschaftlichen Einsatz ihrer Ressourcen. Auch die Enquetekommis-
sion „Jugend – Arbeit – Zukunft“ hat die Träger aufgefordert, ihrer Planungsver-
antwortung gerecht zu werden. Die Landesregierung geht davon aus, dass auch
von den in diesem Bericht geschilderten Praxiserfahrungen ein starker Impuls zur
Jugendhilfeplanung ausgeht.

Nach §80 Abs. 2 SGB VIII sollen Einrichtungen und Dienste so geplant werden,
dass insbesondere Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und
gepflegt werden können. Dieser sozialraumorientierte Ansatz berücksichtigt
ebenso die Aktionsräume der Kinder und Jugendlichen wie auch gewachsene so-
ziale Strukturen. Sozialraumorientierte Jugendhilfeplanung wirkt auf die Regio-
nalisierung von Diensten und Einrichtungen hin. Sie vermeidet eine gesteigerte
Spezialisierung wie auch die Monopolisierung von Diensten zugunsten eines
ganzheitlichen Ansatzes, der die jeweiligen Probleme im Zusammenhang des Le-
bensfeldes des einzelnen berücksichtigt. Die Vielfalt der Angebote der freien und
öffentlichen Träger, ihre unterschiedlichen Arbeitsweisen und inhaltlichen Orien-
tierungen bleiben für eine wirkungsvolle Jugendhilfe im Interesse der jungen
Menschen und ihrer Familien erhalten.

Die vom Gesetz vorgeschriebene Jugendhilfeplanung mit frühzeitiger Beteiligung
der anerkannten freien Träger begründet die Möglichkeit, die Institutionen und
Initiativen des Gemeinwesens in ein zugleich professionelles und bürgerschaftlich
orientiertes Hilfesystem einzubinden.

Komplexe Problemlagen junger Menschen können mit mehr Erfolgsaussicht auf-
gefangen werden, wenn es gelingt, die Ressourcen mehrerer Träger oder Initia-

Einführung, Kurzfassung zentraler Ergebnisse des Berichts und Perspektiven für die Jugendhilfe



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5359

22

tiven koordiniert einzusetzen, sodass sich die Wirkungen zum Wohl der jungen
Menschen verstärken und ergänzen. Als Beispiel sind die Projekte „Schule und
Jugendhilfe arbeiten zusammen“ zu erwähnen. Sie bestehen darin, dass erfahrene
Fachkräfte des Allgemeinen Sozialen Dienstes in Zusammenarbeit mit Schullei-
tungen und Lehrern Konzepte für den Umgang mit erziehungsschwierigen
Schülern erarbeiten und ggf. gemeinsam umsetzen. Als weitere Beispiele können
das Projekt „Orte für Familien“, für das sich 11 Gemeinden badischer Landkreise
zusammengeschlossen haben, das Integrationsprojekt in Ergenzingen mit seiner
Stadtteilkonferenz oder auch das Kooperationsprojekt „Klettern verbindet“ in
Mannheim genannt werden.

1.3.2 Prävention

Die gesellschaftlichen Erwartungen an die Jugendhilfe sind häufig darauf gerich-
tet, bereits eingetretene und ggf. weit fortgeschrittene Fehlentwicklungen im
Leben junger Menschen durch spezifische Eingriffe und Maßnahmen abzuwen-
den. Dem muss immer wieder entgegen gehalten werden, dass die Wirkungsmög-
lichkeiten der Hilfen der Jugendhilfe vorrangig auf dem Gebiet der Vorbeugung
liegen. Hilfen zur Entwicklung einer starken, selbstbewussten, entscheidungsfähi-
gen, sozialkompetenten und einfühlsamen Persönlichkeit sind geeignet, einer
Vielzahl denkbarer späterer Gefährdungen und Fehlentwicklungen vorzubeugen.
Zwar kann sich die Jugendhilfe den Bitten um Hilfe bei bereits eingetretenen und
ggf. verfestigten Fehlentwicklungen nicht entziehen. Sie wird aber gerade in sol-
chen Fällen auch unter Berücksichtigung von Ergebnissen der Evaluation und
Qualitätsentwicklung nicht umhin können, auf die Begrenztheit der Wirkungs-
möglichkeiten ihres Instrumentariums hinzuweisen.

Der sich vollziehende gesellschaftliche Wandel bringt neben Globalisierung und
technischem Fortschritt auch Veränderungen in sozialen Strukturen. Zwar verfügt
der Großteil der Familien über einen hohen Lebensstandard; dennoch befinden
sich zahlreiche Familien im Sozialhilfebezug, überwiegend in Folge von Arbeits-
losigkeit. Tiefgreifende materielle Einschränkungen und Arbeitslosigkeit haben
ihrerseits vielfältige Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Solche Lebens-
verhältnisse von denen besonders auch Familien mit nur einem Elternteil betrof-
fen sind, begründen neben dem Bedarf nach finanzieller Unterstützung differen-
zierte Bedürfnisse nach lebensfeldorientierten und niedrigschwelligen Angeboten
der Jugendhilfe.

Die Anstrengungen, die darauf gerichtet sind, besonders belastete Wohngebiete
gar nicht erst entstehen zu lassen oder jedenfalls entstandene Belastungen zügig
abzubauen, müssen verstärkt werden. Dem Grundsatz der Familienfreundlichkeit
muss in der Bau- und Besiedelungspolitik mehr als bisher Geltung verschafft wer-
den. Die Beteiligung der Träger der öffentlichen Jugendhilfe in der Bauleitpla-
nung muss durchgesetzt werden (vgl. § 12 Abs. 3 LKJHG). Daneben sollte von
der Möglichkeit der Partizipation von Kindern und Eltern in der Bauleitplanung,
wie sie bereits von mehreren Kommunen (so z. B. Kornwestheim oder Sindelfin-
gen) praktiziert wird, vermehrt Gebrauch gemacht werden.

Die vorbeugend wirksamen Leistungen der Jugendhilfe müssen bereits bei der
Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern ansetzen. Nach §1 Abs. 3 Nr.2 SGB
VIII soll Jugendhilfe Eltern und Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten
und unterstützen. Dies gilt insbesondere für Tageseinrichtungen für Kinder (vgl.
die Aufgabenbeschreibung in § 2 des Kindergartengesetzes in der Fassung vom
15. März 1999 (GBl. S. 151)). Der pädagogische Auftrag, die gesamte Entwick-
lung des Kindes zu fördern, schreibt den Einrichtungen daneben einen eigenstän-
digen Bildungs- und Erziehungsauftrag zu, nämlich das auszugleichen, was Fami-
lienerziehung tatsächlich nicht leistet oder nicht leisten kann. Um diesem Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag gerecht werden zu können, ist eine vertrauensvolle
und intensive Zusammenarbeit zwischen Einrichtungsträger, pädagogischem
Fachpersonal und den Eltern (Erziehungsberechtigten), denen insoweit ein Mit-
wirkungsrecht zukommt, erforderlich. Folgerichtig schreibt das Kindergarten-
gesetz in § 5 die Bildung von Elternbeiräten bei den Einrichtungen verbindlich
vor und umschreibt – in knapper Form – deren Aufgaben. Der Elternbeirat vertritt
die Interessen der Eltern gegenüber dem Träger und dem pädagogischen Personal
der Einrichtungen. Er ist in wichtigen Angelegenheiten zu beteiligen.
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Angesichts der Tendenz zur Ausdifferenzierung familiärer Lebensformen und der
zunehmenden Zahl von Ein-Eltern-Familien gewinnt dieser Anspruch noch mehr
an Bedeutung. Die Hilfen zur Erziehung bekommen in diesem Zusammenhang
eine besonderes Gewicht. So sind (neben den stationären Hilfen) insbesondere die
ambulanten Hilfen wie die Erziehungsberatung und die Sozialpädagogische
Familienhilfe geeignete präventive Maßnahmen. Wie der vorliegende Bericht
zeigt, sind die Erziehungsberatung und die Sozialpädagogische Familienhilfe in
den letzten Jahren erheblich ausgebaut worden. Die Anzahl der Beratungsstellen
ist seit 1990 von 106 auf 146 gestiegen, ebenso ist bei der sozialpädagogischen
Familienhilfe ein hoher Zuwachs zu verzeichnen. Das Sozialministerium begrüßt
die Möglichkeit, mit Haushaltsmitteln, deren Veranschlagung auf den Empfeh-
lungen der Enquetekommission „Jugend-Arbeit-Zukunft“ beruht, eine Reihe von
Projekten zur Hilfe für junge Menschen in extremen individuellen und sozialen
Problemlagen zu fördern und wissenschaftlich auswerten zu lassen. Es wird den
Landtag über die Ergebnisse unterrichten.

Die Auslastung der Angebote zur Tagesbetreuung von Kindern zeigt die Notwen-
digkeit, die Qualität von Tageseinrichtungen zu erhalten, zu stärken und außerdem
ausreichende Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zu schaffen. Neben
dem weiteren Ausbau geeigneter Beratungsstellen sollten weitere Möglichkeiten
zur Prävention und Intervention erprobt und ggf. angewendet werden, die insbeson-
dere auch die Selbstheilungskräfte betroffener Familien zu nutzen und zu stärken
vermögen. Beispielhaft sei hier das Freiburger Modell „Families First“ genannt.
Präventive Wirkungen in diesem Sinne gehen auch von Einrichtungen wie Mütter-,
Familien- und Nachbarschaftszentren, Familienbildungsstätten oder auch Familien-
freizeit- und -erholungseinrichtungen aus. Das Sozialministerium steht in laufender
Verbindung mit den Trägern dieser Einrichtungen. Es begrüßt und unterstützt die
von ihnen angestrebte weitere Intensivierung der Kooperationsbeziehungen.

Eine weitere Antwort auf gewandelte Kindheitsbedingungen und Veränderungen
in den Strukturen und Bedürfnissen der Familien ist das Konzept der verläss-
lichen Grundschule. Mit diesem Konzept soll eine verlässliche Unterrichtszeit
und eine bedarfsorientierte Betreuung am Vormittag gewährleistet werden. Die
verlässliche Grundschule wurde entwickelt und wird realisiert im Konsens mit
den kommunalen Spitzenverbänden. Sie wird erstmals ab dem Schuljahr
2000/2001 praktiziert. Die Landesregierung sieht dies als einen wichtigen Schritt
im Rahmen präventiver Angebote und beabsichtigt, den begonnenen Weg kon-
tinuierlich weiterzuentwickeln.

Eine der dringlichsten Herausforderungen, denen sich die Jugendhilfe frühzeitig
gestellt hat und weiterhin stellt, ist die Integration junger Aussiedlerinnen und
Aussiedler sowie Ausländerinnen und Ausländer in unsere Gesellschaft. Zentrale
Problemfelder sowohl spätausgesiedelter als auch ausländischer Jugendlicher sind
unter anderem Sprachdefizite sowie Schwierigkeiten beim Übergang von der
Schule ins Berufsleben. Wichtigstes präventives Hilfsinstrument ist die Sprach-
förderung, die als schulisches oder außerschulisches Angebot im Mittelpunkt ste-
hen muss. Wichtige Beiträge zur Integration junger Migrantinnen und Migranten
erbringt die offene wie auch die verbandliche Jugendarbeit, einschließlich der
Jugendarbeit im Sport und im musischen Bereich. Sowohl auf kommunaler wie
auch auf Landesebene ist in diesem Bereich eine Intensivierung der Kooperation
anzustreben, um so die Zugänglichkeit zu verbessern und die personellen und die
finanziellen Ressourcen noch besser nutzen zu können. Die Enquete-Kommisson
Jugend-Arbeit-Zukunft hat hier wesentliche Akzente für den Ausbau der Leistun-
gen des Landes gesetzt. Zusätzliche Landesmittel werden für die Sprach- und Bil-
dungsförderung sowie für Integrationsprojekte eingesetzt.

Neben den oben bereits genannten Anforderungen an die Angebote sollen gene-
rell im Bereich der öffentlichen und freien Jugendhilfe die Bemühungen verstärkt
werden, interkulturelle Kompetenz der Fach- und Regeldienste auszubauen. Ge-
eignete Projekte können dank einer entsprechenden Empfehlung der Enquete-
kommission „Jugend-Arbeit-Zukunft“ unterstützt werden.

Als Instrument der (sekundären) Vorbeugung gegen bereits hervorgetretene Auf-
fälligkeit, Gewaltneigung und Bandenbildung junger Menschen in Stadtteilen
oder anderen Bereichen hat die Mobile Jugendsozialarbeit (kurz: Mobile Jugend-
arbeit) landesweit Verbreitung gefunden. Die Zahl der geförderten Vorhaben ist
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von 20 im Jahr 1992 auf ca. 80 im Jahr 1999 gestiegen. Die Mobile Jugendsozial-
arbeit hat sich in den letzten Jahren verstärkt mit den Problemen der Integration
junger Aussiedler und Ausländer in unsere Gesellschaft befasst. Daneben ist die
Mobile Jugendarbeit die Arbeitsform, die die besonderen Möglichkeit hat,
Jugendliche, die durch Schulverweigerung, Ausprobieren von Suchtstoffen, be-
lastende Familienverhältnisse und Flucht vor der alltäglichen Lebenswirklichkeit
gefährdet sind, anzusprechen.

Der weitere Ausbau dieses Angebots der Jugendhilfe ist jedenfalls da geboten, wo
entsprechende Bedarfslagen deutlich hervorgetreten sind. Vorzuziehen ist der
frühzeitige Einsatz, sobald sich entsprechende Entwicklungen abzeichnen.

Auch angesichts eines Anstiegs der von der Polizeilichen Kriminalstatistik erho-
benen Zahlen über delinquentes Verhalten von Kindern und Jugendlichen bleibt
festzuhalten, dass es sich bei der Kinder- und Jugenddelinquenz um Phasenkrimi-
nalität handelt, die in der weit überwiegenden Zahl der Fälle eine vorübergehende
Episode bleibt. Soweit danach Maßnahmen erforderlich sind, steht die Vorbeu-
gung gegen (künftiges) delinquentes Verhalten im Vordergrund. Zwar kann die
Jugendhilfe nicht die Verantwortung für gesetzmäßiges Verhalten junger Men-
schen übernehmen. Ihr Instrumentarium kommt aber in erster Linie in Betracht,
wenn es um Vorbeugung gegen Delinquenz junger Menschen geht. Neben dem
Ausbau der (ambulanten und stationären) Hilfen für junge Menschen und ihre Fa-
milien, die zugleich als Maßnahmen der primären und sekundären Delinquenz-
vorbeugung anzusprechen sind, muss auch die bedarfsgerechte Bereitstellung der-
jenigen Hilfen angestrebt werden, die im Jugendstrafrecht als ambulante Maßnah-
men angesprochen werden, wie z.B. Betreuungshelfer, Soziale Gruppenarbeit,
Soziale Trainingskurse und Täter-Opfer-Ausgleich.

Die rechtzeitige Verfügbarkeit solcher Maßnahmen ist integrierender Bestandteil
eines Konzepts, das darauf zielt, dem delinquenten Jugendlichen durch zügige
Verfahren in größtmöglicher zeitlicher Nähe zur Straftat das Unrechtmäßige sei-
nes Handelns und die Reaktion der Gesellschaft hierauf deutlich zu machen und
ihn – wenn die Voraussetzungen vorliegen – unverzüglich in eine ambulante
Maßnahme aufzunehmen. Nach § 12 Abs. 9 LKJHG ist es Aufgabe der Jugend-
hilfe, dafür zu sorgen, dass ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichts-
gesetz rechtzeitig gewährt werden.

1.3.3 Kooperation

Jugendhilfe ist auf Kooperation mit den für die Entwicklung der jungen Men-
schen bedeutsamen Personen und Institutionen angewiesen. Diese Verpflichtung
wird im SGB VIII an zahlreichen Stellen begründet oder erwähnt (vgl. z. B. §§ 4,
5, 12, 13, 36, 37, 69, 71, 74, 76, 80, 81, 82 SGB VIII). Kooperation in dem hier
bezeichneten Sinne ist in weitem Umfang die notwendige Voraussetzung für eine
fachlich qualifizierte Jugendhilfeplanung und -praxis. Dies gilt in jedem Fall für
Hilfen in komplexen Problemlagen. Auf die Notwendigkeit der Kooperation der
Tageseinrichtungen für Kinder mit den Erziehungsberechtigten und dem Eltern-
beirat wurde unter der vorstehenden Ziffer 1.3.2 eingegangen.

Für Hilfen für junge Menschen am Übergang von der Schule zum Beruf ist Koope-
ration unverzichtbar (vgl. insbesondere §13 Abs. 4, § 81 SGB VIII). Je nach ört-
lichen Verhältnissen haben sich mehr oder weniger festgelegte Kooperationsstruk-
turen entwickelt. Diese gilt es zu erhalten und auszubauen. Auch in Zeiten, in
denen die Lage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt weniger angespannt ist,
kommen vor allem junge Menschen mit individuellen Beeinträchtigungen oder
sozialen Benachteiligungen nicht ohne Unterstützung, vor allem in Schwellen-
situationen, voran. Die Verpflichtung der Jugendhilfeträger nach § 13 SGB VIII
hat gegenüber diesen jungen Menschen besonderes Gewicht. Förderprogramme
des Landes, die teils schon länger laufen wie das Programm Jugend-Arbeit-
Zukunft oder die Bereitstellung von Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds,
aber auch teils neu eingerichtet wurden wie die Jugendsozialarbeit an Schulen, das
Projekt Jugendberufshelfer oder die Jugendagenturen leisten hierbei Aufbauhilfe.

Die wachsende Erkenntnis, dass Kinder in einem früher nicht angenommenen Aus-
maß Opfer von Misshandlung und sexuellem Missbrauch durch Erwachsene aus ihrer
vertrauten Umgebung werden, gibt vor allem Anlass, das Instrumentarium der Ju-
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gendhilfe daraufhin zu überprüfen, wie den Betroffenen der Zugang zu den Hilfeange-
boten erleichtert werden kann, und wie vorbeugend wirkende Hilfeangebote aus-
gebaut und wirksamer gestaltet werden können. Das Sozialministerium hat hierzu
bereits 1995 das Konzept „Kreisbezogene Hilfesysteme für misshandelte Kinder“ her-
ausgegeben, das bei den Jugendhilfeträgern Zustimmung und Unterstützung gefunden
hat. Unstreitig trägt die Kooperation aller Einrichtungen und Dienste, die in Miss-
handlungsfällen angesprochen werden können oder Hilfen zur Vorbeugung gegen
Misshandlungen leisten, wesentlich zur Erhöhung der Wirksamkeit bei. Örtliche
Arbeitskreise, in denen z.B. Ärzte und Kliniken, Jugendämter und andere Träger und
Einrichtungen, Schulen, Kindergärten, Polizei und Justiz Erfahrungen austauschen und
Strategien abstimmen, haben sich bewährt. Diese Aktivitäten gilt es auf ihre Wirksam-
keit zu überprüfen und mit dem Ziel der Wirksamkeitssteigerung auszubauen.

Für die Behandlung und die Hilfen für Kinder und Jugendliche mit Störungen und
Auffälligkeiten im psychischen Bereich tragen die Kinder- und Jugendpsychiatrie
und die Jugendhilfe eine gemeinsame Verantwortung. Bei der Behandlung von
psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter sowie den Hilfen für Kinder
und Jugendliche, die seelisch behindert oder von seelischer Behinderung bedroht
sind, und den Hilfen zur Erziehung im Rahmen der Jugendhilfe bestehen nicht
selten erhebliche Überschneidungsbereiche der jeweiligen Tätigkeitsfelder. Beide
Fachdisziplinen sind für eine effektive Arbeit aufeinander angewiesen und kön-
nen nur durch eine enge Kooperation den jungen Menschen und ihren Familien
die bestmögliche Behandlung und Beratung zukommen lassen. Durch Initiativen
von ärztlicher wie von sozialpädagogischer Seite haben sich entsprechend den
hervorgetretenen Bedürfnissen örtlich-regionale Kooperationsstrukturen ent-
wickelt. Das Ziel weiterführender gemeinsamer Bemühungen wird daher sein, die
Kooperation bei der Beratung/Behandlung in akuten Krisensituationen, bei der
längerfristigen Betreuung und bei präventiven Angeboten für besonders gefähr-
dete Gruppen auszubauen.

Zu den gemeinsamen Aufgaben gehören u. a. die Betreuung psychisch kranker
Kinder und Jugendlicher vor, anstelle oder nach einer stationären kinder- und
jugendpsychiatrischen Behandlung, die Entwicklung von Angeboten in den Be-
reichen Freizeit und Wohnen und der Ausbau von Arbeitstrainingsmaßnahmen.

Neben der zu intensivierenden Zusammenarbeit zwischen der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie und den Erziehungsberatungsstellen ist die Kooperation mit den
öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe insgesamt, den schulpsycholo-
gischen Diensten, den Sonderschulen und den Jugendgerichten von großer
Bedeutung, um für Problemlagen, die die verschiedenen Bereiche überlappen,
gemeinsame Lösungsstrategien zu finden.
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2 Daten zur Lage der jungen Menschen
in Baden-Württemberg

In diesem Kapitel werden quantitative Daten aufbereitet, die Hinweise auf die un-
terschiedlichen Lebenslagen der Kinder und Jugendlichen in Baden-Württemberg
geben können. Eine Quelle vielfältiger qualitativer Informationen zur Lage junger
Menschen in Baden-Württemberg sind insbesondere der im März 1999 veröffent-
lichte Abschlussbericht der vom Landtag eingesetzten Enquetekommission
Jugend-Arbeit-Zukunft und die Dokumentation der von ihr durchgeführten
Anhörungen. Der Bericht enthält die Ergebnisse von Anhörungen, die zwischen
November 1997 und Juli 1998 durchgeführt wurden. Dabei wurden neben 63
Sachverständigen aus Praxis und Wissenschaft auch sehr viele Jugendliche und
junge Erwachsene selbst zu den Lebenslagen junger Menschen in Baden-Würt-
temberg, ihren Zukunftschancen in Ausbildung und Beruf sowie ihren Chancen
zur Mitgestaltung und Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen
Leben befragt1

2.1 Raumtypen in Baden-Württemberg

Zum Land Baden-Württemberg gehören die unterschiedlichsten Räume. Es gibt
einerseits Großstädte wie Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe, andererseits gibt es
weite ländliche Gebiete. Während in Stuttgart nahezu 3000 Menschen auf einem
Quadratkilometer leben, sind es im Main-Tauber-Kreis nur gut hundert Men-
schen. Dazwischen gibt es die verdichteten Landkreise um Stuttgart und Mann-
heim /Heidelberg und die teilweise verdichteten Kreise. Die Räume unterscheiden
sich nicht nur hinsichtlich der Bevölkerungsdichte, sondern auch hinsichtlich
ihrer wirtschaftlichen Struktur2 und damit auch hinsichtlich wichtiger Bedingun-
gen für die Lebenslage von jungen Menschen und Familien, wie etwa des Zu-
gangs zu Erwerbsarbeitsplätzen, der Versorgung mit Wohnraum oder des Anteils
von Kindern und Jugendlichen an der Bevölkerung3. Unterschiedliche Lebensbe-
dingungen von Familien schaffen auch unterschiedlichen Bedarf an Jugendhilfe;
gleichzeitig geht mit unterschiedlichen wirtschaftlichen und sozialen Strukturen
tendenziell auch eine unterschiedliche Ausstattung der Jugendhilfe mit finanziel-
len Ressourcen einher. Um diese Zusammenhänge in den Blick nehmen zu kön-
nen, werden im vorliegenden Bericht sowohl die statistischen Daten zur Lage der
Jugend als auch die statistischen Daten zur Jugendhilfe, soweit sie kreisbezogen
vorliegen, nicht nur für Baden-Württemberg insgesamt, sondern auch für die un-
terschiedlichen Raumtypen ausgewiesen. Dabei werden die 44 Kreise des Landes
den folgenden Raumtypen zugeordnet:

• Stadtkreise: Hierzu gehören Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg, Heidel-
berg, Heilbronn, Pforzheim und Ulm. Die Bevölkerungsdichte dieser Stadt-
kreise streute am 1. Januar 1998 zwischen 972 und 2827 Menschen pro
Quadratkilometer. In diesen Städten leben 18 Prozent der Bevölkerung Baden-
Württembergs. Die Arbeitslosenquoten dieser Stadtkreise liegen deutlich über
dem Landesdurchschnitt, der 1997 bei 8,7 Prozent der Erwerbspersonen lag.
Der Stadtkreis Baden-Baden unterscheidet sich mit einer Bevölkerungsdichte
von 376 Personen pro Quadratkilometer und einer Arbeitslosenquote von 7,9
Prozent (1997) deutlich von den anderen Stadtkreisen und wird deshalb nicht
hier miterfasst, sondern bei den teilweise verdichteten Kreisen.

• Verdichtete Landkreise: Hierzu gehören die Kreise Esslingen, Ludwigsburg,
Böblingen, Rhein-Neckar-Kreis und Rems-Murr-Kreis. Hier leben 22 Prozent
der Bevölkerung des Landes; die Bevölkerungsdichte streut zwischen 770
(Esslingen) und 470 (Rems-Murr-Kreis) Bewohnern pro Quadratkilometer.
Kennzeichnend für diese wirtschaftlich starken Kreise ist, dass ihre jahres-
durchschnittlichen Arbeitslosenquoten sowohl 1994 als auch 1997 mit einer
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1 siehe Landtag von Baden-Württemberg, Bericht und Empfehlungen der Enquetekommission
„Jugend-Arbeit-Zukunft“ (Lt-Drucksache 12/3570 vom 3. März 1999), S. 24

2 vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Statistisch-prognostischer Bericht 1995,
S. 53 ff.

3 vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (Hg), Eildienst Nr. 385/98
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Ausnahme unter dem Landesdurchschnitt lagen. Bei der einen Ausnahme han-
delt es sich um den Landkreis Böblingen, dessen Arbeitslosenquote 1997 im
Landesdurchschnitt lag.

• Teilweise verdichtete Kreise: Hierzu gehören die Landkreise Göppingen, Tü-
bingen, Karlsruhe, Enzkreis, Konstanz, Rastatt, der Stadtkreis Baden-Baden
sowie die Landkreise Bodensee, Heilbronn, Lörrach und Reutlingen. Die Be-
völkerungsdichte dieser Kreise, in denen 25 Prozent der Baden-Württember-
ger/-innen leben, streut zwischen 397 (Göppingen) und 251 (Reutlingen) Ein-
wohner pro Quadratkilometer. Die Arbeitslosenquoten dieser Kreise streuten
sowohl 1994 als auch 1997 mit relativ geringen Abweichungen um den Lan-
desdurchschnitt.

20 der 44 baden-württembergischen Kreise sind schwach verdichtete, eher länd-
liche Kreise, deren Bevölkerungsdichte zwischen 219 (Heidenheim) und 105
(Main-Tauber-Kreis) Personen pro Quadratkilometer streut. Hinsichtlich wirt-
schaftlicher Probleme unterscheiden sich diese Kreise deutlich voneinander. Ihre
Arbeitslosenquoten streuen relativ stark um den Landesdurchschnitt; die niedrigste
Quote betrug im Jahresdurchschnitt 1997 6,6 Prozent, die höchste Arbeitslosen-
quote der schwach verdichteten Kreise betrug 9,8 Prozent, wobei die Über- bezie-
hungsweise die Unterdurchschnittlichkeit der Arbeitslosenquoten der verschiede-
nen Kreise über die 90er-Jahre hinweg – von wenigen Ausnahmen abgesehen4 –
bemerkenswert konstant blieb. Deshalb werden die 20 schwach verdichteten
Kreise wiederum in solche mit relativ hoher und solche mit relativ niedriger Ar-
beitslosenquote unterteilt. So ergeben sich schließlich noch die beiden Raumtypen

• Schwach verdichtete Landkreise mit relativ hoher Arbeitslosenquote: Hierzu
gehören die Kreise Heidenheim, Zollernalbkreis, Schwarzwald-Baar-Kreis,
Ostalbkreis, Tuttlingen, Waldshut, Neckar-Odenwald-Kreis, Sigmaringen und
Main-Tauber-Kreis. In ihnen leben 15 Prozent der baden-württembergischen
Bevölkerung. Die niedrigste Arbeitslosenquote dieser Kreise betrug im Jahres-
durchschnitt 1997 8,6 Prozent, die höchste 9,8 Prozent.

• Schwach verdichtete Landkreise mit relativ niedriger Arbeitslosenquote: Hier-
zu gehören der Ortenaukreis, die Kreise Emmendingen, Calw, Rottweil, Breis-
gau-Hochschwarzwald, Ravensburg und Freudenstadt, der Alb-Donau-Kreis,
der Hohenlohekreis sowie die Kreise Biberach und Schwäbisch-Hall. In diesen
Kreisen leben 20 Prozent der Bevölkerung Baden-Württembergs.Die nie-
drigste Arbeitslosenquote dieser Kreise betrug im Landesdurchschnitt 1997
6,6 Prozent, die höchste 8,3 Prozent.

Eine weitere Verfeinerung dieser räumlichen Gliederung des Landes wäre denk-
bar. Dadurch könnten weitere sozialstrukturelle Unterschiede zwischen den Krei-
sen, die nach dieser Einteilung zu einem Typus gehören, wie auch Unterschiede,
die es innerhalb von Landkreisen zwischen den kreisangehörigen Städten und
ihrem Umland und den eigentlich dörflichen Regionen gibt, dargestellt werden.
Die hier herangezogene Raumtypisierung wurde gewählt, weil sie den angestreb-
ten Gesamtüberblick erleichtert.
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4 Die Arbeitslosenquote Sigmaringens lag 1994 knapp unter dem Landesdurchschnitt und 1997
darüber; die des Kreises Rottweil lag 1994 über, 1997 deutlich unter dem Landesdurchschnitt.
Für die folgende Zuordnung dieser beiden Kreise wird jeweils die Arbeitslosenquote von 1997
herangezogen.
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2.2 Junge Menschen in der Bevölkerung

Die folgende Tabelle zeigt zunächst, wie sich die Zahl der jungen Menschen in
Baden-Württemberg und ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung zwischen 1992
und 1998 entwickelt hat:

Quelle: Amtliche Bevölkerungsstatistik

Die Zahl der in Baden-Württemberg lebenden unter 21-Jährigen hat sich im betrachte-
ten Zeitraum von 2,34 auf 2,44 Mio., also um 100000 oder vier Prozent, leicht erhöht.
Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung ist damit von 23,1 auf 23,4 Prozent gestiegen.
Etwas stärker, nämlich um 130000, hat sich die Zahl der deutschen jungen Menschen
unter 21 Jahren erhöht, während die Zahl der in Baden-Württemberg lebenden jungen
Ausländer/-innen um 30000 gesunken ist. Damit hat sich der Anteil der nichtdeut-
schen jungen Menschen an allen unter 21-Jährigen von 17 auf 15 Prozent reduziert;
ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung ist von 4 auf 3,5 Prozent zurückgegangen.

Anders als bei den unter 21-Jährigen stellt sich die Entwicklung bei den jungen
Menschen zwischen 21 und 27 Jahren dar. Deren Zahl ist zwischen 1992 und
1998 von mehr als einer Million auf knapp 732 000, das heißt um 29 Prozent, ge-
sunken. Besonders stark war der Rückgang der 21- bis unter 27-Jährigen mit deut-
scher Staatsangehörigkeit, während die Zahl der altersentsprechenden jungen
Ausländer/-innen nur leicht gesunken ist.

Der Anteil der Mädchen und jungen Frauen an allen jungen Menschen ist hier
nicht tabellarisch ausgewiesen, denn er beträgt zu allen betrachteten Zeitpunkten
und in allen Altersgruppen stets 49 Prozent aller jungen Menschen.

Daten zur Lage der jungen Menschen in Baden-Württemberg
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Die folgende Tabelle zeigt, welche Anteile die unter 21-Jährigen an der Gesamt-
bevölkerung in den verschiedenen Kreistypen haben, und mit welchen Unter-
schieden sich der Zuwachs der jungen Bevölkerung auf die Kreistypen verteilt.

Während in den Stadtkreisen der Anteil der unter 21-Jährigen über die Jahre bei
19 Prozent der Gesamtbevölkerung liegt, beträgt er in den verdichteten und den
teilweise verdichteten Kreisen zwischen 23 und 24 Prozent. In den schwach ver-
dichteten Kreisen ist die junge Bevölkerung mit Anteilen zwischen 25 und 25,5
Prozent am stärksten vertreten. Die absolute Zahl junger Menschen hat sich in den
Stadtkreisen entgegen dem Landestrend zwischen 1992 und 1998 sogar leicht re-
duziert, während sie sich in den teilweise verdichteten Landkreisen und in den
schwach verdichteten Landkreisen mit relativ niedriger Arbeitslosenquote mit 6,1
beziehungsweise 5,6 Prozent deutlich erhöht hat. Die anderen Landkreistypen la-
gen mit Zuwachsraten von 3,7 beziehungsweise 3,2 Prozent knapp unterm Lan-
desdurchschnitt von 4 Prozent.

Die Zahlen weisen einmal mehr darauf hin, dass Leben in der Großstadt für Fami-
lien mit Kindern nicht sehr attraktiv zu sein scheint. Dies dürfte nicht zuletzt dar-
auf zurückzuführen sein, dass familiengerechtes Wohnen in der Großstadt beson-
ders teuer ist.5

2.3 Familienstrukturen

Der Mikrozensus als von der amtlichen Statistik jährlich durchgeführte 1 %-Stich-
probe der Bevölkerung erfasst unter anderem den Familienstand der Bezugsperso-
nen. Wenn im Mikrozensus die Zahl der allein Erziehenden ausgewiesen wird,
beinhaltet diese auch einen Teil von Personen, die in einer nicht ehelichen Le-
bensgemeinschaft leben. Da zu den verheirateten Eltern auch die in zweiter (oder
weiterer) Ehe verheirateten gehören, geben die Daten keine Auskunft darüber,
wie viele der Kinder in Haushalten mit verheirateten Bezugspersonen mit ihren
biologischen Eltern und Geschwistern zusammenleben und wie viele in neu zu-
sammengesetzten Familien leben.

Daten zur Lage der jungen Menschen in Baden-Württemberg

5 vgl. Brachat-Schwarz 1998, S. 590 f.
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Die Tabelle zeigt, dass der Anteil der Minderjährigen in Baden-Württemberg in
Familien mit nicht verheirateter Bezugsperson zwischen 1992 und 1998 von zehn
auf dreizehn Prozent aller Minderjährigen gestiegen ist. Je älter die Minderjähri-
gen sind, desto eher ist die Bezugsperson nicht verheiratet. Von den deutschen
Minderjährigen lebt ein etwas höherer Anteil in Haushalten mit unverheirateter
Bezugsperson als von den nicht-deutschen Minderjährigen.

21 Prozent aller unter 21-Jährigen in Baden-Württemberg lebten zu einem be-
stimmten Stichtag im April 1998 als einziges Kind in ihrer Familie. Die Tabelle
zeigt, dass etwa die Hälfte aller jungen Menschen in Baden-Württemberg in Fa-
milien mit zwei Kindern aufwächst, dass etwa ein Fünftel ohne Geschwister auf-
wächst und dass fast ein Drittel aller jungen Menschen mehrere Geschwister hat.
Sie kann allerdings – da es sich um Stichtagsdaten handelt – nichts darüber aussa-
gen, wie viele der Familien nach dem Stichtag noch weitere Kinder bekommen
haben oder werden. Von 1992 bis 1998 ist ein leichter Anstieg der Anzahl der am
Stichtag in der Familie lebende Kinder zu verzeichnen. Eine Aussage über die
Zahl der in Familien aufwachsenden Kinder ist dieser Tabelle nicht zu entneh-
men, weil der erwähnte Anstieg der Zahl auch durch eine verlängerte Dauer des
Aufenthalts der Kinder in der Familie verursacht sein kann.
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Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5359

32

2.4 Sozioökonomische Lage von Familien und jungen Menschen

„Jugendhilfe ist nach wie vor damit konfrontiert, dass Aufwachsen, Versorgung
und Erziehung für eine große Zahl von Kindern, Jugendlichen und Familien belas-
tet und prekär sind oder es wieder werden. Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot und
Armut bilden immer noch den fundamentalen Bezugsrahmen für die soziale und
psychische Not in Familien.„6 Diese Feststellung von Christian Schrapper legt es
nahe, im Landesjugendbericht insbesondere auch solche Daten zur Lage der jun-
gen Menschen aufzubereiten, die Auskunft darüber geben, in welchem Maß die
Familien und jungen Menschen in Baden-Württemberg von sozioökonomischen
Problemlagen betroffen sind.

2.4.1 Einkommen von Familien und Arbeitslosigkeit von Eltern

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Entwicklung der Einkommen der Fa-
milien, in denen die Kinder in Baden-Württemberg leben:

Die Tabelle zeigt, dass im Jahr 1992 drei Prozent und in den Jahren 1995 und 1998
vier Prozent aller deutschen „Kinder“ unter 21 Jahren in Baden-Württemberg in
Familien gelebt haben, deren monatliches Nettoeinkommen unter 1 800 DM lag.
Hinter den gering erscheinenden Prozentzahlen stehen dabei beachtliche absolute
Zahlen und insbesondere starke Zuwächse bei diesen. Von den nichtdeutschen
Kindern war es, insbesondere seit 1995 mit zehn beziehungsweise elf Prozent, ein
noch deutlich höherer Anteil, der in solch einkommensschwachen Familien lebte.
Vermindert hat sich der Anteil der unter 21-Jährigen, die in Familien mit mittlerem
Einkommen zwischen 1800 und 4000 DM leben, und zwar insbesondere bei den
deutschen Kindern von 38 auf 30 Prozent aller deutschen Kinder. Der Anteil der
ausländischen Kinder in Familien mit mittleren Einkommen hat sich von 56 auf
54 Prozent nur geringfügig vermindert. Gestiegen ist, jedenfalls bei den deutschen
Kindern, von 30 auf 37 Prozent der Anteil derjenigen, deren Familien über ein
monatliches Nettoeinkommen zwischen 4000 und 6000 DM verfügen. Der Anteil
der ausländischen Kinder, deren Familien dieser Einkommensgruppe angehören,
beträgt über die Jahre hinweg relativ unverändert etwa ein Viertel aller auslän-
dischen Kinder, und er ist damit deutlich niedriger als der entsprechende Anteil der
deutschen Kinder. Der Anteil der deutschen Kinder, deren Familien über ein
Nettoeinkommen verfügen, das über 6 000 DM liegt, hat sich im betrachteten Zeit-
raum von 16 auf 24 Prozent erhöht; der entsprechende Anteil der ausländischen
Kinder blieb konstant bei sechs Prozent.

Die Tabelle belegt deutliche Einkommensdifferenzen zwischen dem Durchschnitt
der deutschen und dem Durchschnitt der nichtdeutschen Familien.

Ein starkes Einkommensgefälle besteht auch zwischen den Familien mit verhei-
rateter und denen mit nicht verheirateter (häufig allein erziehender) Bezugs-
person. Dies zeigt die folgende Tabelle:

Daten zur Lage der jungen Menschen in Baden-Württemberg

6 Schrapper 21995, S. 72
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Von den Kindern allein erziehender Eltern lebten mit 62 Prozent (1992) bezie-
hungsweise 65 Prozent (seit 1995) deutlich größere Anteile in Familien, die den
ersten vier der hier angeführten Einkommensgruppen angehörten, als von den
Kindern mit verheirateten Eltern. Von diesen gehörten in den drei herangezoge-
nen Jahren nur 17, 15 beziehungsweise 12 Prozent diesen Einkommensgruppen
an. Die Kinder allein erziehender Eltern leben überwiegend in Familien, deren
Nettoeinkommen zwischen 1000 und 2500 DM liegen, die Kinder verheirateter
Eltern leben überwiegend in Familien mit Nettoeinkommen zwischen 3 000 und
5000 DM. Dies zeigen die in obiger Tabelle grau unterlegten Zellen.

Nun ist beim Vergleich der Einkommen von Familien mit verheirateten und mit
nicht verheirateten Bezugspersonen freilich zu beachten, dass beide Familien-
typen sich auch hinsichtlich der durchschnittlichen Anzahl der Familienangehö-
rigen unterscheiden. In Familien mit verheiratet zusammenlebenden Eltern leben
nicht nur definitionsgemäß stets mindestens zwei Erwachsene, während in Fa-
milien mit nicht verheirateter Bezugsperson überwiegend nur ein/e Erwachsene/r
lebt; auch hinsichtlich der durchschnittlichen Kinderzahl unterscheiden sich beide
Familientypen.

Die Tabelle zeigt, dass, wenn man Pro-Kopf-Einkommen berechnet und außer-
dem die Familien nach der Kinderzahl trennt, die Angehörigen der Familien von
allein Erziehenden über geringere Durchschnittseinkommen als die Angehörigen
der Familien von Ehepaaren verfügen. Außerdem verdeutlicht die Tabelle, dass
das Pro-Kopf-Einkommen sowohl bei Angehörigen der Familien von Ehepaaren
als auch bei Angehörigen der Familien von allein Erziehenden bei steigender Zahl
der in der Familie lebenden Kinder erheblich niedriger ausfällt.
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Im Folgenden wird die Entwicklung der Zahl der minderjährigen Sozialhilfe-
empfänger/-innen dargestellt. Dabei kann der Zeitvergleich erst mit dem Jahr
1994 beginnen, weil die Sozialhilfeempfänger/-innen in der amtlichen Statistik
bis 1993 anders erfasst wurden als danach. Bis 1993 wurden alle im Laufe des
Jahres auf Sozialhilfe angewiesenen Menschen gezählt, während es sich seit 1994
um Stichtagserhebungen handelt. Außerdem sind seit 1994 die asylsuchenden
Hilfeempfänger/-innen nicht mehr miterfasst, weil diese seither nicht mehr
Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz sondern nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz erhalten. Die Zahl der minderjährigen Empfänger/-innen dieser
Leistungen ist zwischen 1994 und 1998 von 25 758 auf 21 838 zurückgegangen.

Die Anzahl der minderjährigen Empfänger/-innen von Hilfe zum Lebensunterhalt
stieg in Baden-Württemberg zwischen 1994 und 1998 von 83 301 auf 95 789 und
damit von 4,07 auf 4,56 Prozent aller Minderjährigen. Der Anstieg erfolgte
hauptsächlich zwischen 1994 und 1995, zwischen 1995 und 1998 war er nur noch
gering. Am meisten von allen Minderjährigen sind die unter 3-Jährigen auf
Sozialhilfe angewiesen; was sich jedoch daraus erklärt, dass zu ihnen auch die
Kinder der Teilnehmerinnen am „Mutter-Kind-Programm“ oder auch allein er-
ziehende Frauen im Erziehungsurlaub gehören, bei denen die Sozialhilfe durch
Erziehungsgeld beziehungsweise das Erziehungsgeld durch Sozialhilfe ergänzt
wird. Von den 7- bis 10-jährigen Kindern in Baden-Württemberg war 1998 jedes
22. und von den 11- bis 17-jährigen jungen Menschen war jeder 27. auf Sozial-
hilfe angewiesen.

Erkenntnisse darüber, wie Kinder und Jugendliche erhebliche materielle Ein-
schränkungen der Familie wahrnehmen sind einer Untersuchung von Andreas
Klocke zu entnehmen (S. Ziff. 2.4.2).

Hinter der landesdurchschnittlichen Sozialhilfeempfängerquote von 4,56 Prozent
aller Minderjährigen stehen – wie die folgende Tabelle zeigt – erhebliche Unter-
schiede zwischen den Kreistypen.

Daten zur Lage der jungen Menschen in Baden-Württemberg

7 In der amtlichen Statistik ist die Zahl der minderjährigen HLU-Empfänger/-innen bezogen auf
das Jahresende 1994 für den Landkreis Lörrach völlig untererfasst, bezogen auf das Jahresen-
de 1998 besteht für den Rhein-Neckar-Kreis eine starke Untererfassung. Das Landratsamt des
Rhein-Neckar-Kreises konnte über die tatsächliche Zahl der minderjährigen HLU-Empfän-
ger/-innen Auskunft gegen. Das Landratsamt des Kreises Lörrach konnte über die tatsächliche
Zahl der HLU-Empfänger/-innen für 1994 keine Auskunft geben, bestätigte jedoch die völlige
Untererfassung in der amtlichen Statistik, die für das Jahresende 1994 zwei minderjährige
Empfänger/-innen auswies gegenüber 2 775 für das Jahresende 1995. Es wurde deshalb die
Zahl der HLU-Empfänger/-innen für 1994 im Kreis Lörrach geschätzt, indem die Zahl von
1995 um den Prozentsatz reduziert wurde, um den im Landesdurchschnitt 1994 die Zahlen
niedriger waren als 1995.
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In den Stadtkreisen sind doppelt so viele Minderjährige auf Sozialhilfe angewie-
sen wie im Landesdurchschnitt. Unter den Landkreisen haben 1995 und 1998 die
teilweise verdichteten Kreise durchschnittlich die höchste Quote minderjähriger
Sozialhilfeempfänger/-innen. In den verdichteten Landkreisen sind die wenigsten
jungen Menschen auf Sozialhilfe angewiesen.

Besonders eindrücklich zeigen sich die regionalen Unterschiede in den Lebens-
lagen junger Menschen in Baden-Württemberg, wenn man die Sozialhilfequoten
der Minderjährigen der einzelnen Kreise betrachtet:
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Während in Mannheim und in Freiburg nahezu jede/r achte Minderjährige auf
Sozialhilfe angewiesen ist, ist es im Enzkreis und im Kreis Freudenstadt nicht ein-
mal jeder 50. junge Mensch.

Arbeitslosigkeit, „Ausfall des Ernährers“ und unzureichende Erwerbseinkommen
sind die Hauptgründe für die Abhängigkeit von Hilfe zum Lebensunterhalt.8 Die
folgende Tabelle weist aus, wie viele Minderjährige in Baden-Württemberg in
Haushalten leben, deren Bezugsperson arbeitslos ist:

Daten zur Lage der jungen Menschen in Baden-Württemberg

8 Hanesch u. a. 1994, S. 239 ff.
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Fünf Prozent aller Minderjährigen in Baden-Württemberg lebten im April 1998 in
Haushalten, in denen der Vater – beziehungsweise bei allein erziehenden Frauen:
die Mutter – zu diesem Zeitpunkt arbeitslos war. Das sind 0,3 Prozentpunkte
weniger als im April 1995, aber 2 Prozentpunkte mehr als im April 1992. Von der
Arbeitslosigkeit der Eltern betroffen sind sehr viel mehr ausländische als deutsche
Kinder und Jugendliche. Da es sich bei den hier herangezogenen Zahlen um
Ergebnisse des Mikrozensus handelt, können sie nicht kreisbezogen ausgewiesen
werden. Wäre dies möglich, würde sich zeigen, dass sich auch hier hinter den
landesdurchschnittlichen Zahlen eine erhebliche Streuung zwischen den Kreisen
verbirgt, denn auch bei der allgemeinen Arbeitslosenquote gibt es ja erhebliche
regionale Unterschiede zwischen ihnen.

Deutliche Unterschiede in der Betroffenheit von Arbeitslosigkeit der Eltern gibt
es aber auch zwischen den Minderjährigen, die bei verheirateten Eltern leben, und
solchen, die bei nicht verheirateten Eltern leben. Dies zeigt die nächste Tabelle:
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Von den Minderjährigen, die bei nicht verheirateten Eltern leben, ist im April 1998
mehr als jede/r Zwölfte von der Arbeitslosigkeit der Eltern betroffen. Von den
3- bis 11-jährigen Kindern mit nicht verheirateten Eltern ist es fast jedes neunte.

Dass die offiziell als solche registrierten Arbeitslosen, um deren Kinder es in den
beiden letzten Tabellen ging, nur einen Teil der tatsächlich Arbeitslosen aus-
machen, ist bekannt. Zu den tatsächlich Arbeitslosen gehören auch diejenigen, die
sich nicht arbeitslos melden, weil sie ohnehin keine Leistungen nach dem SGB III
beanspruchen können. Zu ihnen gehören viele Frauen, die wegen der Familien-
arbeit ihre Erwerbstätigkeit unterbrochen haben. Sie zählen zu den „Nichterwerbs-
personen“, deren minderjährige Kinder in der nächsten Tabelle erfasst sind:
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Die Tabelle zeigt, dass zu den fünf Prozent aller Minderjährigen in Baden-Würt-
temberg, die bei arbeitslosen Eltern leben, noch einmal 5,1 Prozent hinzukom-
men, deren Eltern aus anderen Gründen nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind.
Sehr hoch ist mit 20,5 Prozent (im April 1998) der Anteil der Kinder und Jugend-
lichen in Haushalten mit nicht verheirateten, also überwiegend allein erziehenden
Eltern, deren Eltern „Nichterwerbsperson“ sind. Auffallend ist darüber hinaus,
dass der Rückgang von 24 auf 20,5 Prozent zwischen 1992 und 1998 ausschließ-
lich darauf beruht, dass sich der Anteil der unter 3-Jährigen, deren nicht verheira-
tete Mütter (und Väter) „Nichterwerbspersonen“ sind, in dem betrachteten Zeit-
raum von 53,6 auf 32,4 Prozent drastisch reduziert hat. Dieser Rückgang dürfte
im Wesentlichen darauf beruhen, dass die Dauer des Erziehungsurlaubs 1993 auf
maximal 36 Monate erhöht wurde und damit die Inanspruchnahme von Erzie-
hungsurlaub, die ja mit dem Erhalt des Arbeitsplatzes verbunden ist, für allein er-
ziehende Mütter (und Väter) von Kleinkindern die attraktivere Alternative zur
Teilnahme am Mutter-Kind-Programm geworden ist. Mütter (und Väter) im Er-
ziehungsurlaub werden im Mikrozensus als Erwerbspersonen erfasst. Problema-
tisch ist die Nicht-Integration in den Arbeitsmarkt bei allein erziehenden Eltern
größerer Kinder und Jugendlicher.

Die folgende Tabelle zeigt, wie viele Kinder allein erziehender Eltern bei Eltern
leben, die entweder arbeitslos sind oder aus anderen Gründen nicht erwerbs-
beteiligt.
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Die allein erziehenden Mütter oder Väter 3- bis 11-jähriger Kinder waren 1998 zu
33,3 Prozent nicht in den Arbeitsmarkt integriert. Das ist zwar ein niedrigerer An-
teil als 1995, er liegt aber immer noch um 3,4 Prozentpunkte über dem von 1992.
Die allein erziehenden Mütter und Väter 12- bis 17-jähriger Kinder waren 1998
zu 21,6 Prozent nicht in den Arbeitsmarkt integriert. Auch hier ist eine Verbesse-
rung gegenüber 1995 eingetreten, aber der Anteil der nicht erwerbsbeteiligten an
allen allein erziehenden Eltern von älteren Kindern und Jugendlichen ist 1998
immer noch höher als 1992.

2.4.2 Zum Zusammenhang von Arbeitslosigkeit, Armut und familialen Be- und
Erziehungsproblemen

Durch die Arbeitslosenforschung, genauer: die Erforschung der Auswirkungen
von Arbeitslosigkeit auf familiäre Beziehungen ist recht gut belegt, dass „durch
länger andauernde Arbeitslosigkeit ... Familiensysteme labilisiert (werden), und
es ... in vielen Familien zu Krisen (kommt), die diese bis in ihre Grundfesten
erschüttern.“9 Ein wichtiger Grund hierfür ist, dass familiäre Beziehungen und
familiärer Zusammenhalt eben nicht nur auf persönlicher Zuneigung und indivi-
dueller Wertschätzung beruhen, sondern insbesondere auch auf den ökonomi-
schen und sozialen Funktionen, die die Familienmitglieder füreinander erfüllen –
etwa der Sicherung des Familieneinkommens, des sozialen Status und der sozia-
len Zugehörigkeit, der Herstellung von außerfamilialen Beziehungen etc.10 Wenn
solche beziehungsstiftenden oder zumindest beziehungsstärkenden Funktionen
von einem oder mehreren Familienmitgliedern über längere Zeit nicht mehr er-
füllt werden können, frustriert dies nicht nur die anderen, deren Ansprüche uner-
füllt bleiben, sondern auch diejenigen, die den an sie gestellten Ansprüchen nicht
mehr genügen können.11 Hinzu kommt, dass arbeitslose Eltern nicht nur die beruf-
lich vermittelten sozialen Beziehungen verlieren, sondern dass immer mehr
außerfamiliale Beziehungen – bis zu den Kontakten zu Kindergärten und Schu-
len12 – entweder verloren gehen oder auf Grund von Minderwertigkeitsgefühlen
abgebrochen werden.13 Das soziale Netz von Arbeitslosen besteht mit zunehmen-
der Dauer der Arbeitslosigkeit immer weniger aus nicht zur Familie gehörenden
Personen und ist deswegen in Gefahr, überstrapaziert zu werden.14 Kinder von
Arbeitslosen bekommen für ihre Eltern eine übermäßige Bedeutung als Spender
von Zuneigung und Anerkennung15 und sind doch, wenn sie zu Jugendlichen her-
anwachsen, die Hauptübermittler der Botschaft, dass man – nicht nur materiell –
„nichts zu bieten“ hat.16 Die Selbstwertprobleme von Arbeitslosen und die durch
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9 Schindler/Wetzels 1990, S. 71
10 ebd., S. 47, S. 61 f.
11 ebd., S. 54 und S. 58 und Jackson 1990, S. 31
12 Zenke/Ludwig 1985, S. 148
13 Lüders/Rosner 1990, S. 87
14 Jackson 1990, S. 28 und Pelz/Münder 1990, S. 139
15 Lüders/Rosner 1990, S. 81 und Schindler/Wetzels 1990, S. 64 und 67
16 Baarda 1990, S. 152 und Schindler/Wetzels 1990, S. 65 f.
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Arbeitslosigkeit verursachten familiären Beziehungsstörungen, wie sie durch die
Arbeitslosenforschung beschrieben werden, können es den betroffenen Eltern
erschweren, ihre Elternrolle so zu erfüllen, wie es aus pädagogischer Sicht not-
wendig ist: als nachahmenswertes Vorbild, liebevoll und gleichzeitig Grenzen
setzend, also konfliktfähig.

Die Arbeitslosenforschung befasste sich bisher ganz überwiegend mit der Situa-
tion von zweieltrigen Familien, in denen der Vater arbeitslos ist. Viele der Befun-
de dürften auch für die Situation von Ein-Eltern-Familien, in denen die Mutter be-
ziehungsweise der Vater arbeitslos ist, gelten. Dennoch scheint es – gerade im
Hinblick auf den enorm hohen Anteil allein Erziehender an den Klient/-inn/-en
von Erziehungshilfe (hiermit befasst sich Kapitel 3.4.6 dieses Berichtes) – drin-
gend nötig, diese Familien gesondert in den Blick zu nehmen. Der Hinweis auf
ihre durch die Arbeitslosigkeit und/oder ausbleibende beziehungsweise zu ge-
ringe Unterhaltszahlungen bedingte besonders schlechte materielle Situation ist
ebenso wichtig wie die Beachtung häufiger Überforderungssituationen durch die
stete Alleinzuständigkeit für die Betreuung und Erziehung der Kinder. Beide
Faktoren erfassen die Lebenslage dieser Familien aber nicht erschöpfend. Zu be-
denken ist gleichzeitig, dass die soziale Integration und das Selbstwertgefühl auch
der Familien mit allein erziehenden Müttern oder Vätern im Wesentlichen von
der Integration in den Arbeitsmarkt und der darauf aufbauenden Unabhängigkeit
abhängt. Auch allein erziehende Eltern brauchen in erster Linie nicht Fürsorge,
sondern die Möglichkeit, für sich und ihre Kinder selbst zu sorgen. Deswegen
sind sie freilich in besonderem Maße auf öffentliche Unterstützung bei der Be-
treuung und Erziehung ihrer Kinder angewiesen. Untersuchungen zu den Aus-
wirkungen der Arbeitslosigkeit allein erziehender Mütter und Väter auf die
familiären Beziehungen und die betroffenen Kinder fehlen.17

Eine Untersuchung von Andreas Klocke, die direkt bei Kindern und Jugendlichen
ansetzte und danach fragte, wie Armut – sei sie durch Arbeitslosigkeit der Eltern
oder durch anderweitig bedingtes zu niedriges Einkommen verursacht – sich auf
junge Menschen auswirkt, zeigte, dass diese auch selbst zum sozialen Rückzug
neigen und seltener Mitglied in einem Verein oder in eine Freundesclique inte-
griert sind. Sie geben häufiger als andere Kinder an, „zur Zeit keine Freunde zu
haben“18. Ein Grund hierfür, wenn auch sicher nicht der einzige, dürfte darin lie-
gen, dass diese Kinder sich vieles nicht leisten, vieles nicht mitmachen können,
was für ihre peers (scheinbar) selbstverständlich ist.19 „Kinder und Jugendliche
aus der Armutsgruppe verfügen seltener über Selbstvertrauen, fühlen sich öfters
hilflos und berichten häufiger über Gefühle der Einsamkeit.“20 Der Hauptbefund
Klockes ist jedoch, dass das psychosoziale Wohlbefinden der armen Kinder vom
elterlichen Unterstützungsverhalten, also davon abhängt, „wie leicht oder schwer
es den Jugendlichen fällt, sich mit persönlichen Problemen an den Vater bzw. an
die Mutter zu wenden.“21 „Je größer die Bereitschaft der Eltern ist, ihren Kindern
zuzuhören und zur Seite zu stehen, desto positiver wird das persönliche Befinden
von den Kindern und Jugendlichen bewertet.“22 Daneben spielt auch das Schul-
klima eine wichtige Rolle dabei, wie junge Menschen Armut bewältigen.23

2.5 Schulische und berufliche Ausbildung junger Menschen

2.5.1 Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen

Die Zahl der Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen (ohne Grundschulen)
hat sich zwischen 1992 und 1998 von 681 587 auf 777 527, also um 14 Prozent,
erhöht. Das bedeutet, dass die Zahl der Schüler/-innen an allgemeinbildenden
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17 Walper 1995, S. 201
18 Klocke 1996, S. 399
19 vgl. Landtag von Baden-Württemberg 1999, S. 56
20 Klocke 1996, S. 401, vgl auch Walper 1997, S. 67
21 Klocke 1996, S. 403
22 ebd., S. 405
23 ebd., S. 405 f.
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Schulen im betrachteten Zeitraum prozentual deutlich stärker gestiegen ist als die
Zahl der jungen Menschen, die in Baden-Württemberg leben.

Die Tabelle zeigt, dass die Verteilung der Schüler auf die verschiedenen Schularten
im Zeitraum zwischen den Schuljahren 1992/93 und 1998/99 weitgehend konstant
geblieben ist. Der Anteil der Hauptschüler/-innen an allen Schüler/-inne/-n in der
Sekundarstufe allgemeinbildender Schulen ist von 28 auf 27 Prozent gesunken, der
der Realschüler/-innen und der Gymnasiast/-inn/-en von 27 auf 28 beziehungsweise
von 35 auf 36 Prozent gestiegen. Der Anteil der Sonderschüler/-innen und der
Schüler/-innen an sonstigen Schulen blieb mit sieben beziehungsweise drei Prozent
unverändert.

Die Mädchen und jungen Frauen sind an den Realschulen, Gymnasien und sons-
tigen Schulen überrepräsentiert, während ihr Anteil an den Haupt- und insbeson-
dere den Sonderschulen unter ihrem Anteil an den Schüler/-inne/-n aller Schul-
arten liegt. Dass auch beim Erwerb von Schulabschlüssen der Anteil der Mädchen
an den Absolvent/-inn/-en höherer Schulen die 50%-Marke überschritten und
noch weiter zugenommen hat, zeigt die nächste Tabelle:
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Bemerkenswerter noch als die Überrepräsentanz von Mädchen an den höheren
Schulen ist die Überrepräsentanz der Jungen an den Sonderschulen. Bei den
Schüler/-inne/-n an Sonderschulen handelt es sich, wie die folgende Tabelle aus-
weist, ganz überwiegend um Schüler/-innen an Förderschulen, an denen lern-
behinderte Kinder und Jugendliche unterrichtet werden. Da wenig dafür spricht,
dass es deshalb mehr „lernbehinderte“ Jungen als Mädchen gibt, weil mehr Jun-
gen als Mädchen über eine mangelhafte Intelligenz verfügen, müssen für deren
verbreitetere „Lernbehinderung“ andere Gründe gesucht werden.

Zur obigen Tabelle 14 ist noch anzumerken, dass sie keine Auskunft darüber gibt,
welcher Anteil der jungen Menschen welche Schulart besucht. Die Gymna-
siast/-inn/-en sind nicht zuletzt deshalb unter den Schüler/-inne/-n allgemein-
bildender Schulen so stark vertreten, weil sie länger im allgemeinbildenden
Schulsystem bleiben, zu ihnen also auch ältere Jugendliche und junge Erwach-
sene gehören. Die Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen in der Sekun-
darstufe im Schuljahr 1998/99 stellen nur 67,5 Prozent der 10- bis 20-jährigen
Baden-Württemberger/-innen, die am Jahresende 1998 hier gelebt haben. Zu den
anderen 32,5 Prozent nicht in der Tabelle erfassten 10- bis 20-Jährigen gehören
zwar auch die Zehnjährigen, die noch die Grundschule besuchen und die Gym-
nasiasten, die die Schule bereits abgeschlossen haben, überwiegend befinden sie
sich jedoch in Berufsausbildung, sind erwerbstätig oder arbeitslos.

33 Prozent aller Kinder in Baden-Württemberg, die zum Ende des Schuljahres
1997/98 die Grundschule beendet haben, haben auf ein Gymnasium gewechselt.
Bekanntlich bleiben längst nicht alle jungen Menschen, die in der fünften Klasse
das Gymnasium besuchen, dort bis zum Abitur. Außerdem steht hinter der landes-
durchschnittlichen Übergangsquote von 33 Prozent eine enorme Streuung zwi-
schen den Kreisen, die von 22,6 bis zu 49 Prozent reicht.
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2.5.2 Nichtdeutsche Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen

Die Wahl des Bildungsganges junger Menschen hängt aber nicht nur davon ab, an
welchem Ort sie aufwachsen. Sie hängt insbesondere auch von der Nationalität
ab. Dies zeigt die folgende Tabelle.
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Während die Gesamtzahl der Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen der
Sekundarstufen zwischen 1992 und 1998 um 14 Prozent gestiegen ist, verringerte
sich die Zahl der nichtdeutschen Schüler/-innen von 96791 auf 91 412, also um
5,6 Prozent. Damit reduzierte sich ihr Anteil an allen Schüler/-inne/-n der hier
aufgeführten Schularten auf 11,8 Prozent. Unter den Haupt- und Sonderschüler/-
inne/-n sind die nichtdeutschen Schüler/-innen mit 23,4 beziehungsweise 26 Pro-
zent stark überrepräsentiert, während sie an den Realschulen, den sonstigen Schu-
len und insbesondere an den Gymnasien ebenso stark unterrepräsentiert sind. Zu
dem Befund, dass es sich bei über einem Viertel aller Sonderschüler/-innen um
nichtdeutsche Kinder und Jugendliche handelt, ist noch einmal auf Tabelle 16 zu
verweisen, aus der hervorgeht, dass es sich bei Sonderschülern überwiegend um
Schüler/-innen an Förderschulen handelt, also um Schulen für Kinder, bei denen
eine Lernbehinderung festgestellte wurde. Auch in Bezug auf nichtdeutsche Kin-
der und Jugendliche ist die Annahme wenig plausibel, dass besonders viele von
ihnen infolge mangelnder Intelligenz beim Lernen behindert seien. Beim Betrach-
ten der absoluten Zahlen in Tabelle 17 fällt auf, dass 1995 und 1998 mehr nicht-
deutsche junge Menschen in Baden-Württemberg eine Sonderschule besucht ha-
ben als ein Gymnasium. Der Anteil der nichtdeutschen Jugendlichen an allen, die
zum Ende des Schuljahres 1997/98 ohne Hauptschulabschluss aus dem allge-
meinbildenden Schulsystem entlassen wurden, betrug 34 Prozent, der Anteil der
nichtdeutschen an den Abiturienten aller allgemeinbildenden und beruflichen
Schulen dagegen nur 4,4 Prozent. Nach einer Mitteilung des Kultusministeriums
von Baden-Württemberg24 betrug der Anteil nichtdeutscher Schüler/-innen an den
Absolventen des Gymnasiums zu diesem Zeitpunkt sogar nur 3 Prozent.
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Im folgenden Schaubild sind alle Schulabgänger/-innen erfasst, die 1998 die
Hauptschule ohne einen Abschluss verlassen haben oder an einer allgemein-
bildenden oder an einer beruflichen Schule einen allgemeinen Schulabschluss
erworben haben.

2.5.3 Schüler/-innen an berufsbildenden Schulen und Auszubildende

Während die Zahl der Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen in Baden-
Württemberg zwischen 1992 und 1998 um 14 Prozent gestiegen ist, nahm die
Zahl der Schüler/-innen an berufsbildenden Schulen geringfügig ab. Hierüber gibt
die folgende Tabelle Auskunft:
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Für die verschiedenen Arten beruflicher Schulen zeigen sich gegenläufige Ten-
denzen: Die im Hinblick auf die Zahl der Schüler/-innen bedeutsamste berufliche
Schulart sind die Teilzeitberufsschulen, die von den Auszubildenden im dualen
Berufsausbildungssystem besucht werden. Gerade hier zeigt sich im Vergleich
zwischen 1992 und 1995 ein starker Rückgang der Zahl der Schüler/-innen und
bis 1998 ein nur geringfügiger neuerlicher Anstieg. Auch im Berufsgrund-
bildungsjahr, an den Berufsoberschulen und an den Fachschulen wurden 1998
weniger Schüler/-innen unterrichtet als 1992. Dagegen hat an den Berufsfach-
schulen, den Berufskollegs, den beruflichen Gymnasien und den Schulen für die
Berufe des Gesundheitswesens die Zahl der Schüler/-innen zwischen 1992 und
1998 zugenommen. Dabei ist zu beachten, dass bestimmte Formen des Berufskol-
legs sowie das berufliche Gymnasium primär dem Erwerb der Fachhochschulreife
bzw. der Hochschulreife dienen und nicht der Qualifikation für einen bestimmten
Beruf. Ebenfalls zugenommen, und zwar um 62 Prozent, hat die Zahl der Schüle-
rinnen und Schüler im Berufsvorbereitungsjahr. Da die Entwicklung der Schüler-
zahlen an Teilzeitberufsschulen für Auszubildende im dualen System und die Ent-
wicklung der Schülerzahlen im Berufsvorbereitungsjahr am meisten Aussagekraft
bezüglich der Berufsausbildungschancen junger Menschen haben, seien sie in der
folgenden Tabelle noch einmal gesondert dargestellt:

Um bei der Entwicklung der Schülerzahlen die Veränderungen der Zahl der
jungen Menschen zu berücksichtigen, wurde in der obigen Tabelle die Zahl der
Berufsschüler/-innen auf alle in den betrachteten Jahren in Baden-Württemberg
lebenden 15- bis unter 20-Jährigen bezogen. Dabei zeigt sich, dass es sich bei
dem leichten Anstieg der Zahl der Berufsschüler/-innen zwischen 1995 und 1998
doch um einen weiteren Rückgang des Anteils der jungen Menschen im Lande
handelt, der eine die betriebliche Ausbildung begleitende Berufsschule besucht.
Auf der anderen Seite ist die Zahl der Schüler/-innen, die ein Berufsvorberei-
tungsjahr absolvieren, weil sie keinen Ausbildungsplatz haben, nicht nur absolut,
sondern auch relativ zur Zahl der in Baden-Württemberg lebenden jungen Men-
schen zwischen 15 und 18 Jahren gestiegen.

Der bis zur Mitte des Jahrzehnts erfolgten Reduktion der Zahl der Berufs-
schüler/innen und ihrem seitherigen bloß schwachen Wiederanstieg sowie der
steigenden Zahl von Schüler/-inne/-n im Berufsvorbereitungsjahr entspricht die
Entwicklung der Zahl der Auszubildenden. Sie wird in nachfolgender Tabelle
dargestellt:
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Die Zahl der Auszubildenden in Baden-Württemberg hat zwischen 1992 und
1996 kontinuierlich, und zwar um 11,3 Prozent, abgenommen und ist zwischen
1996 und 1998 wieder um 4,5 Prozent gestiegen. Damit liegt die Zahl der be-
stehenden Ausbildungsverhältnisse 1998 immer noch um 7,3 Prozent niedriger
als die von 1992.

Mit Ausnahme von 1995 ist die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsver-
träge bis einschließlich 1996 in den betrachteten Jahren kontinuierlich zurück-
gegangen und steigt seither wieder an. 1998 wurde das Niveau von 1992 bereits
wieder überschritten.

Die Zahl der vorzeitig gelösten Ausbildungsverhältnisse ging in allen betrachteten
Jahren – mit Ausnahme von 1998 – kontinuierlich zurück. Dies gilt sowohl für
die absolute Zahl der Ausbildungsabbrüche als auch für deren Anteil an den
bestehenden Ausbildungsverhältnissen. Offensichtlich geben sich die jungen
Menschen, wenn sie denn einen Ausbildungsplatz haben, sehr große Mühe, sich
diesen zu erhalten. In der Zahl der bestandenen Abschlussprüfungen konnte sich
der in den letzten Jahren erfolgte moderate Zuwachs an Ausbildungsverhältnissen
noch nicht auswirken. Die Zahl der 1998 bestandenen Abschlussprüfungen
beträgt nur 79,8 Prozent der Zahl von 1992.

Die folgende Tabelle macht deutlich, dass die im Vergleich mit 1992 immer noch
sehr niedrige Zahl an bestehenden Ausbildungsverhältnissen nicht auf zurück-
gehendes Interesse junger Menschen an einer betrieblichen Ausbildung zurück-
zuführen ist.

Zwischen Oktober 1998 und September 1999 wurden den Arbeitsämtern im Land
77 953 freie Berufsausbildungsstellen gemeldet. Das sind 39 Prozent weniger, als
zwischen Oktober 1992 und September 1993 gemeldet wurden. Andererseits stieg
die Zahl junger Menschen, die sich in diesen Zeiträumen als Bewerber/-innen um
einen Ausbildungsplatz bei den Arbeitsämtern gemeldet haben, um 32 Prozent.
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2.5.4 Studentinnen und Studenten

Die Zahl der in Baden-Württemberg studierenden jungen Frauen und Männer im
Alter von 18 bis unter 27 Jahren ist zwischen 1992 und 1998 sowohl an den Fach-
hochschulen als auch an den Hochschulen zurückgegangen. Der zwischen 1992
und 1995 erfolgte Rückgang der Zahl der Studierenden war prozentual geringer
als der Rückgang in der altersentsprechenden Bevölkerung, weshalb sich der An-
teil der Studierenden 18- bis unter 27-Jährigen an ihren Altersgenoss/-inn/-en
leicht erhöht hat. Zwischen 1995 und 1998 entsprach die Abnahme der Zahl der
Studierenden prozentual der Verringerung der altersentsprechenden Bevölkerung,
weshalb sich in diesem Zeitraum der Anteil der studierenden jungen Frauen und
Männer an allen 18- bis unter 27-Jährigen nicht verändert hat.

In der folgenden Tabelle werden die Studierenden nach Nationalität unter-
schieden:

Die Tabelle zeigt, dass der Anteil der deutschen Studierenden an allen deutschen
18- bis unter 27-Jährigen deutlich höher ist als der Anteil der nichtdeutschen
Studierenden an der nichtdeutschen jungen Bevölkerung. Trotzdem sind junge
Menschen ohne deutschen Pass an den Hochschulen deutlich besser vertreten als
an den Gymnasien und unter den Abiturient/-inn/-en. Dies beruht darauf, dass die
meisten nichtdeutschen Student/-inn/-en erst nach dem Erwerb der Hochschul-
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zugangsberechtigung nach Deutschland kommen. Nach einer Sonderauswertung
des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg betrug der Anteil der „Bil-
dungsinländer„25 an allen ausländischen Studierenden im Wintersemester 1997/98
etwa 39 Prozent.26 Demnach kamen also ca. 61 Prozent der ausländischen Stu-
dierenden erst zum Studium nach Deutschland.

Der Rückgang bei der Gesamtzahl der Studierenden im Laufe der 90er-Jahre be-
ruht ausschließlich auf einem Rückgang bei den deutschen Studierenden, da im
selben Zeitraum die Zahl der ausländischen Studierenden kontinuierlich zuge-
nommen hat.

Zum Schluss dieses Abschnittes seien die Studierenden noch nach Geschlecht
unterschieden:

Zwar waren die Mädchen an den Gymnasien zu allen hier betrachteten Zeitpunk-
ten bereits überrepräsentiert, die Anteile der Studentinnen an den jungen Frauen
zwischen 18 und 27 Jahren sind jedoch niedriger als die Anteile der Studenten an
den jungen Männern. Allerdings ist die Differenz zwischen den Anteilen im
Laufe des Jahrzehnts geringer geworden.

2.6 Arbeitsmarktsituation für junge Menschen

In den vergangenen zwei Jahren hat sich der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg
deutlich erholen können: Im Jahresdurchschnitt lag die Arbeitslosenquote bezo-
gen auf alle zivilen Erwerbspersonen im Jahr 1997 noch bei 7,8 %, 1998 bei 7,1 %
und 1999 „nur“ noch bei 6,5%. Allerdings bedeutet dies nur eine Trendwende am
Arbeitsmarkt, aber noch keinen wirklichen Durchbruch, denn im Durchschnitt des
Jahres 1999 waren immer noch fast 325000 Menschen arbeitslos gemeldet.

Parallel zu dieser positiven Entwicklung hat sich auch die Zahl der arbeitslosen jun-
gen Menschen weiter verringert. Während die Zahl der Arbeitslosen insgesamt zwi-
schen 1998 und 1999 (Jahresdurchschnittswerte) um 7,6% abgenommen hat, sank
die Zahl der Arbeitslosen unter 20 Jahre im gleichen Zeitraum um 9,5 % und bei den
Jugendlichen unter 25 Jahre um 13,9%. Insgesamt wird daran deutlich, dass arbeits-
lose Jugendliche trotz aller Probleme auf dem Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt
bessere Vermittlungsaussichten haben als die Arbeitslosen insgesamt.
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Die günstigere Entwicklung für arbeitslose Jugendliche wird auch an den per-
sonenspezifischen Arbeitslosenquoten deutlich, die aus statistischen Gründen nur
bezogen auf die abhängigen zivilen Erwerbspersonen dargestellt werden können.
Während 1998 die Arbeitslosenquote für Jugendliche unter 20 Jahre bei 6,2 %
(unter 25 Jahre: 7,4 %) und für alle Arbeitslose bei 8,0 % lag, hat sich bis im
Jahresdurchschnitt 1999 die Quote für Jugendliche unter 20 Jahre auf 5,5 % (unter
25 Jahre: 6,3 %), und für alle Arbeitslose auf 7,3% verringert.

Die bisher bekannten Prognosen gehen von einer weiteren Verbesserung der
Situation auf dem Arbeitsmarkt aus.

2.7 Junge Menschen als Opfer und Täter von Straftaten

Für manche Kinder und Jugendliche ist ihr Aufwachsen und ihr Hineinwachsen in
die Gesellschaft mit besonderen Störungen und Belastungen verbunden. Zahl-
reiche Kinder werden vernachlässigt, erleiden Gewalt oder erleben Benachtei-
ligungen gegenüber Altersgenossen.

Über das Ausmaß massiver Beeinträchtigungen des Sozialisationsprozesses gibt
es keine repräsentativen Statistiken. Auch darüber, wie viele junge Menschen Op-
fer von Gewalt und Misshandlung werden, liegen nur wenig Informationen vor.

Junge Menschen erleiden nicht nur Störungen und Belastungen, sie reagieren
auch darauf, wenn auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Auch über die
Formen und über das Ausmaß solcher Reaktionen, etwa darüber, wie viele junge
Menschen psychisch erkranken, weiß man sehr wenig. Statistisch relativ gut er-
fasst ist dagegen die Delinquenz junger Menschen, weshalb sich der Abschnitt
2.7.2 vergleichsweise ausführlich mit diesem Thema befasst.27

2.7.1 Junge Menschen als Opfer von Straftaten und Gewalt

1998 wurden 20 590 junge Menschen in Baden-Württemberg Opfer von polizei-
lich registrierten Straftaten. Um welche Taten es dabei in welcher Häufigkeit
ging, zeigt die folgende Tabelle:

Daten zur Lage der jungen Menschen in Baden-Württemberg
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Jugendliche und Heranwachsende sind in höherem Maße als Erwachsene gefähr-
det, Opfer von Straftaten und Gewalt zu werden. Das folgende Schaubild stellt
dar, welche Anteile Kinder, Jugendliche und Heranwachsende an der Bevölke-
rung haben und welche Anteile an den Opfern polizeilich registrierter Straftaten.

Daten zur Lage der jungen Menschen in Baden-Württemberg
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Das Landeskriminalamt erfasst nur die polizeilich registrierten Straftaten.
Tatsächlich werden mehr Kinder und Jugendliche Opfer von Straftaten als die im
Schaubild erfassten 14 735 Kinder und Jugendlichen.

Tabelle 27 weist aus, dass nach der polizeilichen Kriminalstatistik 1998 256 junge
Menschen als Schutzbefohlene misshandelt wurden. In der folgenden Tabelle
wird die Zahl der erfassten Misshandlungen von Schutzbefohlenen auch für die
Jahre 1992 und 1995 ausgewiesen und nach Alter und Geschlecht der jungen
Menschen weiter differenziert.

Bei der Auswertung einer 1998 durchgeführten Befragung von 12 882 Schülern
neunter Schulklassen aller Schularten in verschiedenen Bundesländern, darunter
auch Baden-Württemberg, kommen die Kriminologen Christian Pfeiffer und Peter
Wetzels zu dem Befund, dass „... die Anzeigequote bei Misshandlungen durch
Eltern 2,2 Prozent (beträgt), d. h. nur etwa jeder 40. Fall wird polizeibekannt.„28

Auch für Baden-Württemberg ist davon auszugehen, dass Misshandlungen durch
Eltern beträchtlich über den in Tabelle 28 ausgewiesenen Zahlen liegen.

Daten zur Lage der jungen Menschen in Baden-Württemberg
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Als Opfer von sexuellem Missbrauch erfasst die polizeiliche Kriminalstatistik für
1998 2 492 Kinder und 142 Jugendliche, wobei von den Kindern 164 mit dem
Täter oder der Täterin verwandt waren und 571 mit ihm oder ihr bekannt waren.29

(Darüber, wie viele vergewaltigte und wie viele sexuell genötigte Kinder mit dem
Täter oder der Täterin verwandt oder bekannt waren, geben die Veröffentlichun-
gen des Landeskriminalamts keine Auskunft.) Im Hinblick auf die Straftaten ge-
gen die sexuelle Selbstbestimmung, die Kinder und Jugendliche im familiären
Umfeld erleiden, weist das Landeskriminalamt darauf hin, dass „... gerade in die-
sem Deliktsbereich die Dunkelziffer hoch eingeschätzt werden muss. “30

2.7.2 Junge Menschen als Täter

2.7.2.1 Die Delikte junger Menschen

Die Zahl der registrierten Delikte der unter 21-jährigen Tatverdächtigen ist zwi-
schen 1992 und 1998 deutlich gestiegen. Dieser Anstieg in Baden-Württemberg
entspricht einem bundes- und europaweiten Trend. Die Zunahme beruht dabei
einerseits auf einem Kriminalitätsanstieg, andererseits aber auch auf einem geän-
derten Anzeigeverhalten. Denn die Zahl der Tatverdächtigen hängt nicht zuletzt
von der Anzeigebereitschaft der Tatopfer31 und vom Ausmaß polizeilicher Ermitt-
lungstätigkeit ab. Auch die Landesregierung warnt davor, aus den Zahlen über
einen Anstieg der registrierten Straftaten durch Jugendliche überzogene Schlüsse
zu ziehen und weist auf das geänderte Anzeigeverhalten und das Engagement der
Polizei, Straftaten aufzudecken, hin.32

Deutlich niedriger als die Zahl der Jugendlichen und Heranwachsenden, die in
Tatverdacht geraten, ist die Zahl der jungen Menschen, gegen die Anklage erho-
ben wird. Auch wenn aus einem Vergleich der vorangegangenen Tabelle mit den
beiden nachfolgenden Tabellen nicht genau errechnet werden kann, gegen wel-
chen Anteil der Tatverdächtigen schließlich vor Gericht verhandelt wird, weil das
Jahr, in dem ein Tatverdacht erhoben wird, in vielen Fällen nicht dasselbe Jahr ist,
in dem der Betroffene gegebenenfalls gerichtlich belangt wird, so lassen sich
doch Größenordnungen erschließen.

Daten zur Lage der jungen Menschen in Baden-Württemberg

29 Landeskriminalamt Baden-Württemberg 1998, S. 67 f.
30 Landeskriminalamt Baden-Württemberg 1998, S. 68
31 Pfeiffer/Wetzels 1999, S. 2 f.
32 Pressemitteilung des Justizministeriums Baden-Württemberg, Stuttgart, 2. Dezember 1999
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Beim Vergleich der Tabellen 30 und 31 mit der Tabelle 29 wird erkennbar, dass
es bei den jugendlichen Tatverdächtigen nur in ungefähr 40 Prozent der Fälle zu
einem Gerichtsverfahren kommt. Bei den heranwachsenden Tatverdächtigen
beträgt dieser Anteil knapp 70 Prozent. In den übrigen Fällen hat der Staatsanwalt
– aus Gründen, die vor allem mit der vorrangig erzieherischen Ausrichtung des
Jugendstrafverfahrens zusammenhängen dürften – von der Verfolgung ab-
gesehen. Hierzu gehören die Befolgung von Weisungen zur Teilnahme an Diver-
sionsmaßnahmen einschließlich Wiedergutmachung des Schadens oder Täter-
Opfer-Ausgleich und die Einstellung des Verfahrens wegen Geringfügigkeit, oder
weil sich der Tatverdacht nicht erhärten lässt. Die Zahl der tatverdächtigen
Jugendlichen ist zwischen 1992 und 1998 um insgesamt 61 Prozent gestiegen, die
Zahl der Jugendlichen, gegen die eine Gerichtsverhandlung eröffnet wurde, hat
sich im gleichen Zeitraum um 50 Prozent erhöht. Die Zahl der heranwachsenden
Tatverdächtigen ist zwischen 1992 und 1998 um insgesamt 17 Prozent, die Zahl
der gegen Heranwachsende geführten Gerichtsverhandlungen um 8 Prozent ge-
stiegen.

Welche Arten von Straftaten von den jungen Menschen, die tatsächlich verurteilt
wurden, begangen wurden, zeigen die beiden nächsten Tabellen.
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Bei fast allen Deliktsarten ist zwischen 1992 und 1998 eine Zunahme festzu-
stellen. Die meisten Jugendlichen wurden wegen Diebstahlsdelikten verurteilt, an
zweiter Stelle stehen Körperverletzungen. Die stärkste Zunahme findet sich bei
den Delikten Raub und Erpressung, bei den Straftaten nach dem Betäubungs-
mittelgesetz sowie bei einfacher wie auch gefährlicher und schwerer Körper-
verletzung.

Ähnlich zeigt sich die Situation bei den verurteilten Heranwachsenden. Auch hier
hat die Zahl der Verurteilten bei den meisten Deliktsarten zugenommen. Bei den
Heranwachsenden fällt darüber hinaus auf, dass 30 Prozent aller Straftaten, derent-
wegen sie verurteilt werden, Straßenverkehrsdelikte sind. Diebstahlsdelikte kom-
men bei den Heranwachsenden an zweithäufigster Stelle vor, spielen also auch in
der Delinquenz 18- bis unter 21-Jähriger eine große Rolle. Danach kommen bei
ihnen die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. An vierter Stelle stehen
Betrug und Untreue. Körperverletzung sowie gefährliche und schwere Körper-
verletzung folgen mit Abstand.
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2.7.2.2 Die Sanktionierung delinquenten Verhaltens junger Menschen

Tabelle 34 stellt dar, welche Sanktionen gegen nach Jugendstrafrecht verurteilte
Jugendliche und Heranwachsende verhängt wurden, wobei jeweils nur die
schwerste Sanktion bezeichnet ist. In der Tabelle sind also nicht alle von Jugend-
gerichten verhängten Maßnahmen erfasst, denn nach § 8 Jugendgerichtsgesetz
(JGG) können Richter verschiedene Folgen der Tat gleichzeitig anordnen.
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Die Tabelle zeigt, dass die Verhängung von Jugendstrafe, also von „Freiheitsent-
zug in einer Jugendstrafanstalt“, nach § 17 Abs. 1 Jugendgerichtsgesetz (JGG)
zwischen 1992 und 1998 um 38 Prozent gestiegen ist. 1998 (58 Prozent) wurden
im Verhältnis annähernd gleich viele der Haftstrafen zur Bewährung ausgesetzt
wie 1992 (59 Prozent). Sehr viel häufiger als zu Haftstrafen werden junge Men-
schen, die nach dem Jugendstrafrecht verurteilt werden, mit sogenannten Zucht-
mitteln nach §§13 bis 16 JGG sanktioniert. Die Verhängung von Zuchtmitteln ist
etwas stärker angestiegen als die Verhängung von Freiheitsstrafen. Was im Ein-
zelnen unter Zuchtmitteln zu verstehen ist, ist in der nachfolgenden Tabelle 35
aufgeführt. Hier werden alle Maßnahmen erfasst, also auch diejenigen, die zusätz-
lich zu einer Jugendstrafe oder einer anderen Maßnahme angeordnet wurden.
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Die Zahl der von Jugendgerichten angeordneten Folgen der Tat stieg zwischen
1992 und 1998 um 31 Prozent. Dabei war der Anstieg von Jugendstrafen (+ 38
Prozent) und Zuchtmitteln (+ 46 Prozent) überproportional, während die Zahl der
angeordneten Erziehungsmaßregeln um 28 Prozent zurückgegangen ist. Zu den
Zuchtmitteln gehören Jugendarrest, Auflagen und Verwarnungen. Unter den Auf-
lagen nach § 15 JGG ist seit der Mitte des Jahrzehnts die „Arbeitsleistung“ die am
häufigsten angeordnete Maßnahme. Die Zahl der Fälle, in denen junge Menschen
zu einer Arbeitsleistung verurteilt wurden, ist zwischen 1992 und 1998 um 150
Prozent gestiegen. Die zweithäufigst erteilte Auflage ist die Zahlung eines Geld-
betrages, die 1992 sogar die am häufigsten erteilte Auflage war und seither um 11
Prozent zurückgegangen ist.

Während die Zahl der Jugendstrafen und Zuchtmittel im betrachteten Zeitraum
zugenommen hat, ist die Zahl der insgesamt angeordneten Erziehungsmaßregeln
um 28 Prozent zurückgegangen. Die Zahl der angeordneten Erziehungsbeistand-
schaften (69) war 1998 größer als 1992. Um 29 Prozent ist die Zahl der Weisun-
gen zurückgegangen. Zu den „Weisungen“ gehören unter anderem die Weisun-
gen, „an einem sozialen Trainingskurs teilzunehmen“ (§ 10 Abs. 1 Nr. 6 JGG)
oder „sich zu bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen (Täter-
Opfer-Ausgleich)“ (§ 10 Abs. 1 Nr. 7 JGG). Der Rückgang bei Weisungen zu
einer Kursteilnahme kann auch darauf zurückzuführen sein, dass hier noch
zuwenig Angebote (z.B. im Bereich des Anti-Gewalt-Trainings) vorliegen. Ein
bedarfsgerechter Ausbau solcher Angebote wäre wünschenswert. Beim Täter-
Opfer-Ausgleich ist mittlerweile eine steigende Tendenz zu verzeichnen.

In den letzten Jahren wurden verstärkt Überlegungen angestellt, wie durch neue
Kooperationsformen zwischen Justiz, Polizei und Jugendhilfe dem Anstieg der
Delinquenz von Kindern und Jugendlichen begegnet werden kann. Ergebnis
solcher Überlegungen ist zum Beispiel das landesweite Programm „Jugendliche
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Intensivtäter in Baden-Württemberg“, das im Spätsommer 1999 von der Landes-
regierung zusammen mit den Kommunalen Landesverbänden ins Leben gerufen
wurde. Mit ihm sollen speziell die Kinder und Jugendlichen erreicht werden, die
besonders schwere oder besonders häufig Straftaten begehen. Nach Angaben des
Innenministeriums sind zur Zeit 581 Intensivtäter33 im Alter zwischen zehn und
17 Jahren polizeilich erfasst.34 Dem Programm liegen neuere kriminologische
Erkenntnisse zu Grunde, wonach „... weniger als fünf Prozent der polizeilich
ermittelten Kinder und Jugendlichen für nahezu 40 Prozent der von dieser Alters-
gruppe begangenen registrierten Straftaten verantwortlich sind.“35 „Kern des Pro-
gramms (sind) sogenannte Koordinierungsgespräche auf örtlicher Ebene mit dem
Ziel, die Vorbeugungs- und Interventionsmöglichkeiten aller betroffenen Stellen
– bezogen auf den konkreten Einzelfall – auszuschöpfen und aufeinander abzu-
stimmen.“36 An diesen auf Kreisebene regelmäßig stattfindenden Gesprächen sind
jeweils Vertreter der Polizei, der Staatsanwaltschaft, des Jugendamts und gegebe-
nenfalls des Ausländeramts beteiligt. Im Mittelpunkt stehen dabei gemeinsame
Überlegungen, durch welche Maßnahmen die Kinder und Jugendlichen von der
Begehung weiterer Delikte abgehalten werden können. Dabei steht „... die Hilfe
im Vordergrund der Koordinierungsgespräche (...), die diesen besonders gefähr-
deten Kindern und Jugendlichen die Rückkehr zu rechtstreuem Verhalten erleich-
tern und damit letztlich wieder eine positive Lebensperspektive verschaffen soll.
Deshalb (kommt) auch den Jugendämtern, die eine breite Palette von Maßnahmen
anbieten (können), bei den Gesprächen eine herausragende Rolle zu.“37

Solche Koordinierungsgespräche sind „... inzwischen fester Bestandteil bei der
praktischen Zusammenarbeit der entsprechenden Behörden vor Ort geworden.“38

Das Programm folgt somit auch der Erkenntnis, dass Reaktionen auf delinquentes
Verhalten bei Kindern und Jugendlichen die nachhaltigste Wirkung erzielen,
wenn sie unmittelbar auf die Tat folgen. Nach Einschätzung der Landesregierung
zahlt sich die vernetzte Zusammenarbeit von Polizei, Jugendämtern, Justiz- und
Ausländerbehörden aus.39 Dabei hat das Programm vor allem zu einer deutlichen
Beschleunigung der Verfahren geführt. In der Zukunft sollen auch die Schulen
stärker einbezogen werden.

Auch bei dem Projekt „Haus des Jugendrechts“ soll durch eine enge Zusammen-
arbeit verschiedener Stellen erreicht werden, dass die Dauer von Strafverfahren
verringert wird und „die Reaktion auf kindliches und jugendliches Fehlverhalten
... schnell und konsequent erfolgen“40 kann. Das bundesweit bisher einzigartige
Projekt startete im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt im Sommer 1999 in seine
dreijährige Projektphase. „Seit Sommer vergangenen Jahres arbeiten Polizei,
Jugendgerichtshilfe und Staatsanwaltschaft unter einem Dach, auch zum Jugend-
gericht führt ein kurzer Draht. Das Ziel: Rasch und ganzheitlich reagieren ....
Nicht die Strafe steht im Vordergrund, sondern die Erziehung (oder es zumindest
zu versuchen). Der Jugendarrest soll vermieden werden, die Eigenverantwortlich-
keit und der Gemeinschaftssinn gestärkt“41 werden.

Das wissenschaftliche Begleitteam des Instituts für Sozialpädagogische For-
schung Mainz e.V. hat über die Arbeit im Haus des Jugendrechts zwischen Juni
und September 1999 erste Ergebnisse in einem Bericht zusammengefasst. Auch
wenn nach so kurzer Zeit noch keine verlässlichen Statistiken vorliegen, so zeigt
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33 Kinder mit mehr als zehn Delikten bzw. mit drei oder mehr Gewalttaten; Jugendliche mit
mehr als 20 Straftaten bzw. mit fünf oder mehr Gewalttaten

34 Pressemitteilung des Innenministeriums Baden-Württemberg, Stuttgart, 12. April 2000, S. 2
35 Pressemitteilung des Innenministeriums Baden-Württemberg, Stuttgart, 12. April 2000, S. 1
36 Pressemitteilung des Innenministeriums Baden-Württemberg, Stuttgart, 12. April 2000, S. 2
37 Pressemitteilung des Innenministeriums Baden-Württemberg, Stuttgart, 8. Februar 2000
38 Pressemitteilung des Innenministeriums Baden-Württemberg, Stuttgart, 12. April 2000, S. 2
39 Pressemitteilung des Innenministeriums Baden-Württemberg, Stuttgart, 12. April 2000, S. 1
40 Grußwort von Innenminister Dr. Thomas Schäuble zur Einweihung des „Haus des Jugend-

rechts“, Stuttgart, 7. Juni 1999
41 „Heute geklaut, morgen bereits vor dem Richter“, Badische Zeitung, 8. Februar 2000
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sich doch jetzt schon die deutliche Verringerung der Bearbeitungsdauer der
Verfahren. So wurden bisher über 21 Prozent der Taten am Tattag im Haus des
Jugendrechts anhängig, weitere 30 Prozent binnen weiterer zwei Tage. Etwa
55 Prozent der Fälle konnte die Polizei binnen 8-30 Tagen der Staatsanwaltschaft
vorlegen, knapp 10 Prozent wurden innerhalb einer Woche abgeschlossen. Die
Staatsanwaltschaft wiederum konnte in über 36 Prozent aller Fälle noch am Tage
des Eingangs ihre Abschlussverfügung treffen, bei weiteren knapp 29 Prozent
binnen zwei Tagen. In lediglich 4 Prozent der Fälle vergingen somit mehr als 30
Tage bis zur Abschlussverfügung. Anklagen brauchten in den zurückliegenden
Monaten im Haus des Jugendrechts in 46 Prozent der Fälle höchstens vier Tage,
in insgesamt über 75 Prozent höchstens eine Woche.42 „Ein Strafverfahren kann
so von mehreren Monaten auf zwei bis drei Wochen verkürzt werden, kleinere
Delikte lassen sich schon an einem Tag abhandeln.“43 Insofern haben sich die Er-
wartungen der Beteiligten hinsichtlich einer besseren Kooperation, Integration
und Beschleunigung der Fallbearbeitung erfüllt.

Bei den bisherigen Probandinnen und Probanden waren Mädchen mit über 30 Pro-
zent überproportional stark vertreten. Die größte Deliktsgruppe bildete mit über 35
Prozent der Fälle der einfache Diebstahl, gefolgt vom besonders schweren Dieb-
stahl mit über 8 Prozent.44

Im Rückblick auf die bisherige Arbeit wird die interne Kooperation von der über-
wiegenden Zahl der Befragten als positiv eingeschätzt. Als nützlich erwiesen sich
sowohl die monatlichen Haus- als auch die informellen täglichen Morgenkon-
ferenzen.45

Teil der Bestrebungen nach neuen Kooperationsformen sind auch gemeinsame
Tagungen zwischen Landeskriminalamt und Landesjugendamt. Bei der im
September 1999 stattgefundenen Tagung „Jugendhilfe und Polizei“ ging es für
die 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer „...nach einem einführenden Referat zum
Thema Kinder- und Jugendkriminalität von Professor Dr. Hans Thiersch von der
Universität Tübingen um gegenseitige Erwartungen und in diesem Jahr auch um
die Kooperation ... (zwischen Jugendhilfe und) Justiz.“ Dabei hat sich gezeigt,
dass „das Interesse an Formen der Zusammenarbeit ... nach wie vor groß (ist).“46

Die nächste gemeinsame Tagung wird im Oktober 2000 stattfinden.

2.7.2.3 Entstehungsbedingungen der Delinquenz junger Menschen

Wie die Tabellen im Abschnitt 2.7.2.1 zeigen, sind die meisten Straftaten junger
Menschen solche, die als „alterstypisch“ und „episodenhaft“47 betrachtet werden
können. „Alterstypisch“ ist, dass Kinder und Jugendliche im Durchschnitt mehr
als Erwachsene dazu neigen, die Konflikte, die sie miteinander haben, unter
Anwendung körperlicher Gewalt auszutragen, weil sie einerseits über weniger
verbale und institutionelle Mittel des Konfliktaustragens verfügen und weil ande-
rerseits „Kräfte messen“ für sie, insbesondere für Jungen, noch stark ein Messen
von Körperkräften ist. Andererseits gibt es zwischen den Kindern beträchtliche
Unterschiede hinsichtlich der Neigung, selbst erlittene Gewalt an andere weiter-
zugeben, und hinsichtlich der Chancen, Zugang zu anderen Mitteln der Selbst-
behauptung zu erwerben. Diejenigen jungen Menschen, die mit zunehmendem
Alter gewahr werden, dass ihre soziale Position sehr schwach ist, laufen in erhöh-
tem Maße Gefahr, das Erleben ihrer Unterlegenheit durch den Einsatz physischer
Gewalt abwehren zu wollen.
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42 Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ism), Haus des Jugendrechts –
Zwischenbericht über die ersten vier Monate

43 „Stuttgart geht neue Wege“, Hamburger Abendblatt, 19. Juni 1999
44 Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ism), Haus des Jugendrechts –

Zwischenbericht über die ersten vier Monate
45 Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ism), Haus des Jugendrechts –

Zwischenbericht über die ersten vier Monate
46 Information von Frau Milsch, Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern/Landes-

jugendamt vom 3. Mai 2000
47 so z. B. im Zehnten Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, S. 127
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Die Feststellung, dass es sich bei der Delinquenz junger Menschen überwiegend
um alterstypische und episodenhafte handele, ist richtig. Sie darf freilich nicht
verdecken, dass Kinder und Jugendliche in schwachen sozialen Lagen stärker ge-
fährdet sein können, sich delinquent zu verhalten. „Eine im Jahr 1997 für die
Europäische Union durchgeführte Analyse zur Entwicklung der Jugendgewalt in
zehn europäischen Staaten konnte zeigen, dass der in Europa fast durchweg fest-
zustellende Anstieg der Gewalttaten junger Menschen primär Tätern mit niedriger
Schulbildung zuzurechnen ist, deren gesellschaftliche Position von relativer Ar-
mut, sozialer Ausgrenzung und schlechten Integrationsperspektiven gekennzeich-
net ist.“48 Das Risiko gesellschaftlich benachteiligter junger Menschen, Straftaten,
insbesondere auch schwerere und wiederholte Straftaten zu begehen, wird noch
dadurch erhöht, dass es sich bei ihnen um junge Menschen handelt, die auch viel
häufiger als andere Opfer von Gewalt ihrer Eltern werden. Denn Eltern sozial be-
nachteiligter und ausgegrenzter junger Menschen können ebenfalls unter beson-
derem sozialen Stress stehen und so ihrerseits in erhöhtem Maße Gefahr laufen,
Gewalt gegen ihre Kinder auszuüben.49
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48 Pfeiffer/Wetzels 1999, S. 5, vgl. auch Landtags-Drucksache 12/4242, S. 3
49 Pfeiffer/Wetzels 1999, S. 9
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3 Situation und Entwicklung der Jugendhilfe

3.1 Aufgaben der Jugendhilfe und Entwicklungslinien seit Einführung des SGB VIII

Artikel 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes hat als Achtes Buch des Sozial-
gesetzbuches (SGB VIII) zum 1. Januar 1991 in den westlichen Bundesländern
das 1953 und 1961 novellierte, in seinen Grundzügen jedoch aus dem Jahre 1922
stammende Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) abgelöst. In den östlichen Bundeslän-
dern war es bereits im Oktober 1990 in Kraft getreten. „Das neue Gesetz ist das
Ergebnis einer jahrzehntelangen Diskussion“ der Frage, in welcher Weise „... das
eingriffsorientierte Jugendwohlfahrtsgesetz durch ein leistungsrechtlich struktu-
riertes und präventiv orientiertes Jugendhilfegesetz abzulösen“50 sei.

Wie ein Vergleich der jeweiligen Paragrafen 1 deutlich macht, unterscheiden sich
JWG und SGB VIII grundlegend in ihren Annahmen über die Notwendigkeit und
Voraussetzungen von Kinder- und Jugendhilfe. Das JWG stellte im ersten Absatz
von §1 fest, dass „jedes deutsche Kind ... ein Recht auf Erziehung zur leiblichen,
seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit (hat)“, dem folgte im zweiten
Absatz der Hinweis auf das Recht und die Pflicht der Eltern zur Realisierung des
kindlichen Erziehungsrechts, und es wird im dritten Absatz festgelegt, dass „in-
soweit der Anspruch des Kindes auf Erziehung von der Familie nicht erfüllt wird,
... öffentliche Jugendhilfe ein(tritt).“ Damit wird die Aufgabe der öffentlichen
Jugendhilfe im Wesentlichen als der Erziehung in der Familie nachrangige Aus-
fallbürgschaft definiert. Dies impliziert gleichzeitig, dass dem Einsetzen von
Jugendhilfe die Feststellung vorausgehen muss, die Leistungen einer konkreten
Familie seien so mangelhaft, dass der staatliche Eingriff in deren Autonomie
gerechtfertigt und geboten ist.

Das SGB VIII räumt zunächst einmal im ersten Absatz von § 1 jedem jungen
Menschen „ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu ei-
ner eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ ein. Es geht
also nicht mehr nur um deutsche Kinder, sondern um junge Menschen. Das heißt,
dass auch über 18-Jährige und junge Menschen aller Nationalitäten, wenn sie in
Deutschland leben (§ 6) die Leistungen der Jugendhilfe in Anspruch nehmen
können. Allerdings schränkt §6 Abs. 2 den Kreis der nichtdeutschen anspruchs-
berechtigten jungen Menschen und ihrer Familien auf diejenigen Ausländer ein,
die „... rechtmäßig oder auf Grund einer ausländerrechtlichen Duldung ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland haben.“

Wesentlicher als im Hinblick auf den Kreis der Adressaten und Anspruchs-
berechtigten unterscheidet sich das SGB VIII vom JWG dadurch, dass es die Not-
wendigkeit von Jugendhilfe und ihre Zuständigkeit für die Verwirklichung des
Rechts jedes jungen Menschen „auf Förderung seiner Entwicklung und auf Er-
ziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit“ (§ 1 Abs.1) nicht mehr davon abhängig macht, dass der Erziehungsanspruch
des Kindes „von der Familie nicht erfüllt wird“. Es stellt zwar in §1 Abs.2, ähn-
lich wie das JWG, allerdings durch wörtliche Übernahme von Art. 6 Abs. 2 des
Grundgesetzes fest, dass „Pflege und Erziehung der Kinder ... das natürliche
Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht (sind)“, und dass
„über ihre Betätigung die staatliche Gemeinschaft (wacht)„; aber es fasst im drit-
ten und ausführlichsten Absatz von § 1 die Aufgaben von Jugendhilfe nicht als
Konsequenz aus dem Ausfall oder dem Versagen von Familie, sondern als für alle
junge Menschen notwendige Unterstützung und Ergänzung der Leistungen von
Familie und als eigenständigen Beitrag zur Verwirklichung von Absatz 1. Der
dritte Absatz von § 1 SGB VIII lautet:

„Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und
dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unter-
stützen,

3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,
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4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre
Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder
zu schaffen.“

Diese Aufzählung deutet bereits an, was in den weiteren Bestimmungen des
Gesetzes entfaltet wird, dass sich nämlich die Notwendigkeit von Kinder- und
Jugendhilfe aus mindestens drei Gründen ergibt: Erstens hängt das Wohl junger
Menschen keineswegs nur von den Leistungen ihrer Familien ab, sondern sie
brauchen zusammen mit ihren Familien positive Lebensbedingungen und eine
kinder- und familienfreundliche Umwelt. Zu deren Erhaltung oder Schaffung
auch durch Einflussnahme auf gesellschaftliche Verhältnisse beizutragen, ist laut
SGB VIII Aufgabe der Jugendhilfe51. Allerdings hat der Bundesgesetzgeber nur in
wenigen Punkten konkretisiert und beschrieben, auf welche Weise diese anwalt-
schaftliche Funktion zu erfüllen ist. Wichtige Hinweise finden sich jedoch in §71,
§80 Abs. 4 und § 81 SGB VIII und vor allem im Landesrecht. § 71 SGB VIII
regelt die Zusammensetzung und die Aufgaben des Jugendhilfeausschusses, der
(wie auch schon gemäß JWG) neben der Verwaltung des Jugendamtes wichtiger,
nämlich willensbildender und Prioritäten setzender Teil des Jugendamtes ist. In
§71 SGB VIII ist unter anderem festgelegt, dass sich der Ausschuss insbesondere
mit der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien
zu befassen hat. Nach § 80 Abs.4 SGB VIII sollen die Träger der öffentlichen
Jugendhilfe darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche
und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen
insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Fami-
lien Rechnung tragen. § 81 SGB VIII verpflichtet die Träger der öffentlichen
Jugendhilfe zur Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrich-
tungen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer
Familien auswirkt. Die beispielhaft aufgeführten Einrichtungen reichen von Schu-
len und Schulverwaltung über Ausbildungseinrichtungen, die Bundesanstalt für
Arbeit, die Träger anderer Sozialleistungen, die Justizvollzugsbehörden bis zu
den Einrichtungen der Forschung. Verpflichtung zur Zusammenarbeit bedeutet
zunächst, dass die Jugendhilfe in diesen Einrichtungen für Zusammenarbeit wer-
ben, das heißt, ihre Perspektiven und Interessen deutlich machen muss.Dass sich
die Jugendhilfe in der Praxis der Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit jenen
Einrichtungen, deren Tätigkeit für die Lebenssituation junger Menschen und ihrer
Familien bedeutsam ist, immer bewusster wird und solche Zusammenarbeit auch
immer mehr zu leisten versucht, darum geht es insbesondere im Kapitel 3.5.1 des
vorliegenden Berichtes, das sich mit der Gemeinwesenorientierung von Jugend-
hilfe befasst.

Über diese bundesgesetzlichen Bestimmungen zur Ausgestaltung der anwalt-
schaftlichen Funktion von Jugendhilfe hinaus bestimmt § 12 Abs. 3 des Kinder-
und Jugendhilfegesetzes für Baden-Württemberg (LKJHG), dass die Träger der
öffentlichen Jugendhilfe als Träger öffentlicher Belange oder als Beteiligte bei
Planungen und sonstigen Vorhaben anderer Träger die Belange von Kindern und
Jugendlichen geltend machen sollen. Außerdem regelt §13 LKJHG Einzelheiten
über „Vernetzung und Gemeinwesenbezug von Diensten und Einrichtungen“.

Den zweiten Grund für die Notwendigkeit von Jugendhilfe sieht das SGB VIII
darin, dass Familien und Schulen wegen ihrer spezifischen Funktionen und Struk-
turen jungen Menschen nicht alle Möglichkeiten der Begegnung, Betätigung,
Kommunikation, aber auch der Beratung und Unterstützung bei der praktischen
Lebensbewältigung bieten können, die diese zu ihrer individuellen und sozialen
Entwicklung und zur Entfaltung ihrer Fähigkeiten brauchen. Deshalb muss es
neben Familien, Schulen und Ausbildungsstätten Tageseinrichtungen für Kinder,
die Einrichtungen und Angebote der Jugendarbeit sowie die Jugendsozialarbeit
als spezifische Angebote der Jugendhilfe geben. Während das JWG die Be-
treuung von Kindern in Tageseinrichtungen überhaupt nicht thematisierte, gibt es
im SGB VIII hierzu einen eigenen, die §§ 22 bis 26 umfassenden Abschnitt. Den
Bereich der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit regelt das neue Gesetz
wesentlich eingehender als das JWG.
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Den dritten Grund für die Notwendigkeit von Jugendhilfe sieht das SGB VIII da-
rin, dass die meisten Familien jedenfalls zeitweise und in unterschiedlichem
Maße Entlastung, Unterstützung und Ergänzung bei der Erfüllung ihrer erziehe-
rischen Aufgaben brauchen. Diese Aufgabe von Jugendhilfe, familiale Erziehung
zu unterstützen, ist im Gesetz am stärksten ausdifferenziert. Damit betont der Ge-
setzgeber zugleich die Bedeutung, die er familialen Lebensgemeinschaften, der
Familie als Sozialisationsagentur und als Grundlage persönlicher Identität der in
ihnen heranwachsenden jungen Menschen zumisst. Drei der vier Abschnitte des
zweiten Kapitels des SGB VIII, das die „Leistungen der Jugendhilfe“ benennt,
befassen sich in der Hauptsache mit Leistungen, die der Unterstützung familialer
Erziehung dienen. Der Gesetzgeber sieht hier ein ausdifferenziertes Gefüge von
Beratung, Familienbildung, Familienerholung und von familienentlastender und
familienergänzender Tagesbetreuung für Kinder bis hin zu den Hilfen zur Er-
ziehung vor. Tagesbetreuung soll sich zwar, wie oben erwähnt, einerseits
„... pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder...“ orien-
tieren, aber ebenso an den „... Bedürfnissen ... ihrer Familien...“ (§ 22 Abs. 2).

„Im Mittelpunkt der Reform des Jugendhilferechts stand die Neuordnung der Hil-
fen zur Erziehung.“52 Das SGB VIII verlangt ein vielfältiges Angebot an ambulan-
ten, teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung, deren primäre Funktion
in der Förderung familiärer Erziehung und in der Unterstützung bei der Bewäl-
tigung familialer Beziehungskrisen und Erziehungsprobleme besteht. Aus ihrer
Erziehungsverantwortung sollen Eltern durch die Gewährung von Hilfen zur Er-
ziehung nicht entlassen werden. Dies machen auch die §§ 36 und 37 deutlich, die
eine Zusammenarbeit mit den Eltern sowohl bei der Hilfeplanung als auch bei der
Durchführung der Hilfen verlangen. Nach §36 sollen Hilfen zur Erziehung auf
der Grundlage von regelmäßig zu überprüfenden Hilfeplänen ausgestaltet werden,
in denen die Fachkräfte der Jugendhilfe „... zusammen mit dem Personensorge-
berechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen ... Feststellungen über den Be-
darf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen...“ (§36
Abs. 2) treffen. §37 schreibt vor, dass Pflegepersonen beziehungsweise die Mit-
arbeiter/-innen von Erziehungshilfeeinrichtungen mit den Eltern der betreuten
Kinder zusammenarbeiten sollen. „Durch Beratung und Unterstützung sollen die
Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf
die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen vertretbaren Zeitraums so weit
verbessert werden, dass sie das Kind oder den Jugendlichen wieder selbst erzie-
hen kann. Während dieser Zeit soll durch begleitende Beratung und Unterstüt-
zung der Familien darauf hingewirkt werden, dass die Beziehung des Kindes oder
Jugendlichen zur Herkunftsfamilie gefördert wird.“ Nur wenn „eine nachhaltige
Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie ... nicht er-
reichbar (ist)“, soll eine andere „auf Dauer angelegte Lebensperspektive“ (außer-
halb der Herkunftsfamilie) erarbeitet werden.

§37 SGB VIII bekräftigt das Anliegen des Gesetzgebers, nicht nur die Erzie-
hungskraft der Familien zu stärken, sondern auch die Eltern in die Pflicht zu neh-
men. Reinhard Wiesner macht die Motive des Gesetzgebers deutlich: Er schreibt,
je mehr die Angebote der Jugendhilfe „... erzieherischen Charakter haben und auf
die individuelle Erziehungssituation des Kindes oder des Jugendlichen zuge-
schnitten sind, um so stärker tangieren sie die elterliche Erziehungsverantwor-
tung, die ja nicht nur die Vertretung des Kindes umfasst, sondern auch die tat-
sächliche Personensorge, deren Ausübung gleichzeitig Recht und Pflicht der El-
tern ist. Damit stünde im Widerspruch, wenn der Staat gleichzeitig eigenständige
Angebote an Kinder und Jugendliche macht und damit Eltern die Möglichkeit
einräumt, im Rahmen der Inanspruchnahme solcher Angebote durch Kinder und
Jugendliche auf die Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung zu verzich-
ten.“ Im Hinblick auf die Hilfen zur Erziehung fährt Wiesner fort: Sie sind
„... darauf angelegt, sich in den Dienst der Eltern und ihrer fortbestehenden Erzie-
hungsverantwortung zu stellen oder sie im Einzelfall zur Wahrnehmung dieser
Verantwortung anzuhalten.“53
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Den Kindern und Jugendlichen räumt §8 SGB VIII das Recht ein, sich an allen sie
betreffenden Entscheidungen der Jugendhilfe zu beteiligen (Abs.1), sich selbst-
ständig ans Jugendamt zu wenden (Abs.2) und dort in einer Not- und Konfliktlage
auch ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten beraten zu lassen (Abs. 3).
Außerdem sind sie nach § 36 an der Planung von Hilfen zur Erziehung zu betei-
ligen. Dies sind wichtige Ansätze, „die wachsende Fähigkeit und das wachsende
Bedürfnis des Kindes oder des Jugendlichen zu selbständigem, verantwortungs-
bewusstem Handeln ... zu berücksichtigen“, wie es in § 9 Abs. 2 gefordert wird.

Richtungweisend unter den Bestimmungen des SGB VIII ist insbesondere auch die
in § 80 ausgeführte Verpflichtung der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur
Jugendhilfeplanung, an der sie die Träger der freien Jugendhilfe „in allen Phasen ...
frühzeitig zu beteiligen“ haben. Mit der Verpflichtung zu einer Planung von Ein-
richtungen und Diensten „unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und
Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten“ (§ 80 Abs. 1
Nr.2) unterstreicht das Gesetz den Dienstleistungscharakter von Jugendhilfe, indem
es klarstellt, dass die in den §§ 11 bis 41 genannten Leistungen der Jugendhilfe einer
an den Bedürfnissen der Adressaten orientierten Konkretisierung und Weiterent-
wicklung bedürfen. Der zweite Absatz von §80 enthält darüber hinaus qualitative
Vorgaben für die zu planenden Einrichtungen und Dienste, die die im Achten
Jugendbericht der Bundesregierung beschriebenen „Strukturmaximen“ für die Ent-
wicklung einer lebensweltorientierten Jugendhilfe54 weitgehend aufgreifen. Das
Gesetz verlangt, „Einrichtungen und Dienste ... so (zu planen)..., dass insbesondere

1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt werden
können,

2. ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot
von Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist,

3. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen
besonders gefördert werden,

4. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser mit-
einander vereinbaren können.„

Durch Planung sollen also dezentrale, auf Integration bedachte, alltagsorientierte
und präventive Strukturen der Jugendhilfe geschaffen werden. Das anschließende
Kapitel 3.2 befasst sich eingehender mit den Aufgaben von Jugendhilfeplanung.

Durch zwei aktuelle und tiefgreifende Novellierungen des SGB VIII sieht sich die
Jugendhilfe vor neue Herausforderungen gestellt. Zum einen handelt es sich um
die Anpassungen des Kinder- und Jugendhilferechts an die Kindschaftsrechts-
reform im Bürgerlichen Gesetzbuch, die im Wesentlichen aus weitreichenden
Veränderungen im Sorge- und Umgangsrecht besteht. Diese Veränderungen ver-
langen von der Jugendhilfe vermehrte und teilweise sehr schwierige Beratungs-
und Unterstützungsleistungen „in Fragen der Partnerschaft, Trennung und
Scheidung“ (§ 17) und bei der Ausübung der Personensorge durch allein sorgende
Mütter und Väter (§18). Hierauf geht Kapitel 3.3.3 näher ein. Zum anderen geht
es um die ins SGB VIII neu aufgenommenen Bestimmungen, wonach zwischen
den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und den Trägern teilstationärer und
stationärer Erziehungshilfen „Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte
und Qualitätsentwicklung“ (§§78 a bis 78 g) zu treffen sind. Mit dieser Gesetzes-
novellierung werden zwei in ihren Ursprüngen sehr unterschiedliche Herausfor-
derungen der Jugendhilfe zusammengeführt und manifestiert: Zum einen die Her-
ausforderung, die Leistungen der Jugendhilfe zielgerichteter und im Sinne der
Aufgabenstellung wirkungsvoller zu machen, also die Qualität von Jugendhilfe zu
verbessern; zum andern die Herausforderung, angesichts der öffentlichen Finanz-
not mit möglichst wenig Geld auskommen zu müssen beziehungsweise durch eine
Verbesserung der Transparenz von Jugendhilfeleistungen die Einsicht in deren
Relevanz und damit ihre politische Akzeptanz zu erhöhen, um im verschärften
finanzpolitischen Verteilungswettbewerb bestehen zu können. Hierauf wird im
Zusammenhang von Kapitel 3.5.5 zurückgekommen.
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3.2 Aufgabe, Stand und Entwicklung der Jugendhilfeplanung

3.2.1 Aufgabe von Jugendhilfeplanung

Jugendhilfe ist kein festgefügtes Sortiment bestimmter Einrichtungen und klar
eingrenzbarer Leistungen, sondern das fortgesetzte Bemühen um die Verwirk-
lichung des Rechts jedes jungen Menschen „... auf Förderung seiner Entwicklung
und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit“ (§1 SGB VIII). Dieses Bemühen kristallisiert und manifestiert sich
zwar je zeit- und ortsspezifisch in konkreten Einrichtungen, Diensten und Leis-
tungen; aber solche Kristallisationen sind immer vorläufig. Jugendhilfe bedarf der
stetigen Entwicklung und Gestaltung, nicht nur um dem verändernden Bedarf ge-
recht zu werden, sondern auch um – unabhängig von solchen Veränderungen –
die Qualität und die Wirksamkeit ihrer Leistungen zu verbessern. Jugendhilfe
nimmt und nahm schon immer wahr, dass sie längst nicht allen jungen Menschen,
die ihrer Hilfe bedürfen, wirksam helfen kann. Die Differenz zwischen Anspruch
und Leistungsvermögen hat drei Gründe: Zum einen ist Jugendhilfe nur ein Be-
reich in einem Geflecht von Politikbereichen, die grundlegende Bedingungen für
die Lebenslagen von jungen Menschen und ihren Familien schaffen. Die Bedeu-
tung von Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, von Ausländer- und
Flüchtlingspolitik, von Wohnungs- und Frauenpolitik sowie von zahlreichen an-
deren Politikbereichen kann hier nur erwähnt, keineswegs ausgeführt werden.

Die Differenz zwischen Anspruch und Leistungsvermögen der Jugendhilfe folgt
zum zweiten daraus, dass Erziehung, wie Hans Thiersch schreibt, „kontingent„55

ist. Damit ist gemeint, dass die „Leistungsempfänger“ eigensinnige Mitproduzen-
ten der Leistung sind und dass in der zwischenmenschlichen Einflussnahme auf-
einander Ursache und Wirkung weder bis ins Letzte rational kalkulierbar sind,
noch die Zahl der Akteure und damit die Einflüsse beherrschbar sind.

Zum dritten ergibt sich ein Teil der Differenz zwischen dem, was Jugendhilfe will
und soll, und dem, was sie tut, aber auch daraus, dass die Arbeitsweisen der kon-
kret vorhandenen Dienste und die Ausgestaltung der Leistungen nicht dem Hilfe-
bedarf aller Kinder und Jugendlichen entsprechen. Auch deshalb steht die Jugend-
hilfe vor der Notwendigkeit ständiger Weiterentwicklung und Neugestaltung,
– und zwar keiner von Zufällen und aufgabenfremden Motiven angestoßenen,
sondern einer gut begründeten und zielgerichteten Weiterentwicklung. Gut be-
gründet und zielgerichtet ist die Entwicklung von Jugendhilfe, wenn sie über fol-
gende Grundlagen verfügt:

• differenziertes Wissen über die Motive, Ziele, Ressourcen, Probleme und Nöte,
das heißt über die Bedürfnisse und den – auch geschlechtsspezifischen – Unter-
stützungsbedarf der verschiedenen Gruppen von jungen Menschen,

• differenziertes Wissen über die je spezifischen Leistungsfähigkeiten und Defi-
zite der Institutionen und Dienste, die jungen Menschen zur Verfügung stehen,

• Klärung der Differenz zwischen Unterstützungsbedarf und Unterstützungsan-
geboten,

• wissenschaftlich begründete Annahmen darüber, welche Einrichtungen, Dienste
und Leistungen die Lücke zwischen Bedarf und Angebot zu schließen ver-
mögen,

• politische Willensbildung darüber, wobei und wieweit man junge Menschen
unterstützen will und welche Mittel man dafür einzusetzen bereit ist, welchen
Hilfebedarf man also politisch anerkennt,

• die politische und administrative Bereitschaft, anerkannten Hilfebedarf konse-
quent in der konkreten Gestaltung von Jugendhilfe umzusetzen.

Die Schaffung beziehungsweise die Vorbereitung dieser Grundlagen für die ziel-
gerichtete Entwicklung von Jugendhilfe ist Aufgabe der Jugendhilfeplanung im
Sinne der §§ 79 und 80 SGB VIII.56 Aus der Beschreibung der Aufgaben von
Jugendhilfeplanung ist unmittelbar ersichtlich, dass sie ein Prozess und eine
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andauernde Aufgabe ist und nicht durch die einmalige oder periodisch wieder-
holte Erstellung von einem Plan oder mehreren Plänen erledigt werden kann. Dies
ergibt sich nicht nur daraus, dass alle genannten Faktoren, die bei der Gestaltung
von Jugendhilfe eine Rolle spielen, sich ihrerseits entwickeln und verändern, son-
dern auch aus der Notwendigkeit der Evaluation von Planung. Nur durch fort-
gesetzte „Bedarfsermittlung“ und „Bestandsfeststellung“ im beschriebenen Sinne
lässt sich feststellen, wie tauglich die bisherige Planung war.

Aus der Beschreibung der Aufgaben von Jugendhilfeplanung ergibt sich ebenso
unmittelbar, dass sie partizipationsorientiert und kommunikativ sein muss.Anders
kann sie weder das Wissen erwerben, das sie bereitstellen soll, noch ihre Umset-
zung fördern. Wer wissen will, welche Motive, Ziele, Ressourcen, Probleme und
Nöte junge Menschen haben, muss sich insbesondere mit den jungen Menschen
selbst, aber auch mit ihren Bezugspersonen, – Eltern, Lehrer/-inne/-n, Mitarbei-
ter/-inne/-n der Jugendhilfeeinrichtungen und vielen anderen, – intensiv aus-
tauschen. Wer wissen will, was die vorhandenen Institutionen (dazu gehören auch
die Familien) und Dienste den jungen Menschen nützen oder nicht nützen (kön-
nen) und wer vorhandene Defizite beheben will, muss ebenso vor allem mit den
jungen Menschen selbst, aber auch mit den Akteuren in den Institutionen und
Diensten sprechen. Und dass politische Willensbildung ebenso wenig wie die Er-
zeugung politischer und administrativer Handlungsbereitschaft in Planungsbüros
stattfindet, sei lediglich der Vollständigkeit halber erwähnt.

3.2.2 Stand und Entwicklung von Jugendhilfeplanung in Baden-Württemberg

Im Folgenden wird der Stand der Jugendhilfeplanung der öffentlichen Jugend-
hilfeträger in Baden-Württemberg dargestellt, soweit er aus den Angaben in den
Fragebögen, die von allen Jugendämtern ausgefüllt wurden, sowie den Einschät-
zungen der Vertreter der freien Jugendhilfe, die in den Interviews mitgeteilt wur-
den, erschlossen werden kann.

3.2.2.1 Themen von Jugendhilfeplanung

3.2.2.1.1 Ausgearbeitete Planungen

Mit der Frage 1.2 des Fragebogens wurden die Jugendämter gebeten anzugeben,
für welche Aufgabenbereiche von Jugendhilfe bei ihnen bereits ausgearbeitete
Planungen vorlägen. Es gab zu dieser Frage insgesamt 128 Nennungen. Acht
Jugendämter hatten zum Zeitpunkt der Befragung für einen speziellen Aufgaben-
bereich eine ausgearbeitete Planung vorliegen, elf Jugendämter für zwei Auf-
gabenbereiche, acht für drei, sieben für vier Bereiche, drei Jugendämter für fünf
Bereiche und jeweils ein Jugendamt hatte für acht beziehungsweise für 16 Auf-
gabenbereiche von Jugendhilfe ausgearbeitete Planungen.

Sieben Jugendämter hatten Gesamtpläne für alle Aufgabenbereiche von Jugend-
hilfe erstellt, die allerdings überwiegend schon mehrere Jahre alt waren. Von die-
sen sieben verfügten vier ausschließlich über solche Gesamtpläne. Die drei ande-
ren sind auch in der folgenden tabellarischen Zusammenfassung der Themen der
ausgearbeiteten aufgabenspezifischen Planungen noch mal mitgezählt.

Sieben Jugendämter, hier handelt es sich ausnahmslos um solche in Landrats-
ämtern, konnten zur Frage nach den ausgearbeiteten Planungen keine Angabe
machen.

Aufgabe, Stand und Entwicklung der Jugendhilfeplanung
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Am häufigsten planerisch bearbeitet wurde der Bereich der Tagesbetreuung oder
ein Element davon. Er wurde von 32 Jugendämtern genannt. Ihm folgen mit
jeweils 21 Nennungen einzelne oder alle Hilfen zur Erziehung und die Jugend-
arbeit. Die sechs hier aufgeführten „sonstigen aufgabenspezifischen Planungen“
sind die folgenden: Plan zur Gemeinwesenarbeit, Bericht zur Situation an den
Schulen des Landkreises, Konzeption zur Pflegekinder- und Pflegefamilienarbeit,
elternunterstützende Systeme gemäß §37 SGB VIII, Konzeption zur Mitwirkung
an familiengerichtlichen Verfahren sowie Krisenintervention in Familien.

Über diese aufgabenspezifischen Pläne hinaus wurden noch 13 mal Planungen
oder Berichte genannt, die sich auf einzelne Stadtteile oder Gemeinden beziehen,
und fünfmal wurden Berichte über einzelne Erhebungsverfahren, etwa „Befra-
gung von Jugendlichen“ oder „Bestandsaufnahme der Jugendhilfe“ erwähnt.
Viermal wurden Ausarbeitungen angeführt, die sich mit allgemeinen Fragen zur
Jugendhilfe und zur Jugendhilfeplanung befassen, wie „Leitlinien zur Jugend-
hilfeplanung“ oder „sozialverträgliche Planung“. Schließlich wurde noch ein
„Bericht zur Lebenssituation der Kinder“ und ein Bericht über die „Lebens-
verhältnisse von Kindern, Jugendlichen und Familien“ zur Beantwortung von
Frage 1.2 angegeben.

3.2.2.1.1.1 Vorliegende Planungsdokumente

Neunzehn Landkreis-, sieben Stadtkreis- und drei Jugendämter kreisangehöriger
Städte, also zusammen 29 Jugendämter haben insgesamt 102 Planungsdokumente
geschickt. Unter dem Begriff „Planungsdokument“ sind hier die verschiedensten
Formen schriftlicher Beiträge zur Jugendhilfeplanung zu verstehen. Es gehören
dazu Jugendhilfepläne, Jugendhilfeberichte, Sozialberichte, Berichte über Mo-
dellprojekte, Berichte über empirische Untersuchungen zu Einzelfragen von Pla-
nung, Konzeptionen und Vorlagen für Gremien. Der Umfang der Dokumente
reicht von einer zweiseitigen Übersicht über die Gesamtversorgung an Kinder-
gartenplätzen bis zum 600seitigen Gesamtplan. Entsprechend der sehr unter-
schiedlichen Entstehungsbedingungen und Funktionen der Dokumente spielen die
Planungsaufgaben Bestandsfeststellung, Bedarfsermittlung und Maßnahmen-
planung inhaltlich eine sehr unterschiedliche Rolle. In vielen Fällen dienen die
Dokumente lediglich der Bestandsfeststellung, etwa der im Kinderbetreuungs-
bereich vorhandenen Platzzahlen oder der Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur
Erziehung. Hinsichtlich der Häufigkeit bestimmter, aber, wie gesagt, sehr unter-
schiedlich behandelter Planungsthemen bestätigt die Übersicht über die vor-
liegenden Dokumente im Wesentlichen den Eindruck, der sich aus den Angaben
in den Fragebögen ergibt.
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3.2.2.1.2 Planungen in Bearbeitung

Bei 38 Jugendämtern waren zum Befragungszeitpunkt Planungen in Bearbeitung
(Frage 1.3). Drei der elf Jugendämter, bei denen keine Planungen in Bearbeitung
waren, verfügten auch nicht über abgeschlossene Planungen.

Bei den in Bearbeitung befindlichen Planungen ging es in zwei Fällen um Ge-
samtpläne, 15mal ging es um Planungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung,
zehnmal um die Tagesbetreuung von Kindern, ebenfalls zehnmal um die Jugend-
arbeit und elfmal um Jugendsozialarbeit. Verglichen mit den bereits abgeschlos-
senen Planungen entwickelte sich also die Jugendsozialarbeit zu einem deutlichen
Planungsschwerpunkt. Dies wird noch dadurch unterstrichen, dass nicht nur die
Jugendsozialarbeit allgemein elfmal genannt wurde, sondern darüber hinaus
speziell die Jugendberufshilfe auch noch fünfmal. Hilfen für Migrant/-inn/-en
und Spätaussiedler/-innen wurden dreimal genannt, der Jugendschutz zweimal.
13 aufgabenspezifische Planungsthemen wurden je einmal genannt.
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Zu den 13 hier aufgeführten „sonstigen aufgabenspezifischen Planungen“ gehör-
ten die Planung einer „Kooperations- und Informationsstelle sexuelle Gewalt“,
des Umgangs mit Kinder- und Jugenddelinquenz, der Zusammenarbeit mit der
Kinder- und Jugendpsychiatrie, der „Mitwirkung an der Stadtentwicklungs-
planung“ und vieles mehr, das je einmal genannt wurde.

Auch bei der Frage nach den aktuellen Planungsaktivitäten gab es eine Reihe von
Angaben, die sich nicht auf aufgabenspezifische Planungen beziehen, nämlich (in
Klammer die Zahl der Nennungen): Sozial- beziehungsweise Armutsbericht-
erstattung (4), sozialräumliche Planungen (4), Neukonzeption des ASD (2), Fami-
lienberichterstattung (2). (Die Familienberichterstattung wurde von städtischen
Ämtern, die Jugend- und Sozialamt umfassen, genannt.) Außerdem wurden vier-
mal Elemente von Planungsverfahren als aktuelle Planungsaktivitäten benannt,
wie etwa „Aufbau und Pflege einer Planungsdatenbasis für den Bereich der
Jugendhilfe“. Die folgenden beiden Angaben zu den gegenwärtigen Planungen
lassen sich keiner der genannten Kategorien zuordnen: „Lebenssituation von Kin-
dern und Jugendlichen im Landkreis“ und „im Sinne eines permanenten Pla-
nungsprozesses sind sämtliche Aufgabengebiete im durch den aktuellen Bedarf
bestimmten Umfang in Bearbeitung.“

3.2.2.1.3 Beabsichtigte Planungen

29 Jugendämter haben die Frage 1.4 beantwortet, für welche Aufgabenbereiche
von Jugendhilfe weitere Planungen beabsichtigt seien. Zwei davon gaben an, dass
die planerische Bearbeitung „aller“ Aufgabenbereiche beabsichtigt sei, sechs
nannten den Bereich der Tagesbetreuung, sieben nannten einzelne oder alle Hil-
fen zur Erziehung, achtmal wurde die Jugendarbeit genannt und viermal die
Jugendsozialarbeit. Die Förderung der Erziehung in der Familie wurde dreimal,
Hilfen für allein Erziehende wurden zweimal angegeben. Sieben einzelne Auf-
gabenbereiche von Jugendhilfe – wie Hilfe in Jugendstrafverfahren, Hilfen für be-
hinderte Kinder und Jugendliche oder Jugendberufshilfe – wurden je einmal ange-
führt. Vier Jugendämter beabsichtigten Planungen, die sich der Überschrift „För-
derung von Gemeinwesenarbeit“ zuordnen lassen. Sechs Ämter machten zu Frage
1.4 Angaben, die sich mehr auf die beabsichtigten Planungsverfahren als auf Pla-
nungsthemen beziehen, wobei es sich überwiegend um Hinweise darauf handelt,
dass sozialräumliche Planung angegangen oder weiterentwickelt werden soll.

3.2.2.2 Verfahren der Bedarfsermittlung

Um einen Eindruck von Stand und Entwicklung der Jugendhilfeplanung im Land
zu gewinnen, wurden die Jugendämter nicht nur gefragt, was sie planen oder
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geplant haben, sondern – wenigstens im Ansatz – auch, wie sie das tun. Und da es
sich bei der Bedarfsermittlung57 um ein Kernelement von Planung handelt und
Verfahren der Bedarfsermittlung zumindest annähernd durch eine schriftliche Be-
fragung zu erfassen sind, beschränkten sich die Fragen zur Art der Planung auf ei-
nige Aspekte dieser Planungsaufgabe.

Zur Frage 1.6 „Mit welchen Verfahren bewältigen Sie die Planungsaufgabe ‘Be-
darfsermittlung’?“ machten nur zwei Jugendämter keine Angabe. Welche Verfah-
ren der Bedarfsermittlung von den anderen 47 Jugendämtern wie häufig genannt
wurden, zeigt die folgende Tabelle:

Nach den Angaben der Jugendämter wurden also am häufigsten Experten und
Expertenrunden zur Bedarfsermittlung herangezogen. Wenn angegeben wurde,
um welche Experten es sich dabei handelte, wurden überwiegend die freien
Träger der Jugendhilfe genannt. Verglichen mit dem Ausmaß des Einbezugs von
Experten in die Bedarfsermittlung scheint die Befragung von Adressaten und
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57 Präziser wäre es, an dieser Stelle und in den folgenden Ausführungen zwischen Bedürfnissen
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bestimmte Jugendgruppe usw. „braucht“, während mit dem Begriff „Bedarf“ zu erfassen
wäre, was in einem mehrstufigen Deutungs- und Aushandlungsprozess, an dem unter anderem
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dürfte die Erhebung von Bedürfnissen im engeren Sinne mit planungsspezifischen Erhebungs-
verfahren kaum zu leisten sein. Vielmehr implizieren diese Erhebungsverfahren immer schon
vielfältige Filtervorgänge, weil interpretierende Vertreter/-innen (auch wenn man sich zum
Beispiel an die jungen Menschen direkt wendet) und Fachleute befragt werden. Zum zweiten,
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Nutzer/-inne/-n von Jugendhilfe eine eher geringe Rolle zu spielen. Wie zutref-
fend dieser Eindruck ist, kann allerdings kaum beurteilt werden, da 23 Jugend-
ämter bei der Beantwortung der Frage nach den Verfahren der Bedarfsermittlung
„Befragungen“, „Fragebogen“ und „Umfragen“ angaben, ohne zu spezifizieren,
wer befragt wurde. Es ist anzunehmen, dass sich ein Teil dieser Befragungen an
die Nutzer und Adressaten von Jugendhilfe wandte.

Allerdings unterstützen die vorliegenden Planungsdokumente (siehe Abschnitt
3.2.2.1.1.1) die Vermutung, dass etliche Jugendämter hinsichtlich der Beteiligung
von Adressaten und Nutzern bislang eher zurückhaltend sind. In 63 der vorliegen-
den 102 Dokumente finden sich Angaben zu den Verfahren der Bedarfsfest-
stellung. In 45 dieser 63 Dokumente wird der Austausch mit beziehungsweise die
Befragung von Experten erwähnt. Am häufigsten geht es um Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Jugendhilfeeinrichtungen, daneben werden ASD-Mitarbei-
ter/-innen, Gemeindeverwaltungen, Schulen und Polizei genannt. 27 der 63 Pla-
nungsdokumente entstanden unter Beteiligung von Betroffenen beziehungsweise
Adressaten.

Die Auswertung quantitativer sozialstruktureller und demografischer Daten zur
Unterstützung der Bedarfsermittlung wurde von 14 Jugendämtern genannt. Sie-
ben davon sind Stadtjugendämter, die zu relevanten Daten sowohl aus der Ein-
wohnerstatistik, als auch aus der Statistik der Sozialämter viel müheloseren
Zugang haben als die Jugendämter der Landkreise.

In noch geringerem Maße scheinen die Jugendämter die Auswertung der im eige-
nen Hause vorhandenen Informationen zur Bedarfsermittlung heranzuziehen.
Lediglich fünf Jugendämter machten eine hierauf hindeutende Angabe, indem sie
auf „Fallanalysen“, „Hilfeplanauswertungen“, „Einzelfallauswertungen“ oder
„Auswertungen von HzE“ hinwiesen. Drei weitere Jugendämter nannten zumin-
dest Mitarbeiterbefragungen als Verfahren der Bedarfsermittlung.

3.2.2.3 Ermittlung sozialräumlichen Bedarfs

Die Lebenslagen junger Menschen und der daraus folgende Unterstützungsbedarf
hängen nicht nur von ihrer Schichtzugehörigkeit und der sozioökonomischen
Situation ihrer Familien, von Nationalität, kulturellem Hintergrund und Aufent-
haltsstatus, von Geschlecht und Alter ab, sondern auch davon, wo sie leben. Ge-
meinden, Ortsteile, Stadtviertel unterscheiden sich nach dem Angebot sozialer
Infrastruktur, insbesondere aber auch nach der sozialen Zusammensetzung der
Bewohner/-innen und damit hinsichtlich der räumlichen Konzentration sozialer
Probleme, der Formen sozialer Interaktion, des Ausmaßes gegenseitiger Be-
lastung oder Unterstützung, um nur einige Sozialräume prägende Faktoren zu
nennen. Da sozialräumliche Gegebenheiten zu den – den Einzelfall übergreifen-
den – Lebensbedingungen gehören, die am ehesten von kommunaler Sozialpolitik
und von Jugendhilfe beeinflusst werden können, spielen die Erkundung dieser
Gegebenheiten und die darauf aufbauende Gestaltung von Sozialräumen eine
immer bedeutendere Rolle zumindest in der Programmatik, vielerorts aber auch
bereits in der Praxis von Jugendhilfe (siehe hierzu insbesondere Abschnitt 3.5.1).

31 Jugendämter gaben an, dass sie auf Sozialräume bezogene Planungsverfahren
anwenden. Hierzu gehörten alle 14 städtischen Jugendämter und 17 der 35 Land-
kreisjugendämter. 28 Ämter nannten das oder die Verfahren, mit der sie die so-
zialraumspezifischen Bedarfe zu ermitteln suchen. Um welche Verfahren es dabei
ging, zeigt die nachfolgende Tabelle:
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18 der 19 Jugendämter, die bei der allgemeinen Frage nach den Bedarfsermittlungs-
verfahren auf die Auswertung von eigenen oder bei anderen Ämtern erhältlichen Da-
ten hingewiesen haben, nannten naheliegender Weise diese auch als Verfahren der so-
zialräumlichen Bedarfsermittlung. Die stadtteil- oder gemeindebezogene Auswertung
vorhandener quantitativer Daten, namentlich Daten aus der Bevölkerungsstatistik und
Sozialhilfedaten (ein Jugendamt nannte auch die beim Arbeitsamt vorhandenen Da-
ten) war damit das an dieser Stelle am häufigsten genannte Verfahren. Hier gaben nun
sechs der 18 Jugendämter auch an, ihre eigenen Fallstatistiken sozialräumlich auszu-
werten. Für fünf Jugendämter war die Auswertung vorhandener Daten das ausschließ-
lich angewandte sozialraumorientierte Bedarfsermittlungsverfahren.

Zwölf Jugendämter nannten punktuelle Ermittlungsverfahren, wie Hearings,
Interviews und schriftliche Befragungen. Ebenfalls zwölf Jugendämter arbeiteten
auch mit eher kontinuierlichen qualitativen Verfahren zur sozialräumlichen Be-
darfsermittlung. Sie unterhielten Arbeitsgemeinschaften, Arbeitsgruppen, Runde
Tische und dergleichen auf Stadtteil- beziehungsweise örtlicher Ebene.

3.2.2.3.1 Das Projekt „Orte für Familien“ als Beispiel für partizipative Bedarfser-
mittlung

Die Möglichkeiten gemeinwesenbezogener Planungsverfahren im ländlichen Raum
wurden mit dem Projekt „Orte für Familien“ erprobt und entwickelt. Es wurde in ins-
gesamt elf Gemeinden dreier badischer Landkreise mit Unterstützung des Landes-
jugendamtes Baden für jeweils drei Jahre durchgeführt. Die Projekte starteten zwi-
schen Frühjahr 1994 und Winter 1995.58 Sie hier als Planungsprojekte vorzustellen,
greift eigentlich zu kurz; die Projekte könnten auch im weiter unten folgenden Kapi-
tel 3.5.1, das sich mit sozialraumorientierter Jugendhilfe befasst, beschrieben wer-
den. Denn sie sind charakterisiert durch die enge Verzahnung von Planung und Rea-
lisierung zahlreicher für notwendig erachteter Maßnahmen. Diese Verzahnung dürfte
ein wesentlicher Faktor für die Motivation zur aktiven und längerfristigen Beteili-
gung von Einwohnerinnen und Einwohnern der Projektgemeinden gewesen sein.

Das Projekt „Orte für Familien“ versteht sich nicht als Konzept für eine umfas-
sende Jugendhilfegesamtplanung, sondern als „Baustein der örtlichen Jugendhil-
feplanung“59. Zu einer kontinuierlichen Mitarbeit im Projekt waren insbesondere
„erwachsene Mittelschichtangehörige“60 bereit. Es gelang jedoch im Rahmen der
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Projektarbeit Möglichkeiten zu entwickeln, um auch den Bedarf von Jugendlichen
und Gruppen, die sich im Regelfall kaum öffentlich artikulieren, zu sondieren und
sie für Einzelvorhaben zu gewinnen.

In den Projekten wurde in direkter und regelmäßiger Zusammenarbeit zwischen
dem zuständigen Kreisjugendamt, der jeweiligen Gemeindeverwaltung, dem Ge-
meinderat, anderen örtlichen Institutionen und eben interessierten Bürgerinnen und
Bürgern Bestand und Bedarf an familienunterstützenden Einrichtungen und Vor-
kehrungen festgestellt, Maßnahmen geplant und etliche davon auch umgesetzt.
Man hat sich dabei mit einem sehr breiten Spektrum an Problemen und Anliegen
befasst; es reichte von Spielplatzgestaltungen über Tagesbetreuungsangebote für
Kinder und Jugendliche, Freizeitangebote für Jugendliche, der Einrichtung von
Begegnungszentren bis hin zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.61

Beeindruckend viele der geplanten Maßnahmen wurden, wie der Projektbericht
des Landesjugendamtes Baden ausweist, realisiert62; freilich scheiterte auch – trotz
des ausgeprägt partizipativen Planungsverfahrens – manches Notwendige an man-
gelnder politischer Unterstützung, an entgegenstehenden Verwaltungsvorschriften
oder an anderen Hürden.63 Dennoch gab es sowohl auf Seiten beteiligter Gemein-
den als auch auf Seiten beteiligter Bürger/-innen genug positive Erfahrungen mit
den Projekten, sodass sie zumindest zum Teil auf die eine oder andere Weise fort-
geführt werden.64 Das Zustandekommen und der Erfolg solcher Planungs- und
Gestaltungsprozesse, denen das Projekt „Orte für Familien“ diente, hängen aber –
auch dies wird durch den Bericht des Landesjugendamtes Baden deutlich – nicht
zuletzt davon ab, wie viele personelle Ressourcen die Kreisjugendämter in die
Initiierung, fachliche Begleitung und Unterstützung der Prozesse investieren.65

3.2.2.4 Jugendhilfeplanung in kreisangehörigen Städten

Jugendhilfeplanung wird nicht nur von den örtlichen Trägern der Jugendhilfe ge-
leistet, sondern auch von Städten und Gemeinden, die zur Jugendhilfeplanung
nicht gesetzlich verpflichtet sind, die aber dennoch die Erfüllung wichtiger
Jugendhilfeaufgaben – insbesondere die Kindertagesbetreuung und die offene
Kinder- und Jugendarbeit – wahrnehmen. Auf eine 1997 durchgeführte Umfrage
des Städtetags Baden-Württemberg66 haben 30 Städte mit mehr als 20 000 Ein-
wohnern, die nicht örtlicher Träger der Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII sind,
geantwortet und auf eigene Planungen für mindestens einen dieser beiden Auf-
gabenbereiche hinweisen können. Zwölf dieser Städte hatten Planungen sowohl
für die Kinder- und Jugendarbeit als auch für die Tagesbetreuung. Hinzu kamen
noch vereinzelte Planungen zu spezielleren Aufgabenbereichen, wie kinder- und
jugendgerechte Stadtentwicklung, Partizipation von Jugendlichen, zur Zusam-
menarbeit von Jugendhilfe und Schule und zur Jugendsozialarbeit. In den meisten
Fällen führten die Städte die Planung allein durch, einige ließen sich auch von
Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Instituten unterstützen. Nur vier
städtische Jugendhilfepläne wurden ausschließlich extern erarbeitet. Gerade bei
städtischen Jugendhilfeplanungen scheint man der Adressatenbeteiligung hohes
Gewicht zu geben. In nahezu allen Städten, in denen es zum Zeitpunkt der Befra-
gung durch den Städtetag Planungen gab, waren auch Feldstudien, Jugendstudien,
Jugendbefragungen und ähnliches durchgeführt worden.
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3.2.2.5 Einbezug der freien Träger von Jugendhilfe in die Bedarfsermittlung

Das SGB VIII verpflichtet in §4 die Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit mit der freien Jugendhilfe, und es bestimmt in
§80 Abs. 3 insbesondere, dass „die Träger der öffentlichen Jugendhilfe ... die
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe in allen Phasen ihrer Planung frühzeitig
zu beteiligen (haben). Zu diesem Zweck sind sie vom Jugendhilfeausschuss ... zu
hören.“ Darüber hinaus sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach §78
„... die Bildung von Arbeitsgemeinschaften anstreben, in denen neben ihnen die
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie die Träger geförderter Maßnah-
men vertreten sind. In den Arbeitsgemeinschaften soll darauf hingewirkt werden,
dass die geplanten Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden und sich gegen-
seitig ergänzen.“ Auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württem-
berg betont in § 9 Abs. 3 bis 5 die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit den
Trägern der freien Jugendhilfe bei der Jugendhilfeplanung.

3.2.2.5.1 Die Angaben der Jugendämter in den Fragebögen

47 Jugendämter machten Angaben dazu, auf welche Weise sie die freien Träger
der Jugendhilfe in die Planungsaufgabe Bedarfsermittlung einbeziehen. Die Art
der Angaben lässt auf ein sehr weites Spektrum sowohl in der Art der Einbezie-
hung als insbesondere auch in der Intensität schließen. Neun Jugendämter mach-
ten lediglich eine Angabe, darunter finden sich auch Formulierungen wie „Einzel-
kontakte“ oder „schriftliche Bitte zur Mitarbeit in entsprechenden Arbeitsgrup-
pen“. Auf der anderen Seite gab es 23 Jugendämter, die drei Angaben zu den Ver-
fahren der Einbeziehung freier Träger machten. Welche Formen der Trägerbetei-
ligung insgesamt genannt wurden, geht aus der nachfolgenden Tabelle hervor:

Der Jugendhilfeausschuss wurde nur von 16 Ämtern als Gremium benannt, durch
das die freien Träger an der Bedarfsermittlung beteiligt waren, obwohl nach §71
Abs. 2 SGB VIII der Ausschuss den gesetzlichen Auftrag hat, sich mit Jugend-
hilfeplanung, insbesondere mit der „Erörterung aktueller Problemlagen junger
Menschen und ihrer Familien sowie mit Anregungen und Vorschlägen für die
Weiterentwicklung der Jugendhilfe zu befassen“. Von den 16 Jugendämtern, die
den Jugendhilfeausschuss nannten, verwiesen fünf zusätzlich auf einen Unteraus-
schuss für Jugendhilfeplanung. Ob der Jugendhilfeausschuss deshalb nur von
einem Drittel der Ämter genannt wurde, weil seine Funktion als Instrument der
Trägerbeteiligung zu selbstverständlich ist, oder deshalb, weil er vielerorts nicht
die ihm gesetzlich zugewiesene Rolle spielt, kann auf Grund der Angaben in den
Fragebögen nicht entschieden werden. Allerdings sprechen nicht nur die dies-
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bezüglichen Hinweise der Vertreter der Spitzenverbände der freien Jugendhilfe,
die im folgenden Abschnitt 3.2.2.5.2 wiedergegeben werden, eher für die zweite
Interpretation. Dass Selbstverständnis und Wertschätzung des Jugendhilfeaus-
schusses häufig nicht der ihm vom Gesetzgeber zugewiesenen Bedeutung ent-
sprechen67, und „... dass die wichtigsten jugendhilfepolitischen Entscheidungen
und Kompromisse zwischen öffentlichen und freien Trägern leider häufig nicht
innerhalb sondern außerhalb des Jugendhilfeausschusses ergehen ...“68, bemängeln
auch andere Vertreter der Jugendhilfe.69

Zwölf Jugendämter nannten eine oder mehrere Arbeitsgemeinschaft/-en nach §78
SGB VIII als Forum der Beteiligung der freien Träger der Jugendhilfe an der
Bedarfsermittlung; darüber hinaus wurde in 23 Fragebögen die Beteiligung an
themenspezifischen oder nicht näher bezeichneten Arbeitsgruppen aufgeführt.
Auf eine spezielle Arbeitsgruppe Jugendhilfeplanung, die in drei Fällen als
„Steuerungsgruppe“ bezeichnet wurde, verwiesen außerdem elf Jugendämter.

Die Teilnahme der freien Träger an Runden Tischen wurde siebenmal genannt, auf
sonstige, nicht näher verortete Verfahren der kontinuierlichen Zusammenarbeit oder
des regelmäßigen Austausches wiesen drei Jugendämter hin. Siebenmal wurde ange-
führt, dass die freien Träger schriftlich befragt worden seien, vielfältige andere, aber
eher punktuelle Kontakte und gemeinsame Aktivitäten – wie gemeinsame Fachver-
anstaltungen oder Einbezug in die Jugendforen – führten elf Jugendämter auf.

3.2.2.5.2 Die Einschätzungen der Vertreter der Träger der freien Jugendhilfe

Wie in der Einleitung ausgeführt, wurden mit sechs Spitzenverbänden der freien
Wohlfahrtspflege sowie mit dem Landesjugendring und der Arbeitsgemeinschaft
Jugendfreizeitstätten leitfadengestützte Interviews geführt. Damit sollen die Ver-
treter der freien Jugendhilfe Gelegenheit erhalten, insbesondere zu den Themen
Stellung zu nehmen, zu denen die Jugendämter schriftlich befragt worden waren
und die die Arbeit der freien Träger sowie die Zusammenarbeit zwischen öffent-
licher und freier Jugendhilfe wesentlich betreffen. An vier der acht Gespräche
waren jeweils eine Interviewpartnerin oder ein Interviewpartner beteiligt, an drei
Gesprächen nahmen auf Seiten der Befragten zwei Personen teil, in einem
Gespräch waren es drei Personen.

Zur Frage der Beteiligung der Jugendhilfeeinrichtungen und ihrer Träger stellten
die Vertreter der freien Träger übereinstimmend fest, dass es hier große regionale
Unterschiede gebe. In einem Gespräch wurde hierzu ergänzt, dass Beteiligung
auch in etlichen Kreisen nicht kontinuierliche Beteiligung bedeute, sondern oft
nur durch einmal jährlich stattfindende Treffen erfolge. Damit sei die Partizipa-
tion an Entwicklungsprozessen nicht möglich. In drei Interviews wiesen die Ge-
sprächspartner darauf hin, wie stark der Einbezug der Jugendhilfeeinrichtungen
und ihrer Träger davon abhängt, dass es eine Jugendhilfeplanung im Sinne des
SGB VIII überhaupt gibt. In zwei Gesprächen wurde hierzu weiter ausgeführt,
dass die Jugendhilfeplanung vielerorts noch so „stiefmütterlich“ behandelt werde,
strukturell und personell noch so wenig verankert sei, dass insbesondere taugliche
Beteiligungsverfahren noch nicht entwickelt seien. In ebenfalls zwei Gesprächen
wurde in diesem Zusammenhang ausdrücklich auch die Rolle der Jugendhilfe-
ausschüsse thematisiert, denen per Gesetz zwar die freien Träger angehörten, die
aber bei der Planung mancherorts übergangen würden.

Die freien Träger sahen nicht nur große regionale Unterschiede bei ihrer Einbe-
ziehung in die Jugendhilfeplanung, sondern ebenfalls bedeutende Unterschiede
hinsichtlich der Planungsbereiche. Soweit Planung stattfindet, funktioniert nach
Ansicht der Gesprächspartner in zwei Interviews die Einbeziehung der etablierten
Erziehungshilfeeinrichtungen überwiegend sehr gut. Probleme hätten dagegen die
Träger kleinerer Einrichtungen oder weniger etablierter Angebote. Sie würden
vielerorts noch nicht richtig als Jugendhilfe wahrgenommen und deshalb nicht in
Planungen einbezogen. So würden die Träger dieser Angebote eben auch nicht an
Bedarfsermittlung und Ausgestaltung des Jugendhilfeangebots beteiligt. Als Bei-
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spiele hierfür wurden einerseits der Bereich der Familienselbsthilfe, also etwa
Mütterzentren und Eltern-Kind-Gruppen, genannt, andererseits die Jugendsozial-
arbeit und die Jugendberufshilfe. Darauf, dass Jugendsozialarbeit und -berufshilfe
als Planungsthemen gerade erst im Kommen sind, wurde bereits oben in Kapitel
3.2.2.1.2 hingewiesen. Die Vertreter des Landesjugendrings bemängelten ins-
besondere, dass die verbandliche Jugendarbeit vielerorts nicht oder nur unzurei-
chend in Jugendhilfeplanung einbezogen würde, und zwar aus dreierlei Gründen:
Zum einen sei es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verbandlichen
Jugendarbeit, die ja in aller Regel ehrenamtlich tätig sind, auf Grund ihrer be-
grenzten und nur eingeschränkt verfügbaren zeitlichen Ressourcen teilweise
schwierig, an den entsprechenden Sitzungen teilzunehmen. Zum andern stelle die
verbandliche Jugendarbeit für die Kommunen einen vergleichsweise geringen
Kostenfaktor dar und bleibe schon deshalb bei Planungen oft unberücksichtigt.
Zum dritten würde häufig nicht wahrgenommen, dass die verbandliche Jugend-
arbeit zunehmend auch offene Angebote zur Verfügung stellt.

In zwei der acht Interviews wurde die mangelhafte Verzahnung der Planungen der
Landkreise mit denen der kreisangehörigen Kommunen, insbesondere der großen
Kreisstädte, auf deren Seite es inzwischen erhebliche Planungsaktivitäten gebe,
thematisiert. Weil diese Verzahnung bis jetzt weithin so schlecht funktioniere, so
meinte ein Gesprächspartner, gebe es für die Ausgestaltung der Nahtstellen zwi-
schen den Hilfen zur Erziehung einerseits und der Tagesbetreuung, der Jugend-
arbeit und der Jugendsozialarbeit andererseits noch so wenig tragfähige Konzepte.
Ein anderer Gesprächspartner sah als Folge einer Verlagerung von Jugendhilfe-
leistungen auf die Kommunen eine Minderung der Steuerungsfunktion der Land-
kreise und die daraus folgende Tendenz, Dienste eher in finanzstarken Kommu-
nen als dort einzurichten, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Der Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten sah hinsichtlich der
Beteiligung der freien Träger an der Jugendhilfeplanung hauptsächlich einen
großen Erhebungs- und Untersuchungsbedarf, denn auch die Spitzen- beziehungs-
weise Fachverbände selbst verfügten eher über zufällige Informationen als über
systematisch erworbenes Wissen über Beteiligungsformen und -intensitäten, die
Bedingungen partnerschaftlicher Planung sowie die Auswirkungen einer Planung,
die ohne angemessene Beteiligung der freien Träger stattfindet.

3.2.2.6 Neue Steuerung der Verwaltung und die Rolle der freien Träger

3.2.2.6.1 Ein Bundesmodellprojekt

Das Bundesmodellprojekt „Neue Steuerungssysteme in der Jugendhilfe“70, das in
den Jahren 1996 bis 1998 auf Initiative von freien Trägern und unter Feder-
führung des Caritasverbandes für die Diözese Rottenburg-Stuttgart im Landkreis
Göppingen und in der Stadt Stuttgart durchgeführt wurde, diente der Entwicklung
und Erprobung jugendhilfespezifischer Steuerungsverfahren. Es ging darum, die
Konzepte neuer Steuerung von Verwaltung, wie sie die Kommunale Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) entwickelt hat und die vor
allem das Ziel des effizienten Ressourceneinsatzes verfolgen, zu verbinden mit
den Struktur- und Qualitätssicherungsvorgaben des SGB VIII. Zu diesen Vor-
gaben gehören die Beteiligung der freien Träger und der Leistungsberechtigten an
der Planung und damit an einem bedeutenden Element der Steuerung von Jugend-
hilfe sowie eine Orientierung der Steuerung von Jugendhilfe an den angestrebten
Wirkungen, – und zwar an den Wirkungen sowohl in Bezug auf die einzelnen
Nutzer/-innen als auch in Bezug auf die übergreifenden Lebensbedingungen von
jungen Menschen und Familien. Letzteres verlangt insbesondere eine ausgeprägt
regionalisierte Planung beziehungsweise Steuerung.

Das Projekt umfasste zwei Phasen: die modellbildende Phase von Januar bis Juli
1996 und den Beginn der Umsetzungsphase von August 1996 bis Dezember
1998.71 An der modellbildenden Phase waren ausschließlich Mitarbeiter/-innen
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freier Träger der Jugendhilfe beteiligt. „Zentrales Anliegen des Projekts in der
ersten Phase war die Klärung, ob und wie die Neue Steuerung prinzipiell ausge-
staltet werden kann, damit die Interessen der Leistungsberechtigten auch in einem
markt- und wettbewerbsorientierten Steuerungsmodell im Mittelpunkt stehen.
Hierzu zählen insbesondere auch Aussagen zur Rolle der freien Träger als Anwalt
eben dieser Leistungsberechtigten.“72 Für die freien Träger ergibt sich aus den
Überlegungen der ersten Projektphase vor allem die Einsicht in die Notwendigkeit,
regionalisierte leistungsfeld- und verbandsübergreifende Strukturen zu schaffen73,
und die Frage, wie die Doppelfunktion der freien Träger, einerseits die Interessen
der Adressaten und Nutzer von Jugendhilfe gegenüber der Politik anwaltschaftlich
vertreten zu wollen und andererseits den Erhalt und die Stärkung der eigenen Ein-
richtungen verfolgen zu müssen, strukturell entflochten werden kann.74

Ab August 1996 wurde in der Zusammenarbeit der freien Träger mit den Jugend-
ämtern in Göppingen und Stuttgart das bis dahin vorliegende Modell weiter aus-
gearbeitet. Ein wichtiges Ergebnis der zweiten Phase war die Bildung von mo-
dellhaften regionalen Planungsgremien, die von Trägern der freien und der öffent-
lichen Jugendhilfe besetzt sind, in Stuttgart und im Landkreis Göppingen. Im
Landkreis Göppingen handelt es sich dabei um Runde Tische in einem Sozial-
bezirk, der mehrere Gemeinden umfasst. Diese Gemeinden sind an den Runden
Tischen auch vertreten. Die Konkretisierung der Funktion der Gremien und die
Arbeitsfähigkeit sind noch in der Entwicklung. Hierzu schreibt Horst-Peter Schu-
bert, der als Vertreter des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes an der Projektarbeit
beteiligt war: „Die Voraussetzungen ... sind im Stadtkreis Stuttgart ganz andere
als im Landkreis Göppingen, wo zwei politisch selbständige kommunale Ebenen
zu berücksichtigen sind. ... Auch sonst haben sich unterschiedliche Projekt-
schwerpunkte an den beiden Standorten ergeben. In Stuttgart wird gemeinsam an
Produktbeschreibungen und an der Entwicklung eines Berichtswesens gearbeitet.
In (dem Landkreis) Göppingen wird der Entwicklung von Markt- und Wettbe-
werbsmechanismen erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt.“75

3.2.2.6.2 Weitere Einschätzungen der freien Träger zu ihrer Rolle bei der Anwen-
dung neuer Steuerungsverfahren

Die Frage nach dem Verhältnis von „Neuer Steuerung“ und Einbezug der freien
Träger in die Jugendhilfeplanung (siehe Frage 2 des Leitfadens) fokussierte sich in
den beiden Gesprächen mit Verbandsvertretern, die mit dem beschriebenen Bun-
desmodellprojekt aktiv befasst waren, sehr schnell auf dieses Projekt. Es wurde
auch hier darauf hingewiesen, dass die Umsetzung des Modellprojekts in die
Praxis sehr schwierig sei und die geschaffenen regionalen Gremien ihre Arbeits-
und Leistungsfähigkeit erst noch zeigen müssten. Die Schwierigkeiten folgten zum
einen daraus, dass in den Modellüberlegungen die kreisangehörigen Städte und
Gemeinden als Erbringer und Planer von Jugendhilfeleistungen zu wenig berück-
sichtigt worden seien, zum anderen daraus, dass die geschaffenen Gremien teil-
weise bereits fertige Planungen, einschließlich der Zuordnung von Leistungen und
Trägern, vorfänden. Aber das Projekt, so fand ein Gesprächspartner, sei eine be-
grüßenswerte Herausforderung an die freien Träger, ihre Konkurrenz untereinan-
der zu meistern und Formen der Kooperation auf regionaler Ebene zu finden.

Ein anderer Gesprächspartner, dessen Verband mit dem Bundesmodellprojekt
nicht aktiv befasst ist oder war, äußerte sich sehr kritisch zum Verhältnis von
neuer Verwaltungssteuerung und Zusammenarbeit der öffentlichen mit den freien
Trägern der Jugendhilfe. Nach seiner Ansicht betrachten die Jugendämter bezie-
hungsweise die sie übergreifenden Behörden Verwaltungsreform als rein interne
Angelegenheit, weshalb die Jugendhilfeausschüsse erst sehr spät einbezogen
würden. So würde zum Beispiel die Arbeit an Produktbeschreibungen nicht trans-
parent gemacht. Hier mahnten die freien Träger seit anderthalb Jahren vergeblich
Austausch und Zusammenarbeit an.
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In der Wahrnehmung von drei weiteren Gesprächspartnern haben die Bemühun-
gen um Neue Steuerung in den Jugendämtern noch nicht so hinreichend deutliche
Konturen gewonnen, als dass sich die Gesprächspartner/-innen zu einer Einschät-
zung in dieser Frage herausgefordert oder in der Lage sähen.

Der Landesjugendring und die Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten wiesen
zunächst darauf hin, dass das Konzept „Neue Steuerung“ von den Trägern der
öffentlichen Jugendhilfe sehr unterschiedlich interpretiert und umgesetzt würde.
Deshalb führe dieses Konzept auch zu örtlich sehr unterschiedlichen Folgen für
die Beteiligung der freien Träger an der Jugendhilfeplanung. Nach Ansicht des
Landesjugendrings besteht aber die Gefahr, dass unter dem Vorwand der Notwen-
digkeit von Neuer Steuerung die Planungsinstrumente, die das SGB VIII vorsieht,
ausgehebelt würden, weil Neue Steuerung einseitig als Instrument zur Kosten-
reduktion eingesetzt würde und infolge der Sparzwänge die Förderung der ver-
bandlichen Jugendarbeit immer noch oder mancherorts wieder als „Freiwillig-
keitsleistung“ der öffentlichen Träger interpretiert würden. Gelegentlich würde
neuerdings auch versucht, die verbandliche Jugendarbeit über „Leistungsverein-
barungen“ für die Erfüllung bestimmter Aufgaben zu instrumentalisieren, die die
professionelle Jugendhilfe zu leisten habe, – zum Beispiel im Bereich der Präven-
tion von Delinquenz und Drogenkonsum.76

3.2.2.7 Die Sicht der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter

„Jugendhilfeplanung ist das zentrale Steuerungsinstrument der Jugendhilfe“77. Mit
dieser Feststellung relativiert die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugend-
ämter (BAGLJÄ) in einem diesbezüglichen Positionspapier vom November 1998
die Bedeutung neuer Steuerungsmodelle. Die BAGLJÄ sieht jedoch durchaus
Konvergenzen zwischen den Erfordernissen der Steuerung von Jugendhilfe durch
eine im Sinne des SGB VIII durchgeführte Jugendhilfeplanung und wichtigen
Elementen des Modells der Neuen Steuerung von Verwaltung, wie es von der
KGSt ausgearbeitet wurde. Im erwähnten Positionspapier78 wird zum einen darauf
hingewiesen, dass die grundlegenden Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwi-
schen Politik und Verwaltung, wie sie im KGSt-Modell vorgesehen sind, eben
das differenzierte Berichtswesen über den Bedarf an Jugendhilfe, über tatsäch-
liche Leistungen sowie deren Nutzen und Kosten voraussetzen, wie es in § 80
SGB VIII vorgesehen ist. Zum anderen soll nach dem Modell der „Neuen Steue-
rung“ die „fachliche Verantwortung für die inhaltliche Arbeit und die Verantwor-
tung für Personalführung und Finanzen ... auf der Ebene der Fachämter zusam-
mengeführt“79 werden. Dies dürfte es den Verwaltungen der Jugendämter erleich-
tern, die Jugendhilfeausschüsse, die durch ihre Zusammensetzung die Mitverant-
wortung und Mitwirkung der freien Träger der Jugendhilfe gewährleisten, als das
zu behandeln, was sie gemäß gesetzlichem Auftrag sind: die „wesentliche (Wil-
lensbildungs- und) Entscheidungsinstanz im Prozess der Jugendhilfeplanung“80.

Die BAGLJÄ betont aber auch, dass Budgetierung und dezentrale Ressourcen-
verwaltung der Jugendhilfe nur dann größere Planungssicherheit verschaffen,
wenn gewährleistet ist, „dass individuelle Rechtsansprüche berücksichtigt werden
können, und der Ausgangspunkt für die Festlegung der Budgets eine qualifizierte
Planung ist.“81 Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, würden flexible Hilfe-
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leistungen, wie die Jugendhilfe sie zunehmend anstrebt (siehe Kapitel 3.5.2),
durch dezentrale Ressourcenverwaltung erleichtert.82

3.2.2.8 Personelle Ressourcen für die Jugendhilfeplanung

In zwölf Jugendämtern, darunter in einer kreisangehörigen Stadt, waren zum
Zeitpunkt der Befragung Planungsfachkräfte mit einem Beschäftigungsumfang
zwischen 30 bis 60 Prozent einer vollen Personalstelle tätig. In 16 Jugendämtern,
darunter sieben in Landkreisen, gab es eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft für
Jugendhilfeplanung. In zwei Jugendämtern, darunter ein Landkreis, verfügte die
Planung über 1,5 Stellen. Nur in den Jugendämtern dreier großer Stadtkreise ver-
fügte die Planung über deutlich bessere Personalressourcen. In 16 Jugendämtern,
also nahezu einem Drittel aller Ämter, gab es keine Fachkraft, die ausschließlich
oder überwiegend mit Jugendhilfeplanung befasst ist. Bei allen 16 Ämtern han-
delt es sich um die Jugendämter von Landkreisen. Die folgende Tabelle fasst die
Antworten auf die Frage nach den Personalressourcen zusammen:

Freilich ist Jugendhilfeplanung, wie im vorangegangenen einleitenden Abschnitt
3.2.1 betont, keine Aufgabe, deren Erfüllung durch die Arbeit entsprechender
Mitarbeiter/-innen bereits gesichert wäre. Zum einen ist Planung im Hinblick auf
die Verantwortlichkeit eine Führungsaufgabe und damit Aufgabe sowohl der Lei-
tung der Verwaltung des Jugendamtes als auch des Jugendhilfeausschusses und
darüber hinaus der übergeordneten Gremien der politischen Willensbildung und
Entscheidungsfindung. Zum andern ist Planung im Hinblick auf ihre Fundierung
und Umsetzung eine Aufgabe des ganzen Jugendamtes, aller Träger von Einrich-
tungen und Diensten der Jugendhilfe, aller anderen Institutionen und Personen,
die die Lebenswelt von jungen Menschen und ihren Familien prägen. Aber gerade
weil die Aufgabe so komplex ist und nur durch das Zusammenwirken sehr vieler
Akteure bewältigt werden kann, weil die Akteure auch der fundierten Informa-
tionsgrundlagen bedürfen und weil ihre Sichtweisen und Interessen zusammen-
geführt werden müssen, ist es kaum denkbar, dass Jugendhilfeplanung wirklich
geleistet werden kann ohne Fachkräfte, die für die Beschaffung und Auswertung
der benötigten Informationen, für adressatenaktivierende Veranstaltungen, für
Koordination und Moderation, für die Feststellung der je vorläufigen Planungs-
ergebnisse sowie für die Überwachung und Evaluation von deren Umsetzung
zuständig sind.
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Ergänzt sei an dieser Stelle, dass 18 Jugendämter, – und zwar, wie die nachfol-
gende Tabelle ausweist, überwiegend solche, die auch über eigene Planungs-
fachkräfte verfügen, – an ihren erarbeiteten Planungen wissenschaftliche Institute
beteiligt haben. An den laufenden Planungen beteiligen nur noch sieben Jugend-
ämter externe Institute.

3.2.3 Gesamteindruck von Stand und Entwicklung der Jugendhilfeplanung in
Baden-Württemberg

42 Jugendämter in Baden-Württemberg verfügen über Planungen zu mindestens
einem Teilbereich von Jugendhilfe, die meisten verfügen über Planungen zu meh-
reren Teilbereichen. 38 Jugendämter waren zum Zeitpunkt ihrer Befragung für
diesen Bericht mit Planungen befasst. Es gibt nur drei Jugendämter, in denen we-
der Planungen vorliegen noch im Frühjahr 1999 an solchen gearbeitet wurde. Die
große Mehrheit der Jugendämter nimmt demnach ihre Planungsaufgabe durchaus
ernst. Darüber hinaus entwickelt sich Jugendhilfeplanung thematisch und metho-
disch erkennbar weiter. Auch wenn die Kindertagesbetreuung, die Hilfen zur Er-
ziehung und die Jugendarbeit die mit Abstand am häufigsten planerisch bearbeite-
ten Leistungsbereiche von Jugendhilfe sind, zeigt sich doch bei den aktuellen Pla-
nungen eine deutliche thematische Erweiterung, – insbesondere hin zur Jugendso-
zialarbeit und zur sozialraumorientierten Planung. Zwei Drittel der vom Deut-
schen Jugendinstitut (DJI) 1996 bundesweit befragten Kreis- und Stadtjugendäm-
ter führten ihre Planungen ohne die Erstellung von Sozialraumanalysen durch.83

1999 in Baden-Württemberg gilt dies nur noch für 37 Prozent der Jugendämter.

Zahlreiche Kommunen haben sich einer kinder- und familienfreundlichen Pla-
nung verpflichtet und führen deshalb unter anderem Kinder- und Familienfreund-
lichkeitsprüfungen durch. Diese dienen dazu, kommunale Maßnahmen über den
gesamten Zeitraum – also von der Planung bis zur Umsetzung – auf ihre Sozial-
verträglichkeit zu überprüfen. Bevorzugt werden sie für die Aufstellung von Bau-
leitplänen eingesetzt, darüber hinaus werden in einigen Städten unter anderem
auch die Sanierungsplanung, die Verkehrs- und Infrastrukturplanung sowie die
Spielraumplanung einer solchen Prüfung unterzogen. Lediglich beispielhaft soll
an dieser Stelle die Kinderfreundlichkeitsprüfung der Stadt Pforzheim erwähnt
werden, wo eine Kinderkommission Kriterien für Kinderfreundlichkeit erarbeitete
und diese in einer Checkliste zusammen fasste. Diese Liste wird jeweils den an
der Planung von Neubaugebieten beteiligten Ämtern vorgelegt. Die daraus ge-
wonnenen Erkenntnisse werden dem Planungsamt zugeleitet und gegebenenfalls
Gegenstand gemeinderätlicher Beschlussvorlagen.84

Die Kinder- und Familienfreundlichkeitsprüfungen tragen auch dem gesetzlichen
Auftrag des §80 Abs. 4 SGB VIII Rechnung, wonach die Träger der öffentlichen
Jugendhilfe darauf hinwirken sollen, dass die Jugendhilfeplanung und andere ört-
liche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planun-
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gen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer
Familien Rechnung tragen.85

Der Bericht „Kommunale Familienpolitik in Baden-Württemberg“, der zeitgleich
zum Landesjugendbericht in der Familienwissenschaftlichen Forschungsstelle des
Statistischen Landesamtes erarbeitet wird, erörtert neben der Kinder- und Famili-
enfreundlichkeitsprüfung noch zahlreiche andere familienunterstützende Aktivitä-
ten und Leistungen der Städte und Gemeinden. Deshalb sei auf diesen Bericht an
dieser Stelle ausdrücklich verwiesen.

Der Entwicklungsstand, den die Jugendhilfeplanung erreicht hat, ist in Baden-
Württemberg ähnlich wie im übrigen Bundesgebiet sehr uneinheitlich, sowohl im
Hinblick auf die Themen als auch im Hinblick auf die Vorgehensweisen.86 Nach
einer vom DJI zwischen November 1995 und Dezember 1996 bundesweit durch-
geführten Untersuchung87 „... kann die überwiegende Zahl der Jugendämter mitt-
lerweile ... auf bestehende Jugendhilfepläne verweisen, wenngleich der Anteil
umfassender Pläne eher gering ausfällt ...“88. Diese Feststellung lässt sich auch für
Baden-Württemberg treffen. Die in großer Zahl vorliegenden leistungs- oder the-
menspezifischen Pläne oder Planungsdokumente, die nur zum Teil als Bestandtei-
le von Gesamtplanung konzipiert sind, weisen darauf hin, dass Jugendhilfepla-
nung noch erheblicher Weiterentwicklung bedarf mit dem Ziel, eine integrierte,
die Lebenslagen junger Menschen und ihrer Familien umfassend in den Blick
nehmende Planung zu werden.

Ein Grundproblem von Jugendhilfeplanung dürfte die Personalausstattung sein.89

Da in einer großen Zahl von Jugendämtern Planung von den Mitarbeiter/-inne/-n
und/oder Leiter/-inne/-n der Ämter neben ihren sonstigen Dienstaufgaben erledigt
werden muss, fehlt es diesen an Gelegenheiten, sich fachlich zu profilieren, sich
im Austausch der Fachkräfte zu qualifizieren, anerkannte Standards zu entwickeln
und mit der nötigen Kontinuität vorzugehen. Von den elf Jugendämtern, bei de-
nen keine Planungen in Bearbeitung sind, haben acht keine Planungsfachkraft.
Außerdem ist solche nebenbei zu erledigende Planung in Gefahr, lediglich als
neues Etikett für die bereits gewohnten Arbeitsweisen, insbesondere auch für die
eingespielten Kommunikations- und Kooperationsformen mit anderen Institutio-
nen, den freien Trägern von Jugendhilfe sowie mit ihren Nutzern und Adressaten
zu dienen.

Nicht zuletzt wegen der – teils unumgänglichen – Uneinheitlichkeit des Entwick-
lungsstandes von Jugendhilfeplanung ist es kaum möglich, den Landesjugendbe-
richt „anhand der vorliegenden Jugendhilfeplanungen der örtlichen und der
überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe“ zu erstellen, wie dies in § 10
Abs. 2 LKJHG vorausgesetzt wird. Die vorliegenden, zeitlich, inhaltlich und me-
thodisch kaum vergleichbaren Planungsdokumente können allenfalls zur Ergän-
zung oder zur exemplarischen Veranschaulichung von Informationen herangezo-
gen werden, die auf anderen Wegen zu gewinnen sind. Insbesondere bedarf es der
gut vorbereiteten qualitativen Befragungen sämtlicher Träger der öffentlichen und
der freien Jugendhilfe sowie der standardisierten, quantitativ auswertbaren Erhe-
bung ihrer Tätigkeiten. Darüber hinaus profitierte die Landesjugendberichterstat-
tung von der Befragung anderer Institutionen, die für die Lebenssituation junger
Menschen eine bedeutende Rolle spielen, sowie von der direkten Befragung von
jungen Menschen und von Eltern.
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85 Dieser Auftrag wird in § 12 Abs. 3 LKJHG konkretisiert.
86 Zu einem ganz ähnlichen Ergebnis kommt eine 1995/1996 an der Fachhochschule Wiesbaden

durchgeführte Untersuchung, bei der 750 Jugendämter und 500 Stadt- und Kreisjugendringe
im ganzen Bundesgebiet zum Stand der Jugendhilfeplanung befragt wurden. Dort heißt es,
„Der Gesamteindruck, der alle dokumentierten Details überlagert, ist der von einer extremen
Heterogenität in den Zugängen, Fragestellungen, Standards und Methoden.“ Simon, Titus,
Jugendhilfeplanung in der Bundesrepublik Deutschland. Ergebnisse einer bundesweiten
Untersuchung, in: Deutsche Jugend, Heft 2/1998, 70-75, S. 75

87 Seckinger u. a. 1998
88 Seckinger u. a. 1998, S. 148
89 Seckinger u. a. 1998, S. 149



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5359

84

3.3 Entwicklung der Anforderungen an die Jugendhilfe

Die Träger der öffentlichen und der freien Jugendhilfe haben zwar je nach den
örtlichen Verhältnissen, unter denen sie tätig sind, im Einzelnen durchaus unter-
schiedliche Anforderungen zu bewältigen, aber es lassen sich für die letzten Jahre
und die aktuelle Situation doch mindestens drei Gegebenheiten benennen, die für
die Jugendhilfe insgesamt eine Herausforderung darstellen.

An erster Stelle ist hier die Arbeitslosigkeit zu nennen, Aus Arbeitslosigkeit fol-
gen in vielen Fällen sowohl materielle Not der davon Betroffenen – und dies sind
in großer Zahl auch Eltern und Kinder – als auch psychische Belastungen und
soziale Desintegration.

Zweitens geht es um die zunehmende und zugleich zunehmend wahrgenommene
Delinquenz junger Menschen. Sie dürfte zwar mit den sozioökonomischen
Problemlagen vieler Familien und der in ihnen heranwachsenden jungen Men-
schen beziehungsweise mit der sich verstärkenden Disparität von Lebenslagen
ursächlich eng verbunden sein, sie stellt für die Jugendhilfe jedoch sowohl in
theoretischer und argumentativer Hinsicht als auch auf der Handlungsebene eine
spezielle Herausforderung dar.

Eine weitere markante Anforderung an die Jugendhilfe ist die Umsetzung der zum
1. Juli 1998 in Kraft getretenen Kindschaftsrechtsreform beziehungsweise die sie
flankierenden Novellierungen des SGB VIII, insbesondere in den §§17 und 18.

Die folgenden Abschnitte dieses 3. Kapitels versuchen einen Eindruck davon zu
vermitteln, ob und in welcher Weise die öffentlichen und die freien Träger der
Jugendhilfe selbst die drei genannten Anforderungen als solche wahrnehmen.

3.3.1 Anforderungen durch sozioökonomische Problemlagen

3.3.1.1 Die Angaben der Jugendämter

Nach den Angaben von 48 der 49 Jugendämter in Baden-Württemberg erhöhen
sich die Anforderungen an die Jugendhilfe infolge sich verschärfender sozio-
ökonomischer Problemlagen (Frage 2.1). Nur ein Jugendamt verneinte die ent-
sprechende Frage. Da der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) die Instanz innerhalb
der Jugendhilfe ist, an die Eltern und junge Menschen, die sich persönliche Hilfe
vom Jugendamt erhoffen, aber auch ratsuchende Dritte in den meisten Fällen
wenden beziehungsweise wenden müssen, wurde weiter gefragt, wie sich die
erhöhten Anforderungen in der Arbeit des ASD bemerkbar machen. Hierzu gaben
38 Ämter an, dass sich sowohl die Zahl der Rat- und Hilfesuchenden erhöht als
auch die an den ASD herangetragenen Probleme schwieriger werden. Neun
Ämter spürten erhöhte Anforderungen an die Arbeit des ASD „nur“ in der Weise,
dass die Probleme schwieriger werden. Ein weiteres Amt, für das die Frage zutraf,
machte keine Angabe.

Nicht nur in der Arbeit des ASD, auch in anderen Arbeitsbereichen machen sich
nach Ansicht der Jugendämter verschärfte sozioökonomische Problemlagen von
Familien bemerkbar. An dieser Stelle nannte auch das eine Jugendamt, das die
Frage nach dem Zusammenhang solcher Problemlagen mit den Anforderungen an
die Jugendhilfe zunächst verneint hatte, die Unterhaltsvorschusskasse, die Wirt-
schaftliche Jugendhilfe und den Bereich der Beistandschaften/Pflegschaften/
Amtsvormundschaften. Am häufigsten jedoch, nämlich 19 mal, wurde in Beant-
wortung von Frage 2.3 des Fragebogens die Jugendgerichtshilfe genannt. Hierauf
wird weiter unten im Kapitel 3.3.2 genauer einzugehen sein. Es folgten mit
jeweils 17 Nennungen die Wirtschaftliche Jugendhilfe und speziell die Unter-
haltsvorschusskasse. Als Beispiel für die erhöhte Inanspruchnahme der Wirt-
schaftlichen Jugendhilfe wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass eine zu-
nehmende Zahl von Eltern die Beiträge für die Betreuung ihrer Kinder in Tages-
stätten nicht mehr alleine tragen könne. Eng verbunden mit der zunehmenden
Inanspruchnahme der Unterhaltsvorschusskasse sind die erhöhten Anforderungen
an den Arbeitsbereich Beistandschaften/Pflegschaften/Amtsvormundschaften. Sie
wurden neunmal genannt. Telefonische Rückfragen in den Jugendämtern
bestätigten, dass dieser Arbeitsbereich verstärkt mit der Geltendmachung von
Unterhaltsansprüchen, sicher auch mit der Neuberechnung von Unterhalts-
verpflichtungen und dergleichen befasst ist.
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Noch etwas häufiger als der Bereich Beistandschaften/Pflegschaften/Vormundschaf-
ten, nämlich zehnmal, wurde die Erziehungsberatung als Arbeitsbereich genannt, in
dem sich sozioökonomische Problemlagen bemerkbar machen. Es nehme nicht nur
die Zahl der Ratsuchenden zu, so wurde in telefonischen Rückfragen erläutert, die
familiären Be- und Erziehungsprobleme würden auch komplexer und schwerer
lösbar, weil sie vermehrt mit sozioökonomischen Notlagen verquickt seien.

An nächsthäufiger Stelle, nämlich siebenmal, wurde die Jugendarbeit und die
Jugendsozialarbeit als in steigendem Maße herausgefordert genannt. Hierzu
wurde telefonisch erläutert, dass zum einen die Jugendarbeit mit der Offenheit
ihrer Angebote zunehmend an Grenzen stoße, weil sie mit Problemen und Verhal-
tensformen von Kindern und Jugendlichen konfrontiert würde, deren Bearbeitung
der kontinuierlichen und intensiven Gruppenarbeit bedürften. Darüber hinaus
signalisierten die ehrenamtlich tätigen Leiterinnen und Leiter von Jugendhäusern
einen wachsenden Bedarf an Begleitung und Unterstützung, weil sie sich über-
fordert sähen durch die massiven Probleme, die sozial desintegrierte junge Men-
schen in die Jugendhäuser hineintrügen, und durch die Spannungen und Feind-
seligkeiten zwischen verschiedenen Gruppen von Jugendlichen, die einander zum
Sündenbock für die eigene desolate Lebenslage machten. Zahlreiche andere
Arbeitsbereiche, in denen verschärfte sozioökonomische Problemlagen spürbar
seien, wurden genannt und seien hier der Vollständigkeit halber noch aufgezählt
(in Klammer steht die Zahl der Nennungen): Pflegekinderdienst (4), Mutter-Kind-
Programm (3), Kindertageseinrichtungen (3), Sozialpädagogische Familienhilfe (3),
Mobile Jugendarbeit (2), Suchtberatung (2), Erziehungsbeistandschaft, Intensive
sozialpädagogische Einzelbetreuung, Schulsozialarbeit (jeweils einmal).

Jugendämter sind also bemerkenswert einhellig der Meinung, dass sich die ver-
schärften sozioökonomischen Problemlagen vieler Familien in erhöhten Anforde-
rungen an die Jugendhilfe auswirken. Sie bestätigen damit die Vermutung, die
auch mit den Ergebnissen der im Landesjugendamt Württemberg-Hohenzollern
erarbeiteten „Untersuchung der unterschiedlichen Inanspruchnahme von voll-
stationärer Heimerziehung im Verbandsgebiet“90 erhärtet wurde: Die Unter-
suchung stellte für 1994 und das Gebiet des LWV Württemberg-Hohenzollern
fest, dass die ungleich starke Inanspruchnahme und Gewährung von Jugendhilfe-
leistungen in einem hohen quantitativen Zusammenhang steht mit den gleichfalls
zwischen den Kreisen unterschiedlich großen Bevölkerungsanteilen, die sich in
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sozioökonomischen Notlagen befinden.91 Am deutlichsten war der Zusammen-
hang des zwischen den Kreisen variierenden Bedarfs an Fremdunterbringungen
und den kreisspezifischen Werten von Sozialstrukturindikatoren, was jedoch vor
allem darauf zurückzuführen sein dürfte, dass Hilfeangebote nach §33 oder §34
SGB VIII – jedenfalls 1994 – diejenigen waren, die in allen Kreisen in aus-
reichendem Maß zur Verfügung standen. In der Interpretation dieses Befundes
kam die Untersuchung zu dem Schluss, dass die hohe Korrelation dadurch erklärt
werden kann, dass aus anhaltenden und kumulierten sozioökonomischen Not-
lagen psychosoziale Problemlagen werden können, die die Familien auch in ihrer
Erziehungsfähigkeit schwächen.92

3.3.1.2 Zur Erfassung der sozialen Lagen von Familien in den ASD-Statistiken

Gerade weil der subjektive Eindruck der Mitarbeiter/-innen und Leitungen in den
Jugendämtern, die verschärften sozioökonomischen Problemlagen stellten quan-
titativ und qualitativ erhöhte Anforderungen an die Jugendhilfe, so einhellig ver-
mittelt wurde, ist es bedauerlich, dass die teilweise beigefügten Kurzfassungen
der Statistiken über Zahl und Art der im ASD bearbeiteten Fälle kaum Auskunft
über die sozialen Lagen der hilfesuchenden Familien und jungen Menschen
geben. 34 Jugendämter gaben an, über eine Statistik der im ASD bearbeiteten
Fälle zu verfügen, weitere sieben wiesen darauf hin, dass sie aktuell damit befasst
seien, eine solche erstmals zu erstellen. 18 Fragebögen wurde diese Statistik oder
eine Kurzfassung davon beigefügt. Nur in zwei Fällen enthalten diese Statistiken
Angaben zur sozialen Situation der betroffenen Familien, wie dem Bestehen be-
engter Wohnverhältnisse, Arbeitslosigkeit von Eltern, Angewiesenheit auf Hilfe
zum Lebensunterhalt.

13 der anderen 16 Statistiken enthalten lediglich die nach Beratungsbereichen im
Sinne des SGB VIII oder nach Hilfearten unterschiedenen Fallzahlen. Zwei der
Statistiken machen darüber hinaus Angaben zum Familienstand, der Nationalität,
dem Alter und ähnlichen Merkmalen der Adressaten. Eine von diesen beiden
Statistiken führt außerdem auf, in welchem Teil des Kreises die Hilfesuchenden
leben und welche „Ausgangsproblematik“ vorliegt. Dabei werden als „Ausgangs-
problematiken“ in klassisch sozialarbeiterischer Perspektive „Erziehungsproble-
me“, die naheliegender Weise mit großem Abstand am häufigsten vorkommen,
sowie „körperliche Gewalt“, „Alkohol“, „Verwahrlosung“ usw. gesehen.

Dass nur zwei der beigefügten Statistiken Auskunft über die soziale Lage der von
den Jugendämtern betreuten Familien geben, mag zum Teil darauf zurück-
zuführen sein, dass im Fragebogen nicht explizit um diesbezügliche Teile der Sta-
tistiken gebeten wurde. Zum größeren Teil wird das Fehlen entsprechender Infor-
mationen jedoch darauf beruhen, dass die sozialen Lagen der hilfesuchenden
Familien beziehungsweise jungen Menschen in den Beratungsgesprächen, die in
den Jugendämtern geführt werden, nicht regelmäßig thematisiert werden und
noch seltener in die zusammenfassenden Auswertungen der Beratungsgespräche
Eingang finden.

Die beiden ASD-Statistiken, die die sozioökonomische Situation der hilfebedürf-
tigen Familien beziehungsweise jungen Menschen erfassen, wurden in den
Jugendämtern der Stadt Mannheim und des Landkreises Göppingen erstellt. In
der Göppinger Statistik geht es nur um die Familien, denen eine über die Be-
ratung und Begleitung durch den ASD hinausgehende Hilfe gewährt wird, und es
gibt pro Hilfeart eine Statistik. In der Statistik der Stadt Mannheim sind alle
Familien im Blick, die durch den ASD betreut werden. Die beiden Statistiken
arbeiten nicht mit denselben Indikatoren zur sozialen Lage von Familien; die fol-
genden Einzelbefunde können also nicht miteinander verglichen werden, sondern
müssen nebeneinander stehen bleiben: In den Fällen, in denen im Landkreis Göp-
pingen zum Beispiel eine im Januar 1998 bestehende stationäre Hilfe nach §34
SGB VIII gewährt wurde, lebten 31 Prozent der Familien von Sozialhilfe, in 26
Prozent war die Bezugsperson arbeitslos (wie weit sich beide Gruppen über-
schneiden, geht aus der Statistik nicht hervor), und 27 Prozent lebten in beengten
Wohnverhältnissen. Die Familien, die in Mannheim im 2. Halbjahr 1997 vom
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ASD betreut wurden, lebten nur zu 33 Prozent von Erwerbseinkommen und wa-
ren zu 45 Prozent Bezieher von Sozialhilfe. Die übrigen lebten von Leistungen
zur wirtschaftlichen Sicherung bei Arbeitslosigkeit, Rente oder sonstigen Ein-
kommen; in 23 Prozent der Familien war die Bezugsperson arbeitslos. Anders ge-
sehen: Erhebliche Anteile der Familien mit arbeitsloser Bezugsperson und noch
weitaus höhere Anteile der Familien, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, haben
Probleme, durch die sie zu Adressaten beziehungsweise Nutzern von Jugendhilfe
werden.

Beide Statistiken bestätigen freilich zunächst nur, was aus wissenschaftlichen
Untersuchungen bekannt ist, die sich mit den Problemlagen der Nutzer von Er-
ziehungshilfe und dabei – wenigstens am Rande – auch mit deren sozioökono-
mischen Situation befassen93: Die Bezugspersonen, von denen in den verschie-
densten Erhebungen immer nahezu die Hälfte allein erziehend ist, sind zu enorm
hohen Anteilen nicht ins Erwerbsleben integriert, viele der Familien müssen von
Arbeitslosenunterstützung und/oder von Sozialhilfe leben; ein Großteil der Fami-
lien hat Schulden oder andere massive finanzielle Probleme; viele Familien leben
in beengten Wohnverhältnissen.

Aus mehreren Gründen wäre eine verbreitetere Erfassung der sozioökonomischen
Lagen der Familien in den Fallstatistiken der Allgemeinen Sozialen Dienste hilf-
reich:

Wenn anlässlich der durch den ASD durchgeführten Beratungsgespräche die so-
zialen Lagen der Familien regelmäßig und systematisch dokumentiert würden,
böte sich eine Chance, Quellenmaterial zu schaffen, dessen Auswertung sowohl
die Jugendhilfeplanung als auch die wissenschaftliche empirische Erforschung
der qualitativen Zusammenhänge von sozioökonomischen Nöten, familiären Be-
ziehungsproblemen und dem Bedarf an Jugendhilfe voranbringen könnte. Diese
Erkenntnisse könnten auch Feststellungen darüber begründen, in welchem Aus-
maß „positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien“ fehlen
und inwiefern die Jugendhilfe aufgerufen ist, u. a. durch Einmischung in andere
Politikbereiche zur Schaffung positiver Lebensbedingungen beizutragen.

3.3.1.3 Herausforderungen an die Jugendhilfe durch gesellschaftliche Entwick-
lungen aus der Sicht der freien Träger

Die Vertreter/-innen der Träger der freien Jugendhilfe wurden in den Interviews
nicht explizit danach gefragt, ob sich die Einrichtungen der Jugendhilfe erhöhten
Anforderungen durch die sozioökonomischen Entwicklungen gegenüber sehen,
sondern sie wurden etwas allgemeiner gefragt, vor welche Herausforderungen die
gesellschaftlichen Entwicklungen die Einrichtungen stellen (siehe Frage 3 des
Gesprächsleitfadens). Die Antworten der Vertreter der Wohlfahrtsverbände sowie
des Landesjugendrings und der Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten auf
diese Fragen fügen sich also nicht nahtlos an die bisherigen Ausführungen an,
gehören aber doch in den Zusammenhang dieses Kapitels. Da bei der Beant-
wortung der Frage nach dem Hauptbedarf hinsichtlich der Angebotsentwicklung
(Frage 5) ganz überwiegend die Themen wieder aufgegriffen wurden, die bereits
im Zusammenhang mit den Herausforderungen durch die gesellschaftlichen Ent-
wicklungen angesprochen wurden, werden die Antworten auf beide Fragen in den
beiden folgenden Abschnitten zusammengefasst.

3.3.1.3.1 Herausforderungen der Jugendhilfe aus der Sicht der Wohlfahrtsverbände

In fünf der sechs Gespräche mit Vertreter/-inne/-n der Wohlfahrtsverbände wurde
die Jugendberufshilfe als eine zentrale Aufgabe von Jugendhilfe thematisiert.
Jugendhilfe müsse die jungen Menschen – insbesondere die benachteiligten, bei
dem für sie besonders schwierigen Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
wirksam unterstützen. Alle junge Menschen müssten die Möglichkeit erhalten,
sich ihre wirtschaftliche Lebensgrundlage eigenständig zu sichern. Dabei sei es
wichtig, so hoben zwei Gesprächspartner hervor, auch die sozialpädagogische
Qualität von Jugendberufshilfe zur Geltung zu bringen. Sie sähen die Gefahr, dass
Angebote der Jugendberufshilfe von der Arbeitsverwaltung eher nach Kosten- als
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nach Qualitätsgesichtspunkten ausgewählt werden könnten. In einem anderen
Gespräch wurde aber auch auf die Notwendigkeit der Vernetzung der Arbeits-
verwaltung mit der Jugendhilfe, insbesondere hinsichtlich des Zugangs zu be-
nachteiligten Jugendlichen mittels aufsuchender Sozialarbeit hingewiesen.

Eine weitere Herausforderung sahen die Vertreter der Wohlfahrtsverbände in
Hilfeformen, die die Erziehungskraft der – vielfach zerrütteten – Familien stär-
ken. Solche Hilfen müssten sehr frühzeitig, zum Beispiel bereits im Kindergarten,
einsetzen. Kindergärten sollten zu „Orten der Familie“ werden und der Begeg-
nung und Beratung dienen. Generell müsse der Schaffung sozialräumlicher Ver-
sorgungsstrukturen, in denen eine Grundversorgung mit sozialer Infrastruktur
sichergestellt sei, in denen Sozialarbeiter als Professionelle und engagierte Bürger
zusammenwirkten und in denen im Bedarfsfall intensive, aber individualisierte
Hilfen geleistet werden können, hohe Priorität eingeräumt werden. Gleichzeitig
müsse sich die Jugendhilfe aber auch um entwurzelte junge Menschen kümmern,
die keinen familiären Rückhalt mehr hätten. Hier spiele Streetwork und die Mobile
Jugendarbeit eine besonders wichtige Rolle.

In zwei Gesprächen wurde die multikulturelle Gesellschaft als bedeutende
Herausforderung für die Jugendhilfe thematisiert. Ziel müsse die interkulturelle
Öffnung der Regelangebote, nicht die Vermehrung von Spezialangeboten sein.
Die Bedürfnisse der jungen Menschen aus Migrantenfamilien müssten bei allen
Angeboten und Diensten stets mitbedacht werden. Dies erfordere zum einen die
Nutzung der zahlreichen hochqualifizierten „Ausländer/-innen“ der zweiten und
dritten Generation als Personalressource in der Jugendhilfe, zum andern aber auch
eine entsprechende Aus- und Weiterbildung der Pädagoginnen und Pädagogen.

Darüber hinaus kam in den Gesprächen mit den Verbandsvertreter/-inne/-n Fol-
gendes zur Sprache:

• Mädchen seien in den Einrichtungen der Jugendhilfe unterrepräsentiert und es
bestehe weiterer Bedarf an geschlechtsspezifischen Angeboten.

• Es bestehe immer noch Unsicherheit von Mitarbeiter/-inne/-n in den Einrich-
tungen mit jungen Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben94.

• Die Nachfrage an Angeboten der Stadtranderholung für Kinder, die eine wich-
tige familienunterstützende Funktion aufweisen, übersteige das bestehende
Angebot, ein Ausbau wäre wünschenswert, ebenso wird der Ausbau von Ange-
boten der Familienerholung empfohlen.

• Die Förderung der Familienbildungsstätten solle ausgeweitet und intensiver in
die Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe eingebunden werden.

• Auch der Bedarf im Bereich der Tagesbetreuung von Kindern sei noch nicht
überall gedeckt.

• Es bestehe weiterer Bedarf an Schulsozialarbeit, an Jugendzentren und an Be-
treutem Jugendwohnen.

3.3.1.3.2 Herausforderungen an die verbandliche und offene Jugendarbeit aus Sicht
des Landesjugendrings und der Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten

Die Vertreter des Landesjugendrings betonten zunächst, dass die Herausforde-
rungen, vor die sich die verbandliche Jugendarbeit durch die gesellschaftlichen
Entwicklungen gestellt sehe, so vielfältig seien, dass sie im Rahmen dieses Lan-
desjugendberichts nicht angemessen behandelt werden könnten. Nach ihrer Mei-
nung stellt die umfassende Erörterung dieser Herausforderungen ein Desiderat für
den nächsten Landesjugendbericht dar.95 Die Vertreter des Landesjugendrings und
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94 vgl. hierzu insbesondere auch Bauer u. a. 1998, S. 50 ff. Hier wird ausgeführt, dass solche Ge-
walt- und Missbrauchserfahrungen auch in stationären und teilstationären Erziehungshilfen
vielfach nicht eingehend thematisiert und bearbeitet werden und dass dies zumindest als einer
der Gründe für die häufigen Misserfolge erzieherischer Hilfen bei den von solchen Erfahrun-
gen betroffenen jungen Menschen vermutet werden muss.

95 Zur Abgrenzung der Themenschwerpunke des Landesjugendberichts gegenüber dem Bericht
der Enquetekommission „Jugend-Arbeit-Zukunft“ wird auf die Einführung (Ziffer 1.1) ver-
wiesen.
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ders Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten (AGJF) benannten folgende
Probleme als die drängendsten Herausforderungen:

Zum Thema Jugendberufshilfe oder Übergang von der Schule in den Beruf ver-
wies der Vertreter der AGJF darauf, dass schon seit vielen Jahren in Jugend-
häusern 20 Beschäftigungsinitiativen für junge Menschen ohne Arbeits- und Aus-
bildungsplatz laufen Die Vertreter des Landesjugendrings sahen insbesondere die
Notwendigkeit, Angebote zu den Themen Ausbildung, Beruf und Arbeitslosigkeit
für alle jungen Menschen, also auch für die, die nicht aktuell oder persönlich von
Arbeitslosigkeit betroffen seien, zu entwickeln, um auch die Nöte und Unsicher-
heiten der nicht akut betroffenen jungen Menschen aufzugreifen.

Der Landesjugendring hob hervor, dass sich die Bedingungen für ehrenamtliche Ju-
gendarbeit verschlechterten. Hierzu gehöre, dass die beruflich geforderte Mobilität
die Zahl der Personen reduziere, die für eine kontinuierliche ehrenamtliche Jugend-
arbeit in Vereinen und Verbänden zur Verfügung stünden. Bedeutsamer noch sei
aber das Problem, dass die Finanzierung der Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher
Mitarbeiter/-innen ebenso stagniere wie die Finanzierung hauptamlicher Bildungs-
referent/-inn/-en, auf deren Unterstützung die ehrenamtlich Tätigen angewiesen
sind. (Zum Zeitpunkt der Befragung waren die Erhöhungen der Fördermittel im
Staatshaushaltsplan 2000/2001 auf Grund der Jugendenquete-Empfehlungen noch
nicht erfolgt). Unzureichende Aus- und Fortbildung und unzureichende fachliche
Begleitung bewirke Unzufriedenheit der ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen, da sie
hierdurch ihre Arbeit als nicht ernstgenommen erlebten und bei der Bewältigung
ihrer Aufgaben in überfordernde Situationen geraten könnten.

Weitere Themen, die den Landesjugendring beschäftigen, sind Jugend und Medien,
die Öffnung der verbandlichen Jugendarbeit für neue Zielgruppen, die Partizipation
der jungen Menschen an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen und in den
Verbänden, die verstärkte Teilnahme von Mädchen und jungen Frauen sowie von
Migrant/-inn/-en an der verbandlichen Jugendarbeit als einer Form der sozialen
Integration und Teilhabe an der Gestaltung von sozialen Beziehungen. Zur Realisie-
rung des letztgenannten Anliegens gehöre insbesondere auch die Absenkung der
Zugangsschwellen zur verbandlichen Jugendarbeit durch eine stärkere Projektorien-
tierung, die auch eine kurzzeitigere Teilnahme an Angeboten ermögliche.

Nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten reagiert die offene
Jugendarbeit auf die zunehmenden psycho-sozialen Belastungen junger Men-
schen und ihrer Familien nicht nur, wie oben erwähnt, durch Beschäftigungs-
initiativen, sondern auch durch zunehmende Einzelhilfe, durch die die jungen
Menschen nicht nur beraten würden, sondern bei Bedarf auch im Umgang mit
ihren Familien und mit Behörden begleitet und unterstützt würden. Darüber hin-
aus betrachtet auch die AGJF, ähnlich wie der Landesjugendring, den Bedarf an
interkultureller Arbeit als starke Herausforderung.

Vor allem aber müsste aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten
ein flächendeckendes Angebot an offener Jugendarbeit auch im ländlichen Raum
geschaffen werden. Nur in etwa 420 der 1 111 baden-württembergischen Gemein-
den gäbe es ein solches Angebot; die Hälfte davon würde ausschließlich durch
ehrenamtliche Arbeit bestritten. In sieben Landkreisen im Land gibt es nach Aus-
kunft der AGJF keine Anlaufstelle für Initiativen, die offene Jugendarbeit instal-
lieren und leisten möchten. Zumindest muss nach Meinung der AGFJ der Bedarf
an offener Jugendarbeit überall und unter maßgeblicher Beteiligung der Adressa-
ten erfasst werden.

Darüber hinaus hält die Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten eine differen-
zierte, die offene Jugendarbeit in all ihrer Vielfalt erforschende empirische Unter-
suchung für notwendig.

3.3.2 Anforderungen durch delinquentes Verhalten junger Menschen

3.3.2.1 Die Angaben der Jugendämter

Die Frage 2.4 „Erhöhen sich nach ihrem Eindruck die Anforderungen an die Ju-
gendhilfe infolge zunehmender oder zunehmend wahrgenommener Delinquenz
junger Menschen?“ wurde von sieben Jugendämtern verneint, von 39 bejaht und
von dreien nicht beantwortet. Von den 39 Jugendämtern, die die Frage bejaht
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haben, beantwortete eines die weiterführende Frage 2.4.1, worin sich die erhöhten
Anforderungen bemerkbar machten, nicht. Zwölf registrieren „lediglich“ eine
„Zunahme der Fälle, die die Jugendgerichtshilfe zu bearbeiten hat“. Zwei Jugend-
ämter sehen eine solche Zunahme zwar nicht, wohl aber andere Mehrbelastungen.
24 Jugendämter geben an, dass sowohl die von der Jugendgerichtshilfe (JGH) zu
bearbeitenden Fälle zugenommen hätten als auch weitere Mehrbelastungen be-
stünden.

Alle 26 Jugendämter, die ausschließlich oder neben den steigenden Fallzahlen in
der JGH auftretende Mehrbelastungen konstatierten, erläuterten diese Mehrbe-
lastungen auch und machten hierbei in der Regel mehrere Angaben, teils zu den
Ursachen der Mehrbelastungen, teils zu den Reaktionen und Leistungen der
Ämter. Bezüglich der Ursachen wurde am häufigsten, nämlich achtmal die Zu-
nahme der Delinquenz strafunmündiger Kinder genannt. Außerdem wurde zwei-
mal darauf hingewiesen, dass die Delikte schwerwiegender würden, weil es etwa
um Gewalt- und Drogendelikte ginge oder um die Delinquenz von Mehrfach-
straftätern; einmal wurde die Herkunft der Klienten aus anderen Kulturen als
Problem benannt; einmal wurde angeführt, dass die Arbeits- und Perspektive-
losigkeit der betroffenen jungen Menschen die Fälle besonders schwierig mache,
einmal wurde auf den steigenden Anteil von Mädchen an den delinquenten jun-
gen Menschen hingewiesen, ein Jugendamt sah sich durch spektakuläre und kom-
plizierte Einzelfälle in hohem Maße beansprucht, und ein anderes sah sich durch
Jugendhausbesucher, die Regelverstöße begingen und Sachbeschädigungen ver-
ursachten, belastet.

Die am häufigsten, nämlich achtmal, als Mehrbelastung genannte Reaktion bezie-
hungsweise Leistung der Jugendämter war der vermehrte Bedarf an Hilfen zur
Erziehung. „Delinquenz ist zunehmend maßgebliche Ursache für HzE von Erzie-
hungsbeistandschaft bis zur geschlossenen Unterbringung“, schrieb hierzu ein
Jugendamt; ein anderes wies darauf hin, dass Hilfen zur Erziehung auch zur Ver-
meidung von Haftstrafen und Untersuchungshaft eingesetzt würden. Sechsmal
wird die Durchführung sozialer Trainingskurse und viermal das Angebot des
Täter-Opfer-Ausgleichs als Leistung der Jugendhilfe für delinquente junge Men-
schen genannt. Dass insbesondere der Täter-Opfer-Ausgleich tatsächlich inzwi-
schen viel häufiger vermittelt wird als sich aus den Angaben der Jugendämter
über ihre Mehrbelastung durch Jugenddelinquenz ergibt, wird im Kapitel
3.3.2.2.3 erörtert. Drei Jugendämter führten noch die Zunahme der Familienbera-
tung an, und zwei verwiesen auf hohe Arbeitsstundenauflagen, die vermittelt wer-
den müssten.

Drei Jugendämter machten Angaben über Leistungen, die als im Wesentlichen
präventiv wirksam angesehen werden können: Konfliktschlichtung an Schulen
und in Jugendhäusern, Intensivierung der Kooperation mit Schulen und dem Ar-
beitsamt, verstärkte Bemühungen um die berufliche Integration benachteiligter
junger Menschen, um delinquenten Verhaltensweisen vorzubeugen.

In welch hohem Maße sich die öffentliche und die freie Jugendhilfe gemeinsam
tatsächlich um Delinquenzprävention bemühen, wurde bei dem Workshop „Kin-
der- und Jugenddelinquenz in Baden-Württemberg und deren Prävention aus
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Sicht der Jugendhilfe“ deutlich, den die Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle
Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Sozialministerium am 26. Januar
1999 durchführte. Zur Vorbereitung dieses Workshops wurde im Sozialministe-
rium auch eine Liste von Projekten und Aktionen erstellt, die ihm 1998 von den
Stadt- und Landkreisen als der Prävention von Kinder- und Jugenddelinquenz
dienend gemeldet wurden. Die Liste befindet sich im Anhang und wird dort um
eine Übersicht ergänzt, in der die in der Liste enthaltenen primärpräventiven Pro-
jekte (also nicht Formen des Umgangs mit delinquenten jungen Menschen, wie
zum Beispiel Täter-Opfer-Ausgleich) nach Zielgruppen beziehungsweise Arbeits-
formen geordnet sind.

3.3.2.2 Anforderungen aus Sicht der Wohlfahrtsverbände

Gerade zur präventiven Arbeit sehen sich die Wohlfahrtsverbände durch die zu-
nehmende oder zunehmend wahrgenommene Delinquenz junger Menschen zu al-
lererst herausgefordert. In vier der sechs Interviews wurde die Notwendigkeit von
mobiler, aufsuchender und gemeinwesenorientierter Jugendarbeit betont, wobei in
einem Gespräch die Notwendigkeit hierfür insbesondere in sozialen Brennpunk-
ten gesehen wurde. Als soziale Brennpunkte fallen insbesondere die Orte auf, an
denen (jugendliche) Spätaussiedler leben. Der Hinweis auf den Bedarf an solcher
Arbeit wurde in einem Gespräch um die Forderung ergänzt, dass die Arbeit in so-
zialen Brennpunkten auf konzeptionell und finanziell solidem Fundament stehen
und langfristig abgesichert sein müsse. Im Zusammenhang mit der Notwendigkeit
gemeinwesenorientierter Arbeit wurde in zwei Gesprächen auch die Notwendig-
keit einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Polizei er-
wähnt, wobei nach Ansicht eines Gesprächspartners bislang auf Seiten der Polizei
eine stärkere Kooperationsbereitschaft bestehe als auf seiten der Jugendhilfe, die
noch mehr diesbezügliche Vorbehalte überwinden müsse.

In einem Gespräch wurde im Zusammenhang mit Jugenddelinquenz nachdrück-
lich verstärkte Jugendberufshilfe eingefordert, um die Perspektivlosigkeit der jun-
gen Menschen aufzufangen. Dabei wurde aber auch hervorgehoben, dass vollwer-
tige Ausbildungs- und Arbeitsplätze nicht von der Jugendhilfe geschaffen werden
könnten, sondern dies die Aufgabe von Wirtschaft und Politik sei.

Obgleich die Wohlfahrtsverbände Hilfebedarf bei den jungen Menschen sehen,
die in Gefahr sind, straffällig zu werden, hoben in vier Interviews die Gesprächs-
partner doch auch hervor, dass nach ihrer Ansicht die starke öffentliche und poli-
tische Wahrnehmung der Delinquenz von Kindern und Jugendlichen die Jugend-
hilfe mehr beanspruche als die tatsächliche Zunahme delinquenten Verhaltens.
„Wir stehen hauptsächlich vor legitimatorischen Herausforderungen. Wir müssen
uns rechtfertigen, dass wir die Probleme nicht beiseite schaffen.“ Ein Gesprächs-
partner führte eine bedenkenswerte Erklärung für die starke öffentliche und poli-
tische Aufmerksamkeit an: Gerade weil die Delinquenz junger Menschen in so
vielen Fällen offensichtlich aus Perspektivlosigkeit folgt, mache sie Angst.

Alle Gesprächspartner betrachten es als Aufgabe der Jugendhilfe, delinquenten
Kindern und Jugendlichen, auch und insbesondere denjenigen, die schwere
Straftaten begehen, Hilfe zur Selbsthilfe und zur sozialen Integration zu bieten,
und nicht zu ihrer Ausgrenzung beizutragen. Dennoch war es zwei Gesprächs-
partnern auch ein Anliegen, das Thema der geschlossenen Unterbringung nicht
mit einem „Denkverbot“ zu belegen. Vielleicht gäbe es ja „wenige extreme Fälle“,
in denen die betroffenen jungen Menschen den Halt und die Grenzen bräuchten,
die eine solche Einrichtung vielleicht bietet.

In einem Gespräch wurde zur Frage der Herausforderung der Jugendhilfe durch
delinquentes Verhalten junger Menschen vor allem darauf hingewiesen, dass die
Einrichtungen und ihre Träger deutlich spürten, vor neuen fachlichen Herausfor-
derungen zu stehen, ohne genau zu wissen, vor welchen; dass man unsicher und
auf der Suche sei.
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3.3.2.2.1 Hilfen für straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene

3.3.2.2.2 Hilfen zur Erziehung als Reaktion auf die Delinquenz Jugendlicher und
junger Erwachsener

Wie oben erwähnt, haben acht Jugendämter den vermehrten Bedarf an Hilfen zur
Erziehung als Mehrbelastung genannt, die sich aus der zunehmenden Delinquenz
junger Menschen ergebe. Die amtliche Statistik erfasst für die Hilfen nach §§ 29
bis 31 SGB VIII, wer die Hilfe angeregt hat, und für die Hilfen nach §§ 28 bis 31
was der Anlass einer Hilfegewährung war. Für die Hilfen nach §§ 29 und 30 sind
bei der Frage nach der Anregung sieben verschiedene Antwortmöglichkeiten vor-
gesehen, darunter auch „Gericht, Staatsanwaltschaft“. Als Anreger einer Sozial-
pädagogischen Familienhilfe sind diese Instanzen nicht vorgesehen.

Eine Straftat des jungen Menschen kann aber bei allen vier Hilfearten als Anlass
der Hilfe angekreuzt werden, falls sich die Hilfe auf junge Menschen bezieht, die
mindestens 14 Jahre alt sind. Allerdings sind bei den Hilfen nach §§ 29 und 30
auch zehn andere Antwortmöglichkeiten vorgegeben; insgesamt können zwei
angekreuzt werden. Bei den Sozialpädagogischen Familienhilfen sind es 15 ver-
schiedene Anlässe, die als Antwortvorgaben angeboten werden; insgesamt drei
können angekreuzt werden. Die folgende Tabelle zeigt, wie viele Hilfen nach
§§ 29 und 30 SGB VIII, die für Jugendliche gewährt wurden, von der Justiz ange-
regt wurden.

Wenn man die an den Jahresenden bestehenden Hilfen betrachtet, zeigt sich, dass
Hilfen für Jugendliche in Sozialer Gruppenarbeit über die Jahre hinweg zu unge-
fähr 14 Prozent unter anderem von der Justiz angeregt waren. Bei den Hilfen
durch Erziehungsbeistand ging dieser Anteil zwischen 1992 und 1998 von 22 auf
13 Prozent zurück.

Besonders interessant ist hier der Vergleich der bestehenden mit den begonnenen
Hilfen:
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Bei den begonnenen Hilfen nach §§ 29 und 30 SGB VIII, die für Jugendliche
gewährt wurden, nahmen die Anteile derjenigen, die von der Justiz angeregt wur-
den, von 1992 bis 1998 deutlich ab. Aber sie sind doch, insbesondere bei der
Sozialen Gruppenarbeit beträchtlich höher als bei den an den Jahresenden beste-
henden Hilfen. Die Unterschiede erklären sich daraus, dass Hilfen, die auf An-
regung der Justiz zustande kommen, deutlich schneller wieder beendet werden,
als wenn dies nicht der Fall ist. Von den 1998 beendeten Hilfen nach §29 SGB
VIII dauerten diejenigen, die von der Justiz angeregt wurden, durchschnittlich
2,7 Monate; diejenigen bei denen das nicht der Fall war, dauerten durchschnittlich
13,1 Monate. Die Dauer der 1998 beendeten, von der Justiz angeregten Hilfen
nach §30 betrug durchschnittlich 9,1 Monate; in den anderen Fällen dauerten
diese Hilfen durchschnittlich 22,0 Monate.

Die folgenden Tabellen geben Auskunft darüber, wie häufig die Straftat eines
jungen Menschen als Anlass einer Hilfe nach §§ 28 bis 31 SGB VIII angegeben
wurde. Auch hier werden wieder nur die Hilfen betrachtet, die für Jugendliche
gewährt wurden, beziehungsweise bei den Hilfen nach § 31 SBG VIII nur die-
jenigen, die Familien gewährt wurden, in denen das älteste Kind mindestens
14 Jahre alt war.
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Seit 1995 sind die Hilfen nach § 28 SGB VIII, die für junge Menschen über
14 Jahre gewährt werden, zu etwas höheren Anteilen unter anderem durch eine
Straftat veranlasst als zu Beginn des Jahrzehnts. Die Hilfen nach §29 SGB VIII,
die von jungen Menschen, die mindestens 14 Jahre alt sind, in Anspruch ge-
nommen werden, machen zwar nur einen kleinen Teil aller Hilfen nach §29 aus,
von diesem kleinen Teil ist aber doch ein erheblicher Anteil durch eine Straftat
mitveranlasst. Allerdings ist dieser Anteil zwischen 1992 und 1998 von 51 auf
30 Prozent deutlich gesunken. Die an den Jahresenden 1992, 1995 und 1998 be-
stehenden Hilfen nach § 30 für Jugendliche ab 14 Jahre und junge Erwachsene
waren zu 35, 30 beziehungsweise 26 Prozent durch Straftaten der Hilfeempfänger
mitveranlasst. Auch hier zeigt sich die eher abnehmende Bedeutung von Straf-
taten als Hilfeanlass. Als Anlass von Sozialpädagogischen Familienhilfen spielen
Straftaten von jungen Menschen nur eine marginale Rolle.

Auch bei den aus Anlass einer Straftat gewährten Hilfen nach §§ 29 und 30 zeigt
sich wieder ein deutlicher Unterschied zwischen den an den Jahresenden be-
stehenden und den begonnenen Hilfen. Bei den Hilfen nach § 31 zeigt sich ein
solcher Unterschied nicht und bei den Hilfen nach §28 werden nur die im Laufe
des Jahres beendeten Hilfen statistisch erfasst. Sie sind bereits in obiger Tabelle
mitaufgeführt.

Für Jugendliche gewährte Hilfen nach §§ 29 und 30 SGB VIII werden zwar zu
sehr hohen beziehungsweise hohen Anteilen durch eine Straftat mitveranlasst,
aber es handelt sich in diesen Fällen um eher kurzfristige Hilfen, und die Anteile
der Hilfen, die aus Anlass einer Straftat gewährt wurden, haben sich im Laufe der
Jahre deutlich reduziert.

Insgesamt zeigt sich, dass der im Laufe des Jahrzehnts erfolgte deutliche Anstieg
insbesondere der Hilfen in Sozialer Gruppenarbeit, aber auch der Sozialpädago-
gischen Familienhilfen (Näheres hierzu in Kapitel 3.4.6) nur in geringen Teilen
auf die zunehmende Delinquenz junger Menschen zurückzuführen ist. Zumindest
geben die Mitarbeiter/-innen der Jugendämter seit Mitte der 90er-Jahre eher
seltener an, eine Hilfe sei durch die Justiz angeregt worden oder ihr Anlass sei
eine Straftat des jungen Menschen. Dies könnte auch darauf zurückzuführen sein,
dass sich der pädagogische Blick auf die Delinquenz junger Menschen – zu-
mindest innerhalb der Jugendhilfe – in den letzten Jahren eher verschärft hat, ihr
straffälliges Verhalten also stärker im Kontext ihrer Lebenssituation gesehen
wird.
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3.3.2.2.3 Täter-Opfer-Ausgleich

Der Täter-Opfer-Ausgleich ist eine Form der außergerichtlichen Konfliktbearbei-
tung und -lösung, die die Chance birgt, sowohl dem Opfer einer Straftat Ent-
lastung und Entschädigung zu verschaffen als auch bei dem Täter oder der Täterin
einen nachhaltigen sozialen Lernprozess einzuleiten.96 Dies geschieht auf dem
Weg, dass Opfer und Täter97 durch eine Vermittlerin oder einen Vermittler ins
eingehende, dem gegenseitigen Verständnis dienenden Gespräch über die Tat-
motivation, die tatsächlichen, subjektiv erlebten Tatwirkungen und die Möglich-
keiten der Wiedergutmachung miteinander gebracht werden. Wenn der Prozess
gelingt, führt er dazu, dass der Täter um Entschuldigung bitten und das Opfer die
Entschuldigung gewähren kann. Dazu kommen unter Umständen Leistungen der
materiellen Wiedergutmachung, über die beide Seiten sich geeinigt haben.

Nach den „Gemeinsamen Richtlinien des Justizministeriums, des Innenministe-
riums und des Sozialministeriums zur Förderung der Diversion bei jugendlichen
und heranwachsenden Beschuldigten (Diversions-Richtlinien)“ vom 4. Dezember
1997 ist bei der Bearbeitung von Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche und
Heranwachsende besonderes Augenmerk auf die Möglichkeiten des Täter-Opfer-
Ausgleich zu richten.

Bereits in den achtziger Jahren wurde durch den in den Landkreisen Reutlingen
und Tübingen tätigen Verein „Hilfe zur Selbsthilfe“ im Rahmen eines Bundes-
modellprojekts das Verfahren des Täter-Opfer-Ausgleichs erprobt. Die in diesem
Projekt gesammelten guten Erfahrungen gaben einen wesentlichen Anstoß zur
Reform des Jugendgerichtsgesetzes98, die 1990 erfolgte. Nach §10 Abs. 1 Nr. 7
des Gesetzes kann der Richter nun einem für schuldig befundenen Jugendlichen
die Weisung erteilen, sich zu bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu
erreichen, wobei sich der Gesetzgeber in einem Klammerzusatz explizit auf den
Täter-Opfer-Ausgleich bezieht. Nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2 JGG kann dem
Jugendlichen gerichtlich auferlegt werden, „nach Kräften den durch die Tat ver-
ursachten Schaden wiedergutzumachen“ und „sich persönlich bei dem Verletzten
zu entschuldigen“. Nach § 45 Abs.2 JGG kann die Staatsanwaltschaft von der
Verfolgung einer Tat absehen, wenn eine „erzieherische Maßnahme“ durch-
geführt oder eingeleitet ist, wobei einer erzieherischen Maßnahme das Bemühen
des Jugendlichen gleichsteht, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen.
Nach §47 JGG kann auch der Richter, nachdem die Staatsanwaltschaft Anklage
erhoben hat, das Verfahren vorläufig oder endgültig einstellen, wenn eine erziehe-
rische Maßnahme im Sinne des § 45 JGG eingeleitet oder durchgeführt ist.

Nach einer vom „DBH-Servicebüro für Täter-Opfer-Ausgleich und Konflikt-
schlichtung“ in Köln geführten Liste gab es in Baden-Württemberg im Juni 1997
32 Einrichtungen, die TOA auch oder ausschließlich mit Jugendlichen und Heran-
wachsenden durchführen. 21 davon waren in Jugendämtern, elf bei freien Trägern
angesiedelt. Von den 21 bei Jugendämtern angesiedelten TOA-Stellen handelte es
sich bei 18 um sogenannte „integrierte“ Stellen, das heißt, dass die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter nicht nur Täter-Opfer-Ausgleiche durchführen, sondern
daneben auch noch andere Aufgaben – in der Regel als Jugendgerichtshelfer –
erfüllen. Von den elf bei freien Trägern angesiedelten TOA-Stellen waren neun
spezialisiert, die Mitarbeiter/-innen waren also ausschließlich mit dem Arbeits-
gebiet Täter-Opfer-Ausgleich betraut.

In der baden-württembergischen Landesarbeitsgemeinschaft Täter-Opfer-Aus-
gleich sind derzeit (Stand: Juli 1999) 18 Einrichtungen zusammengeschlossen,
die in 20 Stadt- und Landkreisen tätig sind. Zehn der Einrichtungen gehören
einem freien Träger an, acht sind in Jugendämtern angesiedelt. Nach Schätzung
der Landesarbeitsgemeinschaft werden von den ihr angeschlossenen Einrich-
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96 vgl. hierzu Spieker/Lerche 1999, S. 305 ff.
97 Im Folgenden wird wegen der besseren Lesbarkeit nur noch von dem Täter oder den Tätern

die Rede sein, obwohl es selbstverständlich auch Täterinnen gibt.
98 So Michael Wandrey, Leiter des Vereins „Hilfe zur Selbsthilfe“ in einem Vortrag, den er am

26. Januar 1999 bei dem Workshop „Kinder- und Jugenddelinquenz in Baden-Württemberg
und deren Prävention aus der Sicht der Jugendhilfe“ gehalten hat.
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tungen etwa 95 Prozent der Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren mit Jugendlichen
und Heranwachsenden in Baden-Württemberg durchgeführt.99

Nach Darstellung der Landesarbeitsgemeinschaft100 haben sich „alle Mitglieder
der LAG ... den Standards des DBH-Servicebüros Täter-Opfer-Ausgleich ver-
pflichtet, d. h. sie erkennen die Standards als ‚Zielvorgabe’ an. Dies schlägt sich
in der Ausgestaltung des Angebots und Methoden des Täter-Opfer-Ausgleichs
nieder.“101 Da sich die folgenden knappen Ausführungen zu den Voraussetzungen
und zum Ablauf eines Ausgleichsverfahrens im Wesentlichen an die Beschrei-
bungen der Landesarbeitsgemeinschaft und des Kölner Servicebüros anlehnen,
kann nicht davon ausgegangen werden, dass sie für alle Ausgleichsverfahren gel-
ten, die in Baden-Württemberg durchgeführt werden; sie dürften jedoch für den
ganz überwiegenden Teil der Verfahren Gültigkeit haben.

Nach den Ausführungen der Landesarbeitsgemeinschaft spielen für die Praxis des
Täter-Opfer-Ausgleichs die §§ 45 und 47 des Jugendgerichtsgesetzes eine weit
wichtigere Rolle als die §§10 und 15. Denn aus fachlicher Sicht gelingt ein Täter-
Opfer-Ausgleich am ehesten dann, wenn Täter und Opfer aus eigener Entschei-
dung daran teilnehmen.102 Darüber hinaus müssen nach den Erfahrungen der Fach-
leute die folgenden Mindestbedingungen in der Regel erfüllt sein, damit ein Tä-
ter-Opfer-Ausgleichsverfahren erfolgversprechend durchgeführt werden kann103:

• das Opfer ist eine natürliche Person,

• der Tathergang ist im Wesentlichen ermittelt beziehungsweise vom Täter ein-
geräumt,

• es handelt sich nicht um ein Bagatelldelikt, von dessen Verfolgung die Staats-
anwaltschaft auch ohne Täter-Opfer-Ausgleich absehen würde.

Wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind und die Vermittlungsaufgabe einer
TOA-Einrichtung zugewiesen ist, wird diese zunächst schriftlich in der Regel erst
den Täter, dann das Opfer nach ihrer grundsätzlichen Bereitschaft zu einer Teil-
nahme an einem Ausgleichsprozess fragen. Ist die beiderseitige Bereitschaft ge-
geben, wird im nächsten Schritt in Einzelgesprächen mit beiden Seiten inhaltlich
auf die Tat, ihre Ursachen und Folgen eingegangen104. Erst wenn jede Seite auf
diese Weise je für sich die Möglichkeit hatte, die eigenen Bedürfnisse, Interessen
und die eigenen Ressourcen, also die Bereitschaft zur Übernahme der Verantwor-
tung für die Tat und ihre Folgen beziehungsweise die Bereitschaft zu verzeihen,
zu klären, können sie miteinander ins Gespräch gebracht werden.

Wenn der Verständigungsprozess gelingt, steht an seinem Ende eine Entschul-
digung und eventuell eine Vereinbarung über die Schadensregulierung. Um Scha-
densregulierungen zu ermöglichen, haben manche TOA-Einrichtungen Opfer-
fonds eingerichtet, aus denen der Geschädigte bei Zahlungsunfähigkeit des Täters
Schadensersatz erhalten kann. „Eine Bedingung dafür ist, dass der Täter sich ver-
pflichtet, das Geld ratenweise zurückzubezahlen oder gemeinnützige Arbeitsstun-
den zu leisten.“105 Zur Absicherung beider Seiten werden die Inhalte der zwischen
ihnen getroffenen Vereinbarung einer juristischen Prüfung unterzogen.106 Über die
Ergebnisse des Ausgleichsverfahrens erhält die Justiz einen Abschlußbericht; die
Staatsanwaltschaft sieht dann in der Regel von der weiteren Verfolgung der Tat
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99 laut telefonischer Auskunft von Markus Klaiber, Leiter der spezialisierten TOA-Stelle im
LRA Rems-Murr-Kreis

100 Törnig
101 Törnig, S. 6
102 Törnig, S. 2 f.
103 vgl. DBH-Servicebüro, S. 13 und Törnig, S. 7
104 Näheres zu Inhalt und Funktion dieser Gespräche bei Törnig, S. 7 f. und DBH-Servicebüro,

S. 42 f.
105 aus einem Informationsfaltblatt des Vereins „Hilfe zur Selbsthilfe“ zum Projekt Handschlag

im Landgerichtsbezirk Tübingen
106 Törnig, S. 9
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ab, beziehungsweise das Gericht stellt das Verfahren endgültig ein. In den Fällen,
in denen ein Täter-Opfer-Ausgleich zusätzlich zu einem gerichtlichen Verfahren,
auf das wegen der Schwere der Tat nicht verzichtet werden kann, durchgeführt
wird, ist diese Leistung des Täters bei der Strafzumessung zu berücksichtigen.107

Soweit die der Landesarbeitsgemeinschaft angeschlossenen TOA-Einrichtungen
im württembergischen Landesteil tätig sind, liegen statistische Angaben über die
von ihnen 1997 durchgeführten Ausgleichsverfahren in Form eines Berichts im
Landesjugendamt-Info 1/1999 des Landeswohlfahrtsverbandes Württemberg-
Hohenzollern vor.108 Die der LAG angeschlossenen badischen TOA-Einrich-
tungen haben für den vorliegenden Bericht die entsprechenden Daten zur Ver-
fügung gestellt, soweit sie 1997 bereits tätig waren beziehungsweise eine Statistik
über ihre Tätigkeit geführt haben. Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über
die quantitative Bedeutung dieser Form der außergerichtlichen Konfliktlösung
und deren Erfolgschancen in Baden-Württemberg, soweit die Verfahren von der
Landesarbeitsgemeinschaft angeschlossenen Einrichtungen durchgeführt wurden.

Die in der Landesarbeitsgemeinschaft Täter-Opfer-Ausgleich zusammengeschlos-
senen Einrichtungen befassten sich 1997 mit insgesamt 1 035 Täterinnen und
Tätern, die ihnen größtenteils von der Justiz zugewiesen wurden, die sich zum
Teil aber auch – zum Beispiel auf Rat der Polizei oder der Jugendgerichtshilfe –
selbst bei ihnen meldeten. 939 dieser Täter, das sind 91 Prozent, erklärten sich zur
Teilnahme am TOA bereit. Von den Taten betroffen waren 897 Opfer, von denen
78 Prozent bereit waren, sich auf ein Ausgleichsverfahren einzulassen. Ent-
sprechend der hohen Teilnahmebereitschaft sowohl auf Täter- wie auf Opferseite,
konnten die TOA-Einrichtungen mehr als zwei Drittel der Fälle, in denen sie tätig
wurden, erfolgreich abschließen. Das heißt, dass Täter und Opfer zu einer
Einigung kamen und zwischen ihnen eventuell getroffene Vereinbarungen über
Entschädigungsleistungen auch eingehalten wurden. Bei 95 Prozent der 721 er-
folgreich abgeschlossenen Fälle sah sich die Justiz nunmehr in der Lage, das
Verfahren einzustellen.
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107 Törnig, S. 9
108 Markus Klaiber, Täter-Opfer-Ausgleich für Jugendliche und Heranwachsende, in: Landes-

wohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern (Hg), Landesjugendamt-Info 1/1999, S. 14-17.
Die genannte Statistik findet sich auf S. 17.
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Empirische Untersuchungen über die längerfristigen Wirkungen der Teilnahme
an Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren fehlen zwar bislang, aber nach Einschät-
zungen der Praktiker – sowohl auf Seiten der Jugendhilfe als auch auf Seiten der
Justiz – sind „... Rückfälle nach einem Täter-Opfer-Ausgleich eher selten ...“109.
Nach Ansicht der Landesarbeitsgemeinschaft spielt sich jedoch die „... praktische
Arbeit der Täter-Opfer-Ausgleichs-Einrichtungen ... sowohl qualitativ wie quan-
titativ oft noch im Marginalbereich ab...“110, weshalb sie diesem Verfahren brei-
tere „... Anerkennung durch ihre direkten Kooperationspartner, meist der Justiz,
aber auch dem Jugendamt (als Kostenträger)“111 wünscht.

Die steigende Zahl der Ausgleichsverfahren in den letzten Jahren zeigt, dass der
Täter-Opfer-Ausgleich zunehmend Anerkennung findet, verdeutlicht aber auch,
dass diese Form der außergerichtlichen Konfliktbearbeitung und -lösung auch
weiterhin noch ausbaufähig ist.

3.3.3 Anforderungen durch das neue Kindschaftsrecht

Die zum 1. Juli 1998 in Kraft getretenen Änderungen im Familienrecht verlangen
von den Jugendämtern zum Teil die Erfüllung neuer oder veränderter Aufgaben.
Im Folgenden werden die wichtigsten der familienrechtlichen Neuerungen be-
nannt und in ihren Konsequenzen für die Jugendhilfe erörtert.

3.3.3.1 Änderungen im Familienrecht und ihre Implikationen für die Jugendhilfe

3.3.3.1.1 Möglichkeit des gemeinsamen Sorgerechts für Eltern, die bei Geburt
eines Kindes nicht miteinander verheiratet sind

Nach der neuen Gesetzeslage können nun auch Eltern, die nicht geheiratet haben,
gemeinsam sorgeberechtigt sein, wenn sie entsprechende Erklärungen abgeben
und diese öffentlich beurkundet werden (BGB §§ 1626 a-e). Diese Novellierung
entspricht der Lebenswirklichkeit der zunehmenden Zahl von Eltern, die ohne
verheiratet zu sein, zusammen leben und sich in derselben Weise gemeinsam um
ihre Kinder kümmern, wie verheiratete Eltern dies tun. Bisher standen diese nicht
verheirateten, aber gemeinsam sorgenden Eltern in vielen Situationen vor der
Schwierigkeit, dass der Vater nicht offiziell vertretungs- und entscheidungsbefugt
war. Auf die Jugendämter kommt mit dieser Novelle im Wesentlichen lediglich
eine weitere Beurkundungsaufgabe zu und – bis die neuen Regelungen allgemei-
ner bekannt sind – verstärkte Nachfrage nach Beratung im Sinne von Informa-
tionsvermittlung.

3.3.3.1.2 Abschaffung der gesetzlichen Amtspflegschaft und Neuordnung des
Rechts der Beistandschaft

Die Abschaffung der gesetzlichen Amtspflegschaft und die Einführung einer auf
Antrag einsetzenden Beistandschaft für alle Kinder allein sorgender Eltern, die
Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen brauchen (BGB
§1712), berücksichtigt, dass nicht alle bei der Geburt eines Kindes nicht verhei-
rateten Mütter in Unterhaltsangelegenheiten (oder bei Feststellung der Vaterschaft)
die Hilfe des Jugendamtes brauchen. Sie trägt insbesondere dem Umstand Rech-
nung, dass sehr viele geschiedene oder getrennt lebende allein sorgende Eltern
nicht weniger um Unterhaltsleistungen zu kämpfen haben als viele Mütter, die bei
Geburt eines Kindes nicht verheiratet sind. Mit dieser Gesetzesänderung dürfte auf
die Jugendämter Mehrarbeit zukommen, die jedoch qualitativ weitgehend dem ent-
spricht, was sie als Pfleger und Vormünder bisher bereits geleistet haben, für deren
Umsetzung sie also über praktische Erfahrungen verfügen. Außerdem sind die
Jugendämter mit dem neuen §52 a SGB VIII in einem weiteren Aufgabenbereich
aufgefordert, sich als hilfegewährendes Dienstleistungsunternehmen anzubieten.
Das Jugendamt hat nun allen nicht verheirateten Müttern unverzüglich nach der
Geburt eines Kindes nicht nur Beratung, Unterstützung und Beistandschaft an-
zubieten. §52 SGB VIII sieht darüber hinaus vor, dass dies auf Wunsch im „per-
sönlichen Gespräch“ in der „persönlichen Umgebung“ der Mutter geschieht.
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109 Spieker/Lerche 1999, S. 307
110 Törnig, S. 5
111 Törnig, S. 6



99

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5359

3.3.3.1.3 Die Neuregelung des Sorgerechts nach Trennung und Scheidung

Die Neuregelung des Sorgerechts nach Trennung und Scheidung sieht vor, dass
das Sorgerecht für Kinder von geschiedenen Eltern nicht mehr zwingend im
Scheidungsverfahren geregelt wird. Die Scheidung berührt somit die gemeinsame
Sorge grundsätzlich nicht. Soll die gemeinsame Sorge aufgehoben werden, bedarf
es eines entsprechenden Antrags beim Familiengericht (BGB §1671). Damit
besteht auch nach Trennung und Scheidung grundsätzlich kraft Gesetzes die
gemeinsame Sorge fort. Dem Antrag eines Elternteils auf Übertragung der Allein-
sorge hat das Familiengericht stattzugeben, wenn der andere Elternteil zustimmt
und zu erwarten ist, dass die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und die Über-
tragung auf den Antragsteller dem Wohl des Kindes am besten entspricht (BGB
§1671 Abs. 2). Die Rechtsprechung hat mittlerweile damit begonnen, zur Kon-
kretisierung des Kindeswohls maßgebliche Grundsätze zu entwickeln. So sind
nach dem „Vorrang der Konsensverpflichtung“112 Elternschaft und Partnerschaft
im Hinblick auf die elterliche Sorge für ein gemeinsames Kind auseinander zu
halten. Aus dieser Konsensverpflichtung können die Eltern nicht entlassen wer-
den, solange ihnen dies zum Wohl des Kindes zugemutet werden kann. So reicht
es zum Beispiel nicht aus, wenn der betreuende Elternteil die Zusammenarbeit
mit dem anderen Elternteil verweigert, oder wenn sich die Eltern in grundsätz-
lichen Fragen der Erziehung einig sind und sich die Streitereien lediglich auf
Nebenfragen beziehen. Dagegen ist das gemeinsame Sorgerecht aufzulösen,
„... wenn die Eltern in grundsätzlichen Erziehungsfragen unterschiedlicher Mei-
nung sind und ihr tiefgreifendes Zerwürfnis sie hindert, die Belange der Kinder
wahrzunehmen.“113

Mit dem neuen Recht der elterlichen Sorge nach Scheidung entfällt zunächst
Arbeit für die Jugendämter. Bisher mussten sie bei jeder Scheidung mindestens
ein Gespräch mit den Eltern führen, damit sie gegenüber dem Familiengericht
eine Stellungnahme zur anstehenden Sorgerechtsentscheidung abgeben konnten.
Jetzt werden sie zwar von den Familiengerichten über Scheidungsverfahren, von
denen minderjährige Kinder betroffen sind, informiert, damit sie den Eltern Bera-
tung und Unterstützung „bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts
für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge“ (§ 17 SGB VIII) anbieten können,
aber es bleibt abzuwarten, wie viele Eltern dieses Angebot annehmen werden. In
den Fällen, in denen das Beratungsangebot der Beratungsstellen öffentlicher und
freier Träger, an die sich die in Scheidung befindlichen Eltern ebenfalls wenden
können, angenommen wird, sind überwiegend solche Konstellationen zu erwar-
ten, die von den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Beratungsstel-
len eine besondere Beratungskompetenz abverlangen. So werden sich vermutlich
hauptsächlich die Eltern ans Jugendamt oder an eine Beratungsstelle wenden,
zwischen denen die Sorgerechtsfrage stark umstritten ist.

3.3.3.1.4 Das neue Umgangsrecht

Mit der Neuregelung des Umgangsrechts wurde nicht nur ein Umgangsrecht des
Kindes und eine entsprechende Umgangspflicht beider Eltern kodifiziert (§ 1684
BGB), sondern es wurden auch der umgangsberechtigte Personenkreis deutlich
ausgeweitet und die gesetzlichen Vorkehrungen zur Durchsetzung dieses Rechts
verstärkt. Nach §1685 BGB haben nun unter bestimmten Voraussetzungen auch
Großeltern und Geschwister eines Kindes sowie Ehegatten oder frühere Ehegatten
des sorgeberechtigten Elternteils ein Umgangsrecht. Dieser Personenkreis hat
nach § 18 Abs. 3 SGB VIII auch Anspruch auf die Beratung und Unterstützung
des Jugendamtes bei der Ausübung ihres Rechtes. Darüber hinaus kann jeder
Umgangsberechtigte einen Antrag auf Regelung des Umgangs beim Familien-
gericht stellen. In einer Erläuterung des Justizministeriums hierzu heißt es: „Das
Familiengericht entscheidet nach der jeweiligen Lage des Einzelfalls unter Beach-
tung der berechtigten Wünsche der Umgangsberechtigten und des Kindes.„114
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112 Palandt/Diederichsen, § 1671, RN. 18
113 Palandt/Diederichsen, § 1671, RN. 18
114 Bundesministerium der Justiz 1998, S. 19
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Auf die Jugendämter kommt mit der gesetzlichen Neuregelung des Umgangs-
rechts die Inanspruchnahme als beratende und vermittelnde Instanz durch den er-
weiterten Kreis von Umgangsberechtigten zu. Dies kann eine Mehrbelastung für
die Jugendämter bedeuten.

Nach der neuen Gesetzesregelung soll das Umgangsrecht auch in besonders
schwierigen Fallkonstellationen gewährleistet sein „(z. B. unbewiesener, aber
nicht fernliegender Verdacht des sexuellen Mißbrauchs durch den Umgangs-
berechtigten, Gefahr einer Kindesentziehung durch den Umgangsberechtig-
ten)“115. Dazu wurde in § 1684 Abs. 4 BGB das Institut des „beschützten Um-
gangs“ geschaffen. Es sieht vor, dass der Umgang in Anwesenheit eines „mit-
wirkungsbereiten Dritten“ stattfindet. Auch in dieser Hinsicht ist hauptsächlich
die Jugendhilfe gefragt und herausgefordert, „entsprechend qualifizierte Angebo-
te (zu) entwickeln“116

3.3.3.2 Die Anforderungen durch das neue Kindschaftsrecht in der Wahrnehmung
der Jugendämter

44 Jugendämter haben die Frage beantwortet, wie sich nach ihrem Eindruck die
Anforderungen an die Jugendhilfe infolge der am 1. Juli 1998 in Kraft getretenen
Kindschaftsrechtsreform verändern. Die anderen fünf Jugendämter hielten es für
verfrüht, hierzu bereits eine Einschätzung abzugeben. Nach dem Eindruck von
43 der 44 Jugendämter, die sich zu den veränderten Anforderungen geäußert
haben, verändern sich die Arbeitsanforderungen qualitativ. Dass die Arbeits-
belastung nur quantitativ zunimmt, fand lediglich ein Jugendamt. Von den 43
Jugendämtern, die sich qualitativ neuen oder veränderten Anforderungen gegen-
über sahen, war eins der Meinung, dass die Arbeitsbelastung quantitativ abnimmt.
27 teilten mit, dass sich die Anforderungen lediglich qualitativ verändern; nach
dem Eindruck von 15 Jugendämtern haben sich nicht nur die qualitativen Anfor-
derungen verändert, sondern nimmt auch die Arbeitsbelastung quantitativ zu.

40 der 43 Jugendämter, die qualitative Veränderungen wahrnahmen, haben auch
die weitergehende Frage nach der Art der Veränderungen beantwortet, obwohl es
ein gutes halbes Jahr, nachdem die umfangreichen familienrechtlichen Änderun-
gen in Kraft getreten sind, für die Jugendämter noch relativ schwierig gewesen
sein dürfte, Auskunft darüber zu geben, in welcher Weise sich diese Änderungen
tatsächlich auf ihre Arbeit auswirken. Diese Schwierigkeit äußerte sich darin, dass
in 22 Antworten „steigende und fachlich anspruchsvollere Beratungen“ genannt
wurden, ohne dass genauer angegeben wurde, bei welchen Problemen diese Be-
ratungen geleistet werden müssen. Betont wurde bei diesen Antworten dafür
häufig die „sozialpädagogische Kompetenz“, die Kompetenz zur Mediation oder
die Fähigkeit zu „reflektierter, methodischer“ Beratung, die nun erforderlich sei.
Vermutlich waren bei den meisten dieser Antworten mehrere Problembereiche
gemeint. Um zu erläutern, warum die Beratungen „fachlich anspruchsvoller“
würden, betonten zehn Jugendämter vor allem die hohe Konflikthaftigkeit und
Streitigkeit von Umgangs- und/oder Sorgerechtsproblemen.

Entwicklung der Anforderungen an die Jugendhilfe

115 Greßmann 1998, S. 154
116 Baltz u. a. 1996, S. 171
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Hinsichtlich der Themen, bei denen die Jugendämter ihre Beratungskompetenz in
neuartiger Weise herausgefordert sahen, nannten zehn Ämter den Bereich der
Umgangsregelungen, der erhöhte Anforderungen an Beratung und Vermittlung
stelle, weil sich der umgangsberechtigte Personenkreis erweitert habe und der
Streit in Umgangsfragen zunehme. In weiteren drei Nennungen wurde auf die Zu-
nahme des betreuten Umgangs hingewiesen. Acht Jugendämter erwähnten die
heftiger werdenden Streitigkeiten in Sorgerechtsverfahren, die ihnen Mühe mach-
ten. Der Bereich der Beistandschaften und der Bedarf an Regelung komplizierter
Unterhaltsfälle wurden fünfmal als der Bereich genannt, in dem sich die Arbeits-
anforderungen qualitativ verändern. Darüber hinaus wiesen je zwei Jugendämter
darauf hin, dass mehr Zusammenarbeit mit den Familiengerichten vonnöten sei
und dass eine verstärkte und veränderte Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden
müsse.

Die beiden Landesjugendämter haben eine Arbeitsgruppe gebildet, die die Konse-
quenzen der Kindschaftsrechtsreform für die Arbeit der örtlichen Jugendämter ge-
nauer erfassen will. Die Arbeitsgruppe hat einen Erhebungsbogen entwickelt, mit
dem die entsprechenden Mitarbeiter/-innen in den Jugendämtern über mehrere
Monate festhalten sollen, wie viele Leistungen nach den §§ 17, 18, 50, 52a und
58 a SGB VIII in welchem Zeitraum von ihnen erbracht werden. 26 Jugendämter
beteiligen sich an dieser Erhebung, mit der unter anderem festgestellt werden soll,
„... inwieweit die neuen Angebote und Möglichkeiten der Reform (des Kind-
schaftsrechts) angenommen werden...“ und „...wie sich das Arbeitsfeld ... ent-
wickelt und verändert...“117. Mit ersten Ergebnissen rechnet die Arbeitsgruppe zur
Jahresmitte 2000.

Entwicklung der Anforderungen an die Jugendhilfe

117 Info-Service 2/1998, S. 5
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3.4 Entwicklung einzelner Leistungsbereiche

3.4.1 Tagesbetreuung von Kindern

3.4.1.1 Förderung in Tageseinrichtungen

Die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen nach
§22 SGB VIII kann in vieler Hinsicht als der bedeutsamste Leistungsbereich von
Jugendhilfe betrachtet werden. Tagesbetreuungseinrichtungen werden von nahezu
allen Kindern und ihren Familien – in der Regel für mehrere Jahre – in Anspruch
genommen, dementsprechend werden hierfür auch mehr als die Hälfte aller finan-
ziellen Mittel, die der Jugendhilfe zur Verfügung stehen, verausgabt (siehe Kapi-
tel 3.6). Solange Tagesbetreuungseinrichtungen in Anspruch genommen werden,
prägen sie die Lebenssituation der Kinder wesentlich. Sie bieten den Kindern
vielfältige, weit über den familiären Rahmen hinaus gehende Möglichkeiten zum
Erleben und Gestalten sozialer Beziehungen, zum gemeinsamen Spielen, zum ge-
meinsamen Erkunden der näheren und weiteren Umwelt, zur Entwicklung ihrer
sprachlichen, handwerklichen und künstlerischen Fähigkeiten. Die Erziehung und
Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen unterstützt einen erfolgreichen Bil-
dungs- und Ausbildungsverlauf und ist somit auch Basis für eine gelingende Bio-
grafie. Darüber hinaus ist die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen die
wichtigste Voraussetzung, damit Mütter und allein erziehende Väter berufstätig
sein können und das bedeutet, finanzielle, psychische und soziale Ressourcen für
eine befriedigende Gestaltung familiärer Beziehungen sichern können.

Außerdem können Tagesbetreuungseinrichtungen als hervorragende Foren für
Eltern- und Familienbildung sowie als Foren zur Schaffung informeller sozialer
Netze genutzt werden118. Und schließlich spielen Tagesbetreuungseinrichtungen
eine zentrale Rolle in den aktuellen Bemühungen der Jugendhilfe um die Flexi-
bilisierung von Hilfen zur Erziehung und um die Integration verschiedener Leis-
tungsbereiche von Jugendhilfe. Dort, wo solche Bemühungen bereits voran-
geschritten sind, werden die Grenzen zwischen einer intensiveren und qualifizier-
ten Betreuung einzelner Kinder in Tagesbetreuungseinrichtungen nach §22 SGB
VIII und der Betreuung von Kindern in Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII
fließend (siehe hierzu Abschnitt 3.5.2.2.2).

Die amtliche Statistik erfasst die Zahl der verfügbaren Plätze in Tageseinrichtun-
gen alle vier Jahre. Dies geschah zuletzt für 1994. Da Daten für das Jahr 1998
zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Berichtes noch nicht vorliegen, wird hier
auf die Zahlen zurückgegriffen, die die beiden Landesjugendämter zur Verfügung
stellen konnten. Hierbei handelt es sich nicht um verfügbare, sondern um belegte
Plätze. Dies ermöglicht auch eine gewisse Vergleichbarkeit dieses Berichtsteils
mit dem 1995 veröffentlichten Bericht der Landesregierung über die Situation der
Kinder in Baden-Württemberg, in dem ebenfalls auf die von den Landesjugend-
ämtern zur Verfügung gestellten Zahlen über belegte Plätze zurückgegriffen
wurde, um die Quantität der Vorsorgung mit Angeboten der Tagesbetreuung in
Einrichtungen darzustellen.119 Außerdem handelt es sich nach Ansicht beider
Jugendämter bei bedarfsgerecht zur Verfügung gestellten Plätzen stets auch um
belegte Plätze.

Die folgende Tabelle zeigt, wie viele Kinder in Baden-Württemberg im Dezem-
ber 1994 und im November 1998 in welchen Tageseinrichtungen betreut wurden.
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118 vgl. hierzu Seehausen 1994
119 Das Gleiche gilt auch für die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der Frak-

tion der SPD zum Thema „Tageseinrichtungen für Kinder in Baden-Württemberg“ vom
16. Dezember 1997, Landtags-Drucksache 12/2317
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Die Tabelle zeigt, dass die mit Abstand stärksten Zuwächse im Bereich der
Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen zwischen 1994 und 1998 bei den
Plätzen in Mischkindergärten und in altersgemischten Einrichtungen zu verzeich-
nen sind. Mit Mischkindergärten sind Einrichtungen gemeint, in denen Kinder im
Kindergartenalter mehrere Stunden oder ganztags betreut werden. Altersgemischte
Einrichtungen sind solche, die nicht nur Kinder im Kindergartenalter betreuen,
sondern auch unter 3-Jährige und/oder Kinder, die zur Schule gehen. Der starke
Ausbau solch variabler Einrichtungen beziehungsweise der Zuwachs an Plätzen
in solchen Einrichtungen erklärt die geringfügigen Rückgänge der belegten Plätze
in reinen Kinderkrippen, Regelkindergärten und reinen Ganztagskindergärten.

Nach einer Aufschlüsselung der Landesjugendämter für 1998 sind die Plätze in
altersgemischten Einrichtungen zu etwa zehn Prozent mit Kindern unter drei Jah-
ren belegt, zu etwa 70 Prozent mit Kindern im Kindergartenalter und zu etwa 20
Prozent mit Schulkindern. Demnach sind den in der Tabelle ausgewiesenen 2753
belegten Krippenplätzen noch etwa 1 155 Plätze für unter 3-Jährige in alters-
gemischten Gruppen hinzuzurechnen. Damit hat auch bei der Zahl der mit Klein-
kindern belegten Tagesbetreuungsplätze seit 1994 ein deutlicher Zuwachs statt-
gefunden. Freilich hat damit immer noch nur etwas mehr als ein Prozent aller
Kinder unter drei Jahren einen Platz in einer Tagesbetreuungseinrichtung. Bei der
Bewertung dieser Situation ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Bedarf an
Krippenplätzen durch die 1993 erfolgte Verlängerung des Erziehungsurlaubs auf
maximal drei Jahre eher etwas zurückgegangen sein dürfte und dass der Großteil
der unter 3-jährigen Kinder, die der familienergänzenden Tagesbetreuung bedür-
fen, vermutlich in Tagespflege (siehe nächster Abschnitt) betreut wird.

85 von 100 3- bis 6 ½-jährigen Kindern haben inzwischen einen Kindergarten-
platz, das sind fünf Prozent mehr als 1994. Wenn man die oben genannte Auf-
schlüsselung der Landesjugendämter zugrunde legt, werden darüber hinaus etwa
8088 weitere Kinder im Kindergartenalter in altersgemischten Einrichtungen
betreut. Das heißt, ungefähr 87 Prozent aller 3- bis 6 ½-Jährigen besuchen eine
Tagesbetreuungseinrichtung. Innerhalb des Kindergartenbereichs hat, wie bereits
gesagt, die Zahl der Plätze in Mischkindergärten ganz besonders zugenommen.
Dieser Zuwachs und der Zuwachs bei den Plätzen in Kindergärten mit verlänger-
ter Öffnungszeit kompensiert und erklärt die Rückgänge bei den belegten Plätzen
in Regelkindergärten und in reinen Ganztagskindergärten. Mit der Neuregelung
der Kindergartenförderung durch die Kindergartengesetznovelle, die am 1. Januar
1999 in Kraft trat, hat das Land verstärkt Anreize geschaffen, flexible Kindergar-
tenbetreuungangebote entsprechend den Wünschen und Bedürfnissen der Eltern
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einzurichten. Die inzwischen erzielte Entwicklung hat die Kindergartenlandschaft
verändert.

Als nach wie vor nicht bedarfsgerecht muss das Angebot an Hortplätzen einge-
schätzt werden, wobei in obiger Tabelle auch die Plätze in Horten an der Schule
erfasst sind. Auch wenn man, wiederum der Aufschlüsselung der Landesjugend-
ämter zufolge, von den Plätzen in altersgemischten Einrichtungen noch etwa
2311 den Hortplätzen zurechnet, so ergibt sich doch nur eine Versorgungsquote
von 1,3 Prozent aller 6½- bis 14-Jährigen. Freilich ließe sich eine etwas günsti-
gere Quote errechnen, wenn man die Hortplätze nur auf die Zahl der 6 ½- bis
12-jährigen Kinder umrechnete. Eine solche Umrechnung entspräche auch der
Realität, dass Hortplätze von Kindern, die älter als zwölf Jahre sind, kaum belegt
werden.120 Dies dürfte allerdings in der Hauptsache darauf zurückzuführen sein,
dass das Platzangebot schon für die Grundschulkinder nicht ausreicht121 und dass
das vorhandene Hortangebot für ältere Schulkinder zu unflexibel ist. Sie „...
möchten nicht rund um die Uhr betreut werden ... (und) brauchen das Angebot
meist nur noch 2-3 Tage in der Woche; aus diesem Grund melden Eltern ihre Kin-
der oft ganz ab und es entsteht dann eine Unterversorgung der Kinder.“122 Im
Hinblick darauf, dass es auch für 14-jährige Kinder ganztags berufstätiger Eltern
noch notwendig ist, außerhalb der Familie einen Ort zu haben, an dem sie sicher
sein können, willkommen zu sein und vertraute Ansprechpartner zu finden, muss
im Grunde von einem beträchtlichen Bedarf an – freilich variabler – Tages-
betreuung auch für diese Altersgruppe ausgegangen werden.

Die folgenden Tabellen weisen aus, wie unterschiedlich die Kinder in verschiede-
nen Kreistypen mit Tagesbetreuungsangeboten, die über die Betreuung in Regel-
kindergärten hinausgehen, versorgt sind.

Die Tabelle zeigt, dass in den Stadtkreisen zwar immer noch mehr als doppelt so
viele Kinder einen Platz in einer altersgemischten Einrichtung haben wie im Lan-
desdurchschnitt, dass aber gerade in den teilweise und in den schwach verdich-
teten Landkreisen die Bemühungen um den Aufbau solcher Einrichtungen be-
trächtlich sind.
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120 Deutsches Jugendinstitut (Hg.) 1998, S. 17
121 Deutsches Jugendinstitut (Hg.) 1998, S. 17
122 Landeshauptstadt Stuttgart (Hg) 1997, S. 150
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Hier ist zu sehen, dass in den Stadtkreisen und in den stärker verdichteten Land-
kreisen ein Rückgang der Plätze in reinen Kinderkrippen erfolgte, wobei dieser
vor dem Hintergrund der Zunahme der Plätze in den altersgemischten Einrich-
tungen zu erklären ist. In den schwach verdichteten Kreisen hat nicht nur die Zahl
der Plätze in altersgemischten Einrichtungen stark zugenommen, sondern zusätz-
lich auch die Zahl der Krippenplätze, letztere insbesondere in den schwach ver-
dichteten Landkreisen mit relativ niedriger Arbeitslosenquote.

Ebenso wie die vorangegangenen müssen auch die beiden folgenden Tabellen im
Zusammenhang betrachtet werden:

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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In nahezu allen Kreistypen, außer in den schwach verdichteten Kreisen mit relativ
niedriger Arbeitslosenquote, hat ein Rückgang von Plätzen in reinen Ganztags-
kindergärten stattgefunden. Gleichzeitig sind für alle Kreistypen hohe Zuwächse
der Plätze in Mischkindergärten, also in solchen Kindergärten, die auch Ganztags-
betreuung anbieten, zu verzeichnen (S. Tabelle 56 und Tabelle 57).

In allen Typen von Kreisen war der Zuwachs an Hortplätzen zwischen 1994 und
1998 eher moderat, prozentual am stärksten jedoch in den schwach verdichteten
Kreisen mit relativ niedriger Arbeitslosenquote.

Wenn man die Tabellen zusammen betrachtet, zeigt sich, dass die Betreuung von
Kindern in anderen Tageseinrichtungen als den Regelkindergärten nach wie vor
hauptsächlich in den Stadtkreisen stattfindet, dass es in den Landkreisen aber
doch deutliche Anstrengungen gibt aufzuholen, und dass diese Anstrengungen
insbesondere im Ausbau der neueren, variableren Formen der Tagesbetreuung,
nämlich der Betreuung in Mischkindergärten und in altersgemischten Einrich-
tungen bestehen. Die Datenlage ermöglicht es nicht zu überprüfen, in wieweit
sich die Zunahme an Tagesbetreuung in Einrichtungen innerhalb der Landkreise
auf die eher größeren kreisangehörigen Städte konzentriert.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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3.4.1.2 Betreuung in Tagespflege

Das Angebot an Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen wird ergänzt
durch das Angebot der Betreuung in Tagespflege nach §23 SGB VIII. Tagespfle-
ge bedeutet, dass ein Kind stundenweise oder ganztags in einer anderen Familie
betreut wird oder eine Tagespflegeperson das Kind im Haushalt der Sorgeberech-
tigten betreut. Dieses Angebot ist wichtig, weil zum einen die Plätze in Kinder-
krippen, Ganztageskindergärten und Horten quantitativ nicht ausreichen, um den
Bedarf zu decken, wobei es außerdem große regionale und örtliche Unterschiede
im vorhandenen Platzangebot gibt; zum anderen entspricht das Betreuungsange-
bot von Einrichtungen nicht den Wünschen aller Eltern und den steigenden An-
forderungen der Arbeitswelt an deren zeitliche Verfügbarkeit. Tagespflege findet
im überschaubaren familiären Rahmen statt, und sie ermöglicht in der Regel zeit-
lich variablere Arrangements sowie ein flexibleres Eingehen auf die individuellen
Bedürfnisse einzelner Kinder, als Einrichtungen dies vermögen.

Es gibt keine Angaben darüber, wie viele Kinder in Baden-Württemberg in Ta-
gespflege betreut werden. Die amtliche Statistik hat nicht Tagespflegeverhältnisse
zu erfassen, sondern nur „Kinder und Jugendliche, für die eine Pflegeerlaubnis er-
teilt worden ist“ (§98 Nr. 5 SGB VIII). Eine Pflegeerlaubnis braucht eine Ta-
gespflegeperson seit April 1993 nach §44 Abs. 1 Nr.5.2 aber erst, wenn sie mehr
als drei Kinder in Tagespflege oder über Tag und Nacht betreut. Von Pflegeperso-
nen mit Pflegeerlaubnis wurden nach den Angaben der amtlichen Statistik in Ba-
den-Württemberg in den Jahren 1995 und 1998 188 beziehungsweise 390 Kinder
in Tagespflege betreut.

Für die Vermittlung geeigneter Tagespflegepersonen und für die Beratung von
Sorgeberechtigten und Pflegeeltern in allen Fragen der Tagespflege sind primär
die Jugendämter zuständig. An immer mehr Orten des Landes wurden diese Auf-
gaben jedoch inzwischen ganz oder teilweise von Tagesmüttervereinen übernom-
men, die nach § 23 Abs. 4 Anspruch auf Beratung und Unterstützung durch die
öffentliche Jugendhilfe haben. Seit 1973 sind vereinzelt an verschiedenen Orten
des Landes Tagesmüttervereine entstanden. Sie haben 1978 den Landesverband
der Tagesmütter, Pflegeeltern und Eltern Baden-Württemberg e. V. gegründet.
Die Ziele des Landesverbandes sind die

• „Entwicklung landeseinheitlicher Qualitätsstandards in der Beratung, Beglei-
tung, Vermittlung und Qualifizierung von Tagesmüttern

• Entwicklung des Berufsbildes Tagesmutter

• Soziale Absicherung von Tagesmüttern“123.

Das Land fördert den Verband seit 1993 finanziell und erteilte ihm 1995 den Auf-
trag, den landesweiten Auf- und Ausbau von Tagesmüttervereinen zu initiieren124.
Außerdem gewährt es seit 1995 qualifizierten Tagesmüttern einen Zuschuss von
50,— DM monatlich zu ihrer Alterssicherung, falls die abgebenden Eltern oder das
Jugendamt sich in mindestens derselben Höhe beteiligen. Inzwischen (Stand: Au-
gust 1999) gehören dem Verband 37 Tagesmüttervereine an125, sodass in nahezu 70
Prozent der Landkreise solche Vereine vertreten sind126. In den 34 Vereinen, die es
im Dezember 1998 gab, waren 2347 Tagespflegeeltern organisiert, die 3363 Kin-
der betreuen.127 Hieraus lässt sich freilich nicht schließen, wie viele Kinder im Land
insgesamt in Tagespflege betreut werden, denn es gibt nach wie vor auch Tages-
mütter, die ihre Leistungen ohne Anbindung an einen Tagesmütterverein anbieten.

Ziel der Vereine ist es, „... im jeweiligen Stadt- und Landkreis Flächendeckung zu
erreichen“128. Inwieweit ihnen dies gelingen kann, hängt freilich von den jewei-
ligen personellen Ressourcen und diese von der örtlich unterschiedlichen
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123 Landesverband der Tagesmütter 1996, S. 2
124 ebd., S. 3
125 Landtags-Drucksache 12/4142, S. 3
126 Landesverband der Tagesmütter 1996, S. 27
127 Landesverband der Tagesmütter o.J. (1999), S. 28
128 ebd., S. 27
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Förderung durch Gemeinden und Landkreise ab129. Auf eine halbe hauptamtliche
Personalstelle eines Tagesmüttervereins sollten nach Einschätzung des Landes-
verbandes höchstens 45 betreute Kinder kommen.130

Der Landesverband geht davon aus, dass es bis Ende des Jahres 1999 in 80 Pro-
zent der Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg mindestens einen Tages-
mütterverein geben wird. In den Kreisen, in denen ein solcher Verein noch fehlt,
sollen Informationsveranstaltungen stattfinden, die darauf zielen, eine Vereins-
gründung in die Wege zu leiten.131

Die Arbeit der Tagespflegevereine dient der Vermittlung von Kindern zu geeigne-
ten Pflegeeltern, der Absicherung und Beständigkeit der Betreuungsverhältnisse
und der Qualifizierung der Betreuungsarbeit. Um diese Ziele zu erreichen132,
unterstützen die Vereine Eltern und Tageseltern bei der Verständigung über ihre
konkreten Wünsche und Bedürfnisse beziehungsweise Leistungsbereitschaften
und -grenzen, sie verdeutlichen die Wichtigkeit einer mindestens dreiwöchigen
Kontaktphase und eines hierauf folgenden förmlichen Vertragsabschlusses, sie
stellen Musterverträge zur Verfügung, sie beraten Eltern und Pflegeeltern bei Be-
darf, insbesondere auch in Krisensituationen während des Betreuungsverhält-
nisses. Eine sehr wichtige Aufgabe der Tagesmüttervereine ist auch die Qualifi-
zierung der Pflegeeltern. Hierfür stehen ihnen ein Curriculum des „Tagesmütter
Bundesverbandes für Kinderbetreuung in Tagespflege“ und entsprechende Um-
setzungsempfehlungen des Landesverbandes zur Verfügung.133 Zu den Inhalten
der Qualifikationsangebote gehören die Information über rechtliche Rahmenbe-
dingungen der Tagespflege, die Anleitung zur Reflexion der eigenen Lebenslage
und der persönlichen Motivation, die Vermittlung von pädagogischen und ent-
wicklungspsychologischen Kenntnissen und die Supervision der tatsächlichen
Betreuungsarbeit.134 Die Tagesmüttervereine führen die Qualifizierungsangebote
entweder allein oder in Zusammenarbeit mit Familienbildungsstätten oder Volks-
hochschulen durch. Die Ausgestaltung der Qualifizierungsangebote ist nach Aus-
kunft des Landesverbandes örtlich unterschiedlich, was nicht zuletzt darauf be-
ruhe, dass die Tagesmüttervereine von den Landkreisen und Kommunen in sehr
unterschiedlicher Höhe finanziell gefördert würden.

3.4.2 Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit ist ein Angebot zur Freizeitgestaltung und ein Bildungs-
angebot gleichzeitig. Das heißt, sie bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen die Möglichkeit, ihre von Schule, Ausbildung und Arbeit freie Zeit
zusammen mit anderen jungen Menschen möglichst selbstbestimmt, an den eige-
nen Interessen orientiert zu gestalten und öffnet ihnen damit Chancen des sach-
bezogenen und sozialen Lernens, die die erwachsenendominierten Institutionen
nicht oder nur ungenügend bieten. Darüber hinaus ist die Kinder- und Jugend-
arbeit für einen Teil ihrer Nutzer/-innen aber auch der Ort, an dem sie Beratung
und Unterstützung bei der Bewältigung ihrer psychosozialen Probleme finden.135

Unter verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit versteht man die Jugendarbeit der
Vereine und Verbände. Ihre Angebote richten sich also hauptsächlich an die jun-
gen Mitglieder dieser Verbände und sind inhaltlich überwiegend, wenn auch nicht
ausschließlich an den Zwecken und Aktivitäten des ganzen Verbandes orientiert.
Allerdings machen auch die Jugendverbände zunehmend offene Angebote, die
allen Interessierten zugänglich sind. Offene Kinder- und Jugendarbeit ist die zum
Beispiel in Jugendtreffs, Jugendhäusern, Jugendzentren, Mädchentreffs, aber auch
in Spielmobilen, auf Abenteuerspielplätzen und auf Jugendfarmen geleistete
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129 Landtags-Drucksache 12/4142, S. 6 f.
130 Landesverband der Tagesmütter 1996, Anhang 1, S. 2
131 Landtags-Drucksache 12/4142, S.7
132 vgl. Landesverband der Tagesmütter 1996, S. 12 f.
133 vgl. ebd., Anhang 2
134 vgl. ebd., Anhang 2, S. 5 ff.
135 vgl. Bürger 1998, S. 69 f. und Corsa 1998, S. 361
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Arbeit. Ihre Träger sind Städte, Gemeinden, Kirchengemeinden, freie Träger der
Jugendhilfe oder im Falle von Jugendtreffs und Jugendhäusern häufig auch
Selbstverwaltungsorgane. Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit
stehen prinzipiell allen jungen Menschen offen.

Die amtliche Statistik gibt Auskunft über die ihr gemeldete Zahl an Einrichtungen
der Jugendarbeit und die in diesen Einrichtungen tätigen Mitarbeiter/-innen sowie
über die Anzahl bestimmter Maßnahmen der Jugendarbeit und deren Teilneh-
mer/-innen. Diese Daten werden im Abschnitt 3.4.2.1 dargestellt.

Darüber hinaus hat der Städtetag Baden Württemberg 1997 unter seinen Mitglie-
dern eine Umfrage zur offenen Kinder- und Jugendarbeit durchgeführt, deren Er-
gebnisse im anschließenden Abschnitt 3.4.2.2 zusammengefasst werden.

3.4.2.1 Die Ergebnisse der amtlichen Statistik

3.4.2.1.1 Einrichtungen und Personal in der Jugendarbeit

Die folgende Tabelle weist aus, wie viele Einrichtungen der Jugendarbeit der amt-
lichen Statistik zum 31. Dezember 1994 gemeldet waren, und wie viele Mitarbei-
ter/-innen136 in diesen Einrichtungen tätig sind. Diese Daten werden alle vier Jahre
erhoben. Die Daten für 1998 lagen bis zum Redaktionsschluss dieses Berichtes
noch nicht vor, sodass hier nicht dargestellt werden kann, ob und wie sich die
Zahl der Einrichtungen und der Mitarbeiter/-innen in der Jugendarbeit seither ver-
ändert hat.

Bei den Einrichtungen der Jugendarbeit handelt es sich ganz überwiegend um
Jugendzentren und dergleichen, also nach der Definition im Erhebungsbogen zur
amtlichen Statistik um „Einrichtungen mit hauptamtlichem oder nebenamtlichem
pädagogischen Personal, die organisierten und nichtorganisierten Jugendlichen
ein differenziertes Freizeit- und Bildungsangebot anbieten oder ermöglichen.“

Die Gesamtzahl von 689 Jugendzentren oder -häusern in Baden-Württemberg be-
steht vorwiegend in den größeren unter den 111 Gemeinden des Landes. Angaben
über die Verteilung dieser Jugendfreizeitstätten auf die Gemeinden nach ihrer
Größe sind aus den Ergebnissen der Gemeindeerhebung zum Kinderbericht 1994
zu entnehmen.

Danach verfügten

• alle Gemeinden mit 50.000 und mehr Einwohnern,
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• mehr als vier Fünftel der Gemeinden mit weniger als 50000 und mindestens
50 000 Einwohnern,

• weniger als ein Viertel der Gemeinden mit weniger als 15000 und mindestens
5000 Einwohnern

• und 1,4% der kleineren Gemeinden

über Jugendfreizeitstätten mit Betreuung durch hauptamtliches Personal. Ergän-
zend verw iesen vor allem die kleineren Gemeinden auf bereitgestellte Kinder- und
Jugendräume mit ehrenamtlicher Betreuung oder zur selbständigen Benutzung
durch Gruppen (vgl. auch „Jugendheime“ in der vorstehenden Tabelle) sowie auf
nicht-institutionalisierte Angebote.

Mit erfasst sind in der vorstehenden Tabelle auch die Jugendherbergen und die Ein-
richtungen der Stadtranderholung sowie, jedenfalls der Anzahl der Mitarbeiter/-
innen nach auch die Jugendkunstschulen und sonstige kulturelle Einrichtungen.

Während die Jugendkunstschulen hier mit 40 Einrichtungen und 732 tätigen Per-
sonen erfasst sind, sind Angaben über die Jugendmusikschulen in dem erwähnten
Kinderbericht enthalten.

Nach dem Stand von 1995 bestanden in Baden-Württemberg 240 öffentliche,
vom Land und den Kommunen finanzierte oder geförderte Musikschulen in kom-
munaler oder gemeinnütziger Trägerschaft. An den 213 im Landesverband
Baden-Württembergs e. V. zusammengeschlossenen Musikschulen unterrichteten
ca. 8 000 Lehrkräfte. Sie erreichten im Unterricht ca. 168 000 Schüler im Alter bis
25 Jahre, daneben in Ensembles wie Chören oder Orchestern sowie Singkreisen
und Instrumentalgruppen 17 000 Schüler.

Die differenzierten Angaben über Angebote der Jugendarbeit einschließlich der
kulturellen Jugendbildung verdeutlichen zugleich die Verantwortlichkeit der pla-
nenden Personen und Gremien bei den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugend-
hilfe und bei den übrigen Städten und Gemeinden. Ein differenzierter Überblick
über alle der Zweige der Jugendarbeit – einschließlich der hier nicht erfassten
sportlichen Jugendarbeit – ist erforderlich, um kompetent einschätzen zu können
auf welchen (Teil-) Bereichen ein Bedarf unbedeckt ist und somit Anlass zu der
Prüfung besteht, welche weiteren Angebote zu planen sind.

Die folgende Tabelle weist aus, von wem die 1994 bestehenden Einrichtungen der
Jugendarbeit getragen wurden.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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3.4.2.1.2 Ausgewählte Maßnahmen der Jugendarbeit

In §99 Abs. 8 beschränkt das SGB VIII den Auftrag der amtlichen Statistik, die
Entwicklung der Jugendhilfe zu erfassen, hinsichtlich der Leistungen von Jugend-
arbeit auf einige ausgewählte Maßnahmen, die zwar bedeutsame Bereiche von
verbandlicher, nicht aber von offener Jugendarbeit darstellen. Erfasst werden die
mit öffentlichen Mitteln geförderten Maßnahmen der außerschulischen Jugend-
bildung, der Kinder- und Jugenderholung, der internationalen Jugendarbeit sowie
die Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter/-innen. Die Entwicklung dieser Maß-
nahmen wird in den folgenden Schaubildern dargestellt.

Die Abbildung 5 zeigt, dass von den erfassten Maßnahmen die außerschulische
Jugendbildung die einzige ist, die zwischen 1992 und 1996 keine rückläufige Ent-
wicklung genommen hat. Insbesondere der Rückgang bei den Maßnahmen der
Kinder- und Jugenderholung um mehr als ein Fünftel ist bemerkenswert, da er in
einem Zeitraum stattgefunden hat, in dem vermutlich auch immer mehr Familien
– etwa auf Grund von Arbeitslosigkeit – sich keinen oder nur wenig gemeinsamen
Urlaub leisten konnten.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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Nicht so negativ stellt sich die Entwicklung dar, wenn man die Zahl der Teil-
nehmer/-innen in den Blick nimmt, wie Abbildung 6 es tut: Sie zeigt nicht nur,
dass die Gesamtzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an allen vier erfassten
Maßnahmen zwischen 1992 und 1996 sogar leicht gestiegen ist. Sie zeigt auch,
dass der Rückgang bei der Zahl der Teilnehmer/-innen an Maßnahmen der Kin-
der- und Jugenderholung mit fünf Prozent vergleichsweise gering war, weil die
durchschnittliche Zahl der Teilnehmer/-innen an den angebotenen Maßnahmen
hier besonders zugenommen hat. Dies wird durch das folgende Schaubild ver-
deutlicht.

Der Vergleich der Zahlen der durchgeführten Maßnahmen mit den Zahlen der
Teilnehmer/-innen weist darauf hin, dass die Maßnahmen, die angeboten werden,
offensichtlich stark angenommen werden, Bedarf also durchaus vorhanden ist.
Wie in Kapitel 3.3.1.3.1 an entsprechender Stelle dargestellt, wurden die
Probleme der Finanzierung zum Beispiel von Maßnahmen der Stadtranderholung
bei gleichzeitig steigendem Bedarf an solchen Maßnahmen von der Vertreterin
des Verbandes, zu dessen Arbeitsschwerpunkten die Durchführung solcher Maß-
nahmen gehört, angesprochen.

Zum Schluss dieses Abschnittes liefert die nachfolgende Tabelle eine Übersicht,
von wem die hier behandelten Maßnahmen in welchem Ausmaß getragen werden.
Damit wird implizit auch noch einmal deutlich, dass es sich bei diesen Maßnah-
men nur um einen Ausschnitt von Jugendarbeit handelt.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche



113

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5359

Die Tabelle macht deutlich, dass die in diesem Abschnitt behandelten Maßnah-
men ganz überwiegend von freien Trägern, und zwar hauptsächlich von Jugend-
initiativen, -gruppen, -verbänden und -ringen durchgeführt werden.

3.4.2.2 Die Ergebnisse der Erhebung des Städtetags Baden-Württemberg

Der Städtetag Baden Württemberg hat 1997 seine Mitglieder, soweit es sich nicht um
Stadtkreise handelt, dazu befragt, in welchem Umfang sie eigenes Personal für die
offene Kinder- und Jugendarbeit beschäftigen137. Es ging in der Umfrage also nicht
darum, den wesentlichen finanziellen Beitrag der Städte und Gemeinden zur offenen
Kinder- und Jugendarbeit der freien Träger und ihren erheblichen finanziellen Bei-
trag zur verbandlichen Jugendarbeit genauer zu erfassen, sondern darum zu zeigen,
dass es in der Mehrzahl der Großen Kreisstädte, aber auch in vielen kleineren Städ-
ten darüber hinaus eigene Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit gibt.

An der Befragung haben sich 66 Große Kreisstädte, darunter vier mit eigenem
Jugendamt sowie 21 Städte unter 20000 Einwohnern beteiligt. Die Angaben der
beiden Typen von Städten werden nachfolgend je gesondert betrachtet.

3.4.2.2.1 Zur Situation in den Großen Kreisstädten

64 der 66 Großen Kreisstädte haben angegeben, über wie viele eigene Personalstellen
für Kinder- und Jugendarbeit, umgerechnet auf Vollzeitkräfte, sie zum Befragungs-
zeitpunkt verfügten. Es waren in der Summe 275 Stellen. Eine weitere Stadt wies da-
rauf hin, dass die entsprechenden Stellen beim Stadtjugendring beziehungsweise bei
freien Trägern angesiedelt sind. Zwischen den einzelnen Städten streute die Zahl der
Stellen für offene Kinder- und Jugendarbeit zwischen null und 21; sie hängt unter an-
derem davon ab, ob es Jugendfreizeitstätten in kommunaler Trägerschaft gibt.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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Der Schwerpunkt der Aktivitäten der kreisangehörigen Städte im Rahmen der
Kinder- und Jugendarbeit liegt weiterhin im Bereich der Jugendtreffs, Jugendhäu-
ser und Jugendzentren. Hier waren dreiviertel, nämlich rund 208, der genannten
275 Stellen angesiedelt.

Daneben wurden und werden jedoch, insbesondere von den größeren Städten, zu-
nehmend Stellen für die Mobile Jugendarbeit als aufsuchende Form der Jugend-
arbeit und Jugendsozialarbeit in dem Bemühen eingesetzt, auch randständige
junge Menschen zu erreichen. 21 der 66 Großen Kreisstädte gaben an, dass sie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Mobile Jugendarbeit beschäftigen. Zusam-
men verfügten diese 21 Städte über 28,45 Stellen in diesem Bereich, was durch-
schnittlich 1,35 Stellen entspricht, wobei es jedoch auch hier beträchtliche Unter-
schiede zwischen den Städten gibt, wie die nachfolgende Tabelle ausweist:

In 34 der 66 Großen Kreisstädte gab es Jugendpfleger/-innen beziehungsweise
Jugendreferent/-inn/-en, die mit der Koordination und Planung der örtlichen Kin-
der- und Jugendarbeit betraut waren. Zwei Drittel hiervon nahmen noch weitere
Aufgaben wahr. Am häufigsten wurde hier die Leitung eines Jugendhauses ge-
nannt. Ganz überwiegend handelte es sich bei den angegebenen Stellen um Voll-
zeitstellen; in vier Fällen war für diesen Aufgabenbereich mehr, in sieben Fällen
weniger als eine Stelle vorhanden.

In 28 der Großen Kreisstädte, die sich an der Befragung des Städtetages beteiligt
haben, gab es eine Konzeption für die Kinder- und Jugendarbeit, bei dreien lag
eine solche für Teilbereiche der Kinder- und Jugendarbeit oder als Grundsatz-
papier vor. Bei acht Großen Kreisstädten befand sich eine Konzeption in Arbeit.
Einmal wurde darauf hingewiesen, dass die Erstellung einer Konzeption beab-
sichtigt sei.

3.4.2.2.2 Zur Situation in den kleineren Städten

Der Städtetag hat bei seiner Umfrage auch 72 Städte angeschrieben, deren Ein-
wohnerzahl unter 20000 liegt. Hiervon haben 21 geantwortet. 17 von ihnen gaben
an, über wie viele Stellen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sie verfügten.
Zusammen beliefen sich diese Stellen auf umgerechnet 17,60 Vollzeitkräfte; zwi-
schen den einzelnen Städten streute die Personalressource zwischen einem Zehn-
tel und dem Zweieinhalbfachen einer Vollzeitstelle.

Noch etwas stärker als bei den Großen Kreisstädten konzentrierte sich die Kinder-
und Jugendarbeit der kleineren Städte auf die Arbeit in Jugendtreffs, Jugendhäu-
sern oder Jugendzentren. Hier waren 84 Prozent der angegebenen Stellen in die-
sem Aufgabengebiet angesiedelt. Für den Bereich der Mobilen Jugendarbeit ver-
fügten nur zwei der kleineren Städte, die sich an der Befragung beteiligten, über
jeweils eine halbe Stelle.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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Zehn der 21 Städte verfügten über eine, – beziehungsweise in zwei Fällen über
eine halbe, – Stelle für Jugendpfleger/-innen oder Jugendreferent/-inn/-en. Diese
Mitarbeiter/-innen nahmen, soweit dazu Angaben gemacht wurden, auch noch an-
dere Aufgaben wahr. Auch hier handelte es sich überwiegend um die Leitung von
Jugendhäusern.

Ebenfalls zehn der kleineren Städte gaben an, dass sie eine Konzeption für die
Kinder- und Jugendarbeit haben; zwei weitere wiesen darauf hin, dass eine solche
Konzeption erarbeitet wird.

3.4.3 Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe

„Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Über-
windung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung
angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen
angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung
in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern“, so umreißt §13 SGB VIII
in seinem ersten Absatz die Funktion von Jugendsozialarbeit. Um ihre Funktion
zu erfüllen, hat die Jugendsozialarbeit im Wesentlichen die folgenden Handlungs-
felder138 entwickelt: die Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)139, die
Jugendberufshilfe, das sozialpädagogisch begleitete Jugendwohnen, die Mobile
Jugendsozialarbeit140, die Eingliederungshilfe für junge Spätaussiedler/-innen, junge
Ausländer/-innen und Flüchtlinge sowie geschlechtsspezifische Jugendsozialarbeit.
Während mit den ersten drei Handlungsfeldern die institutionellen Ansatzpunkte
von Jugendsozialarbeit benannt sind, sind mit den zuletzt aufgeführten bereits wich-
tige Zielgruppen erwähnt.

Die Jugendsozialarbeit ist wegen ihrer Aufgabenstellung am unmittelbarsten und
stärksten von allen Feldern der Jugendhilfe auf Kooperation mit anderen sozialen
Institutionen angelegt und angewiesen. „Der Begriff Jugendsozialarbeit...“, so be-
schrieb es der zweite Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozial-
arbeit Roland Fehrenbacher bei der Jugendenquete des Landtags, „... steht heute
für ein breites Feld sozialer Arbeit mit jungen Menschen an der Schnittstelle zwi-
schen Jugendhilfe, Schule, beruflicher Integration und Beschäftigung sowie auch
sozialer Integration.“141

Jugendsozialarbeit kann um so wirksamer arbeiten, je früher die Unterstützungs-
angebote einsetzen.142 Deswegen ist es der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendso-
zialarbeit unter anderem ein Anliegen, dass die Förderung junger Aussiedlerinnen
und Aussiedler in der Grundschule wieder gewährleistet wird.143 Aber auch der
Bereich der Schulsozialarbeit sollte nach Ansicht der LAG mit Blick auf die be-
ruflichen Schulen, insbesondere auf das Berufsvorbereitungsjahr, weiter ausge-
baut werden.144

Die Jugendberufshilfe ist das derzeit am meisten beachtete und geforderte Hand-
lungsfeld der Jugendsozialarbeit. Denn die Zahl der Ausbildungsplätze entspricht
nicht dem Bedarf, und die Ausbildungsvoraussetzungen werden immer anspruchs-
voller, sodass die Zahl der jungen Menschen, die die Voraussetzungen einer Be-
rufsausbildung nicht oder noch nicht erfüllen, zunimmt145. Seit 1995 gibt es den
Arbeitskreis Jugendberufshilfe. Ihm gehören Vertreterinnen und Vertreter des Lan-
desarbeitsamtes, der kommunalen Landesverbände, der Jugendämter der Städte
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138 siehe Roland Fehrenbacher, Zweiter Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Jugend-
sozialarbeit, in seiner Expertise bei der Jugendenquete des Landtags, Protokoll der Sitzung
vom 3. Juli 1998, S. 218 f.

139 hierzu Näheres im Abschnitt 3.5.1.2.1
140 hierzu Näheres im nachfolgenden Abschnitt 3.4.4
141 Fehrenbacher, S. 217 f.
142 ebd., S. 258
143 ebd., S. 258
144 ebd., S. 258
145 ebd., S. 251
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Heilbronn und Mannheim sowie des Landkreises Rottweil, der Liga der freien
Wohlfahrtspflege, der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit, des Berufs-
bildungswerkes Waiblingen und der Landesjugendämter Baden und Württemberg-
Hohenzollern an. Der Arbeitskreis will auf der örtlichen Ebene die Kooperation
und Abstimmung der vielfältigen Maßnahmen zwischen Arbeitsverwaltung,
Schule und Jugendhilfe anregen.146

Die Jugendberufshilfe verfolgt in erster Linie das Ziel, dass alle oder doch mög-
lichst viele junge Menschen eine „normale“, das heißt auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt anerkannte Berufsausbildung im dualen System bekommen.147 Eine
solche Ausbildung dient am ehesten der sozialen Integration der betroffenen jun-
gen Menschen. Daraus ergibt sich für die Jugendberufshilfe unter anderem die
Aufgabe, in Betrieben und bei deren Interessenvertretern die Einsicht in die Be-
deutung von Ausbildung und beruflicher Integration für die soziale Integration
der jungen Menschen und in die entsprechende Verantwortung der Wirtschaft zu
stärken.148 Konkret geht es darum, die Wirtschaft dazu zu bewegen, genügend
Ausbildungs- und Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen und sowohl Auswahl-
verfahren als auch die Ausbildungen selbst so zu gestalten, dass die jungen Men-
schen ihre Stärken einsetzen und ausbauen können und nicht auf ihre tatsäch-
lichen oder vermeintlichen Defizite festgelegt- oder hierin bestärkt werden.149 Zur
Verfolgung des Ziels, möglichst viele junge Menschen in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu integrieren, gehört für die Jugendberufshilfe insbesondere aber
auch, junge Menschen zunächst bei der Klärung ihrer Motivation und ihrer Fähig-
keiten zu unterstützen, ihnen den Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt –
etwa durch die Hilfe bei Bewerbungen – zu erleichtern und ihnen ausbildungs-
begleitende Hilfen sowohl beim Erwerb von Fachwissen als auch beim Erwerb
von sogenannten Schlüsselqualifikationen anzubieten.

Da nicht angenommen werden kann, dass es der Jugendberufshilfe gelingen wird,
allen jungen Menschen zu einem Ausbildungsverhältnis im dualen System zu ver-
helfen, bedarf es weiterhin überbetrieblicher und sozialpädagogisch begleiteter
Ausbildungsangebote. Allerdings zielen auch diese Angebote letztlich auf die In-
tegration der jungen Menschen in den „normalen“ Arbeitsmarkt. Im Hinblick
hierauf vertritt die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit das Anliegen,
dass „... die angebotenen Ausbildungsbereiche auf dem Arbeitsmarkt verwertbar
sein und tatsächlich eine Perspektive bieten (müssen)“150 und dass die Leistungen
nach dem SGB III (Arbeitsförderungsgesetz) und nach dem SGB VIII besser auf-
einander abgestimmt werden151.

Der beruflichen Integration arbeitsloser und von Arbeitslosigkeit bedrohter
Jugendlicher dient unter anderem das seit 1992 bestehende Landesprogramm
„Jugend-Arbeit-Zukunft“152 mit seinem breit angelegten und sozialpädagogisch
begleiteten Maßnahmebündel. „Ziel des Programms ist es, arbeitslose junge
Menschen unter 25 Jahren, die bisher beim Start ins Berufsleben gescheitert sind,
wieder an Arbeit oder Ausbildung heranzuführen und ihnen eine neue Chance für
eine dauerhafte berufliche Wiedereingliederung zu eröffnen.“153 Von dem Pro-
gramm profitieren sollen „... insbesondere junge Menschen mit schwerwiegenden
psychosozialen und/oder qualifikatorischen Defiziten...“154. Im Rahmen des Pro-
gramms werden die folgenden Maßnahmen gefördert:
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146 Vorlage zur Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses Württemberg-Hohenzollern zur Sit-
zung vom 10. Juni 1999, Vorlage-Nr. VII-64, S. 3.

147 vgl. Fehrenbacher, S. 254
148 vgl. ebd., S. 256
149 vgl. ebd., S. 252 f.
150 ebd., S. 255
151 ebd., S. 257
152 siehe zur näheren Beschreibung des Programms: Landtag von Baden-Württemberg, Landtags-

Drucksache 12/3570 (Abschlussbericht der Enquetekommission „Jugend-Arbeit-Zukunft„),
S. 168 ff.

153 Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 12/3570, S. 168
154 ebd., S. 168
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• „freiwillige Gemeinschaftsarbeiten (FGA) zum Training von Arbeitsalltag und
Durchstehvermögen im Rahmen zusätzlicher und gemeinnütziger Tätigkeiten;

• Initiativen für Beschäftigung (IfB) zum Training von Arbeitsalltag und Durch-
stehvermögen im Rahmen einer praxisbezogenen Beschäftigung in einem Pro-
jekt, in dem über die Erlöse der erstellten Produkte oder erbrachten Leistungen
ein Teil der Maßnahmekosten erwirtschaftet wird;

• berufspraktisches Jahr (BPJ) zur Vermittlung berufspraktischer Kenntnisse und
Fertigkeiten, angemessener berufstheoretischer Inhalte sowie persönlichkeits-
stabilisierender sozial-pädagogischer Begleitung im Rahmen eines Betriebs-
praktikums;

• Jugend und Computer (JuC) zur Heranführung arbeitsloser oder von Arbeits-
losigkeit bedrohter Jugendlicher an Arbeitstrainings- und Berufsqualifizie-
rungsmaßnahmen bzw. zur unmittelbaren Eingliederung in die Arbeits- und
Berufswelt mit Hilfe einer pädagogisch zielgerichtet aufgebauten und betreuten
Beschäftigung mit dem Medium Computer.“155

In den Beschäftigungsmaßnahmen des Programms werden gegenwärtig rund
2200 junge Menschen gefördert, wobei die Schwerpunkte beim berufspraktischen
Jahr (BPJ) und bei den freiwilligen Gemeinschaftsarbeiten (FGA) liegen. Hinzu
kommt eine nicht exakt feststellbare Zahl junger Menschen in einer geschätzten
Größenordnung von gut 1 500 Personen, die im Rahmen von offenen Maßnahmen
des Programms (z.B. JuC und eigenständige sozialpädagogische Betreuungsmaß-
nahmen in Mannheim) erreicht werden. Insgesamt bietet das Landesprogramm
damit für rund 3700 junge Menschen konkrete Beschäftigungschancen und Ein-
gliederungshilfen. Der jährliche Förderaufwand des Landes beträgt derzeit zwi-
schen 14 und 15 Mio. DM. In den Jahren 2000 und 2001 soll das Landespro-
gramm „Jugend – Arbeit – Zukunft“ fortgeführt werden.

Einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der Jugendberufshilfe auch in Baden-
Württemberg leistet aber auch das seit Beginn des Jahres 1999 bestehende Bundes-
programm „Jugend mit Perspektive“156, durch das den Arbeitsämtern des Landes
131 Mio. Mark für die Förderung von Ausbildung und Beschäftigung junger Men-
schen zur Verfügung stehen.157 Die meisten der durch das Programm in Baden-
Württemberg erreichten Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben mit einer
Trainingsmaßnahme (5070) oder einer beruflichen Weiterbildung (2 642) begon-
nen. Mehr als 2 204 wurden mit Lohnkostenzuschüssen in ein Arbeitsverhältnis ver-
mittelt und 2453 traten in eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme mit Qualifizierungs-
anteil ein. Unter sozialpädagogischer Betreuung bereiteten sich 3839 Jugendliche
auf Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen vor. Immerhin 769 junge
Männer und Frauen absolvieren eine außerbetriebliche Ausbildung und 459 holen
den Hauptschulabschluss nach. Für 846 der Angesprochenen kamen sogenannte
AQJ-Maßnahmen (Arbeit und Qualifizierung für – (noch) – nicht ausbildungsgeeig-
nete Jugendliche) in Frage.158 Die Jugendhilfe richtet ihre Aufmerksamkeit insbe-
sondere auf die Sicherung der sozialpädagogischen Qualität solcher Maßnahmen.

Ein Weg, das vielfältige Angebot an Fördermaßnahmen „mit Blick auf den ein-
zelnen Jugendlichen“ zu bündeln und abzustimmen159, wird mit dem Projekt
Jugendberufshelfer gegangen. Mit dem Projekt wird „... vom Kultusministerium
zusammen mit den Stadt- und Landkreisen, der Arbeitsverwaltung und dem
Sozialministerium ... eine Konzeption umgesetzt und fortentwickelt, die direkt
und konkret beim Jugendlichen ansetzt.“160 Zielgruppe des Projekts sind vor allem
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155 ebd., S. 169
156 zur näheren Erläuterung des Programms siehe Presse- und Informationsamt der Bundesregie-

rung, Sozialpolitische Umschau Nr. 410 vom 7. Dezember 1998 und Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung (Hg), Sozialpolitische Informationen 17/1998

157 Presseinformation des Landesarbeitsamtes Baden-Württemberg Nr. 44/99 vom 18. Juni 1999
158 Angaben des Landesarbeitsamtes Baden-Württemberg, bezogen auf den Berichtszeitraum

Januar bis Dezember 1999
159 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, Informationen zum Projekt

Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg vom 16. Juni 1999, S. 1
160 ebd.
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leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler, insbesondere die Schüler/-innen
im Berufsvorbereitungsjahr an beruflichen Schulen. Sie werden beim Übergang
von der Schule in die Arbeitswelt durch die Jugendberufshelfer in Form einer
„aktiven persönlichen Begleitung“161 und durch den Arbeitskreis unterstützt. Die
am Projekt Jugendberufshelfer Mitarbeitenden informieren die jungen Menschen
über mögliche Ausbildungs-, Arbeits- und Qualifizierungsplätze, sie nehmen ge-
meinsam mit ihnen Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern auf und sie betreuen
diejenigen, die einen Ausbildungsplatz gefunden haben, gegebenenfalls weiter,
um Ausbildungsabbrüche zu vermeiden.162 Kontakt zu den jungen Menschen ge-
winnen die Jugendberufshelfer zum Beispiel durch regelmäßige Anwesenheit in
den BVJ-Klassen oder das Angebot eines Bewerbungstrainings speziell für Leis-
tungsschwächere (Projekt Jugendberufshelfer in Lörrach). „Unter Einbeziehung
bereits existierender Arbeitskreise soll bei jedem Projekt ein Arbeitskreis für den
Stadt- bzw. Landkreis oder für das Arbeitsamt ... (bestehen), an dem alle Verant-
wortlichen beteiligt sind, die sich mit der Thematik schulische und berufliche
Ausbildung leistungsschwächerer Jugendlicher befassen.“163 Die zentrale Aufgabe
der Arbeitskreise ist die Unterstützung des Projekts durch den Aufbau eines Netz-
werks von Ausbildungs- bzw. Arbeits- und Qualifizierungsplätzen. Wichtig ist
dabei, dass hier Lösungen gefunden werden können und sollen, die exakt auf die
regionalen Gegebenheiten zugeschnitten sind. Die enge Zusammenarbeit mit die-
sen Arbeitskreisen ist neben der individuellen Betreuung der jungen Menschen
eine weitere wichtige Aufgabe der Jugendberufshelfer.164

Im Schuljahr 1999/2000 wurde das Projekt Jugendberufshelfer an zwölf Stand-
orten in Baden-Württemberg eingeführt, d. h. in folgenden Stadt- und Landkreisen:
Alb-Donau-Kreis, Esslingen, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Konstanz, Lör-
rach, Main-Tauber-Kreis, Mannheim, Pforzheim, Reutlingen, Tübingen. In den
nächsten zwei Jahren wird es weiterhin landesweit stufenweise umgesetzt werden.
12 Mio. DM sieht die Landesregierung insgesamt für die Finanzierung der insge-
samt 60 Projekte vor; davon tragen je ein Drittel das Land, die Arbeitsverwaltung
und die Stadt- oder Landkreise.

Parallel zum Projekt Jugendberufshelfer fördert das Land im Rahmen der regio-
nalen Jugendinitiativen die Einrichtung von Jugendagenturen zur Vernetzung
jugendbezogener Arbeit.165 Auch hier geht es darum, einerseits alle Personen und
Institutionen zu vernetzen, die vor Ort dazu beitragen können, jungen Menschen
den Übergang von der Schule in den Beruf zu erleichtern, und andererseits den
jungen Menschen selbst und ihren Eltern eine Anlaufstelle zu bieten, an der sie
Beratung und praktische Unterstützung erhalten. Seit Mai 1999 gibt es eine
Jugendagentur im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald166, die eine regionale
Anlaufstelle in Freiburg im Landratsamt und drei lokale Kontaktstellen in
Breisach, Titisee-Neustadt und Müllheim-Neuenburg umfasst. Im Juni 1999
wurde eine Jugendagentur in der Stadt Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis ein-
gerichtet.167 Für weitere Jugendagenturen gibt es bereits konkrete Pläne.168

3.4.3.1 Ergebnisse einer Umfrage des Landesjugendamtes Württemberg-
Hohenzollern zur Jugendsozialarbeit

Um einen Überblick über die von der öffentlichen Jugendhilfe getragenen oder ge-
förderten Leistungen nach § 13 SGB VIII und über den Stand und die Entwicklung
örtlicher Kooperationsformen zu erhalten, hat das Landesjugendamt Württemberg-
Hohenzollern bei den Jugendämtern in seinem Zuständigkeitsbereich im Sommer
1998 eine schriftliche Erhebung durchgeführt, an der sich 17 Jugendämter beteilig-
ten. Ergänzt wurden die Informationen, die auf diese Weise gewonnen wurden,
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161 „Grünes Licht“ für Jugendberufshelfer gegeben, in: Staatsanzeiger vom 10. Mai 1999
162 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, S. 3
163 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, S. 2
164 ebd., S. 3
165 Näheres hierzu in: Landtags-Drucksache 12/4145
166 siehe „Hilfe für Jugendliche“, in: Suttgarter Zeitung vom 30. April 1999
167 siehe „Alle ziehen an einem Strang“, in: Rhein-Neckar-Zeitung vom 15. Juni 1999
168 Landtags-Drucksache 12/4145, S. 3
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durch fünf telefonische Interviews mit den Jugendämtern, die die Fragebögen nicht
ausgefüllt hatten169. Das Landesjugendamt Baden plant, im Laufe des Jahres 1999
in seinem Zuständigkeitsbereich eine ähnliche Umfrage durchzuführen.

Die Ergebnisse der Umfrage im württembergischen Landesteil geben Aufschluss
über Art und Anzahl der Hilfeangebote nach § 13 SGB VIII, über ihre Träger und
die Finanzierungsmodi, teilweise auch über die Zahl der jungen Menschen, die
durch die Angebote erreicht werden. Das Landesjugendamt Württemberg-Hohen-
zollern hat über die Ergebnisse im Juni 1999 seinem Jugendhilfeausschuss170 und
im August 1999 per Rundschreiben den öffentlichen und freien Trägern von
Jugendberufshilfe berichtet. Sie werden hier nur sehr knapp zusammengefasst,
und zwar zunächst in tabellarischer Form die Ergebnisse des ersten Teils der Um-
frage, in dem es um die Angebotsformen ging:
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169 Vorlage zur Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses Württemberg-Hohenzollern zur Sit-
zung vom 10. Juni 1999, Vorlage-Nr. VII-64, S. 4

170 ebd.
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Das Landesjugendamt Württemberg-Hohenzollern hat bei der Auswertung seiner
Umfrage den Eindruck gewonnen, „... dass Datenmaterial zur Jugendsozialarbeit
nicht ohne Weiteres abrufbar zur Verfügung steht.“171 Deswegen kann man nicht
davon ausgehen, dass die mit obiger Tabelle gegebene Übersicht tatsächlich alle
Angebote der Jugendsozialarbeit enthält, die im württembergischen Landesteil
vorhanden sind und an denen die öffentlichen Träger der Jugendhilfe mindestens
durch ihre finanziellen Leistungen beteiligt sind. Aber es wird aus der Übersicht
doch deutlich, dass es inzwischen ein sehr gut verbreitetes Angebot der Jugend-
sozialarbeit im Berufsvorbereitungsjahr an Berufsschulen gibt. Gleichzeitig
bestätigt die Übersicht aber auch die Feststellung der Landesarbeitsgemeinschaft
Jugendsozialarbeit, dass „das Leistungsangebot nach §13 SGB VIII ... noch nicht
flächendeckend ausgebaut (ist).“172. Viele Angebote der Jugendsozialarbeit fehlen
noch in einer erheblichen Zahl von Kreisen.

Das württembergische Landesjugendamt wirft in seinem Bericht unter anderem
die Frage auf, „ob die schmalen Angebote zur beruflichen Förderung von Mäd-
chen ... und die Angebote für Ausländer/-innen die Bedarfe auch nur ansatzweise
abdecken können.“173

Finanziert wird Jugendsozialarbeit von den örtlichen Trägern der Jugendhilfe so-
wohl über individuelle Hilfegewährungen als auch über die Bezuschussung von
Projekten, wobei die Anschubfinanzierungen des Landeswohlfahrtsverbandes
Württemberg-Hohenzollern nach Ansicht des Landesjugendamtes die Projekt-
finanzierungen im Bereich von Schulsozialarbeit, von Jugendsozialarbeit im
Berufsvorbereitungsjahr und im Bereich der Mobilen Jugendarbeit wesentlich
gefördert und zu deren Höhe maßgeblich beigetragen haben. Ebenso trügen Zu-
schüsse des Bundes und des Landes sowie Zuschüsse aus dem Innovationsfonds der
Arbeitsverwaltung und aus dem Europäischen Sozialfonds maßgeblich zur
Finanzierung der Projekte in verschiedenen Bereichen der Jugendsozialarbeit bei.174

Entsprechend der hohen Bedeutung von die Jugendhilfe übergreifender Koopera-
tion für die Jugendsozialarbeit bezog sich der zweite Teil der Umfrage auf die
Formen, Themen, Partner und Zielsetzungen der auf örtlicher Ebene geleisteten
Zusammenarbeit. „Als Formen der Kooperation...“, so berichtet das württember-
gische Landesjugendamt, „...werden 36 Arbeitskreise, 14 ‚Runde Tische’, 11 Ar-
beitsgemeinschaften nach § 78 i.V. m. §13 Abs.4 KJHG und 13 sonstige Arbeits-
formen genannt. In jedem Stadt- und Landkreis sind Kooperationsformen zu §13
KJHG institutionalisiert worden.“175

Weiter berichtet das Landesjugendamt, dass die (als Antwortmöglichkeiten vor-
gebenen) Themen „Jugendberufshilfe“ und „Beschäftigung, Qualifizierung, Aus-
bildung“ mit insgesamt 28 Nennungen am häufigsten von den Jugendämtern an-
gegeben worden sind. Es folgten mit zwölf Nennungen das Thema „Schulsozial-
arbeit/Zusammenarbeit Jugendhilfe und Schule“. Auf das Thema „Arbeit mit
Aussiedler/-innen“ entfielen zehn Nennungen, auf die Themen „Mobile Jugend-
arbeit“ und „geschlechtsspezifische Angebote der Jugendsozialarbeit“ jeweils
acht Nennungen.176 Die wichtigsten Kooperationspartner der Jugendämter sind
nach den Ergebnissen der Umfrage auch auf dem Gebiet der Jugendsozialarbeit
die Träger der freien Jugendhilfe. Sie sind an 62 Kooperationsformen beteiligt.
Ihnen folgen die Schulen mit 52 Nennungen und die Arbeitsämter, die 43 mal ge-
nannt wurden. Vergleichsweise selten wurden dagegen die Träger betrieblicher
und außerbetrieblicher Ausbildung (21 Nennungen), die Träger von Beschäfti-
gungsinitiativen (zehn Nennungen) sowie die Handwerks- und Industrie- und
Handelskammern (zehn Nennungen) angeführt. Hierzu kommentiert das Landes-
jugendamt Württemberg-Hohenzollern: „Bei der insgesamt erfreulichen Entwick-
lung örtlicher Kooperationsformen darf nicht übersehen werden, dass die Wirt-
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171 ebd., S. 4
172 Fehrenbacher, S. 257
173 Vorlage zur Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses Württemberg-Hohenzollern zur Sit-

zung vom 10. Juni 1999, Vorlage-Nr. VII-64, S. 12
174 ebd., S. 11 f.
175 ebd., S. 7
176 ebd., S. 7 f.
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schaft dabei noch eine bescheidene Rolle spielt, wenn ihre Vertretung in Form der
Kammern nur bei der Hälfte aller Kooperationsformen, die Jugendberufshilfe
zum Thema haben, gewährleistet ist. Es ist notwendig, die Wirtschaft stärker für
die Kooperation zu gewinnen bzw. in die Pflicht zu nehmen.“177

Die Förderung der Ausbildungsbereitschaft bei Industrie, Handel und Handwerk
ist bereits ein von vielen der vorhandenen Arbeitskreise und Arbeitsgemeinschaf-
ten verfolgtes Ziel. Im Übrigen geht es um fachlichen Austausch, um Ab-
stimmungen im Einzelfall und um die Bestandsaufnahme der Leistungen für
benachteiligte junge Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf. Sol-
che Bestandsaufnahmen dienen nicht nur als Vorarbeit für die Jugendhilfe-
planung, sondern auch als Grundlage für Informationsmaterial, das den jungen
Menschen, ihren Eltern und Lehrer/-inne/-n zur Verfügung gestellt wird. Darüber
hinaus tragen die Arbeitskreise und -gemeinschaften erheblich zur Entwicklung
von Konzeptionen für neue Angebote der Jugendsozialarbeit bei, und sie sind teil-
weise in die Planung und Vorbereitung konkreter Angebote einbezogen.178

3.4.4 Mobile Jugendarbeit und Streetwork

Die folgenden Ausführungen basieren, wenn nicht ausdrücklich anderes vermerkt
ist, auf zwei Quellen: auf dem Aufsatz von Siegfried Keppeler „Mobile Jugend-
arbeit in Baden-Württemberg“179, der in dem von der Landesarbeitsgemeinschaft
Mobile Jugendarbeit Baden-Württemberg 1997 herausgegebenen „Praxishandbuch
Mobile Jugendarbeit“ veröffentlicht ist, und auf der Expertise, die Peter Stotz, der
Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft, am 8. Mai 1998 vor der Enquete-
kommission „Jugend – Arbeit – Zukunft“ des Landtags von Baden-Württemberg
abgegeben hat.180 Im Übrigen sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass das
genannte „Praxishandbuch Mobile Jugendarbeit“ zahlreiche Erfahrungsberichte
sowie Beiträge zur Theorie und Konzeption von Mobiler Jugendarbeit enthält, die
geeignet sind, die folgenden Ausführungen zu vertiefen und zu veranschaulichen.

Mobile Jugendarbeit ist das aufsuchende Element sowohl von Jugendarbeit als
auch insbesondere von Jugendsozialarbeit. Jugendsozialarbeit ist sie insofern, als
sie sich hauptsächlich an junge Menschen mit besonderen sozialen und psy-
chischen Belastungen wendet, die von Ausgrenzung bedroht oder betroffen sind.
Zu ihnen gehören insbesondere jugendliche Spätaussiedler/innen und andere
Migrant/-inn/-en, junge Menschen, die auf der Straße leben, und jugendliche
Drogenkonsument/-inn/-en.

Mobile Jugendarbeit kombiniert die Methoden Streetwork, Gruppen- und
Cliquenbegleitung, Einzelfallhilfe und Gemeinwesenarbeit.

Mit Streetwork verbindet sie vor allem deren grundlegendes Element, die jungen
Menschen an den Orten und zu den Zeiten aufzusuchen, an und zu denen sie
erreichbar sind. Die Begleitung und Unterstützung von Gruppen beziehungsweise
Cliquen ist der Mobilen Jugendarbeit wichtig, weil sie Gruppen und Cliquen als
Ressourcen begreift, die ihren Mitgliedern Rückhalt und Bestätigung geben. Da-
rauf, dass Cliquen und Gruppen gerade ausgegrenzten jungen Menschen nicht nur
seelischen Rückhalt bieten, sondern ihnen unter Umständen auch finanziell über
die Runden helfen weist eine Diplomarbeit hin, in der die Lebenssituation der jun-
gen Menschen aus der Tübinger „Punkerszene“ dargestellt wird.181

Mobile Jugendarbeit berät und unterstützt auch die einzelnen jungen Menschen,
und zwar – jedenfalls dem Anspruch nach – in allen Fragen und bei allen Proble-
men, die von den Adressaten thematisiert werden. Dies setzt ein hohes Maß an
Kooperationsfähigkeit voraus. Soweit die Probleme, die die jungen Menschen
haben, sich innerhalb des Rahmens der Mobilen Jugendarbeit nicht lösen lassen,
muss der Zugang zu anderen Institutionen und Akteuren im Gemeinwesen eröff-
net werden, wozu ggf. beiderseitige Ressentiments überwunden werden müssen.
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178 ebd., S. 9 f.
179 Keppeler 1997, S. 19 ff.
180 siehe Protokoll der Sitzung vom 8.Mai 1998, S. 250 ff.
181 Backhaus/Ballenberger 1999, S. 189
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Die hiermit angesprochene Gemeinwesenarbeit ist nicht nur zur Bearbeitung der
im Einzelfall bestehenden Probleme notwendig, sondern vor allem auch deshalb,
weil Ablehnung und Ausgrenzung ebenso wie Akzeptanz und Integration im so-
zialräumlichen Zusammenhang erfolgen. Zu den gemeinwesenbezogenen Be-
mühungen der Mobilen Jugendarbeit gehört auch, dass sie das Recht der jungen
Menschen, im öffentlichen Raum präsent und aktiv zu sein, unterstützt. Mobile
Jugendarbeit braucht aber auch feste Räume, und zwar sowohl solche, die sie als
Anlaufstellen und Büros nutzen kann, als auch solche, in denen die jungen Men-
schen sich aufhalten können.

Die ersten Vorhaben Mobiler Jugendarbeit wurden in Baden-Württemberg in der
zweiten Hälfte der 60er-Jahre in Großstadtvierteln, die sich zu sozialen Brenn-
punkten entwickelt hatten, eingerichtet. 1990 gründete sich die Landesarbeits-
gemeinschaft Mobile Jugendarbeit, um den fachlichen Austausch und die kolle-
giale Beratung zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu gewährleisten,
um die konzeptionelle Weiterentwicklung dieses Arbeitsansatzes zu fördern, um
interessierten Trägern Beratung beim Aufbau und bei der Durchführung von
Mobiler Jugendarbeit anzubieten und um ihre Interessen ebenso wie die ihrer
Adressaten auch politisch zu vertreten. Unter den derzeit 57 Mitgliedern der Lan-
desarbeitsgemeinschaft sind 37 Träger, denen 40 Vorhaben Mobiler Jugendarbeit
angehören, außerdem 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein Fördermitglied.

Die kräftige Erhöhung der Förderung aus Mitteln des Landes führte zu einem star-
ken Zuwachs an Vorhaben der Mobilen Jugenarbeit. Von 1992 bis 1999 konnte die
Förderung von 20 auf mehr als 80 Vorhaben ausgeweitet werden. In Übereinstim-
mung mit der Landesarbeitsgemeinschaft begrüßt die Landesregierung dass insbe-
sondere auch in Kleinstädten und im ländlichen Raum viele neue Einrichtungen
entstanden sind. Der Landesarbeitsgemeinschaft sind etwa 100 Einrichtungen mit
ungefähr 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt. Nach Ansicht der Lan-
desarbeitsgemeinschaft nimmt Baden-Württemberg damit im bundesweiten Ver-
gleich einen Spitzenplatz ein. Die Landesarbeitsgemeinschaft warnt vor der Ten-
denz, der Mobilen Jugendarbeit Aufgaben der offenen Jugendarbeit oder der
Schulsozialarbeit zu übertragen. Mobile Jugendarbeit brauche, um wirksam sein zu
können, Hintergrundeinrichtungen und die Einbettung in ein umfassendes Unter-
stützungsangebot für junge Menschen.

3.4.5 Förderung der Erziehung in der Familie

Wie in Kapitel 3.1 erörtert, fasst das SGB VIII die Aufgaben der Jugendhilfe im
Wesentlichen als Förderung der Erziehung in der Familie. Dem entspricht es, dass
es einen gleichnamigen eigenen Abschnitt im Gesetz gibt, der die §§16 bis 21
umfasst. Hier sind im Einzelnen die folgenden Leistungen vorgesehen:

• Angebote der Familienbildung, Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen
der Erziehung und Entwicklung junger Menschen sowie Angebote der Fami-
lienfreizeit und der Familienerholung (§ 16 Abs. 2),

• Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17),

• Beratung und Unterstützung allein sorgender Eltern bei der Ausübung der Per-
sonensorge (§ 18),

• Gemeinsame Wohnformen für allein sorgende Mütter oder Väter und ihre Kin-
der (§ 19),

• Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20),

• Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
(§ 21).

Daten zu den beiden letztgenannten Leistungen der Jugendhilfe liegen nicht vor
und können deshalb im Rahmen dieses Berichtes auch nicht erörtert werden.

3.4.5.1 Familienbildung und Familienerholung

Auf die Aufgaben, Inhalte und Formen von Familienbildung geht der von der Fa-
milienwissenschaftlichen Forschungsstelle im Statistischen Landesamt erarbeitete
und vom Sozialministerium Baden-Württemberg herausgegebene Familienbericht
1998 auf den Seiten 561 bis 586 relativ ausführlich ein. Auf diese Ausführungen

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche



123

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5359

muss an dieser Stelle verwiesen werden. Der Familienbericht weist auch darauf
hin, dass es kaum möglich ist, einen quantitativen Überblick über die Aktivitäten
der Familienbildung im Land zu gewinnen, weil Familienbildung keineswegs nur
in hierauf spezialisierten Einrichtungen, also in Familienbildungsstätten, erfolgt.
Familienbildung ist in erheblichem Ausmaß Teil des Angebots von Einrichtungen
der allgemeinen Erwachsenenbildung, insbesondere der kirchlichen Bildungswer-
ke, aber auch der Volkshochschulen. Von großer Bedeutung für Familienbildung
sind aber auch Selbsthilfegruppen und dabei insbesondere die Mütter- oder Fa-
milienzentren, von denen es inzwischen 46 in Baden-Württemberg gibt. Auf die
Arbeit der Mütterzentren geht der zeitgleich zum Landesjugendbericht in der
Familienwissenschaftlichen Forschungsstelle erarbeitete Bericht über kommunale
Familienpolitik ausführlich ein. Auch hierauf kann an dieser Stelle nur verwiesen
werden.

Auch für das Thema Familienerholung muss hier auf den Familienbericht 1998
(Seite 689 bis 692) verwiesen werden. Neuere als die dort aufbereiteten Informa-
tionen liegen nicht vor.

3.4.5.2 Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung

„Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Men-
schen“ nach § 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII wird von den Allgemeinen Sozialen
Diensten der Jugendämter und von Erziehungsberatungsstellen geleistet. Der Um-
fang und die Inhalte der Beratungstätigkeit der Allgemeinen Sozialen Dienste ist
– jedenfalls für das Land Baden-Württemberg insgesamt – nirgends erfasst, ob-
wohl die Beratungsleistungen der Allgemeinen Sozialen Dienste für Rat und Hilfe
suchende Eltern und junge Menschen von zentraler Bedeutung sind.182 Einzelne
Jugendämter, insbesondere in Großstädten, erarbeiten inzwischen durchaus aus-
sagekräftige Statistiken über die Arbeit ihrer Allgemeinen Sozialen Dienste, deren
Zusammenführung und Auswertung lohnend wäre, um in künftigen Landes-
jugendberichten eingehender und praxisnäher über die Anforderungen an die
öffentliche Jugendhilfe und über deren Leistungen berichten zu können.

Besser erfasst als die Arbeit der Allgemeinen Sozialen Dienste ist die Arbeit der Erzie-
hungsberatungsstellen. Es gibt in Baden-Württemberg gegenwärtig 168 Erziehungs-
beratungsstellen, 117 davon sind Hauptstellen, 51 sind Außen- oder Nebenstellen.

Relativ viele Erziehungsberatungsstellen gibt es im Mittleren Neckarraum sowie
im Rhein-Neckar-Kreis und in den Städten Mannheim und Heidelberg. In zwei
Landkreisen ist nur jeweils eine Erziehungsberatungsstelle vorhanden, in zwölf
Landkreisen gibt es nur zwei Beratungsstellen.

Die Einzelfallberatungen, die in den Beratungsstellen durchgeführt werden, also
die Beratungen einzelner Familien, Eltern, anderer Sorgeberechtigter oder junger
Menschen sind annähernd vollständig im Abschnitt 3.4.6.1.1, das heißt als Hilfen
zur Erziehung nach §28 SGB VIII erfasst, denn die Bundeskonferenz für Erzie-
hungsberatung hat den Beratungsstellen empfohlen, jeden abgeschlossenen Einzel-
fall als Hilfe nach §28 an die Statistischen Landesämter zu melden, und die Lan-
desarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung in Baden-Württemberg hat sich
dieser Empfehlung angeschlossen. Nach telefonischer Auskunft des Vorsitzenden
der Landesarbeitsgemeinschaft wird diese Empfehlung weitgehend befolgt.

Über die Einzelfallberatungen hinaus arbeiten die Erziehungsberatungsstellen aber
auch mit Gruppen, hauptsächlich mit Schülern und Kindern in Tagesbetreuungsein-
richtungen, etwa zu den Themen Gewaltprävention und Selbstbehauptung. Außer-
dem führen sie Beratungen und Supervision von Erzieherinnen und Erziehern
durch, und sie referieren vor Fachpublikum, zum Beispiel vor Lehrerkollegien über
pädagogische und psychologische Fragen. Nach einer Empfehlung der Bundeskon-
ferenz für Erziehungsberatung sollen solche Tätigkeiten etwa 25 Prozent der ge-
samten Arbeit der Beratungsstellen ausmachen. Nach Auskunft der Landesarbeits-
gemeinschaft haben sie auch tatsächlich in den letzten Jahren zugenommen, weil
sowohl auf Seiten der Tagesbetreuungseinrichtungen, der Schulen und anderer mit
der Erziehung junger Menschen betrauter Institutionen als auch auf Seiten der Bera-
tungsstellen der Wunsch nach Austausch und Zusammenarbeit stärker würde.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche

182 vgl. Neuffer 1993
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3.4.5.3 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung

Nach §17 SGB VIII Abs.1 haben „Mütter und Väter (...) im Rahmen der Jugendhilfe
Anspruch auf Beratung in Fragen der Partnerschaft ... Die Beratung soll helfen,

1. ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen,

2. Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen,

3. im Falle der Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem Wohl des
Kindes oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwor-
tung zu schaffen.“

Nach Abs. 2 sind „im Falle der Trennung oder Scheidung ... Eltern unter angemes-
sener Beteiligung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen bei der Entwicklung
eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge zu
unterstützen; dieses Konzept kann auch als Grundlage für die richterliche Ent-
scheidung über die elterliche Sorge nach der Trennung und Scheidung dienen.“

Mit § 17 hat das SGB VIII der Jugendhilfe seit seinem Inkrafttreten eine sehr
anspruchsvolle Beratungsaufgabe zugewiesen, die teils in Erziehungsberatungs-
stellen, teils aber auch von entsprechend qualifizierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Allgemeinen Sozialen Dienste der Jugendämter erfüllt werden.
Partnerschaftlichkeit und Konfliktbewältigung in Familien im Allgemeinen und
einvernehmliche Regelung elterliche Sorge im Falle von Trennung und Schei-
dung im Besonderen sind relativ moderne Ansprüche an die Gestaltung familiärer
Beziehungen, deren Realisierung – wenn sie nicht mehr in gegenseitiger Zu-
neigung gleichsam vorrational gesichert ist – den Betroffenen erhebliche Selbst-
überwindung abverlangt. § 17 SGB VIII stellt der Jugendhilfe die Aufgabe, die
Betroffenen beraterisch zu unterstützen. Die Aufgabe ist mit dem Inkrafttreten der
Kindschaftsrechtsreform zum 1. Juli 1998 noch anspruchsvoller geworden183,
denn seither bedeutet die Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die
Wahrnehmung der elterlichen Sorge nach Trennung und Scheidung in der Regel
die Entwicklung eines Konzepts für die Wahrnehmung eines trotz Trennung und
Scheidung weiterbestehenden gemeinsamen Sorgerechts und die Bewältigung
von Konflikten, die sich bei der Umsetzung eines solchen Konzeptes ergeben. Da
es sich hier um eine der zentralen aktuellen Anforderungen an die Jugendhilfe
handelt, geht der vorliegende Bericht im Abschnitt 3.3.3 darauf gesondert und
ausführlicher ein.

Dasselbe gilt für die Leistungen, die die Jugendhilfe nach §18 SGB VIII zu erfül-
len hat. Hier ist zum einen das Recht allein sorgender Eltern „... auf Beratung und
Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge einschließlich der Geltend-
machung von Unterhalts- oder Unterhaltsersatzansprüchen des Kindes oder
Jugendlichen“ geregelt, zum anderen der Anspruch junger Volljähriger auf dies-
bezügliche Beratung und Unterstützung und zum dritten die von der Jugendhilfe
zu erbringenden Leistungen bei der Umsetzung des Umgangsrechts. Da mit der
Kindschaftsrechtsreform nicht nur den Kindern und Jugendlichen selbst ein Recht
auf Umgang mit beiden Eltern eingeräumt wurde, sondern auch der Kreis derer,
die ein Recht auf Umgang mit dem Kind oder Jugendlichen haben, erweitert
wurde und gleichzeitig die Vorkehrungen zur Durchsetzung des Umgangsrechts
ausgebaut wurden, ist der diesbezügliche Absatz von § 18 nun weit umfangreicher
als vor Inkrafttreten der Kindschaftsrechtsreform. Außerdem ist er in der Anord-
nung der einzelnen Absätze vor den Unterstützungsbedarf der jungen Volljäh-
rigen bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche gerückt. Auch die nun
nach §18 SGB VIII von der Jugendhilfe zu erbringenden Leistungen werden im
Abschnitt 3.3.3 gesondert behandelt.

3.4.5.3.1 Gemeinsame Wohnformen für allein sorgende Mütter oder Väter und
ihre Kinder

Nach § 19 SGB VIII sollen „Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs
Jahren zu sorgen haben, ... gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohn-
form betreut werden, wenn und solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsent-
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183 vgl. auch Arbeitsgruppe „Kindschaftsrechtsreform“ des Deutschen Vereins für öffentliche und
private Fürsorge 1999
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wicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes
bedürfen.“

Die Hintergründe der Notwendigkeit von Leistungen nach §19 SGB VIII be-
schreibt eine Arbeitsgruppe des Deutschen Vereins für öffentliche und private
Fürsorge folgendermaßen: „Bisherige Erfahrungen mit der Hilfeform belegen,
dass viele Frauen (denen diese Hilfe gewährt wird) in ihrer Biographie Benach-
teiligungen und Belastungen erfahren haben, die u. a. Defizite in der Persönlich-
keitsentwicklung zur Folge haben. In ihrer Kindheit und Jugend waren über zwei
Drittel der Frauen mit gravierenden Problemen in den familiären Lebensverhält-
nissen (Sucht, Gewalt, Armut, Trennung/Scheidung der Eltern, Arbeitslosigkeit
etc.), mit Instabilität in den Beziehungen und im Erziehungsverhalten der eigenen
Eltern sowie mit geschlechtsspezifischen Benachteiligungen im Sozialisations-
prozess (überfordernde Verantwortung für kranke Eltern, kleine Geschwister,
sexueller Mißbrauch etc.) konfrontiert. ... Folgen der biographischen Benach-
teiligungen sind oftmals ein sehr geringes Selbstwertgefühl, Bindungsprobleme,
Unsicherheiten/Ängste, schlechte Schul- und Berufsausbildungen, finanzielle Not
und Überforderungsprobleme hinsichtlich der Verantwortung als Alleinerzie-
hende. ... Oft wird in der Mutterschaft die Chance gesehen, eine Anerkennung zu
finden, und das Kind soll die unerfüllten Bedürfnisse der Mutter befriedigen. ...
Sehr schnell erleben die Frauen aber, dass sich ihre Hoffnungen in der Realität
längerfristig nicht erfüllen. ... Zielsetzung der Arbeit ist die Entwicklung einer
langfristigen Perspektive für die Mütter/Väter und ihre Kinder.“184

Das Landesjugendamt Württemberg-Hohenzollern weist – ebenso wie die zitierte
Arbeitsgruppe des Deutschen Vereins – darauf hin, dass Leistungen nach §19
SGB VIII nicht nur in bestimmten Einrichtungen, etwa den traditionellen Mutter-
Kind-Heimen erbracht werden, sondern dass es sich um „eine offene und in der
Praxis variierbare Hilfe (handelt). ... Damit reicht die Bandbreite der gemein-
samen Wohnformen von Wohngemeinschaften oder betreuten Einzelwohnungen
bis hin zu traditionellen Mutter-Kind-Heimen im Ausnahmefall.“185 Die Arbeits-
gruppe des Deutschen Vereins hält es jedoch für unabdingbar, dass, auch wenn
die Hilfe in Form betreuten Einzelwohnens erbracht wird, die Verantwortung für
ihre Durchführung „... an ein Hilfesystem eines Trägers gekoppelt ist. Durch die
Anbindung wird sichergestellt, dass die Mutter/der Vater im Bedarfsfall auf die
organisatorische, fachliche und personelle Infrastruktur des Hilfesystems zurück-
greifen kann ... (und) dass vom Träger eine Betreuung nach fachlichen Standards
sichergestellt wird.“186

Nach den Angaben der amtlichen Statistik gab es in Baden-Württemberg zum
Jahresende 1994 18 Einrichtungen, die solche Wohnformen anbieten und ins-
gesamt über 215 Plätze verfügen. Neuere Zahlen liegen zum Zeitpunkt der Fertig-
stellung dieses Berichtes noch nicht vor. Die vorhandenen 18 Einrichtungen ver-
teilten sich auf acht Stadt- oder Landkreise. Das heißt, in 36 Kreisen waren solche
Einrichtungen nicht vorhanden. Auch wenn diese Angaben die tatsächliche Ver-
breitung von Hilfen nach § 19 vermutlich nicht vollständig erfassen, weil die nicht
in Einrichtungen erbrachten Hilfen wahrscheinlich unberücksichtigt bleiben,
deuten die Zahlen doch darauf hin, dass solche Hilfen eher selten gewährt wer-
den. Hierzu stellt die Arbeitsgruppe des Deutschen Vereins fest, dass bei der
Umsetzung von § 19 SGB VIII „... bis heute unterschiedliche Auslegungen,
Unklarheiten in der Abgrenzung zu anderen Leistungen sowie Zuständigkeits-
streitigkeiten nicht selten dazu (führen), dass die Hilfe zu spät oder gar nicht
gewährt wird.“187
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184 Arbeitsgruppe „Gemeinsame Wohnformen...“ des Deutschen Vereins für öffentliche und
private Fürsorge 1999, S. 282

185 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern – Landesjugendamt – 1997, 2 f.
186 Arbeitsgruppe „Gemeinsame Wohnformen...“ des Deutschen Vereins für öffentliche und

private Fürsorge 1999, S. 284
187 Arbeitsgruppe „Gemeinsame Wohnformen...“ des Deutschen Vereins für öffentliche und

private Fürsorge 1999, S. 289
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3.4.6 Hilfen zur Erziehung

Wenn Eltern und andere Sorgeberechtigte Unterstützung bei der Erziehung ihrer
Kinder brauchen, die über die Angebote der Tagesbetreuung, der allgemeinen
Förderung der Erziehung in der Familie, der Jugendarbeit und der Jugendsozial-
arbeit hinausgeht, haben sie ein individuelles Recht auf Hilfe zur Erziehung.
Wesentliche Bestimmungen über das Verfahren der Feststellung der notwendigen
und geeigneten Hilfe und zu deren Ausgestaltung enthält §36 Abs. 2 SGB VIII,
der die kooperative Aufstellung und Fortschreibung eines Hilfeplanes vor-
schreibt: „Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn
Hilfe voraussichtlich für längere Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehre-
rer Fachkräfte getroffen werden. Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe
sollen sie zusammen mit dem Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem
Jugendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen über den Bedarf, die
zu gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen enthält; sie sollen
regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist.
Werden bei der Durchführung der Hilfe andere Personen, Dienste oder Einrich-
tungen tätig, so sind sie oder deren Mitarbeiter an der Aufstellung des Hilfeplans
und seiner Überprüfung zu beteiligen.“ Die meisten der Hilfen, die Eltern und an-
deren Sorgeberechtigten als Hilfen zur Erziehung gewährt werden können bezie-
hungsweise, wenn sie notwendig und geeignet sind, auf Antrag gewährt werden
müssen, sollen auch jungen Volljährigen – in der Regel bis zum 21. Lebensjahr –
gewährt werden, wenn diese der Hilfen bedürfen und sie beantragen. Die einzel-
nen Hilfearten, die das Gesetz in den Paragrafen 28 bis 35 aufführt, sind im Laufe
der Zeit und durch unterschiedliche Träger entsprechend den differenzierten und
im Wandel befindlichen Anforderungen an die Hilfen unterschiedlich ausgestaltet
worden, sodass der Gesetzestext nur noch als mehr oder minder annähernde
Beschreibung von Inhalten, Rahmen, Zielgruppen und Funktionen der Hilfen
begriffen werden darf. Darüber hinaus bemüht sich die Jugendhilfe in der Praxis
zunehmend, bei der konkreten Ausgestaltung von Hilfen die Grenzen der einzel-
nen Hilfearten zu überwinden und den einzelnen jungen Menschen und seine
Familie genau in der Weise zu unterstützen, die dem je individuellen Bedarf
entspricht. Hierauf wird im Abschnitt 3.5.2 näher eingegangen.

Die Hilfen zur Erziehung sind der Leistungsbereich von Jugendhilfe, der mit der
amtlichen Statistik am eingehendsten erfasst wird188. Während die Hilfen nach
§§ 28 bis 31 SGB VIII den Statistischen Landesämtern von den leistungserbrin-
genden Einrichtungen gemeldet werden müssen, sind bei den Hilfen nach §§ 32
bis 35 die hilfegewährenden Jugendämter auskunftspflichtig. Dabei ist – mit Aus-
nahme der Hilfen nach §28, die von den Beratungsstellen erst bei Beendigung zu
melden sind, – bei allen anderen Hilfen sowohl bei deren Beginn als auch bei
deren Beendigung ein Erhebungsbogen auszufüllen und den Statistischen
Landesämtern zukommen zu lassen. Dabei sind unter anderem auch Angaben zur
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§ 27 SGB VIII:

„(1) Ein Personensorgeberechtiger hat bei der Erziehung eines Kindes oder
eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine
dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung
nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und
notwendig ist.

(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35
gewährt. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen
Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes
oder des Jugendlichen einbezogen werden.

(3) Hilfe zur Erziehung umfaßt insbesondere die Gewährung pädagogischer
und damit verbundener therapeutischer Leistungen. Sie soll bei Bedarf
Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen im Sinne von § 13 Abs. 2
einschließen.“

188 vgl. §§ 98 – 103 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfestatistik)
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Person und zu den familiären Verhältnissen des jungen Menschen, für den die
Hilfe gewährt wird, zu machen. Bei Beginn und bei Beendigung von stationären
und teilstationären Hilfen ist auch zu erfassen, welche Hilfe gegebenenfalls vo-
rausgegangen ist beziehungsweise nachfolgt.189 Alle fünf Jahre, zuletzt zum Jahres-
ende 1995, erheben die Statistischen Landesämter die am Jahresende andauernden
Hilfen nach §§ 32 bis 35 SGB VIII; in den Jahren dazwischen werden die Ergeb-
nisse der Bestandserhebungen anhand der Zu- und Abgangsmeldungen fort-
geschrieben. Da somit die in der Statistik aufgeführten Bestandszahlen der Hilfen
nach §§ 32 bis 35 SGB VIII zum Jahresende 1998 auf Fortschreibungen der zum
Stichtag 31. Dezember 1995 erhobenen Zahlen auf Grund der Zu- und Abgangs-
meldungen der Jugendämter beruhen, können Versäumnisse bei diesen Meldun-
gen ggf. zur Summierung von Fehlern führen. Da jedoch auf diese mögliche Feh-
lerquelle der amtlichen Statistik in den vergangenen Jahren wiederholt hingewie-
sen wurde, darf angenommen werden, dass die Jugendämter solche Fehler ver-
meiden.

Ein weiteres Problem besteht bei der Erfassung der begonnenen und beendeten
Hilfen dadurch, dass für Zwecke der Statistik die Beendigung und der Beginn ei-
ner Maßnahme auch dann zu melden sind, wenn wegen eines Umzugs der
Sorgeberechtigten die Zuständigkeit des Jugendamtes wechselt, ohne dass sich an
der Hilfe selbst etwas ändert. (Näheres hierzu in Abschnitt 3.4.6.5.2). Von den
1995 und 1998 beendeten Hilfen in Heimerziehung oder sonstiger betreuter
Wohnform „endeten“ 10 beziehungsweise 8 Prozent durch „Abgabe an ein ande-
res Jugendamt“. Den 1995 beziehungsweise 1998 begonnenen Hilfen nach §34
SGB VIII „ging“ in 16 beziehungsweise 14 Prozent der Hilfe eine solche Hilfe
„voraus“, wobei es sich zu einem erheblichen, aber nicht genau bezifferbaren
Anteil um Weiterführungen von bisher schon gewährten Hilfen durch ein anderes
Jugendamt handeln wird. Denn das neu zuständige Jugendamt muss die fortbeste-
hende Hilfe nicht nur als neu „beginnende“, sondern auch als „vorangegangene“
melden.190 Wenn also in den folgenden Abschnitten an den entsprechenden Stellen
die in den Jahren 1992, 1995 und 1998 begonnenen Hilfen nach §34 SGB VIII
beziffert und die Zahlen miteinander verglichen werden, muss stets mitbedacht
werden, dass – jedenfalls nach 1992 – unter den „begonnenen“ Hilfen auch eine
erhebliche Zahl von anderen Jugendämtern fortgeführter Hilfen ist.

Gravierender als bei den Hilfen nach § 34 stellt sich das Problem bei der Vollzeit-
pflege nach §33 SGB VIII. Hier wechselt das örtlich zuständige Jugendamt nach
§86 Abs. 6 SGB VIII auch dann, wenn „... ein Kind oder ein Jugendlicher zwei
Jahre bei einer Pflegeperson (außerhalb des Kreises lebt) und ... sein Verbleib bei
dieser Pflegeperson auf Dauer zu erwarten (ist)...“ Örtlicher Träger wird dann das
Jugendamt, in dessen Bereich die Pflegeperson lebt, während dem bisherigen Trä-
ger nach § 89 a Abs. 1 SGB VIIII (nur) die Pflicht zur Kostenerstattung zufällt.
Wie in den anderen Fällen von Zuständigkeitswechseln sind auch beim Wechsel
auf der Grundlage von § 86 Abs. 6 SGB VIII die Beendigung und der Beginn
einer Hilfe zu melden.

Von den 1995 und 1998 „beendeten“ Hilfen nach § 33 SGB VIII „endeten“ 22
beziehungsweise 21 Prozent durch Abgabe an ein anderes Jugendamt. Hiermit
korrespondiert, dass den 1995 und 1998 „begonnenen“ Hilfen zu jeweils 18 Pro-
zent eine Vollzeitpflege „vorausging“. 1992 sind die entsprechenden Anteile an
den beendeten und begonnenen Hilfen noch sehr viel geringer, da erst 1993 im
1. Änderungsgesetz zum SGB VIII die Kostenerstattungspflicht bei Wechseln der
örtlichen Zuständigkeit nach §86 Abs.6 SGB VIII in ihrer heutigen Fassung ge-
regelt wurde (§ 89 a SGB VIII). Für die begonnenen Hilfen nach §33 SGB VIII
muss jedenfalls noch nachdrücklicher als für die begonnenen Hilfen nach § 34
darauf hingewiesen werden, dass zu ihnen in den Jahren nach 1992 ein erheb-
licher Anteil andauernder Hilfen gehören, für die lediglich ein anderes Jugendamt
zuständig wurde.
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189 Eine genaue Auflistung der Erhebungsmerkmale enthält § 99 SGB VIII.
190 siehe hierzu „Informationsblatt als Bestandteil der Erhebungsvordrucke der Statistik der

Jugendhilfe – Teil I, 4: Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses“, S.3
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3.4.6.1 Die Entwicklung der einzelnen Hilfearten

Mit den Tabellen in diesem Abschnitt wird zunächst die Entwicklung der Fall-
zahlen für jede einzelne Hilfeart, getrennt nach Jungen und Mädchen, die durch-
schnittliche Dauer der beendeten Hilfen und – soweit möglich – der Anteil der
unter- und der über 12-Jährigen an den Hilfeempfänger/-inne/-n dargestellt. Da-
mit diese Tabellen einigermaßen überschaubar bleiben, werden die prozentualen
Anteile der Jungen und Mädchen beziehungsweise der jungen Frauen und jungen
Männer in den einzelnen Hilfearten im nachfolgenden Abschnitt 3.4.6.2 noch
gesondert grafisch dargestellt.

3.4.6.1.1 Erziehungsberatung

Wie die folgende Tabelle zeigt, sind die Fallzahlen in der Erziehungsberatung
zwischen 1992 und 1995 um mehr als ein Viertel und in den Folgejahren nur noch
um insgesamt acht Prozent gestiegen. Der Anteil der Jungen lag über den gesam-
ten Zeitraum hinweg knapp unter 60 Prozent.

Der leichte Anstieg bei den Beratungen zwischen 1995 und 1998 erfolgte aus-
schließlich bei der Erziehungs- und Familienberatung, während die Zahl der
Jugend- und Suchtberatungen sogar etwas zurückgegangen ist.

Die durchschnittliche Dauer der Beratungen nach § 28 SGB VIII blieb über die
Jahre hinweg mit 6,3, 6,6 und 6,1 Monaten relativ konstant. Wenn es in den Be-
ratungen um Probleme von oder mit Mädchen geht, sind sie im Durchschnitt
geringfügig schneller beendet, als wenn es um Jungen geht.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche

§ 28 SGB VIII:

„Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen
sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der
Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und
der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie
bei Trennung und Scheidung unterstützen. Dabei sollen Fachkräfte verschie-
dener Fachrichtungen zusammenwirken, die mit unterschiedlichen metho-
dischen Ansätzen vertraut sind.“
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Die folgende Tabelle zeigt, dass Beratungen eine Hilfe zur Erziehung sind, die
über den gesamten betrachteten Zeitraum hinweg von Eltern überwiegend bei
Problemen mit jüngeren Kindern, insbesondere bei Problemen mit unter 12-jäh-
rigen Jungen, in Anspruch genommen wurden.

3.4.6.1.2 Soziale Gruppenarbeit

Die Soziale Gruppenarbeit hatte über die 90er-Jahre hinweg einen deutlichen
Zuwachs zu verzeichnen – sowohl bei den im Laufe der Jahre begonnenen Hilfen
als auch bei den an den Jahresenden bestehenden Hilfen.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche

§ 29 SGB VIII:

„Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern und Jugend-
lichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltens-
problemen helfen. Soziale Gruppenarbeit soll auf der Grundlage eines grup-
penpädagogischen Konzepts die Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher
durch soziales Lernen in der Gruppe fördern.“
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Die Hilfen nach §29 sind neben den Hilfen nach §30 die einzigen Hilfen zur Er-
ziehung, deren durchschnittliche Hilfedauer zwischen 1995 und 1998 gestiegen ist.

Die 1995 beendeten Hilfen dauerten durchschnittlich 9,3 Monate, 1998 waren es
10,5 Monate. Deutliche, aber abnehmende Unterschiede gibt es zwischen Jungen
und Mädchen hinsichtlich ihrer Teilnahme an Sozialer Gruppenarbeit. Bei den
Jungen dauerten die im Laufe der betrachteten Jahre beendeten Hilfen durch-
schnittlich 7,8 beziehungsweise 9,4 Monate; bei den Mädchen dauerten sie mit
14,8 beziehungsweise 13,2 Monaten erheblich länger. Dies erklärt, warum der

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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Mädchenanteil an den bestehenden Hilfen in Sozialer Gruppenarbeit mit 42 bezie-
hungsweise 37 Prozent in den Jahren 1995 und 1998 zwar stets deutlich geringer
ist als der Anteil der Jungen, dass die Differenz zwischen dem Anteil der
Mädchen und dem Anteil der Jungen bei den begonnenen Hilfen jedoch noch viel
größer ist. Bei den in den herangezogenen Jahren begonnenen Hilfen beläuft sich
der Mädchenanteil nämlich nur auf 27 beziehungsweise 29 Prozent. Das heißt, es
kommen sehr viel weniger Mädchen als Jungen in eine Soziale Gruppenarbeit,
aber wenn sie erst mal dort sind, bleiben sie deutlich länger. Der Unterschied bei
der Verweildauer in Sozialer Gruppenarbeit bei Jungen und Mädchen dürfte nicht
zuletzt darauf beruhen, dass diese Hilfen unter anderem als soziale Trainingskurse
für delinquente junge Menschen eingesetzt werden (hierzu Näheres im Abschnitt
3.3.2.2.2) und hiervon wegen des geschlechtsspezifischen Legalverhaltens mehr
Jungen als Mädchen betroffen sind.191

Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass sowohl 1995 als auch 1998 der Anteil der
unter 12-Jährigen in Sozialer Gruppenarbeit überwiegt; dies gilt insbesondere für
die Mädchen.

3.4.6.1.3 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Während die Hilfen in Sozialer Gruppenarbeit im Laufe der vergangenen Jahre
merklich angestiegen sind, hat sich bei den Hilfen nach § 30 SGB VIII keine
starke Veränderung ergeben. So betrug der Anstieg bei den im Laufe der Jahre
begonnenen Hilfen zwischen 1995 und 1998 zwar 32 Prozent, bei den an den
Jahresenden bestehenden Hilfen aber lediglich 10 Prozent.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche

191 vgl. Pothmann/Rauschenbach 1999, S. 1

§ 30 SGB VIII:

„Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind oder den
Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst
unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unterstützen und unter Erhaltung
des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.“
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Der Anteil der Mädchen, denen Erziehungsbeistandschaft beziehungsweise
Betreuungshilfe gewährt wurde, lag bei den begonnenen Hilfen zu den beiden
Zeitpunkten bei etwa einem Drittel aller gewährten Hilfen nach §30 SGB VIII;
bei den bestehenden Hilfen lag er am Jahresende 1995 bei 38 Prozent, am Jahres-
ende 1998 bei 35 Prozent; entspricht zu diesem Zeitpunkt also nahezu dem
Mädchenanteil an den begonnenen Hilfen.

Die durchschnittliche Dauer der Hilfen nach § 30 SGB VIII ist der folgenden
Tabelle zu entnehmen. Auch diese Hilfen dauern bei Mädchen und jungen Frauen
durchschnittlich länger als bei Jungen und jungen Männern.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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Die Hilfen nach § 30 SGB VIII werden überwiegend für ältere Kinder und
Jugendliche gewährt. In den Jahren 1995 und 1998 stellten die unter 12-Jährigen
lediglich ein Fünftel der Zielgruppe. Dies weist die folgende Tabelle aus.

3.4.6.1.4 Sozialpädagogische Familienhilfe

Von einem schon zu Beginn des Jahrzehnts bestehenden hohen Niveau aus-
gehend, haben die Sozialpädagogischen Familienhilfen im Laufe der folgenden
Jahre an Zahl weiter zugenommen.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche

§ 31 SGB VIII:

„Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Be-
gleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von
Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt
mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie
ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der
Familie.“
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Empfänger einer Hilfe nach §31 SGB VIII und damit Erhebungseinheit ist die
ganze Familie. In den Familien, denen eine Sozialpädagogische Familienhilfe
gewährt wird, leben durchschnittlich zwischen 2,4 (bei den 1992 und 1998 begon-
nen Hilfen) und 2,6 (bei den 1995 begonnen Hilfen) Kinder. Hinter den genann-
ten Fallzahlen steht also noch eine deutlich größere Zahl junger Menschen, die
durch Sozialpädagogische Familienhilfe erreicht wurden. Dies weist die folgende
Tabelle aus:

Die durchschnittliche Dauer der Hilfen nach §31 SGB VIII hat sich über den be-
trachteten Zeitraum hinweg kontinuierlich reduziert, was vermutlich nicht zuletzt
darauf zurückzuführen ist, dass Sozialpädagogische Familienhilfe inzwischen
vermehrt als intensive und kurzfristiger angelegte Hilfe angeboten wird.

Eine Differenzierung der gewährten Hilfen nach Alter und Geschlecht der Hilfe-
empfänger ist bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe nur bedingt möglich,
weil Hilfeempfänger die ganze Familie ist. Andere Erhebungen weisen jedoch
darauf hin, dass Sozialpädagogische Familienhilfe eher in Familien mit jüngeren
Kindern eingesetzt wird und dass der Anteil der Mädchen unter den in dieser
Form betreuten Kindern vergleichsweise hoch ist, auch wenn er den Anteil der
Jungen nicht erreicht.192

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche

192 vgl. Holländer/Schmidt 1998, S. 32 f.
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3.4.6.1.5 Erziehung in einer Tagesgruppe

Die beiden nächsten Tabellen zeigen, dass im Laufe der letzten Jahre auch die
Betreuungen in Tagesgruppen, die ebenfalls 1992 schon relativ stark verbreitet
waren, noch weiter zugenommen haben. Der Anteil der Mädchen an den in
Tagesgruppen betreuten jungen Menschen liegt über die Jahre weitgehend unver-
ändert bei einem Viertel.

Betreuungen in Tagesgruppen dauern gegen Ende der 90er-Jahre mit durch-
schnittlich 26,9 Monaten wieder etwa so lange wie zu Beginn des Jahrzehnts.
Anders als in den Hilfen nach §§ 29 und 30 SGB VIII sind Hilfen nach §32 SGB
VIII bei Mädchen etwas schneller beendet als bei Jungen.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche

§ 32 SGB VIII:

„Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes
oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der
schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Ver-
bleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern. Die Hilfe
kann auch in geeigneten Formen der Familienpflege geleistet werden.“
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Die unter 12-Jährigen haben mit rund 60 Prozent zu allen drei Zeitpunkten einen
etwas größeren Anteil an den jungen Menschen, die in Tagesgruppen betreut
werden, als die älteren Kinder und Jugendlichen. Bei den Mädchen ist dabei der
Anteil der unter 12-Jährigen zu allen betrachteten Zeitpunkten etwas höher als bei
den Jungen.

3.4.6.1.6 Vollzeitpflege

Der Bestand an Hilfen in Familienpflege nach §33 SGB VIII ist am Jahresende
1998 geringfügig niedriger als am Jahresende 1992. Zwar wurden in den Jahren
1996, 1997 und 1998 weniger Hilfen nach § 33 beendet als 1995, was dazu ge-
führt hat, dass sich der Bestand in diesem Zeitraum noch einmal leicht erhöht hat,
aber die deutlich verminderte Zahl der im Laufe des Jahres 1998 begonnenen
Vollzeitpflegen bestätigt die Gesamttendenz der eher zurückgehenden oder
höchstens gleichbleibenden193 Bedeutung dieser Hilfeart. Dies gilt umso mehr, als
– wie in der Einführung zu diesem Abschnitt erläutert – seit Mitte der 90er-Jahre
ein großer, wenn auch nicht exakt bezifferbarer Teil der Hilfen nach § 33 SGB
VIII nur deshalb neu „beginnt“, weil ein anderes Jugendamt die Zuständigkeit
übernimmt.

Familiäre Vollzeitpflege ist neben der Intensiven sozialpädagogischen Einzel-
betreuung (siehe Abschnitt 3.4.6.1.8) eine erzieherische Hilfe, die Mädchen und
Jungen in gleichem Maße gewährt wird. Der Mädchenanteil an den Hilfeempfän-
gern liegt bei allen Betrachtungen um 50 Prozent.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche

§ 33 SGB VIII:

„Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und
Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen
Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungs-
bedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer
anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder auf Dauer an-
gelegte Lebensform bieten. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder
und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen und
auszubauen.“

193 vgl. hierzu auch: Bürger 1999, S. 20
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Die durchschnittliche Dauer der beendeten Hilfen nach §33 hat sich in den 90er-
Jahren zunächst von 45 Monaten (1992) auf 56 Monate (1995) erhöht, dann je-
doch wieder auf 51 Monate (1998) reduziert. Hierbei ist zu beachten, dass diese
Werte wenig aussagekräftig sind, weil die Dauer der Hilfen nach §33 im Einzel-
nen – entsprechend den sehr unterschiedlichen Hilfeanlässen – besonders stark
um den Mittelwert streut.

Bei der geschlechterdifferenzierenden Betrachtung der Hilfedauern fällt nur bei
den im Jahre 1998 beendeten Hilfen auf, dass sie bei den Mädchen und jungen
Frauen um mehr als sechs Monate kürzer waren als bei den Jungen und jungen
Männern.

Während bei den bestehenden Hilfen nach § 33 SGB VIII der Anteil der unter
12-Jährigen je nach betrachtetem Zeitpunkt und Geschlecht der jungen Menschen
zwischen 50 und 59 Prozent streut, liegt er bei den begonnenen Hilfen noch
deutlich höher, nämlich zwischen 66 und 80 Prozent. Dies resultiert daraus, dass
Vollzeitpflege eine Hilfeart ist, die überwiegend für jüngere Kinder gewährt wird,
die einerseits der festen Bezugspersonen noch mehr bedürfen und die andererseits
leichter in Pflegefamilien zu integrieren sind als ältere Kinder und Jugendliche.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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3.4.6.1.7 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Bei den vollstationären Hilfen nach §34 SGB VIII ist in der Gesamtbetrachtung
der 90er-Jahre kein Rückgang zu verzeichnen. Zwar waren am Jahresende 1995
etwas weniger junge Menschen in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen
untergebracht als drei Jahre zuvor, aber dieser Rückgang wurde durch den leich-
ten Anstieg bei den begonnenen Hilfen seit 1995 inzwischen schon wieder wett-
gemacht.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche

§ 34 SGB VIII:

„Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heim-
erziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform soll Kinder und
Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagsleben mit pädagogischen und
therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll ent-
sprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugend-
lichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen
in der Herkunftsfamilie

1. eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder

2. die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder

3. eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges
Leben vorbereiten. Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und
Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unter-
stützt werden.“
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Der Mädchenanteil an den Hilfen nach §34 SGB VIII bewegt sich durchgängig
um 40 Prozent, wobei er bei den begonnenen Hilfen in allen drei betrachteten Jah-
ren zwischen zwei und fünf Prozentpunkten höher liegt als bei den bestehenden
Hilfen. Dies beruht auf der geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Hilfedauer.

Während die durchschnittliche Dauer der insgesamt beendeten Hilfen nach § 34
SGB VIII bis 1995 mit 33,5 beziehungsweise 33,4 Monaten nahezu unverändert
blieb, dauerten die 1998 beendeten Hilfen im Durchschnitt nur noch 30,4 Monate.
Dabei waren die Betreuungen von Mädchen und jungen Frauen in Heimen oder
sonstigen betreuten Wohnformen in allen betrachteten Zeiträumen kürzer als die
von Jungen und jungen Männern. Dies zeigt die folgende Tabelle:

Der Anteil der unter 12-Jährigen an den Empfänger/-inne/-n von Hilfen im Heim
oder sonstigen betreuten Wohnformen lag bereits 1992 und 1995 mit circa 25
Prozent sehr niedrig, und er ist seither – insbesondere bei den Mädchen – noch
deutlich zurückgegangen. Dies zeigt die folgende Tabelle.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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In der folgenden Tabelle werden die Hilfen nach §34 SGB VIII nach Unterbrin-
gungsformen differenziert. Die Zahl der „Unterbringung in eigener Wohnung“
gibt einen Hinweis auf die Entwicklung der Fallzahlen im Betreuten Jugend-
wohnen, wobei zu beachten ist, dass Betreutes Jugendwohnen zu einem kleinen,
aber nicht näher bestimmbaren Teil auch in Wohngemeinschaften stattfindet. Die
Unterbringungen in eigener Wohnung haben sich zwischen 1995 und 1998 auf
das Zweieinhalbfache erhöht. Bei den Minderjährigen, die in eigener Wohnung
betreut werden, zeigt sich über den gesamten betrachteten Zeitraum eine deutliche
Steigerung von 36 auf 132 Fälle.194 Dies entspricht einem Anstieg auf das Dreiein-
halbfache.

3.4.6.1.8 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche

194 vgl. hierzu Landeswohlfahrtsverband Baden – Landesjugendamt – (Hg) 1998, S. 11 und
Bürger 1999, S. 19

§ 35 SGB VIII:

„Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung soll Jugendlichen gewährt
werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu
einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der
Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des
Jugendlichen Rechnung tragen.“
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Wie die beiden folgenden Tabellen ausweisen, sind für die Intensive sozial-
pädagogische Einzelbetreuung starke Zuwächse zu verzeichnen, – dies allerdings
von sehr niedriger Basis aus.Am Jahresende 1998 erfuhren mit 325 mehr als dop-
pelt so viele junge Menschen eine Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
wie 1992. Zwischen 1992 und 1995 waren es hauptsächlich die Mädchen, die von
der Entwicklung dieser Hilfeart profitierten, während in den folgenden Jahren die
Jungen als Zielgruppe aufholten und zum Jahresende 1998 Mädchen und Jungen
gleichermaßen nach § 35 SGB VIII betreut wurden.

Während die Zahl der nach § 35 SGB VIII gewährten Hilfen gestiegen ist, hat sich
ihre Dauer von 18,9 auf 13,9 Monate verkürzt. Während bis zur Mitte des Jahr-
zehnts diese Hilfen für Mädchen und junge Frauen kürzer dauerten als bei den
männlichen Hilfeempfängern, blieben die Hilfeempfängerinnen in den 1998 been-
deten Hilfen durchschnittlich fast fünf Monate länger als die Jungen und jungen
Männer.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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3.4.6.2 Geschlechtsspezifische Aspekte der Gewährung von Hilfen zur Erziehung

Das folgende Schaubild zeigt, dass die Anteile der Mädchen und jungen Frauen in
den meisten Hilfen zur Erziehung deutlich unter denen der Jungen und jungen
Männer liegen, während in der altersentsprechenden Bevölkerung beide Ge-
schlechter mit 49 zu 51 Prozent zu annähernd gleichen Anteilen vertreten sind.

Lediglich bei den Hilfen nach § 33 und nach § 35 SGB VIII sind die Mädchen und
jungen Frauen nicht unterrepräsentiert. Vollzeitpflegen werden überwiegend auf
Grund des völligen Ausfalls der Herkunftsfamilie und häufig sehr früh gewährt.
Die Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuungen sind dagegen eher spät
und oft unter massivem Problemdruck einsetzende Hilfen. Die Differenz
zwischen dem Anteil der Jungen und dem Anteil der Mädchen in den anderen
Hilfearten wirft die Frage auf, ob Eltern mit der Erziehung ihrer Töchter tatsäch-
lich geringere Probleme haben als mit der ihrer Söhne, oder ob Mädchen eine ge-
ringere Chance als Jungen haben, für ihre Probleme Beachtung zu finden, solange
ihr Hilfebedarf sich nicht sehr nachdrücklich äußert. Insbesondere wäre in diesem
Zusammenhang auch zu fragen, welche Rolle Schulprobleme, die bei Jungen
häufiger vorkommen als bei Mädchen (siehe Abschnitt 2.5.1) für den Bedarf an
Hilfen zur Erziehung spielen. Eine Untersuchung der Gründe für die ungleiche
Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung durch Jungen und Mädchen wäre
sinnvoll für die Weiterentwicklung einer Jugendhilfe, die ihrem Auftrag noch
besser gerecht werden will.

Wie das obige Schaubild zeigt, ist der Anteil der Mädchen in den meisten erziehe-
rischen Hilfen nach einem leichten Anstieg Mitte der 90er-Jahre seither entweder
konstant geblieben oder rückläufig. Eine – wenn auch kaum merkliche – Ausnah-
me von dieser Tendenz besteht lediglich bei der Heimerziehung nach § 34 SGB
VIII. Dies ist jedoch ausschließlich auf die überproportionale Zunahme der Hilfen
nach §34 für junge erwachsene Frauen zurückzuführen, die durch das folgende
Schaubild verdeutlicht wird.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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3.4.6.3 Die Entwicklung der Hilfen für junge Erwachsene

Wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist, sind die jungen Erwachsenen
mit sehr unterschiedlichen Anteilen in den verschiedenen Hilfen nach §§ 28 bis 35
SGB VIII vertreten.

An den Hilfen nach § 30, §34 und § 35 SGB VIII partizipieren die jungen Er-
wachsenen in erheblichem Maße. Deshalb wird im Folgenden ihr Anteil an diesen
Hilfen noch einmal im zeitlichen Verlauf genauer betrachtet. Die nächste Tabelle
erfasst die Entwicklung im Bereich des §30 SGB VIII.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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Die Tabelle weist für den Zeitraum von 1995 bis 1998 einen deutlichen Rückgang
des Anteils der jungen Erwachsenen an den Empfänger/-inne/-n einer Hilfe nach
§30 SGB VIII aus. Während dieser am Jahresende 1995 noch 33 Prozent betrug,
lag er Ende 1998 nur noch bei 17 Prozent.

Stärker als in den Hilfen nach §30 sind die jungen Erwachsenen am Jahresende
1998 in den Hilfen nach § 34 SGB VIII vertreten. Dies zeigt die folgende Tabelle.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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Die Tabelle belegt die hohe Bedeutung des Hilfebedarfs der jungen Erwachsenen
für die Entwicklung der nach §34 SGB VIII gewährten Hilfen. Während die Ge-
samtzahl der am Jahresende 1998 bestehenden Hilfen praktisch wieder die gleiche
ist wie die Zahl der am Jahresende 1992 bestehenden Hilfen, hat eine deutliche
Verschiebung zwischen den Minderjährigen und den jungen Erwachsenen stattge-
funden. Die Zahl der jungen Volljährigen ist von 1 705 auf 2 123 gestiegen, ihr
Anteil an allen Hilfeempfängern nach §34 hat sich damit von 23 auf 29 Prozent
erhöht. Besonders deutlich gestiegen ist die Zahl der jungen erwachsenen Frauen,
denen Hilfe nach §34 gewährt wird. Sie stieg von 712 auf 1054, also zwischen
1992 und 1998 um nahezu 50 Prozent. Dagegen erhöhte sich die Zahl der jungen
erwachsenen Männer in Hilfen nach §34 von 993 auf 1069 nur um acht Prozent.
Die Zahl der minderjährigen Hilfeempfänger war unterdessen, wenn auch nur
sehr geringfügig, durchgängig rückläufig.

Die folgende Tabelle zeigt schließlich noch, dass die jungen Erwachsenen, insbe-
sondere die jungen erwachsenen Frauen, die bedeutendste Zielgruppe der Hilfen
nach §35 SGB VIII sind, wenn auch der Anteil der Jugendlichen in Intensiver so-
zialpädagogischer Einzelbetreuung im betrachteten Zeitraum größer geworden ist.

183 der 325 am Jahresende 1998 intensiv sozialpädagogisch einzelbetreuten jun-
gen Menschen waren älter als 18 Jahre. Damit sank der Anteil der jungen Er-
wachsenen an allen Empfänger/-inne/-n dieser Hilfe zwischen 1992 und 1998
zwar um 15 Prozentpunkte, liegt mit 56 Prozent aber immer noch deutlich höher
als der Anteil der Minderjährigen, denen eine Hilfe nach §35 SGB VIII gewährt
wird. 108 der 183 am Jahresende 1998 jungen Erwachsenen in Intensiver sozial-
pädagogischer Einzelbetreuung, also 59 Prozent, waren junge Frauen.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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3.4.6.4 Junge Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in Hilfen zur Erzie-
hung

In diesem Abschnitt soll noch betrachtet werden, in welchem Maß nichtdeutsche
junge Menschen in Hilfen zur Erziehung vertreten sind.

Aus der Tabelle ist zu ersehen, dass bei den Beratungen nach §28 die nichtdeut-
schen jungen Menschen in allen drei betrachteten Jahren deutlich unterrepräsen-
tiert waren. 1992 und 1995 waren von je tausend jungen Ausländern nicht einmal
halb so viele in Beratung wie von je tausend jungen Deutschen. 1998 betrug die
relative Inanspruchnahme durch nichtdeutsche junge Menschen 58 Prozent der
durch deutsche junge Menschen. In diesen Zahlenverhältnissen schlagen sich mit
hoher Wahrscheinlichkeit die durch mangelnde Deutschkenntnisse nichtdeutscher
Eltern, vor allem Mütter, bedingten Zugangsschwierigkeiten nieder.

Anders als bei Beratungen sind die jungen Menschen ohne deutschen Pass in der
Sozialen Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) und in Hilfen durch Erziehungsbeistand
oder Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) nicht unterrepräsentiert. In den Hilfen
nach § 29 SGB VIII waren sie im Verhältnis zu ihrem Anteil an der jungen Bevöl-
kerung 1995 sogar mehr als doppelt so häufig, 1998 fast dreimal so häufig vertre-
ten wie die deutschen Kinder und Jugendlichen. In den Hilfen nach §30 sind die
ausländischen jungen Menschen nicht so stark überrepräsentiert, aber immerhin
beträgt ihre Inanspruchnahme je tausend Angehörigen der altersentsprechenden
Population 1998 das Anderthalbfache der Inanspruchnahme durch die jungen
Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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In den Sozialpädagogischen Familienhilfen sind die ausländischen Familien im
Verhältnis zu ihrem Bevölkerungsanteil nur geringfügig seltener vertreten als die
deutschen. Dasselbe gilt für die Betreuungen in Tagesgruppen 1992 und 1995;
1998 waren die nichtdeutschen jungen Menschen sogar mit geringem Abstand
relativ häufiger in Tagesgruppen als ihre deutschen Altersgenossen.

In familiären Vollzeitpflegen nach §33 SGB VIII sind die nichtdeutschen jungen
Menschen nur halb so stark vertreten wie die deutschen Kinder und Jugendlichen. Ab-
gesehen davon, dass es auf Seiten der Pflegefamilien Vorbehalte gegenüber der Auf-
nahme nichtdeutscher Kinder geben mag, kann eine solche Hilfe wahrscheinlich auch
nur in seltenen Fällen als die – im Hinblick auf das Gebot der Lebensweltorientierung
und im Hinblick auf die notwendige Akzeptanz durch die Hilfesuchenden – für Kin-
der ausländischer Familien geeignete Hilfe betrachtet werden.

Die relative Inanspruchnahme von Hilfen nach §34 SGB VIII durch ausländische
Kinder ist nur zwischen 16 bis 30 Prozent niedriger als die Inanspruchnahme durch
die altersentsprechende deutsche Bevölkerung. In den Intensiven sozialpädagogi-
schen Einzelbetreuungen sind die ausländischen jungen Menschen geringfügig
stärker vertreten als die jungen Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Eine durchgängige Unterrepräsentanz von jungen Menschen ohne deutsche Staats-
angehörigkeit in den Hilfen zur Erziehung, wie sie von Karl Späth konstatiert
wird195, lässt sich jedenfalls für Baden-Württemberg nicht feststellen. In geringerem
Maße, als es ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht, nehmen junge Ausländer
solche Hilfen in Anspruch, die an die Eltern erhebliche Anforderungen stellen, wie
z. B. die mitwirkungsintensive Erziehungsberatung oder die in den Familienverband
eingreifende Erziehung in Dauerpflege oder im Heim. Dagegen werden im Falle der
Inanspruchnahme der Hilfen nach §29 (Soziale Gruppenarbeit), §30 (Erziehungs-
beistand, Betreuungshelfer), §32 (Erziehung in einer Tagesgruppe) und §35 (Inten-
sive sozialpädagogische Einzelbetreuung) durch junge Menschen aus ausländischen
Familien keine all zu hohen Anforderungen an die Mitwirkungs- oder Trennungs-
bereitschaft der Eltern gestellt, so dass sie den Möglichkeiten nichtdeutscher Kinder
und Jugendlicher, Hilfe in Anspruch zu nehmen, besser entsprechen.

Der Einwand, dass sich hier ein „Mitnahmeverhalten“ zeige, wäre nicht berech-
tigt. Es gehört mindestens bei den jungen Menschen ein beträchtliches Maß an
Mitwirkungsbereitschaft (auch ein Opfer an freier Zeit) dazu, sich den Anforde-
rungen der erwähnten Hilfen zu stellen.

Zum Abschluss dieses Abschnittes sei die Inanspruchnahme von Hilfen zur Erzie-
hung durch junge Menschen mit und ohne deutsche Staatsangehörigkeit am
Jahresende 1998 noch einmal grafisch dargestellt.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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3.4.6.5 Art der Beendigung von Hilfen und Wechsel zwischen den Hilfearten

Für die Hilfen nach §§32 bis 35 SGB VIII erfasst die amtliche Statistik auch An-
gaben darüber, ob und gegebenenfalls welche anderen Hilfen ihnen vorangegangen
sind, auf welche Weise sie beendet werden und welche anderen Hilfen gegebenen-
falls folgen. Diese Angaben geben einen Eindruck vom Gesamtbedarf an Hilfen
zur Erziehung bei ihren Empfänger/-inne/-n und näherungsweise Aufschluss über
die Häufigkeit von Wechseln zwischen verschiedenen Hilfearten. Damit geben sie
im Ansatz auch Antwort auf die Frage, ob die Verkürzung der Hilfedauern, die für
die hier betrachteten Hilfen zumindest beim Vergleich der 1995 beendeten Hilfen
mit den 1998 beendeten zu konstatieren ist, möglicherweise damit zusammen-
hängt, dass Hilfeverläufe inzwischen flexibler gestaltet werden.

3.4.6.5.1 Den Hilfen nach §§ 32 bis 35 SGB VIII vorangegangene Hilfen

Den Angaben, die der amtlichen Statistik über die Hilfen zu entnehmen sind, die
den Hilfen nach §§ 32 bis 35 SGB VIII vorangingen, müssen einige Erläuterun-
gen vorangestellt werden, damit sie nicht fehlinterpretiert werden. Die relative
Häufigkeit, mit der in der Statistik die „Allgemeine Beratung in Fragen der Erzie-
hung“ als die einer bestimmten Hilfe vorangegangene oder noch folgende Maß-
nahme erscheint, kann ihren Grund darin haben, dass Jugendämter hierbei auch
beratende Gespräche beim Allgemeinen Sozialen Dienst zur Vor- oder Nach-
bereitung einer gewährten Hilfe angegeben haben. Daher bleiben die Zahlen zu
dieser Art der vorangegangen Hilfe hier unkommentiert.

Ein weiteres Problem, das bei der Interpretation der Statistik-Daten über voran-
gegangene Hilfen zu bedenken ist, wurde bereits in der Einleitung zum Abschnitt
3.4.6 erörtert. Es besteht darin, dass nach einem Wechsel der örtlichen Zuständig-
keit das neu zuständige Jugendamt für Zwecke der Statistik eine laufende und ohne
Unterbrechung weiterhin gewährte Hilfe einerseits als „vorangegangene“ und an-
dererseits als „begonnene“ Hilfe angeben muss.Die Ergebnisse der Statistik über
Vollzeitpflege nach §33 SGB VIII, denen eine Vollzeitpflege nach §33 SGB VIII
vorangegangen ist, erklären sich vermutlich in den meisten Fällen dadurch, dass
bei Fortdauer des Pflegeverhältnisses ein anderes Jugendamt örtlich zuständig
wurde. Entsprechendes gilt auch für die Heimerziehung nach §34 SGB VIII.

Die Tabelle zeigt, dass der Anteil junger Menschen, dem ohne eine vorangegan-
gene andere Hilfe unmittelbar eine Hilfe in Tagesgruppen gewährt wurde, sich
zwischen 1992 und 1998 geringfügig von 36 auf 31 Prozent reduziert hat. Auf der
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anderen Seite hat sich der Anteil derjenigen, die vor der Betreuung in der Tages-
gruppe bereits eine andere Hilfe zur Erziehung bekommen haben, von 27 auf 34
Prozent erhöht. Bei etwa der Hälfte der vorangegangenen erzieherischen Hilfen
handelt es sich in allen drei Jahren um Beratungen nach §28 SGB VIII und um
Sozialpädagogische Familienhilfen.

Sieht man von den vorangegangenen Hilfen, die ebenfalls Vollzeitpflegen waren,
ab, weil – wie oben erläutert – es sich in etlichen Fällen nur um einen Wechsel
des zuständigen Jugendamtes handelt, beträgt der Anteil junger Menschen in
Vollzeitpflege, denen vorher eine andere erzieherische Hilfe gewährt wurde, 19,
22 beziehungsweise 21 Prozent der in den drei betrachteten Jahren begonnenen
Hilfen. Diese jungen Menschen wurden vor der Vollzeitpflege überwiegend ent-
weder im Heim oder zunehmend durch Sozialpädagogische Familienhilfe betreut.

In deutlich steigendem Maße geht einer familiären Vollzeitpflege eine vorläufige
Schutzmaßnahme voraus. Galt dies 1992 erst für vier Prozent der nach § 33 ge-
währten Hilfen, so waren es 1998 bereits zwölf Prozent.
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Den in den Jahren 1992, 1995 und 1998 begonnenen Hilfen nach §34 SGB VIII
sind in 37, 45 beziehungsweise 46 Prozent der Fälle (andere) erzieherische Hilfen
vorausgegangen, bei denen es sich aber wiederum zu einem erheblichen Teil eben
um Hilfen nach §34 handelte. Ohne diese auf Einrichtungswechsel, Wechsel der
örtlichen Zuständigkeit oder auf Unterbrechung einer Hilfe beruhenden voran-
gegangenen Hilfen in derselben Hilfeart sind den begonnenen Hilfen nach § 34
SGB VIII nur in 27, 29 beziehungsweise 32 Prozent der Fälle eine andere erziehe-
rische Hilfe vorausgegangen, wobei hier die Beratungen nach §28 SGB VIII, die
Sozialpädagogischen Familienhilfen, die Betreuungen in Tagesgruppen und die
Vollzeitpflegen eine etwa gleich starke Rolle spielen.

Sechs Prozent der 1992 begonnenen Hilfen nach § 34 SGB VIII sind vorläufige
Schutzmaßnahmen vorausgegangen, 1998 waren es elf Prozent.
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Über die Jahre hinweg ist in der Hälfte der Fälle, in denen eine Hilfe nach § 35
SGB VIII gewährt wurde, eine andere Hilfe zur Erziehung vorausgegangen. Ganz
überwiegend und seit 1995 noch verstärkt handelt es sich dabei um eine Hilfe
nach § 34 SGB VIII. Bei allen anderen vorangegangenen erzieherischen Hilfen
geht es um solch geringe absolute Fallzahlen, dass sich aus den prozentualen
Veränderungen über die Jahre keine Trendaussagen ableiten lassen. Auffallend ist
auch bei den Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuungen die Steigerung
von null auf zwölf Prozent, denen vorläufige Schutzmaßnahmen vorausgegangen
sind.

Die steigende Zahl der vorläufigen Schutzmaßnahmen, die den Hilfen nach §§33,
34 und 35 SGB VIII vorangingen, deutet darauf hin, dass Jugendämter stationäre
Hilfen zunehmend unter massivem Handlungsdruck beziehungsweise auf aus-
drücklichen Wunsch der jungen Menschen selbst gewähren. Bei den vorläufigen
Schutzmaßnahmen handelte es sich 1995 mit zehn Ausnahmen, 1998 ausschließ-
lich, um Inobhutnahmen, die zu etwa einem Drittel von den jungen Menschen,
insbesondere von älteren Mädchen erbeten wurden (Näheres hierzu im Abschnitt
3.4.7). Außerdem zeigt sich eine nicht sehr starke, aber doch deutliche Zunahme
des Anteils der Hilfen nach §§32 und 34 SGB VIII, denen eine ambulante Hilfe
vorangegangen ist. Dies deutet auf das zunehmende Bemühen der Jugendämter
hin, auf signalisierte Probleme von jungen Menschen und Familien zunächst mit
möglichst wenig eingreifenden Hilfen zu reagieren, in deren Verlauf der tatsäch-
liche Hilfebedarf allerdings häufig erst deutlich wird.

3.4.6.5.2 Art der Beendigung der Hilfen nach §§ 32 bis 35 SGB VIII

Die folgenden vier Tabellen geben Auskunft darüber, auf welche Weise oder
wodurch die Hilfen zur Erziehung nach den §§32 bis 35 beendet wurden. Dabei
werden die Beendigungen durch Abgabe an ein anderes Jugendamt zwar aus-
gewiesen, aber die nachfolgenden Prozentanteile der anderen Beendigungsarten
beziehen sich nur auf die Gesamtheit dieser tatsächlichen Beendigungen.

Wie den Tabellen zu entnehmen ist, ist bei den Antwortvorgaben zur Art der Be-
endigung einer Hilfe eine „vorzeitige Beendigung“ nur „auf Veranlassung des
Sorgeberechtigten bzw. Volljährigen“ vorgesehen. Wenn ein Jugendlicher oder
eine Jugendliche die Hilfe vorzeitig beendet, indem er oder sie mit unbekanntem
Ziel „entweicht“, wie es in den Erläuterungen zum entsprechenden Erhebungs-
bogen heißt, ist dies – neben einer Reihe anderer Fallkonstellationen – eine
„sonstige Beendigung“. Geht er oder sie aus eigenem Antrieb zu den Eltern oder
an einen anderen bekannten Aufenthaltsort, so gilt dies offensichtlich als „vor-
zeitige Beendigung auf Veranlassung des Sorgeberechtigten“, auch wenn diese,
was nicht selten der Fall sein dürfte, die Beendigung nur resigniert zur Kenntnis
nehmen. Die im Interesse an einer verbesserten Subjektstellung der jungen Men-
schen fachlich interessante Frage, in welchem Ausmaß Hilfen zur Erziehung von
ihnen selbst abgebrochen werden, muss also unbeantwortet bleiben.
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Beendet wurden die Hilfen in Tagesgruppen über die Jahre hinweg nahezu gleich-
bleibend zu etwa 42 Prozent durch „Abschluss“, also durch „Erreichung des Er-
ziehungszieles“, zu etwa 21 Prozent durch Abbruch und zu ungefähr 22 Prozent
durch Überleitung in eine andere Hilfe. Nur bei den „sonstigen Beendigungen“,
zu denen neben einer „Behandlung in der Psychiatrie, Strafverfolgung u. ä.“ auch
die „Beendigung der Maßnahme ohne Erreichung des Erziehungszieles“ und, wie
gesagt, auch das Entweichen an unbekannten Aufenthaltsort gehört, ist ein leich-
ter Anstieg von 12 auf 16 Prozent zu verzeichnen.

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass die insgesamt in den Jahren 1995 und 1998
„beendeten“ Vollzeitpflegen zu hohen Anteilen, nämlich von 22 beziehungsweise
21 Prozent, lediglich Abgaben an ein anderes Jugendamt waren. 1992 machten
die Abgaben nur sieben Prozent der insgesamt „beendeten“ Hilfen nach § 33 aus.

Wenn man nur die tatsächlichen Beendigungen in den Blick nimmt, ist festzustel-
len, dass die Hilfen nach § 33 SGB VIII im Laufe des Jahrzehnts zu kontinuierlich
steigenden Anteilen von 36 bis 45 Prozent durch Abschluss beendet wurden.
Abbrüche, sonstige Beendigungen und Überleitungen in Adoptionspflege haben
dagegen etwas abgenommen. Die Überleitungen in andere Hilfearten zeigen einen
diskontinuierlichen Verlauf.

Bei den Hilfen nach §34 SGB VIII waren es 1995 zehn Prozent und 1998 acht
Prozent, die durch Abgabe an ein anderes Jugendamt „beendet“ wurden. Von den
tatsächlich beendeten Hilfen waren 1995 und 1998 36 Prozent abgeschlossen,
also fünf Prozentpunkte mehr als 1992. Die vorzeitigen Beendigungen auf Ver-
anlassung der Sorgeberechtigten oder Volljährigen verringerten sich von 34 auf
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28 Prozent; die Anteile der sonstigen Beendigungen und der Überleitungen in
eine andere Hilfe blieben nahezu konstant.

Wenn sich damit auch das Verhältnis zwischen beendeten Hilfen nach § 34, die
ihr Erziehungsziel – jedenfalls in der Wahrnehmung der Jugendhilfeträger –
erreicht haben, und solchen, die vermutlich kein befriedigendes Ende fanden, im
Laufe des Jahrzehnts ein wenig zugunsten der erfolgreichen Hilfen verschoben
hat, so fällt deren Anteil an allen Beendigungen mit 36 Prozent doch unerwartet
niedrig aus.196 Anlass zum Nachdenken über die Zusammenarbeit mit den Hilfe-
berechtigten sowohl bei der Planung der Hilfen, der Überprüfung und Anpassung
dieser Planung (§ 36) als auch bei der Zusammenarbeit mit Eltern während der
Durchführung der Hilfen (§37) müssen auch die hohen Anteile der Abbrüche
„auf Veranlassung des Sorgeberechtigten beziehungsweise des jungen Volljäh-
rigen“ geben. Es dürfte nicht uninteressant sein, künftig gerade diese bisher kaum
thematisierten Befunde aus der amtlichen Statistik regelmäßiger in den Blick zu
nehmen, um Hinweise darauf zu erhalten, ob insbesondere die Bemühungen der
Träger um Qualitätsentwicklung sowohl bei der Hilfeplanung als auch bei der
Durchführung von Hilfen (siehe Kapitel 3.5.5) in der Art der Beendigung von
Hilfen ihren Niederschlag finden. Wünschenswert wäre es auch zu prüfen, ob die
Kategorien der amtlichen Statistik hier differenzierter gestaltet werden können.

Bei den beendeten Hilfen nach § 35 haben sich die Anteile der Abschlüsse und
der Überleitungen in eine andere Hilfe zwischen 1992 und 1998 kaum verändert.
Die vorzeitigen Beendigungen auf Veranlassung der Sorgeberechtigten oder Voll-
jährigen sind von 13 auf 19 Prozent gestiegen, die sonstigen Beendigungen sind
von 37 auf 32 Prozent gesunken.

3.4.6.5.3 Überleitung in eine andere Hilfeart

Im vorangegangenen Abschnitt wurde darauf hingewiesen, dass der Anteil von
Hilfen nach §§ 32 bis 35, die wegen „Erreichen des Erziehungszieles“ beendet
werden, relativ gering ist. Zu bedenken ist hierbei allerdings, dass aber auch der
Wechsel aus einer teilstationären oder stationären Hilfeart in eine weniger inten-
sive Hilfe als Erfolg zu werten ist. Denn ein solcher Wechsel bedeutet doch, dass
man dem jungen Menschen selbst und seiner Familie inzwischen mehr Selbst-
ständigkeit und Kompetenz zur Alltagsbewältigung zutraut. Gleichzeitig gilt für
die Betreuungen in Tagesgruppen, dass ihre Gewährung in einigen Fällen gerade-
zu darauf zielt, Eltern und/oder Kinder für eine zeitweise stationäre Hilfe zu
gewinnen und sie hierauf vorzubereiten. In diesem Abschnitt werden nun die
Überleitungen in eine andere Hilfe, die im vorangegangen Abschnitt summarisch
schon genannt wurden, differenzierter betrachtet.
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Bei den Betreuungen in Tagesgruppen nachfolgenden Hilfen zeigen sich im Zeit-
verlauf geringere Veränderungen als bei den ihnen vorangegangenen Hilfen.
18, 19 beziehungsweise 21 Prozent der jungen Menschen, deren Betreuungen in
Tagesgruppen in den herangezogenen Jahren beendet wurden, erhielten eine
andere erzieherische Hilfe, und zwar mit 13 beziehungsweise 14 Prozent ganz
überwiegend eine Hilfe im Heim oder einer sonstigen betreuten Wohnform. Die
übrigen Hilfearten spielen nach Betreuungen in Tagesgruppen nur eine marginale
Rolle.

Wenn Vollzeitpflegen beendet werden, folgen inzwischen zehn und 13 Prozent
der Fälle andere erzieherische Hilfen, wobei es sich wiederum mit neun, acht be-
ziehungsweise zehn Prozent weit überwiegend um eine Hilfe im Heim oder einer
sonstigen betreuten Wohnform handelt.
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Junge Menschen, die aus Heimerziehung entlassen werden beziehungsweise sich
aus ihr verabschieden, erhalten danach nur zu sieben bis acht Prozent eine andere
erzieherische Hilfe, am ehesten Betreuungen in einer Tagesgruppe oder in Voll-
zeitpflege. Eine Veränderung im Zeitablauf zeichnet sich auch hier kaum ab.

Etwa zehn Prozent der Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuungen folgen
andere Hilfen zur Erziehung, wobei die Tendenz leicht steigend ist. Zum größten
Teil handelt es sich dabei um Hilfen nach §34 SGB VIII; in drei Prozent der Fälle
aber auch um einen Erziehungsbeistand beziehungsweise Betreuungshelfer.

Festzuhalten bleibt, dass Wechsel von teilstationären und stationären Hilfen in
ambulante selten erfolgten und 1998 kaum häufiger vorkamen als 1992.
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3.4.6.6 Zusammenfassung der Entwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung

Das folgende Schaubild zeigt noch einmal im Überblick, wie viele Hilfen zur
Erziehung welcher Art je tausend an den Jahresenden 1992, 1995 und 1998 in
Baden-Württemberg lebenden jungen Menschen gewährt worden waren. Es
veranschaulicht damit auch die quantitative Bedeutung der einzelnen Hilfearten
im Gesamtkanon der Hilfen zur Erziehung und deren jeweilige Entwicklung im
Zeitablauf.

Auch die folgenden Tabellen fassen noch einmal die Entwicklung der Fallzahlen
in den einzelnen erzieherischen Hilfen zusammen und sollen insbesondere zeigen,
welche Veränderungen im Verhältnis von ambulanten und stationären Hilfen ein-
getreten sind.
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Die Übersicht macht deutlich, dass die Gewährung ambulanter Hilfen im Laufe
des Jahrzehnts stark zunahm, während es in der Heimerziehung nur noch ganz
geringfügige Zuwächse gab und immer weniger Kinder in Vollzeitpflege unter-
gebracht wurden. Der Zuwachs bei den ambulanten Hilfen resultiert vor allem aus
dem deutlichen Ausbau der Hilfen in Sozialer Gruppenarbeit und in Sozial-
pädagogischer Familienhilfe. Aber auch die Betreuungen in Tagesgruppen nah-
men kontinuierlich zu.

Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass sich das Verhältnis zwischen ambulan-
ten und stationären Hilfen bei den neu gewährten Hilfen im Laufe des Jahrzehnts
deutlich verschoben hat, wie die nachfolgende Tabelle zeigt.
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Wenn man, wie es in der ersten und dritten Zeile dieser Tabelle der Fall ist, zu
den ambulanten beziehungsweise nicht-stationären Hilfen auch die Beratungen
nach § 28 SGB VIII hinzuzählt, machten bereits 1992 die ambulanten Hilfen
84 Prozent beziehungsweise die nicht-stationären Hilfen einschließlich der
Betreuungen in Tagesgruppen 87 Prozent aller begonnenen Hilfen zur Erziehung
aus. Diese hohen Anteile konnten bis 1998 nur noch geringfügig auf 88 be-
ziehungsweise 91 Prozent gesteigert werden. Eine solche Betrachtungsweise wird
jedoch zum einen nicht der Tatsache gerecht, dass die Beratungen nach §28 SGB
VIII funktional und damit auch nach Intensität und Dauer kaum mit den anderen
Hilfen zur Erziehung vergleichbar sind, zum anderen verdeckt sie die Dynamik
der Entwicklung bei den anderen Hilfearten. Denn eben weil die Erziehungs-
beratung eine sehr verbreitete Hilfe zur Erziehung ist, die im Hinblick auf die
Notwendigkeit einer weiteren Hilfe jedoch häufig auch sondierende Funktion hat,
liegen ihre Fallzahlen um ein Vielfaches über den anderen Hilfearten und
dominieren damit jede Summenbildung und jede Berechnung des Anteils der
ambulanten an der Gesamtheit der Hilfen zur Erziehung.

Wesentlich aussagekräftiger für die hier anstehende Frage nach dem Verhältnis
von ambulanten zu stationären Hilfen sind die zweite und vierte Zeile der obigen
Tabelle. Sie zeigen, dass sich der Anteil der begonnenen ambulanten Hilfen nach
§§ 29 bis 31 an allen begonnen Hilfen zur Erziehung nach §§ 29 bis 34 zwischen
1992 und 1998 von 30 auf 42 Prozent erhöht hat. (Die Hilfen nach §35 SGB VIII
müssen hier außer Betracht bleiben, weil zu ihnen konkret sehr unterschiedliche,
sowohl ambulante als auch über Tag und Nacht gewährte Hilfen gehören. Da die
Zahl der nach §35 gewährten Hilfen im Vergleich mit den anderen Hilfearten
aber immer noch eine marginale Rolle spielt, mindert ihre Vernachlässigung das
sich abzeichnende Bild der Verlagerung innerhalb des Spektrums der erziehe-
rischen Hilfen auf die ambulanten nicht.) Wenn man die begonnenen nicht-
stationären Hilfen insgesamt, also einschließlich der Betreuungen in Tages-
gruppen, in den Blick nimmt, ergibt sich eine Erhöhung des Anteils dieser Hilfen
an allen begonnenen erzieherischen Hilfen von 42 Prozent 1992 auf 57 Prozent
1998. 1998 wurden also bereits deutlich mehr nicht-stationäre als stationäre
Hilfen zur Erziehung gewährt. An dieser Stelle muss auch noch einmal auf das
eingangs dieses Abschnittes zu den Hilfen zur Erziehung erläuterte Problem hin-
gewiesen werden, dass gerade bei den begonnenen Hilfen außerhalb des Eltern-
hauses, insbesondere bei den begonnenen Hilfen nach §33 SGB VIII viele mit-
gezählt werden, die nur deshalb „beginnen“, weil ein Wechsel in der örtlichen
Zuständigkeit erfolgt ist. Wenn man die Zahl der begonnenen Hilfen um die Zahl
dieser „Scheinbeginne“ bereinigen könnte, ließe sich bei ihnen eine noch deut-
lichere Veränderung des Verhältnisses zwischen ambulanten und stationären
Hilfen zugunsten der ambulanten konstatieren.

Die nachfolgenden Tabellen geben einen Überblick über die Entwicklung der
Zahl der bestehenden Hilfen.
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Auch bei den an den Jahresenden bestehenden Hilfen zeigt sich, dass die am-
bulanten Hilfen beträchtliche Zuwachsraten hatten, während der Bestand an
stationären Hilfen 1995 unter dem von 1992 lag und zum Jahresende 1998 nur
geringfügig gestiegen ist. Dies brachte die in der folgenden Tabelle erfassten
Verschiebungen im Verhältnis zwischen bestehenden ambulanten und stationären
Hilfen mit sich.

Hier zeigt sich, dass bestehende Hilfen zur Erziehung zwar immer noch ganz
überwiegend stationäre sind, weil diese in der Regel sehr viel länger als ambu-
lante andauern, dass sich aber im Laufe des Jahrzehnts das Verhältnis von
stationären zu ambulanten doch deutlich zugunsten der letzteren verschoben hat.
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Während am Jahresende 1992 die bestehenden Hilfen nach §§29 bis 31 erst
14 Prozent der Hilfen nach §§29 bis 34 ausmachten, waren es am Jahresende
1998 bereits 21 Prozent. Wenn man auch die Betreuungen in Tagesgruppen
heranzieht, ergibt sich bei den bestehenden Hilfen eine Veränderung des Anteils
der nichtstationären an allen Hilfen nach §§ 29 bis 34 SGB VIII von 27 auf 37
Prozent.

In der nachfolgenden Abbildung sind noch einmal die Veränderungen im An-
gebot beziehungsweise in der Inanspruchnahme der verschiedenen Hilfearten, die
in den betrachteten Zeiträumen stattgefunden haben, dargestellt:

Der Ausbau an ambulanten und teilstationären Hilfen zur Erziehung wird also
durch die Zahlen der amtlichen Statistik deutlich belegt. Dass dieser Ausbau den
Bedarf an stationärer Hilfe nicht reduziert, aber doch zumindest in Grenzen hält,
wird ebenso deutlich.197

3.4.6.7 Hilfen zur Erziehung in kreistypisierter Betrachtung

Bei der Gewährung von Hilfen zur Erziehung bestehen deutliche Unterschiede
zwischen den in Kapitel 2 erläuterten Raumtypen. Diese Unterschiede werden
nun noch dargestellt und erläutert.
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Die Inanspruchnahme von Erziehungsberatung ist in den Stadtkreisen deutlich
höher als in den Landkreisen, was zu einem erheblichen Teil darauf zurückzu-
führen sein dürfte, dass die Erziehungsberatungsstellen in den Stadtkreisen auch
von Ratsuchenden aus den umliegenden Landkreisen in Anspruch genommen
werden. Allerdings hat gerade in den letzten Jahren eine leichte Angleichung
stattgefunden. Während die Inanspruchnahme von Erziehungsberatung mit 22,67
je tausend junger Menschen 1995 in den Stadtkreisen noch um 88 Prozent über
dem Landesdurchschnitt von 12,06 lag, überstieg sie den Landesdurchschnitt
1998 nur noch um 76 Prozent. Diese Angleichung beruht hauptsächlich darauf,
dass die Erziehungsberatung in den verdichteten Landkreisen deutlich gestiegen
ist, während die teilweise und die schwach verdichteten Kreise zwischen 1995
und 1998 nur die landesdurchschnittliche Zuwachsrate von acht Prozent hatten.
Insbesondere die schwach verdichteten Kreise erreichen mit ihren relativen Fall-
zahlen in der Erziehungsberatung nach wie vor nur 82 Prozent des Landesdurch-
schnittes (S. Tabelle 119). Nach Andreas Hundsalz, dem Vorsitzenden der Lan-
desarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung, ist „die große Bandbreite der auf
den jeweiligen Kreis bezogenen Inanspruchnahme ... nicht ausschließlich durch
eine entsprechende unterschiedliche Problembelastung der jeweiligen Bevölke-
rung zu erklären.“ Vielmehr weist „die geringe Inanspruchnahme auf dem Lande
... auf ein zu niedriges Angebot an Erziehungsberatung hin.“198

Es folgt ein Blick auf die Situation bei der Sozialen Gruppenarbeit:

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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Die Gewährung von Hilfen nach §29 SGB VIII differiert noch stärker zwischen
Stadt- und Landkreisen als die Inanspruchnahme von Erziehungsberatung. Auch
hier ist allerdings eine Angleichung erkennbar. Während 1995 die Inanspruch-
nahme von Sozialer Gruppenarbeit je tausend jungen Menschen in den Stadt-
kreisen noch um das Anderthalbfache über dem Landesdurchschnitt lag, lag sie
1998 „nur“ noch um 115 Prozent darüber. Auch hier beruht die Verschiebung
hauptsächlich auf dem Zuwachs in den verdichteten Landkreisen, die Ende 1998
mit 0,64 je tausend jungen Menschen deutlich mehr solcher Hilfen gewährten, als
es im Landesdurchschnitt der Fall war, während sie im Jahr 1995 den Landes-
durchschnitt nur knapp erreichten. Die Gewährung von Sozialer Gruppenarbeit in
den schwach verdichteten Kreisen liegt mit 0,26 je tausend jungen Menschen am
Jahresende 1998 bei 55 Prozent des Landesdurchschnittes, wobei die Steigerung
zwischen 1995 und 1998 in den schwach verdichteten Landkreisen mit relativ
hoher Arbeitslosen-Quote deutlich über der im Landesdurchschnitt lag.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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Die Unterschiedlichkeit der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung zwischen
den verschiedenen Kreistypen zeigt bei Betrachtung der Hilfen nach § 30 SGB
VIII ganz ähnliche Konturen wie bei den beiden zuvor betrachteten Hilfen. Der
Vorsprung der Stadtkreise oder – je nach Deutungsperspektive: deren höhere
Belastung mit der Notwendigkeit, solche Hilfen zu gewähren – sank zwischen
1995 und 1998 vom knapp Dreieinhalbfachen auf 188 Prozent des Landesdurch-
schnittes. Hier trugen nun aber alle anderen Kreistypen zur Verschiebung bei; am
stärksten aber wiederum die verdichteten Landkreise.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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Die Sozialpädagogischen Familienhilfen sind die einzige Form von Hilfen zur Er-
ziehung, die in den Stadtkreisen relativ zur Zahl der in ihnen lebenden jungen
Menschen zu allen betrachteten Zeitpunkten seltener gewährt werden als im Lan-
desdurchschnitt, wobei allerdings in den Stadtkreisen zur Mitte des Jahrzehnts die
relative Inanspruchnahme dieser Hilfen die größte Zunahme verzeichnete. Im
Verhältnis zur Zahl der 0- bis 21-Jährigen wird Sozialpädagogische Familienhilfe
in den verdichteten Landkreisen noch seltener durchgeführt als in den Stadt-
kreisen. Diese Hilfeart ist eine Domäne der teilweise und der schwach verdich-
teten Landkreise, wobei insbesondere die schwach verdichteten Kreise mit relativ
hoher Arbeitslosenquote kontinuierliche Zuwächse hatten und bei der Gewährung
dieser Hilfe seit 1995 deutlich über dem Landesdurchschnitt liegen.

Wiederum völlig anders sieht die Situation bei den teilstationären Hilfen nach
§32 SGB VIII aus. Die Hilfegewährungen in den Stadtkreisen betragen – mit stei-
gender Tendenz – ungefähr das Doppelte der im Landesdurchschnitt je tausend
jungen Menschen gewährten Hilfen. An nächster Stelle stehen jedoch bereits die
schwach verdichteten Landkreise mit relativ hoher Arbeitslosenquote. In diesen
Kreisen werden relativ zur Zahl der jungen Menschen etwas mehr Hilfen nach
§32 gewährt als in den teilweise verdichteten Kreisen und – was auch schon für
die Hilfen nach § 31 galt – deutlich mehr als in den verdichteten Kreisen.

In der „Untersuchung der unterschiedlichen Inanspruchnahme von vollstationärer
Heimerziehung“, die im Landesjugendamt Württemberg-Hohenzollern durch-
geführt wurde, sind nach eingehender Prüfung der möglichen Relevanz verschie-
dener quantitativ erfassbarer Variablen, für die ein Zusammenhang mit dem
unterschiedlichen Bedarf an Hilfen zur Erziehung denkbar wäre, die Arbeitslosen-
quoten der Kreise – neben der Sozialhilfeabhängigkeit der Minderjährigen und
dem zur Verfügung stehenden Wohnraum – als nur einer von drei Faktoren in den
sogenannten Sozialbelastungsindex eingegangen, der – jedenfalls 1994 im würt-
tembergischen Landesteil – in beträchtlicher Höhe mit den Fremdunterbringungs-
quoten der Kreise korrelierte199. Es ist auffallend, dass selbst die Bedeutung dieses
einen Faktors der sozialstrukturellen Belastung der Kreise sich für die hier be-
trachteten Zeiträume und für ganz Baden-Württemberg tendenziell bestätigt,
wenn man die Inanspruchnahme der etablierteren und entsprechend insgesamt
häufiger gewährten nicht-stationären Hilfen betrachtet. Es wurde in Kapitel 2
darauf hingewiesen, dass die Arbeitslosenquoten der schwach verdichteten Land-
kreise mit relativ hoher Arbeitslosenquote zwar unter denen der Stadtkreise, aber
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über denen aller verdichteten Landkreise und über denen fast aller teilweise
verdichteten Landkreise liegen. Es dürfte kaum Zufall sein, dass auch die relative
Inanspruchnahme von Hilfen nach §31 in den schwach verdichteten Kreisen mit
relativ hoher Arbeitslosenquote höher ist als in den verdichteten Landkreisen und
die relative Inanspruchnahme von Hilfen nach § 32 in diesem Kreistyp die relative
Inanspruchnahme dieser Hilfen in allen anderen Landkreistypen übersteigt.

Bemerkenswert ist auch die Verteilung der Hilfen nach § 33 SGB VIII über die
Kreistypen. Hier liegen die Stadtkreise zwar nicht wie bei den Hilfen nach § 31
unter dem Landesdurchschnitt, aber doch mit deutlich geringerem Abstand
darüber als bei den anderen Hilfen zur Erziehung. Auffallend ist hier insbeson-
dere, wie relativ wenig Hilfen in Vollzeitpflege in den verdichteten Landkreisen
gewährt werden und dass durchgängig die Unterbringungsquoten in Vollzeit-
pflege mit der abnehmenden Dichte der Landkreistypen zunehmen. Auch dies
entspricht den Ergebnissen der Untersuchung der unterschiedlichen Inanspruch-
nahme von vollstationärer Heimerziehung. Sie hat unter anderem zu dem Befund
geführt, dass höhere Verdichtung in starkem Maße mit höherer Erwerbsquote von
Frauen und mit höherer Kaufkraft der Bevölkerung einhergeht und dass es des-
wegen in den stärker verdichteten Kreisen vermutlich schwieriger ist, Familien
als Vollzeitpflegefamilien zu gewinnen. Dies dürfte in ursächlichem Zusammen-
hang damit stehen, dass der Anteil der Hilfen nach § 33 an den Fremdunter-
bringungen tendenziell um so niedriger ist, je höher die Bevölkerungsdichte der
Kreise ist.200 Gleichzeitig zeigt sich, wenn man die schwach verdichteten Kreise
wieder in ihrer Binnendifferenzierung betrachtet, dass in denjenigen mit relativ
hoher Arbeitslosenquote zu allen drei Zeitpunkten mehr Hilfen nach § 33 SGB
VIII durchgeführt werden als in denjenigen mit relativ niedriger Arbeitslosenquote.
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Bei den Hilfen nach §34 SGB VIII ist der Abstand zwischen den Stadt- und den
Landkreisen wieder gravierend. Die relativen Fallzahlen betragen in den Stadt-
kreisen mehr als das Doppelte des Landesdurchschnitts. Die verdichteten und teil-
weise verdichteten Landkreise liegen etwa im Landesdurchschnitt, die schwach
verdichteten Kreise deutlich darunter. Aber auch hier fällt innerhalb der Gruppe
der schwach verdichteten Kreise auf, dass in denjenigen mit höherer Arbeits-
losenquote durchgängig mehr Hilfen in Heimen und sonstigen betreuten Wohn-
formen gewährt werden (müssen) als in denjenigen mit niedrigerer Arbeitslosen-
quote.

Interessant ist schließlich noch der Blick auf die Fremdunterbringungsquoten
insgesamt, also auf die Summe der Hilfen nach §§33 und 34 SGB VIII.

Entwicklung einzelner Leistungsbereiche
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Bei den Fremdunterbringungen insgesamt liegen die Stadtkreise deutlich über
dem Landesdurchschnitt, aber nicht so stark wie bei den Hilfen nach § 34 SGB
VIII. Die Unterbringungsquoten der verschiedenen Landkreistypen liegen nicht
weit auseinander; aber sowohl die verdichteten Landkreise als auch die schwach
verdichteten mit relativ niedriger Arbeitslosenquoten haben durchgängig nie-
drigere Fremdunterbringungsquoten als die schwach verdichteten Landkreise mit
relativ hoher Arbeitslosenquote.

3.4.7 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen, die §42 SGB VIII in Verbin-
dung mit § 87 SGB VIII regelt, ist im Unterschied zu den bisher betrachteten Auf-
gabenbereichen von Jugendhilfe keine „Leistung“ im Sinne des Gesetzes, also
keine Dienstleistung, sondern sie gehört zu den „anderen“, eher hoheitlichen
Aufgaben der Jugendhilfe. Danach sind Jugendämter verpflichtet, Jungen und
Mädchen in Obhut zu nehmen, wenn sie hierum bitten oder wenn eine dringende
Gefahr für ihr Wohl dies erfordert. Inobhutnahme bedeutet, dass das Kind oder
die/der Jugendliche bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in einer
sonstigen betreuten Wohnform untergebracht werden muss.Während der Inob-
hutnahme hat das Jugendamt den jungen Menschen „... in seiner gegenwärtigen
Lage zu beraten und Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen“
(§ 42 Abs. 1 Satz 4 SGB VIII). Die Personensorgeberechtigten müssen über die
Inobhutnahme unverzüglich informiert werden. Falls sie der Inobhutnahme
widersprechen, muss ebenso unverzüglich entweder das Kind beziehungsweise
der Jugendliche den Sorgeberechtigten übergeben werden, oder es muss eine Ent-
scheidung des Vormundschaftsgerichtes herbeigeführt werden.

Nach § 43 SGB VIII ist das Jugendamt befugt, einen jungen Menschen aus einer
Einrichtung heraus- oder von einer Person wegzunehmen, in oder bei der er sich mit
Zustimmung der Sorgeberechtigten aufhält, falls anzunehmen ist, dass die Voraus-
setzungen des §1666 BGB vorliegen und „Gefahr im Verzug“ droht. Wenn die
Sorgeberechtigten einer solchen Herausnahme nicht zustimmen, liegt es nicht mehr
im Ermessen des Jugendamtes, ihrem Willen zu folgen oder eine Entscheidung des
Vormundschaftsgerichtes herbeizuführen; vielmehr müssen sie dies jetzt tun.

Die amtliche Statistik erhebt seit 1995 die vorläufigen Schutzmaßnahmen, die auf
der Grundlage von §§ 42 und 43 SGB VIII durchgeführt werden. Herausnahmen
nach § 43 wurden für 1995 zehn, für 1998 gar keine gemeldet. Die folgenden
Tabellen beziehen sich nur auf die Inobhutnahmen nach §42 SGB VIII.
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Die Tabelle weist aus, dass sich die Zahl der Inobhutnahmen zwischen 1995 und
1998 um 64 Prozent erhöht hat. Die auf Wunsch der jungen Menschen erfolgen-
den Inobhutnahmen betrugen in beiden Jahren ein knappes Drittel der Fälle.

Die Zahl der in Obhut genommenen Mädchen liegt deutlich über der der in Obhut
genommenen Jungen. Insbesondere die auf eigenen Wunsch erfolgenden Inobhut-
nahmen werden zu nahezu Dreivierteln von Mädchen erbeten. Die unterschied-
lichen Grundlagen von Inobhutnahmen bei Jungen und Mädchen werden durch
die nächsten beiden Tabellen genauer erfasst.

Während sowohl 1995 als auch 1998 von den in Obhut genommenen Jungen nur etwa
20 Prozent sich selbst mit einer entsprechenden Bitte ans Jugendamt wandten, waren
es bei den Mädchen in beiden Jahren rund 40 Prozent. Bei beiden Geschlechtern liegt
die Zahl der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen, die zwölf Jahre und älter
sind, deutlich über der Zahl der in Obhut genommen jüngeren Kinder.

Die folgende Tabelle weist aus, zu welchen Anteilen welche Gruppen in Obhut
genommener junger Menschen zu den Sorgeberechtigten zurückkehren oder
durch die Jugendhilfe weiterbetreut werden.
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Die Tabelle zeigt, dass 45 Prozent der 1998 durchgeführten Inobhutnahmen damit
endeten, dass die jungen Menschen zu den Sorgeberechtigten zurückkehrten. An-
ders als man erwarten könnte, enden die Inobhutnahmen von Jungen und
Mädchen, die sich von sich aus ans Jugendamt wenden, mit 52 beziehungsweise
56 Prozent noch zu deutlich höheren Anteilen auf diese Weise. Soweit die Inob-
hutnahme auf eigenen Wunsch der Kinder oder Jugendlichen gewährt wurde,
wurden bei den Jungen in 24 Prozent der Fälle und bei den Mädchen in 30 Pro-
zent der Fälle erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses eingeleitet.

Es ist nicht auszuschließen, dass bei denjenigen Kindern und Jugendlichen, die
auf eigenen Wunsch in Obhut genommen wurden, die Rückkehr ins Elternhaus in
einem erheblichen Teil der Fälle unfreiwillig erfolgt. Für den Personenkreis der
sogenannten Straßenkinder verweisen Studien des Deutschen Jugendinstituts und
des Instituts für Soziale Arbeit in Münster darauf, „... dass ein Großteil der
Straßenkinder und -jugendlichen (oft mehrfach) Erfahrungen mit der Inobhut-
nahme als Form der Krisenintervention gemacht haben, meist auf eigenen
Wunsch. Viele von ihnen mussten gegen ihren Willen wieder in ihre Familien
zurückkehren, was sie letztendlich ‚auf die Straße’ getrieben hat.“201 Die Auto-
rinnen folgern: „Die Jugendhilfe verspielte hier oft schon zu Beginn der Straßen-
karrieren allzu ‚leichtfertig’ das Vertrauen, das die Jugendlichen in sie setzten.“202

Die Rechtslage lässt dem Jugendamt bei der Inobhutnahme wenig Spielraum. Auf
Wunsch der Erziehungsberechtigten hat es ihnen das Kind unverzüglich zu über-
geben oder eine Entscheidung des Gerichts über die erforderlichen Maßnahmen
zum Wohl des Kindes oder des Jugendlichen herbeizuführen. Jedoch geht der
Verpflichtung zur Übergabe an die Erziehungsberechtigten die Verpflichtung, für
das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zu sorgen, das Kind oder den Jugend-
lichen in seiner gegenwärtigen Lage zu beraten und Möglichkeiten der Hilfe und
Unterstützung aufzuzeigen, vor (§ 42 Abs. 1 Satz 5 SGB VIII). Zwischen den
einander widerstreitenden Anforderungen hat das Jugendamt die Pflicht, eine dem
Wohl des Kindes oder Jugendlichen dienliche Vorgehensweise zu finden.

3.4.8 Exkurs: Kinder- und Jugendpsychiatrie

Das Aufgabengebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
besteht in der Erkennung, Behandlung und Rehabilitation bei psychischen und
psychosomatischen Erkrankungen sowie bei psychischen und sozialen Verhal-
tensauffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter.

Für die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist der präventive Aspekt besonders wich-
tig. Frühes Erkennen von Störungen, die mit einem erhöhten Risiko für spätere
psychische Erkrankungen einhergehen und rechtzeitige Interventionen helfen,
einer frühen Chronifizierung psychischer Erkrankungen vorzubeugen. Um diesem
Auftrag gerecht zu werden, müssen die Familien sowie der weitere soziale
Bezugsrahmen intensiv berücksichtigt und miteinbezogen werden. Neben der
Familie spielen gerade Bildungs- und Ausbildungsinstitutionen für die Entwick-
lung von Kindern eine immens wichtige Rolle. Daher müssen sie auch im Hin-
blick auf Auslösung und Behebung von Störungen miteinbezogen werden. Unter
diesen Gesichtspunkten war und ist vorrangiges Planungsziel, die stationäre kin-
der- und jugendpsychiatrische Versorgung zumindest soweit auszubauen, dass
Bezugspersonen in die Behandlung des Kindes miteinbezogen werden können.

Bei der Entstehung psychischer Störungen und Erkrankungen bei Kindern und
Jugendlichen spielen verschiedene Ursachen eine Rolle. Ebenso differenziert und
vielschichtig muss sich die Behandlung gestalten. Dabei muss auch berücksichtigt
werden, dass gesellschaftliche Änderungsprozesse neue Risikofaktoren hervor-
bringen und zu Schwerpunktverlagerungen führen. So ist bei den suchtmittel-
gebundenen Störungen im Jugend- und sogar bereits im Kindesalter eine deut-
liche Zunahme zu verzeichnen. Zwar kann und soll es nicht allein Aufgabe der
Kinder- und Jugendpsychiatrie sein, die Probleme, die Jugendliche mit Sucht-
mitteln haben, zu lösen – dafür stehen ambulante und teils auch stationäre Ein-
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richtungen zur Verfügung – aber dennoch kann in besonderen Fällen die fach-
medizinische Kompetenz der Kinder- und Jugendpsychiatrie gefragt sein, wenn
die Instrumente der Jugendhilfe nicht mehr ausreichen.

Nach dem Grundsatz „ambulant vor teilstationär und teilstationär vor stationär“
sind ambulante und teilstationäre Hilfsangebote zunächst vorrangig gegenüber
stationären Maßnahmen. Im ambulanten Bereich wird die Versorgung gewähr-
leistet durch niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater sowie zusätzlich
zugelassene Krankenhausärzte, die mit einer gut differenzierten Jugendhilfe
kooperieren. Zusätzlich werden mit Umsetzung des am 1. Januar 1999 in Kraft
getretenen Psychotherapeutengesetzes zukünftig Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten an der Versorgung teilnehmen.

Polizei, Justiz, Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychotherapie sind nicht
selten mit jungen Klienten befasst, deren Zuweisung zu einem Aufgabenbereich
angesichts des unklaren oder vielfältigen Bildes der Auffälligkeit Probleme auf-
wirft. Es besteht Einigkeit darüber, dass diese Fälle durch intensive Kooperation
der beteiligten Bereiche nach besten Möglichkeiten behandelt werden müssen.
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3.5 Strukturelle und konzeptionelle Entwicklungen in der Jugendhilfe

Zur Gesamtentwicklung der Jugendhilfe gehören neben den im vorangegangenen
Kapitel dargestellten Entwicklungen in den einzelnen Aufgabenbereichen auch
die konzeptionellen Bemühungen und strukturellen Entwicklungen, die die ein-
zelnen Aufgabenbereiche übergreifen und die darauf angelegt sind, diese Auf-
gabenbereiche in einen funktionalen Zusammenhang zu bringen, weitere Hilfe-
ressourcen zu erschließen, zur Gestaltung einer kinder- und familienfreundlichen
Umwelt beizutragen sowie die Qualität der Leistungen zu verbessern. Um diese
übergreifenden Entwicklungen geht es in diesem Kapitel.

3.5.1 Gemeinwesenorientierung

3.5.1.1 Zur Funktion von Gemeinwesenarbeit

Zu den wichtigsten Bemühungen der Jugendhilfe, den an sie gestellten hohen und
steigenden Anforderungen gerecht zu werden, gehört das Bemühen, vernetzt und ge-
meinwesenorientiert zu arbeiten. Mit gemeinwesenorientierter Arbeit will Jugendhilfe
ihre Erreichbarkeit verbessern, die in den Gemeinwesen vorhandenen Hilfe- und
Selbsthilferessourcen im Einzelfall erschließen sowie an der Gestaltung familien-,
kinder- und jugendgerechter Lebensräume, sozialer Infrastruktur und Mentalitäten
mitwirken. Diese drei möglichen, wenn auch keineswegs bereits durchgängig reali-
sierten Funktionen von Gemeinwesenorientierung seien im Folgenden kurz erläutert.

Jugendhilfe hat unter anderem den Anspruch, jungen Menschen bei der Bewäl-
tigung von Problemen und Belastungen, die ihre Entwicklung beeinträchtigen
können, möglichst frühzeitig zu unterstützen. Frühzeitige Hilfe kann die Hilfe-
bedürftigen nicht nur vor dem größeren Leid, das die Zuspitzung von Problemen
mit sich bringt, und vor den zusätzlichen Belastungen durch massiv eingreifende
Problemlösungen bewahren. Frühzeitige Hilfe soll außerdem den Hilfeerbringern
auch aufwendigere und kostspieligere Hilfen beziehungsweise Hilfeversuche
ersparen. Damit Jugendhilfe im Bedarfsfall möglichst frühzeitig helfen kann,
muss sie jedoch vor allem von den jungen Menschen und ihren Eltern als erreich-
bare, ansprechbare und kompetente, das heißt ihre Lebenssituation begreifende
Instanz wahrgenommen werden. Um als erreichbar, ansprechbar und kompetent
wahrgenommen zu werden, muss Jugendhilfe in der Lebenswelt der jungen
Menschen präsent sein, also an den Orten, an denen sie leben, interagieren, vor
Herausforderungen gestellt sind und ihre Umwelt vor Herausforderungen stellen.
Solche Orte sind die Wohnorte, die öffentlichen Räume, in denen junge Men-
schen sich treffen, insbesondere aber auch die Schulen.

Neben dem Bemühen um Präsenz und damit niederschwellige Zugänglichkeit ist
die Angewiesenheit der Jugendhilfe auf Kooperation ein weiteres wichtiges Motiv
von Gemeinwesenarbeit. Junge Menschen und Familien, die Hilfe brauchen,
stecken in der Regel in einem räumlich spezifischen Geflecht von formellen und in-
formellen sozialen Beziehungen, die entweder an der Verursachung der Probleme
beteiligt oder um ihre Lösung bemüht sind oder für die beides gleichzeitig zutrifft.
Jugendhilfe muss sich auf dieses Geflecht einlassen, muss die unterschiedlichen
Perspektiven der Beteiligten und deren unterschiedliche Handlungsweisen in ihren
Konsequenzen für die betroffenen jungen Menschen aufzeigen und muss möglichst
mit allen beteiligten Akteuren eine Lösung finden, die den Bedürfnissen und den
Möglichkeiten der Kinder und Jugendlichen, um die es geht, entspricht.

Jugendhilfe ist aber nicht nur in der sogenannten Einzelfallarbeit auf Kooperation
mit den Instanzen angewiesen, von denen die Lebenssituation junger Menschen
abhängt, also mit Schulen, Gemeinden, Nachbarschaften, Polizei, Gesundheits-
wesen, Vereinen und vielen mehr. Jugendhilfe steht auch vor der Notwendigkeit,
Gemeinwesen als solche mitzugestalten, wenn sie sich für gute Lebensbedin-
gungen von Kindern und Jugendlichen einsetzen will. Solches Bemühen ist
keineswegs nur, aber insbesondere für die jungen Menschen von herausragender
Bedeutung, die in Familien aufwachsen, in denen die Eltern auf Grund der
eigenen Nöte und Sorgen ihren Kindern nur unzureichend Zuwendung, Aufmerk-
samkeit, Unterstützung und Anregung geben können.

Obwohl sich die Lebensverhältnisse in „der Stadt“ und auf „dem Land“ im lang-
fristigen Zeitvergleich immer mehr einander annähern, so dürfte die Mitgestal-
tung von Gemeinwesen die Jugendhilfe in Bezug auf städtische Lebensräume vor
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– zumindest teilweise – andere Herausforderungen stellen als in Bezug auf länd-
liche Räume. Dies verlangt insbesondere von den Kreisjugendämtern, die es in
der Regel mit beiden Raumtypen zu tun haben, ein sehr differenziertes Verständ-
nis von Gemeinwesenorientierung.

Einzelfallübergreifende Gemeinwesenarbeit in städtischen Lebensräumen dürfte
immer noch vor zwei Hauptproblemen stehen: Das eine ist die Existenz von
Wohnvierteln, in denen soviel Armut, Unterversorgung und Elend konzentriert
sind, dass das Erleben von Resignation, Depressionen und Aggressionen für die
hier Heranwachsenden zur prägenden Erfahrung wird. Die Gestaltung hilfreicher
nachbarschaftlicher Beziehungen und respektvollen Umgang miteinander können
Kinder hier nur schwer erlernen. Ein anderes Problem städtischer Räume ist die
Segmentierung und gegenseitige Abschottung der Lebenswelten von Erwach-
senen, Kindern und Jugendlichen. Für Kinder und Jugendliche gibt es zwar – viel
mehr als in ländlichen Regionen – eigens für sie geschaffene und organisierte
Räume, wie Kindertagesstätten, Jugendzentren und andere Angebote der Jugend-
arbeit. Aber es mangelt den jungen Menschen an Orten, an denen sie sich selbst-
bestimmt und kreativ betätigen können und nicht zuletzt auch ihr Bedürfnis nach
körperlicher Aktivität ausleben können. In Städten leben junge Menschen in
Umgebungen, die ihnen ein hohes Maß an Anpassung an- und Einfügung in die
Regeln und Zwänge der Erwachsenenwelt abverlangen. Gemeinwesenarbeit in
der Stadt dürfte für die Jugendhilfe vor allem Einmischung in die Stadtplanung, in
die Infrastrukturplanung für vernachlässigte Wohnviertel, in die Wohnungspolitik
sowie die Vertretung des Rechts junger Menschen, im öffentlichen Raum gegen-
wärtig zu sein, bedeuten.

Die im Hinblick auf die Städte genannten Probleme der Gestaltung von Gemein-
wesen gibt es freilich auch in ländlichen Regionen, – wenngleich sie hier weniger
geballt sein dürften. In ländlichen Regionen bestehen aber vielerorts noch zwei
andere Mängel: Es fehlt zum einen immer noch an Tageseinrichtungen als fami-
lienergänzende Orte, an denen Kinder Gemeinschaft und Zugehörigkeit erleben,
betreut und in ihrer Entwicklung unterstützt werden. Zum anderen mangelt es
mancherorts an Jugendtreffs oder -zentren als Orte der mitmenschlichen, inter-
kulturellen und sozial integrierenden Begegnung und der Entwicklung einer
eigenen ästhetischen und politischen Kultur.

3.5.1.2 Entwicklungsstand von Gemeinwesenarbeit

Die Frage 3.1 des Fragebogens „Ist die Organisationsstruktur und Arbeitsweise
Ihres Jugendamtes sozialraum- bzw. gemeinwesenorientiert?“ wurde von 17
Jugendämtern bejaht; 32 gaben an, dass dies „in Ansätzen“ der Fall sei. Die
anschließende Frage 3.1.1 „Falls ja, worin besteht nach Ihrer Ansicht das spe-
zifisch Sozialraum- bzw. Gemeinwesenorientierte Ihrer Organisationsstruktur und
Arbeitsweise?“ wurde von insgesamt 43 Ämtern beantwortet. Das heißt, auch von
den 32 Ämtern, die ihre Arbeit als nur in Ansätzen gemeinwesenorientiert be-
trachten, beschrieben 26 die Art und Weise der Gemeinwesenorientierung. Aus
den Inhalten der Antworten auf Frage 3.1.1 muss man schließen, dass die unein-
geschränkte Bejahung der ersten Frage nicht in allen Fällen mit einer besonders
intensiven Umsetzung von Gemeinwesenorientierung einhergeht, sondern zum
Teil einfach die subjektive Zufriedenheit mit dem erreichten Stand der Dinge
widerspiegelt. Aber noch häufiger gilt, dass aus der Auskunft, die Arbeit des
Jugendamtes sei „in Ansätzen“ gemeinwesenorientiert, nicht geschlossen werden
darf, dass die Gemeinwesenorientierung im Vergleich aller Jugendämter tatsäch-
lich eher schwach entwickelt ist. In vielen Fällen scheint diese Auskunft mehr
darauf zu gründen, dass man hinsichtlich der Gemeinwesenorientierung hohen
Entwicklungsbedarf sieht, weil man sich vergleichsweise anspruchsvolle Ziele
gesetzt hat.

Bei der Beschreibung der Gemeinwesenorientierung ihrer Organisationsstruktur
und Arbeitsweise machten die meisten Jugendämter Angaben zur Organisation
des Allgemeinen Sozialen Dienstes. 16 mal wurde darauf hingewiesen, dass der
ASD nach Bezirken beziehungsweise sozialräumlich aufgeteilt sei; sieben
Jugendämter nannten darüber hinaus regelmäßige Außensprechstunden, die in
den Bezirken abgehalten werden; elf weitere Jugendämter gaben an, dass der
ASD über dezentrale Dienstsitze verfüge. Dieser Gruppe wurde aber zum Bei-
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spiel auch ein Jugendamt zugeordnet, das lediglich angab, ein ASD-Büro in
einem Brennpunkt-Stadtteil zu haben. Es ist anzunehmen, dass einige der neun
Jugendämter, die keine Angabe zur Organisation des ASD gemacht haben, diesen
auch nach Bezirken eingeteilt haben und nur deshalb darauf verzichtet haben, dies
zu erwähnen, weil es ihnen zu selbstverständlich erschien.

Insgesamt 20 Jugendämter nannten zur Beschreibung ihrer Gemeinwesenarbeit
die Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen vor Ort wirkenden Institutio-
nen, dabei wurden Schulen und Einrichtungen der Jugendhilfe am häufigsten
explizit genannt. Von den zwanzig Jugendämtern, die die Kooperation mit ande-
ren Institutionen erwähnten, nannten zehn hierfür kontinuierlichere, quasi insti-
tutionalisierte Formen wie Runde Tische, Stadtteilkonferenzen, Arbeitskreise.
Wieweit sich die Kooperation im Fall der anderen zehn Jugendämter auf persön-
liche Beziehungen und Kontakte zwischen einzelnen ASD-Mitarbeiter/-inne/-n
und einzelnen Mitarbeiter/-inne/-n der anderen Institutionen beschränkt, kann
anhand der vorliegenden Informationen nicht beurteilt werden. Ebenso wenig
kann beurteilt werden, ob die 22 Jugendämter, die die Kooperation mit anderen
Institutionen in den Gemeinwesen nicht erwähnten, eine solche tatsächlich nicht
pflegen. Zumindest scheint sie bei der Beschreibung der Gemeinwesenorientie-
rung der Arbeitsweise des Amtes nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit gestan-
den zu haben.

Sechs Jugendämter wiesen darauf hin, dass weitere Dienste außer dem ASD
dezentralisiert seien, explizit genannt wurden dabei zweimal die Jugendgerichts-
hilfe, zweimal die Erziehungsberatung und ebenfalls zweimal Familienzentren
beziehungsweise -treffs.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Beschreibung von Gemein-
wesenarbeit durch die Jugendämter:

Sonstige Elemente von Gemeinwesenorientierung, die genannt wurden, sind die
„Allzuständigkeit des ASD“, also der Verzicht auf Spezialdienste, worauf von
fünf Jugendämtern hingewiesen wurde, sowie gemeinwesenorientierte Planungs-
aktivitäten, die von drei Jugendämtern hier noch mal erwähnt wurden. Darüber
hinaus fanden sich in den Fragebögen fünf sehr allgemein gehaltene Beschreibun-
gen von Gemeinwesenorientierung, die sich keinem der hier genannten Elemente
zuordnen lassen.

Mit der Frage 3.1.2 wurden die Jugendämter schließlich noch gebeten, anzu-
geben, welcher/welchen wesentlichen Funktion/en ihre Gemeinwesenarbeit dient.
Auch diese Frage wurde nur von sehr wenigen, nämlich zwei, Jugendämtern nicht
beantwortet. Die meisten, und zwar 39, Jugendämter waren der Meinung, ihre
Gemeinwesenarbeit habe die Funktion, „durch die Vernetzung mit anderen Insti-
tutionen und wichtigen Personen im Sozialraum in Problemfällen rechtzeitig und
möglichst alltagsorientiert helfen (zu) können“ (Antwortvorgabe 2). Hierdurch
wird der Eindruck, die Kooperation mit anderen Institutionen spiele in den ge-
meinwesenorientierten Bemühungen zahlreicher Jugendämter keine große Rolle,
etwas relativiert. Knapp dreiviertel der Ämter, nämlich 35, haben die erste Ant-
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wortmöglichkeit angekreuzt, die lautete: „Es geht in der Hauptsache darum, dass
der Zugang zu den Hilfemöglichkeiten des Jugendamtes für junge Menschen und
Familien möglichst niederschwellig ist“. Und immerhin 30 Jugendämter, das sind
61 Prozent, betrachten auch die an dritter Stelle genannte mögliche Funktion von
Gemeinwesenarbeit als für sie zutreffend. Sie sind also der Meinung, dass es auch
darum geht, „durch Kooperation im Gemeinwesen dessen soziale Infrastruktur zu
verbessern, also vor allem einzelfallübergreifend zu arbeiten.“

Sechs Jugendämter haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, weitere nicht-
vorformulierte Funktionen von Gemeinwesenarbeit zu benennen. Mit diesen Nen-
nungen wurden jedoch stets die anderen Funktionen nur ergänzt; sie erfolgten nie
ausschließlich. Im Folgenden seien sie aufgeführt:

• Sensibilisierung der Städte und Gemeinden für die Bedeutung sozialstruk-
tureller Bedingungen zur Vorbeugung und Früherkennung von sozialen Pro-
blematiken.

• Kompetenzen und Ressourcen im Gemeinwesen stärker zum Tragen kommen zu
lassen, sodass die Rahmenbedingungen für die individuelle Lebensbewältigung
besser werden. Mehr Eigeninitiative.

• Selbsthilfe kann in überschaubaren sozialräumlichen Kontexten/Netzen effek-
tiver aufgebaut, unterstützt, gestärkt und „abgerufen“ werden.

• Kinder und Jugendliche in bestehende Angebote integrieren.

• Nutzung der Ressourcen von Städten und Gemeinden.

• Bürgerorientierung, Selbsthilfe, Empowerment

Lediglich sieben Jugendämter haben nur eine Funktion von Gemeinwesenarbeit
angekreuzt, davon vier die zweite, also die Möglichkeit des rechtzeitigen und all-
tagsorientierten Helfens. 20 Jugendämter sehen zwei Funktionen ihrer Gemein-
wesenarbeit, zehn davon haben sich für eine Kombination der ersten und zweiten
Antwortvorgabe entschieden. 19 Jugendämter haben alle drei Antwortvorgaben
angekreuzt, und hiervon fünf haben diese noch um eine eigene Definition ergänzt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass 39 Jugendämter, das sind knapp 80 Prozent, Ge-
meinwesenarbeit als sehr leistungsfähig einschätzen. Die konkrete Ausgestaltung
von Gemeinwesenarbeit, soweit sie durch die Auswertung der Antworten auf die
Fragen 3.1 und 3.1.1 zu erkennen ist, bleibt hinter dieser Wertschätzung zurück.

Auch die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtpflege wurden in den Interviews
zum Thema Gemeinwesenorientierung befragt. Zunächst wurden sie um Auskunft
gebeten, wie weit die dem jeweiligen Verband angehörenden Einrichtungen
dezentralisiert und im Lebensfeld der jungen Menschen, die Hilfe brauchen, ange-
siedelt sind. Hierzu wurde in drei Gesprächen auf die Vorreiterrolle der Tages-
gruppen hingewiesen, und in einem weiteren Gespräch mit den Vertretern eines
Verbandes, von dem ohnehin hauptsächlich ambulante Angebote wie Soziale
Gruppenarbeit und Schulsozialarbeit getragen werden, wurde betont, dass Ge-
meinwesenarbeit zentraler Bestandteil der Konzeption dieser Angebote sei. Was
die Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe betrifft, äußerte man sich
durchweg etwas skeptischer. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Einrich-
tungen zwar „sehr stark mit dieser Frage beschäftigt“ seien, aber die Umsetzung
mancherorts erhebliche Schwierigkeiten bereite. Ein Gesprächspartner wies
darauf hin, dass mancherorts auch Kooperationsprobleme zwischen Einrichtun-
gen und Jugendämtern bestünden, die dazu führten, dass nicht jede Einrichtung,
die sich als regionalisiertes Angebot verstünde, von dem für die Region zustän-
digen Jugendamt auch als solches genützt würde.

Außerdem wurden die Vertreter der Freien Wohlfahrtspflege gefragt, inwieweit
sich die ihren Verbänden zugehörigen Einrichtungen als Teil der Gemeinwesen,
in denen sie sich befinden, betrachten und betätigten. Im Hinblick hierauf sahen
drei der sechs Gesprächspartner noch erheblichen Entwicklungsbedarf. Zwar be-
tonten sie, dass es vereinzelt sehr positive Beispiele von Einrichtungen gebe, die
ein unverzichtbarer Bestandteil der sozialen Infrastruktur des Gemeinwesens
bildeten, teilweise vor allem durch ihre Leistungen in der Jugendberufshilfe oder
durch ihre Leistungen in der Familienarbeit und Krisenintervention. Gleichwohl
waren die Gesprächspartner der Meinung, dass der Großteil der Einrichtungen
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noch zu wenig in den Gemeinwesen präsent sei und sich an deren Entwicklung
beteilige. In diesem Zusammenhang wurde aber auch darauf hingewiesen, dass
die Notwendigkeit und die Möglichkeit von Gemeinwesenorientierung von der
Funktion der Einrichtungen abhängig sei. Der Erfolg der Arbeit von stark auf die
Behandlung bestimmter Klientenprobleme spezialisierten Einrichtungen hänge
nicht von ihrer Gemeinwesenorientierung ab.

3.5.1.2.1 Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule

Ein besonders wichtiger Aspekt der Sozialraum- beziehungsweise Lebensfeld-
orientierung von Jugendhilfe ist die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule.
Durch eine solche Zusammenarbeit begibt sich die Jugendhilfe in ein zentrales
Lebensfeld junger Menschen; außerdem dient die Zusammenarbeit beider Institu-
tionen nicht zuletzt dem Ziel, auch für „auffällige“ und problembelastete Kinder
und Jugendliche die erfolgreiche schulische Förderung in der allgemeinen Schule
am Wohnort zu sichern.

Das Landesjugendamt Baden hat durch die Initiierung und Unterstützung ent-
sprechender Modellprojekte insbesondere die Zusammenarbeit zwischen den
Allgemeinen Sozialen Diensten der Jugendämter und den in ihren Bezirken ansäs-
sigen Schulen sowie die Zusammenarbeit zwischen Schulen der Erziehungshilfe
an Einrichtungen der Erziehungshilfe und Grund- und Hauptschulen gefördert.

Im Kooperationsprojekt zur verbesserten Früherkennung und Frühförderung ver-
haltensauffälliger Kinder ging es darum, dass die ASD-Mitarbeiter/-innen sich
und ihre Arbeitsweisen in den Schulen bekannt machten und „für ,ihre‘ Schulen
zu festen Ansprechpartnern“203 werden sollten. Damit sollte erreicht werden und
wurde vielerorts erreicht, dass das Jugendamt nicht mehr als „Eingriffs- und Voll-
streckungsbehörde“ wahrgenommen wird, an die man sich wendet, wenn ein
Kind „nicht mehr tragbar“ ist, sondern als Partner für „koordiniert eingeleitete
unterstützende Hilfeangebote an die betroffenen Kinder/Jugendlichen und ihre
Familien (um) problemhaften Entwicklungen wirksam entgegenzusteuern“204. Im
Landkreis Rottweil zum Beispiel arbeiten die Allgemeinen Sozialen Dienste des
Kreisjugendamtes mittlerweile mit insgesamt 12 Grund-, Haupt- und Förder-
schulen im Sinne dieser Konzeption zusammen.205 Vielerorts entwickeln sich auch
außerhalb der ursprünglichen südbadischen Projektregion ähnliche Kooperations-
formen, zum Teil mit anderen thematischen Schwerpunkten. In Mannheim zum
Beispiel kooperieren Jugendamt und Schule insbesondere bei der Vorbereitung,
Durchführung und Auswertung von Seminaren und Projekttagen, bei denen
Schülerinnen und Schüler ihre Gewalterfahrungen als Opfer und Täter/-innen
verarbeiten und Verhaltensalternativen entwickeln können.206

Im Kooperationsprojekt „Lehrer/-innen beraten Lehrer/-innen“ lag der Schwer-
punkt der Kooperation zunächst im innerschulischen Bereich und hatte das Ziel,
die Integration verhaltensauffälliger Schüler/-innen in die Grund- und Haupt-
schule zu unterstützen. Nur bei weitergehendem Hilfebedarf wurden auch hier die
Mitarbeiter/-innen der Allgemeinen Sozialen Dienste der Jugendämter einbezo-
gen, um für die Integration der Schüler/-innen in die Grund- und Hauptschule ein
passendes Hilfekonzept für den Einzelfall zu entwickeln.

Nicht zuletzt die Erfahrungen und Ergebnisse aus diesem Projekt haben dazu ge-
führt, dass das Sozialministerium die Kosten für die Kooperation zwischen den
Lehrkräften an den Schulen für Erziehungshilfe am Heim mit den Lehrkräften an
allgemeinbildenden Schulen zunächst für das Schuljahr 1999/2000 mit 2 Millio-
nen DM und für das Schuljahr 2000/2001 mit 3,5 Millionen DM fördert. Die Er-
fahrungen in den öffentlichen Schulen für Erziehungshilfe und anderen Sonder-
schulbereichen, in denen die Kooperation bereits vor Jahren eingeführt wurde,
zeigen, dass die Umschulungsquote trotz einer zunehmenden Zahl von Kindern
mit Verhaltensauffälligkeiten stabil bleibt und im Bereich der Förderschulen
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sogar leicht rückläufig ist. Auch im Schuljahr 1998/1999 werden nach einer Er-
hebung des Kultusministeriums im Oberschulamtsbezirk Freiburg – der früheren
Projektregion – deutlich mehr Kooperationsstunden gemeldet und geleistet als in
den anderen Oberschulamtsbezirken. Im Zuge der Kooperation von Regelschulen
mit Schulen der Erziehungshilfe soll eine fachliche Qualifizierung der Lehrer/-
innen an den Regelschulen durch Beratung am konkreten Fall erfolgen. Damit
wird die erfolgreiche schulische Förderung von Schülerinnen und Schülern mit
Verhaltensauffälligkeiten in der allgemeinen Schule unterstützt oder eine frühere
Rückschulung von der Schule für Erziehungshilfe in die Regelschule erreicht.

Eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den Allgemeinen Sozialen Diensten
und den Schulen sowie zwischen den Schulen für Erziehungshilfe und den Regel-
schulen ist nach Einschätzung beider Landesjugendämter für die meisten Schulen
ausreichend.207 Wenn eine Schule hingegen „... gehäuft junge Menschen aus be-
sonders belasteten familiären Verhältnissen aufnimmt bzw. besondere Integra-
tionsleistungen erbringen muss, z. B. bei hohen Anteilen von Zuwandererkindern,
wenn Schule also nur durch einen erweiterten Ansatz ihren Auftrag erfüllen
kann“208, wird Schulsozialarbeit als „die intensivste Form von Angeboten der
Jugendhilfe an der Schule“209 notwendig. Zur Installierung und inhaltlichen Ent-
wicklung von Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit) hat das Landes-
jugendamt Württemberg-Hohenzollern durch ein Förderprogramm beigetragen.
Mit dem Programm wurden 38 Stellen für Schulsozialarbeit an 36 Hauptschulen
geschaffen210, bei denen ein besonderer Bedarf an sozialpädagogischen Hilfen
vorliegt. Durch Schulsozialarbeit erhält einerseits der/die einzelne Schüler/-in
einen/eine leicht erreichbaren Ansprechpartner/-in für persönliche Fragen und
Probleme, andererseits soll Schulsozialarbeit aber auch „... ihren spezifischen
Beitrag zur Gestaltung der Schule als Lebensraum und zunehmend wichtiger wer-
denden Sozialisationsort von Kindern und Jugendlichen leisten sowie die Schule
bei ihrer Öffnung ins Gemeinwesen unterstützen.“211 Darüber hinaus versteht sich
Schulsozialarbeit „... als umfassendes Konzept einer präventiv und lebensfeld-
orientierten Jugendhilfe, das Elemente der Jugendsozialarbeit, der Jugendarbeit
und der Erziehungshilfe flexibel miteinander verbindet ...“212 Auch wenn die
Kommunen bei der Finanzierung von Schulsozialarbeit inzwischen weitgehend
auf sich selbst gestellt sind, so nimmt doch die Einsicht in ihre Notwendigkeit und
ihren Nutzen und damit auch die Bereitschaft, sie zu installieren, keineswegs ab.
Nach einer 1998 vom Landesjugendamt Württemberg-Hohenzollern durchgeführ-
ten Umfrage, gab es in dessen Verbandsgebiet zum damaligen Zeitpunkt bereits
über 80 Personalstellen für Schulsozialarbeiter/-innen.213

Inzwischen hat die Jugendhilfe mit Blick auf gleich gelagerte Problemsituationen
Vorhaben der Jugendsozialarbeit an der Schule auf das Berufsvorbereitungsjahr
an beruflichen Schulen ausgedehnt. Daraus folgt bereits seit längerer Zeit die For-
derung der Jugendhilfe nach einer Mitfinanzierung durch das Land, wenn sie sich
an Schulen mit besonderer pädagogischer und sozialer Aufgabenstellung in Form
eines Jugendsozialarbeiters an der Schule engagiert.

Die Enquetekommission „Jugend-Arbeit-Zukunft“ hat folgende Handlungs-
empfehlung beschlossen, die vom Landtag in seiner Sitzung am 3. März 1999
zustimmend zur Kenntnis genommen wurde:

„Der Einsatz von Sozialarbeit an Förder-, Haupt- und Berufsschulen (insbeson-
dere im Berufsvorbereitungsjahr), die unter erschwerten sozialen und pädago-
gischen Bedingungen arbeiten, wird brennpunktorientiert ausgebaut. Ein
Schwerpunkt ist dabei auf die berufliche Integration benachteiligter junger
Menschen zu legen.
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Das Land finanziert als Sondermaßnahme mit einem einmaligen Betrag den
brennpunktorientierten Ausbau von Jugendsozialarbeit an Schulen, d.h. an
Standorten, wo besondere pädagogische und soziale Bedingungen diese erfor-
dern. In gleicher Höhe engagiert sich die Arbeitsverwaltung. Komplementäre
Mittel sind durch die Kommunen zu erbringen. Im Einvernehmen mit den
Kommunalen Landesverbänden, der Landesregierung und der Arbeitsverwal-
tung wird im Rahmen der bereitstehenden Mittel eine Konzeption für brenn-
punktorientierte Jugendsozialarbeit an Schulen (auch unter Berücksichtigung
der Möglichkeiten für bürgerschaftliches Engagement) für die kommenden
Jahre erarbeitet.

Im Einvernehmen mit den Landkreisen, Städten und Gemeinden klärt das Land
zukünftig die Finanzierung von Jugendsozialarbeit an Schulen.“214

Zur Umsetzung dieser Handlungsempfehlung der Jugend-Enquetekommission
des Landtags wurden im Haushalt des für die Jugendhilfe zuständigen Sozial-
ministeriums einmalig 6,5 Mio. DM eingestellt. Aus den im Nachtragshaushalt
1999 dem Sozialministerium zur Verfügung gestellten Mitteln konnten bereits
18 Vorhaben der Jugendsozialarbeit an beruflichen Schulen gefördert werden.

Jugendsozialarbeit an Schulen, das Projekt Jugendberufshelfer wie auch die
Jugendagenturen im Rahmen der Jugendinitiative Baden Württemberg (vgl. Dar-
stellung oben im Abschnitt 3.4.3) unterstützen mit unterschiedlichen Ansätzen
und Schwerpunkten Jugendliche an den Schwellen zwischen Schule, Ausbildung
und Beruf und sind Teil eines Gesamtangebotes des Landes an Hilfen für diesen
Personenkreis. Sie decken unterschiedliche Bereiche ab und sind darauf angewie-
sen, auf der örtlichen Ebene sehr eng zusammenzuarbeiten. Wegen des engen
inhaltlichen Zusammenhanges und der in weiten Teilen gleichen Zielgruppen
haben Sozialministerium und Kultusministerium für die Bereiche Jugendsozial-
arbeit an Schulen und Projekt Jugendberufshelfer keine gesonderten Programme
aufgelegt und für alle drei Bereiche zur Bündelung des Verwaltungsverfahrens
(Antrag, Bewilligung, Verwendungsnachweisprüfung) gemeinsame Richtlinien
(vom 28. März 2000) erlassen.

Dabei werden die Aufgaben wie folgt verteilt:

• Jugendsozialarbeit an Schulen ist ein Angebot an junge Menschen in der
Schule, macht vielfältige, den ganzen Menschen ansprechende Angebote, die
präventiv wirken und soziale und persönliche Entwicklung nachholen lassen,
bis hin zu Maßnahmen der Krisenintervention. Sie begleitet aber auch beim
Berufswahlprozess und der Berufsvorbereitung.

• Das Projekt Jugendberufshelfer unterstützt durch eine persönliche Betreuung
vor allem leistungsschwächere und sozial benachteiligte Schülerinnen und
Schüler bereits beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt. In enger
Verzahnung mit dem Arbeitskreis, an dem alle an der Thematik Interessierten
teilnehmen, erfolgt der Ausbau eines Netzwerks, das auf Grund der Bündelung
als Informationspool auch die Möglichkeiten für die Erarbeitung von „Vor-Ort-
Lösungen“ bietet.

• Bei der Umsetzung jugendbezogener Aktivitäten im Rahmen der Jugendinitia-
tive Baden-Württemberg wird regional auf vorhandene Strukturen und Träger
vor Ort aufgebaut. Wichtige Elemente sind hierbei die Jugendagenturen.
Gemeinsam werden Aufgaben wie die Weiterentwicklung eines qualifizierten
Beratungsangebotes – u. a. auch für benachteiligte junge Menschen –, die
Förderung innovativer Kooperationsmaßnahmen oder die Bündelung jugend-
bezogener Informationsangebote gelöst.

Um Überschneidungen bei einzelnen Aufgaben zu vermeiden, sind Jugendsozial-
arbeit an Schulen, das Projekt Jugendberufshelfer und die im Rahmen der regio-
nalen Jugendinitiative arbeitenden Jugendagenturen daher verpflichtet, eng zu-
sammenzuarbeiten, insbesondere dort, wo sie ganz oder teilweise mit gleichem
Einzugsgebiet eingerichtet sind.

Die Förderung von Vorhaben der Jugendsozialarbeit an Schulen und des Pro-
jektes Jugendberufshelfer setzt überwiegend zum Schuljahr 2000/2001 ein und ist
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bis zum 31. Juli 2003 bzw. bis zum 30. Juni 2002 befristet. Die Förderung von
Jugendagenturen kann bis zum 31. Dezember 2001 erfolgen.

Auch die Kooperation zwischen der Jugendarbeit und der Schule hat in den
letzten Jahren immer mehr zugenommen. Es bestehen bereits vielfältige Einrich-
tungen, Projekte und Initiativen, die in zwei Leitfäden, die vom Kultusministe-
rium zusammen mit der Akademie für Jugendarbeit herausgegeben wurden, doku-
mentiert sind.

3.5.2 Flexibilisierung von Hilfen zur Erziehung und Integration verschiedener
Aufgabenbereiche

3.5.2.1 Intentionen der Flexibilisierungsprojekte

Die Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 1990 beziehungsweise 1991
war zugleich Bestätigung und Motor einer Entwicklung, in der die Erziehungs-
hilfe ihre Perspektive im Hinblick auf Familien, familiäre Erziehung und den
Hilfebedarf junger Menschen änderte. Es ging und geht nicht mehr darum, als
Ausfallbürge zu fungieren, wenn Kinder in ihren Familien nicht ausreichend ver-
sorgt und erzogen werden, sondern herauszufinden, ob und welche Hilfen Fami-
lien bei der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder brauchen und diese Hilfen im
Bedarfsfall anzubieten. In den §§ 28 bis 35 gibt das SGB VIII eine ganze Reihe
von Anregungen, welche Hilfen das sein könnten. Gleichzeitig besteht, „... Einig-
keit darüber, dass diese Aufzählung nicht erschöpfend gemeint ist, sondern Raum
für die Etablierung weiterer Hilfeformen lässt.“215 Die Anregungen des SGB VIII
wurden jedenfalls aufgegriffen, und es wurden im Laufe der 90er-Jahre – freilich
vielerorts an bereits Bestehendes anknüpfend – sowohl von den freien als auch
den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe ambulante und teilstationäre Hilfen
installiert, die die Familien, wo nötig, bei der Erziehung ihrer Kinder entlasten,
ergänzen und unterstützen sollen. Der Ausbau der nicht-stationären Hilfen er-
folgte allerdings – auch innerhalb Baden-Württembergs – regional sehr ungleich-
mäßig und hat bis heute nirgendwo das Angebot an stationären Hilfen eingeholt
(siehe hierzu Kapitel 3.4.6).

Das Konzept der „Flexiblen Erziehungshilfen“216 geht in der Interpretation der
gesetzlich geforderten Orientierung von Hilfen am individuellen Bedarf noch
deutlich über die Forderung, eine differenzierte „Hilfepalette“ zu schaffen,
hinaus. Es will die „Angebotsorientierung“ von Jugendhilfe durch eine konse-
quente „Bedarfsorientierung“ ersetzen. Nicht mehr die Ausdeutung der Probleme
eines jungen Menschen und/oder seiner Familie als Fall für eine bestimmte
Hilfeart soll die Hilfeentscheidung leiten, sondern die Frage, was der oder die
Hilfesuchende braucht. Die „... Einrichtungen der Jugendhilfe sind so lern- und
wandlungsfähig zu organisieren, dass sie ad hoc in der Lage sind, für jeden
Jugendlichen und für jedes Kind eine Betreuungsform zu generieren.“217 Flexible
Erziehungshilfen haben den Anspruch, in (mindestens) vierfacher – nämlich in
sachlicher, räumlicher, zeitlicher und fachlicher – Hinsicht beweglich und an-
passungsfähig zu sein. Das bedeutet:

• Maßgeblich für die Hilfegestaltung haben die individuellen Bedürfnisse zu
sein, zu denen insbesondere auch das Bedürfnis nach Stärkung und Einsatz der
eigenen Ressourcen und Interessen derjenigen, die Hilfe brauchen, gehört.

• Die Hilfen sollen in der Regel „im Lebensfeld“, also dort durchgeführt werden,
wo die jungen Menschen und ihre Familien leben.

• Die Hilfegestaltung muss auf Veränderungen und Entwicklungen von Unter-
stützungsbedarf und von Ressourcen eingehen können, ohne dass der betrof-
fene junge Mensch zwischen verschiedenen Einrichtungen und Diensten und
damit auch Bezugspersonen „verschoben“ wird. Auch bei verändertem Bedarf
soll die Hilfe „aus einer Hand“ erfolgen.
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• Die Hilfegestaltung soll institutionelle und mentale Fachgrenzen überschreiten.
Die pädagogisch spezialisierten Institutionen und Fachkräfte sollen die Gren-
zen ihrer Leistungsfähigkeit erkennen und dem Kind, dem Jugendlichen oder
der Familie bei der Integration in die Institutionen und sozialen Beziehungen
des „normalen Alltags“ – Schulen, Vereine, Nachbarschaft usw. – helfen.

Mindestens der zweite und der vierte der hier genannten Aspekte von Hilfeflexi-
bilisierung verweisen stark auf die Notwendigkeit gemeinwesenorientierter
Arbeit, auf die im Abschnitt 3.5.1 eingegangen wurde.

3.5.2.2 Stand der Bemühungen um Flexibilisierung und Integration von Hilfen

3.5.2.2.1 Bemühungen der Jugendämter um Flexibilisierung der Hilfen zur Er-
ziehung

47 Jugendämter haben die Frage 3.2 beantwortet, welche Rolle „Bemühungen um
die Flexibilisierung der Hilfen zur Erziehung“ derzeit bei ihnen spielen. Dabei
haben zehn Jugendämter angegeben, dass solche Bemühungen bei ihnen eine eher
geringe Rolle spielten, für 37 Jugendämter spielen sie eine große Rolle.

Auch von den erstgenannten zehn Jugendämtern haben sich sechs dazu geäußert,
auf welchen Wegen sie sich um die Flexibilisierung von Hilfen bemühen. Es wur-
den angeführt „Bedarfsorientierung bei der Leistungsvereinbarung im Einzelfall“,
die „Erarbeitung einer Konzeption für ambulante, flexible Erziehungshilfen“, die
„intensive Einzelfallprüfung“, die „Durchlässigkeit zwischen den Hilfearten im
Hilfezeitraum“ sowie der Auf- und Ausbau von ambulanten und teilstationären
Hilfen, wobei hierzu einmal explizit Erziehungsbeistandschaft und Soziale
Gruppenarbeit genannt wurden.

Von den 37 Jugendämtern, für die nach eigener Einschätzung Flexibilisierung
von Hilfen eine große Rolle spielt, haben 36 präzisiert, in welcher Weise sie sich
darum bemühen. Diese Angaben lassen sich in drei Gruppen zusammenfassen:

• Bemühungen um Neugestaltung der Einrichtungen und Dienste von Jugendhilfe,

• Bemühungen um im Sinne von § 27 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII bedarfsgerechte
Hilfen im Einzelfall,

• Bemühungen um die Schaffung einer differenzierten Hilfepalette.

Sechs Jugendämter sind mit dem Auf- und Ausbau von Jugendhilfestationen be-
fasst beziehungsweise mit der Einrichtung von Diensten, die sich diesem Begriff
zuordnen lassen. So hieß es zum Beispiel in einem Fragebogen: „In Kooperation
mit den örtlichen freien Trägern werden ambulante und teilstationäre Dienste
sozialraumorientiert aufgebaut, die vernetzten Charakter haben und trotzdem
einzelfallbezogen sind.“ Solche Bemühungen um die Zusammenfassung und
Flexibilisierung von Hilfen innerhalb eigens hierfür geschaffener oder im Aufbau
befindlicher Einrichtungen sind also eher selten. Fünf Jugendämter gaben an, dass
sie sich durch Gespräche, Absprachen, Austausch mit den freien Trägern um eine
differenzierte und flexiblere Gestaltung von deren Leistungsangebot bemühen.

Häufiger als auf solche auf der institutionellen Ebene ansetzenden Bestrebungen
wurde darauf hingewiesen, dass man sich um die im Einzelfall bedarfsgerechte
Hilfe kümmert. Elf Jugendämter gaben an, mit den hilfeerbringenden Einrich-
tungen möglichst genaue Absprachen über die individuell geeignete Hilfe zu tref-
fen. Sechs weitere Jugendämter verwiesen auf flexible, bedarfsorientierte Hilfen
im Einzelfall beziehungsweise auf Verbesserung der Hilfeplanung, ohne die hier-
für nötige Verständigung mit den freien Trägern explizit zu erwähnen. Es ist
jedoch anzunehmen, dass dieser Aspekt in der Regel impliziert ist. Zu dieser
Gruppe der eher einzelfallbezogenen Flexibilisierungsanstrengungen dürften auch
die fünf Nennungen gehören, die die Kooperation mit anderen als Erziehungs-
hilfeeinrichtungen – Kindergärten, Schulen, Polizei, Familiengerichten, Bera-
tungsstellen, „örtliche Institutionen“ – ansprachen, ohne den Kooperationsgegen-
stand näher zu bezeichnen.

Eine dritte Gruppe von Angaben bezieht sich auf das Angebot an Hilfen zur
Erziehung. Sieben Jugendämter wiesen darauf hin, dass sie über ambulante Hilfe-
angebote verfügen, eins davon auf die „große Bandbreite“. Vier von diesen sieben
Ämtern nannten spezielle Angebote, die ihnen im Hinblick auf die Flexiblisierung
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von Hilfen als besonders tauglich erscheinen. Dies sind der „systemisch-fami-
lientherapeutische Arbeitsansatz“, die (klassische) Sozialpädagogische Familienhilfe,
die Erziehungsbeistandschaft, die Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, das
Betreute Jugendwohnen und die Soziale Gruppenarbeit. Elf Jugendämter führten an,
dass sie ihr Angebot an ambulanten Hilfen auf- oder ausbauen. Hiervon benannten
sechs die Art des Angebotes: Viermal wurde hier die Soziale Gruppenarbeit ange-
führt, wobei zweimal präzisiert wurde, dass es insbesondere um Soziale Gruppen-
arbeit an Schulen geht; je einmal wurden Sozialpädagogische Familienhilfe und
Erziehungsbeistandschaft genannt. Ein Jugendamt erwähnte als Weg zur Flexibili-
sierung der Hilfen zur Erziehung die Differenzierung der stationären Hilfen.

Über diese Angaben, die sich den genannten drei Gruppen zuordnen lassen,
hinaus haben noch zwei Jugendämter auf die Delegation von Entscheidungen auf
Ebene der Sachgebietsleitung beziehungsweise auf Teamentscheidung nach kolle-
gialer Beratung als Mittel zur Flexibilisierung von Hilfen hingewiesen. Zwei
weitere nannten die „regionalisierte Arbeitsweise“ beziehungsweise den „ver-
stärkten Einbezug der örtlichen Angebote im Bereich ambulanter Hilfen zur
Erziehung“. Jeweils ein Jugendamt führte ein „neues Entgeltsystem“, die „Ent-
wicklung eigener Konzepte im ASD“ sowie die „frühe Verselbständigung älterer
Jugendlicher mit ambulanter Betreuung“ an.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die meisten Jugendämter noch damit
befasst sind, ihr Angebot an ambulanten Hilfen auf- und auszubauen, das heißt
die verschiedenen „Säulen“ von Hilfe überhaupt erst zu schaffen, sowie eine
Hilfeplanung im Sinne des § 36 SGB VIII durchzuführen, also gemeinsam mit
den Hilfesuchenden und mit den (potenziellen) Hilfeerbringern sowie mit Hilfe
kollegialer Beratung herauszufinden, welches die im Einzelfall notwendige und
geeignete Hilfe ist. Dagegen steckt die Schaffung von Einrichtungen und
Diensten, die adressaten- statt angebotsorientiert „Hilfen aus einer Hand“ anbie-
ten, noch sehr in den Anfängen. Besondere Anstrengungen in diese Richtung
unternehmen – unter anderem – der Landkreis Tübingen und die Stadt Stuttgart.
Dass die an diesen beiden Orten durchgeführten Projekte im Folgenden etwas
genauer dargestellt werden, bedeutet keineswegs, dass Jugendhilfestationen,
Jugendhilfezentren oder Familienzentren, die andernorts arbeiten und ausgebaut
werden, weniger Beachtung verdienten. Das Tübinger und das Stuttgarter Projekt
sind deswegen als Beispiele interessant, weil sie ganz ähnliche Ziele mit recht
unterschiedlichen Herangehensweisen verfolgen, – was nicht zuletzt an den in der
Großstadt und im Landkreis sehr unterschiedlichen Ausgangsbedingungen liegt.
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3.5.2.2.2 Projekte zur Flexibilisierung der Hilfen zur Erziehung und zu ihrer Inte-
gration mit anderen Arbeitsbereichen von Jugendhilfe

A) Das Projekt in der Stadt Stuttgart218

Mit großer Zielstrebigkeit verfolgt das Jugendamt der Stadt Stuttgart in Zusam-
menarbeit mit den in der Stadt tätigen Erziehungshilfeträgern die Umorientierung
und Umstrukturierung der Hilfen zur Erziehung. Nachdem sich eine Trägerkon-
ferenz im Juli 1997 über die grundlegenden Ziele des Projekts und die wichtigsten
Eckpunkte der Vorgehensweise geeinigt hat, begann im Januar 1998 ein Experi-
ment: In einem regionalen Bereich, der die Stadtbezirke Zuffenhausen, Mühl-
hausen und Stammheim umfasst, werden – sofern keine rechtlichen oder fach-
lichen Gründe dagegen sprechen – alle ab diesem Zeitpunkt gewährten Hilfen zur
Erziehung von einem Träger – der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart/Flattich-
Haus219 – , möglichst individuell „maßgeschneidert“ erbracht. Für den einzelnen
jungen Menschen, der Hilfe braucht, oder für die einzelne Familie wird nicht
mehr eine bestimmte Hilfeart aus dem „Kanon“ der Paragrafen 28 bis 35 SGB
VIII ausgesucht, sondern es wird in einem Aushandlungsprozess zwischen den
Leistungsberechtigten, dem ASD und dem Flattich-Haus die notwendige und
geeignete Hilfe ausgearbeitet und realisiert. Dabei sollen die Hilfen möglichst die
im Lebensfeld vorhandenen Ressourcen nutzen und die bessere Integration des
jungen Menschen und/oder seiner Familie in dieses Lebensfeld fördern. Dies
impliziert die intensive Kooperation mit Schulen, Vereinen und anderen Institu-
tionen in den Stadtteilen und das Bemühen, die Mitarbeiter/-innen dieser Institu-
tionen quasi als Mitarbeiter/- innen der Jugendhilfe im je spezifischen Einzelfall
zu gewinnen. Insbesondere die Zusammenarbeit mit den Schulen stellt sich als
besonders herausfordernde Aufgabe. Denn die Schulen sind – neben den Familien
– die wichtigste Regeleinrichtung für junge Menschen; demnach müssten „Hilfen
im Lebensfeld“ insbesondere auch Hilfen in der Schule sein. Deshalb hat sich ein
Arbeitskreis gebildet, in dem es darum gehen wird, „Hilfen zur Erziehung in der
Schule“ zu entwickeln.

Ein bemerkenswertes praktisches Ergebnis des Experiments besteht darin, dass
das Flattich-Haus seine Tagesgruppen im regionalen Bereich aufgelöst hat. Die
Kinder und ihre Familien werden nun auf Wegen unterstützt, die stark vom tradi-
tionellen Tagesgruppen-Setting abweichen und insbesondere auf ihre Partizipa-
tion am sozialen Leben im Stadtteil zielen. Ein Teil der Kinder kommt zwar
weiterhin auch ins Flattich-Haus, jedoch nicht mehr an fünf Tagen in der Woche
zu für alle Kinder bestimmten Zeiten, sondern nur dann und solange es dem indi-
viduellen Bedarf entspricht. Ein anderer Teil der Kinder besucht jetzt Regel-
einrichtungen der Tagesbetreuung, und Mitarbeiter/-innen des Flattich-Hauses
unterstützen hierbei entweder das Kind oder die Regeleinrichtung oder beide.
Diese Unterstützung kann in kollegialer Beratung, in Supervision, in der zusätz-
lichen Betreuung eines bestimmten Kindes in der Regeleinrichtung oder auch in
der Arbeit mit einer Gruppe von Kindern in der Tagesstätte bestehen.

Da das Projekt aber nicht nur die Flexibilisierung und Individualisierung der Hil-
fen, sondern gleichermaßen auch deren Regionalisierung bewirken soll, ist mit
ihm nicht nur ein Abbau von Plätzen in „traditionellen“ Hilfesettings verbunden.
Da die im Bereich tätige Einrichtung künftig auch den Bedarf an stationärer
Betreuung der hier lebenden jungen Menschen weitgehend decken soll, wird sie
hier ihre Kapazitäten sogar ausweiten müssen.

Zur Finanzierung seiner gesamten Arbeit soll der Träger ein Budget erhalten,
dessen Höhe sich nach den sozialstrukturellen Bedingungen des regionalen Be-
reiches und nach dem bisher hier vorhandenen Hilfebedarf richtet. Als Faktoren,
die als Bemessungsgrundlage für das Sozialraumbudget dienen können, kommen
vor allem die Folgenden in Betracht: die Anzahl der im Sozialraum lebenden
jungen Menschen, die Zahl der allein Erziehenden und die Zahl der Empfänger
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von Hilfe zum Lebensunterhalt. Eine endgültige Entscheidung über die Fun-
dierung und Bemessung des Sozialraumbudgets ist noch nicht gefallen.

Individualisierte, damit aber auch „entstandardisierte“ Hilfen fordern in beson-
derem Maße zu neuen Bemühungen um Qualitätssicherung sowohl aufseiten des
öffentlichen wie des freien Trägers der Hilfe heraus. Qualität kann hier – noch
weniger als bei anderen Formen von Jugendhilfe – dadurch als gewährleistet
betrachtet werden, dass die übliche quantitative und qualifikatorische Ausstattung
eines „Settings“ gegeben ist. Deswegen bleiben zum einen die Mitarbeiter/-innen
des ASD viel länger in Hilfeplanverfahren eingebunden und müssen während des
ganzen Hilfeverlaufs gemeinsam mit dem Erbringer der Hilfe immer wieder über-
prüfen, ob es wirklich die richtige ist. (Diese Mehrarbeit für den ASD wird nach
Ansicht des für das Projekt beim Jugendamt der Stadt Stuttgart zuständigen Mit-
arbeiters dadurch wettgemacht, dass bei den notwendigen Klärungsprozessen, die
in „klassischen“ Hilfeverfahren vor der Hilfegewährung stehen, die Mitarbeiter/-
innen des Trägers frühzeitiger einbezogen werden.) Gleichzeitig entwickelt auch
die hilfeerbringende Einrichtung und ihr Träger eigene Verfahren zur Qualitäts-
prüfung und -sicherung, um die Abstimmungsprozesse mit dem ASD zu fundieren.

Auf zweifache Weise bemüht sich das Projekt, die Adressatenorientiertheit der
Hilfeplanung und der Hilfen zu überprüfen und weiterzuentwickeln: Zum einen
werden Hilfeplanprozesse systematisch beobachtet, dokumentiert und daraufhin
befragt, wie gut die Bedürfnisse und Vorstellungen der Hilfesuchenden berück-
sichtigt werden. Zum anderen ist geplant, die Nutzer selbst zu ihrer Einschätzung
von Hilfeplanung und den geleisteten Hilfen zu befragen. Ein hierfür geeignetes
Verfahren wird zur Zeit (Frühjahr 1999) erprobt.

Unterstützt und erleichtert wird das Projekt zur Neugestaltung der Hilfen zur
Erziehung durch eine grundlegende Umorganisation des Jugendamtes der Stadt
Stuttgart. Die Fachabteilungsstruktur wurde zugunsten einer raumbezogenen Glie-
derung aufgegeben. Die zehn Stadtbezirke sind in drei Abteilungen zusammen-
gefasst. Jeder Abteilung sind der Allgemeine Soziale Dienst, die Wirtschaftliche
Jugendhilfe, die Tagesbetreuung für Kinder und die Erziehungsberatungsstellen
der zugehörigen Stadtbezirke zugeordnet. Die Kooperation zwischen diesen Ar-
beitsbereichen beschränkt sich also nicht mehr auf die Abstimmung im Einzelfall.

Das im Stuttgarter Norden zur Zeit durchgeführte Experiment zur Flexibilisierung
der Hilfen zur Erziehung soll Anfang des Jahres 2000 abgeschlossen sein. Mitte
1999 hat ein weiteres Experiment mit kürzerer Laufzeit in einer anderen Region
mit einem anderen Träger begonnen. Hierbei soll die Übertragbarkeit der Ergeb-
nisse aus dem ersten Projekt getestet werden, und es wird die Wirkung anderer
Projektbedingungen zu erproben sein.

B) Das Projekt im Landkreis Tübingen220

Ein weiteres Projekt zur Neugestaltung der Hilfen zur Erziehung und zur Ver-
knüpfung dieser Hilfen mit anderen Leistungsbereichen der Jugendhilfe wird im
Landkreis Tübingen durchgeführt. Dieses Projekt ist Teil des Bundesmodellpro-
jektes INTEGRA, das an fünf Standorten in der Bundesrepublik durchgeführt und
von der Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen koordiniert, bundes-
weit evaluiert und dokumentiert wird. Im Landkreis Tübingen startete das Projekt
mit wissenschaftlicher Begleitung durch das Institut für Erziehungswissenschaft
im Oktober 1998, es hat eine Laufzeit von drei Jahren. Zunächst ging es darum,
die Jugendhilfe-Landschaft des Kreises genauer zu erfassen sowie die Konzeption
und die Entwicklungsziele des Projektes zu konkretisieren. Anknüpfen kann das
Projekt an einen Bestand von fünf Jugendhilfestationen beziehungsweise -zentren
und an mehrere Jugendhilfeprojekte, die im Landkreis bereits vorhanden sind.

In diesem Projekt geht es im Wesentlichen darum, die im Landkreis vorhandenen
regionalisierten und sozialraumorientierten Versorgungs- und Hilfestrukturen
weiterzuentwickeln und flexible, integrierte Hilfeformen zu stärken.

Im Zuge der bisherigen Jugendhilfeplanung, die seit 1992 als Kommunikations-
prozess zwischen freien Trägern und öffentlichem Träger gestaltet wird, wurden
drei Regionen gebildet, für die jeweils einer der drei „großen“ freien Träger von
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Hilfen zur Erziehung zuständig ist. Bei dieser Gebietsaufteilung wurden gewach-
sene Trägerstrukturen sowie sozialräumliche Zusammenhänge berücksichtigt.
Innerhalb der Regionen sollen Flexibilität und Durchlässigkeit der Hilfen dadurch
ermöglicht werden, dass sie von einem Träger beziehungsweise durch einen Ver-
bund weniger Träger angeboten werden. Ziel ist es, in enger Kooperation zwi-
schen den Mitarbeiter/-inne/-n des freien Trägers und des öffentlichen Trägers
Hilfeangebote für jede Region bedarfsgerecht zu entwickeln und Hilfen im
Einzelfall flexibel anzubieten.

Zu diesem Zweck gibt es in jeder Region „Integrationsteams“, denen sowohl die für
die Region zuständigen ASD-Mitarbeiter/-innen angehören als auch die Mitarbeiter/-
innen der freien Träger in den verschiedenen Arbeitsbereichen, wie Tagesgruppe,
Soziale Gruppenarbeit, Mobiler Dienst, Betreutes Jugendwohnen, Sozialpäda-
gogische Familienhilfe. Die Integrationsteams sollen Hilfebedarfe vor Ort schnell er-
kennen, entsprechende Hilfeangebote entwickeln und damit auch einen wesentlichen
Beitrag zur sozialraumbezogenen Jugendhilfeplanung leisten. Eine wichtige Frage
wird dabei sein, wie Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche zwischen ASD
und freien Trägern abgegrenzt und zusammengeführt werden können.

Eine weitere Vernetzung und Koordination aller sozialpädagogischen Angebote
vor Ort wird durch die Gründung von Jugendhilfeverbünden und bei Bedarf ein-
berufenen Fachkonferenzen für Erziehungshilfen angestrebt. Diese sollen den
Informationsaustausch zwischen allen Institutionen und Gruppierungen, die auf
Gemeinde- und Stadtteilebene mit und für Kinder und Jugendliche tätig sind, –
Tageseinrichtungen, Schulen, offene Kinder- und Jugendarbeit, Bürgerinitiativen
und andere – sicherstellen und die Bündelung von Ressourcen im Gemeinwesen
ermöglichen.

Darüber hinaus wurden in jeder Region „Mobile Teams“ gebildet beziehungs-
weise bestehende Fachdienste wie Sozialpädagogische Familienhilfe und Jugend-
betreuung regionalisiert. Diese Mobilen Teams leisten aufsuchende Sozialarbeit
in Familien, in der Jugendarbeit und in Schulen, und sie entwickeln Hilfeformen,
die in ihrer Gestaltung und Intensität am individuellen Bedarf orientiert sind. Dies
kann auch heißen, dass unterschiedliche Hilfeformen und Angebote miteinander
verknüpft werden und Ressourcen im Gemeinwesen mitgenutzt werden. Bei-
spielsweise gibt es Ansätze einer engen Verknüpfung von Schülerhort und Hilfen
zur Erziehung in einer Teilgemeinde des Landkreises, oder es wird zur Zeit in
einem Stadtteil ein intensives Beratungsangebot für benachteiligte Jugendliche in
enger Kooperation von offener Jugendarbeit, Erziehungshilfe und Jugendsozial-
arbeit entwickelt.

Auch in dem Tübinger Projekt wird an Verfahren zur Qualitätssicherung und zu
einer Evaluation der Hilfen, die auch die Erfahrungen der Nutzer/-innen systema-
tisch erfasst, noch gearbeitet.

Ebenso müssen die passenden Finanzierungssysteme für die angestrebten fle-
xiblen und integrierten Hilfen erst noch entwickelt werden. Auch im Landkreis
Tübingen wird für die weitere Entwicklung an eine Finanzierung durch Sozial-
raumbudgets gedacht, die jedoch ein fundiertes Wissen über sozialräumlich spezi-
fische Hilfebedarfe voraussetzen, das bis jetzt nicht vorhanden ist. Zum einen ist
der Zugang von Landkreisverwaltungen zu kleinräumig differenzierten Sozial-
strukturdaten relativ mühevoll, zum anderen steckt die Ausstattung mit Mitteln
elektronischer Datenverarbeitung, die die sozialräumliche Aggregierung der –
insbesondere in der Hilfeplanung – vorhandenen Informationen ermöglichen
würde, erst in den Anfängen.

3.5.2.2.3 Offene Fragen zum Konzept der Flexiblen Erziehungshilfen

Das Konzept der „Flexiblen Erziehungshilfen“ ist in seinem theoretischen Ansatz
höchst innovativ und zukunftsweisend. Sozialpolitik und soziale Daseinsvorsorge
bestanden bisher und bestehen weiterhin im Wesentlichen darin, dass spezialisierte
Institutionen mit einem spezialisierten Leistungsprofil geschaffen wurden. Dazu
gehören die Rentenversicherung ebenso wie das öffentliche Schulwesen, das
Gesundheitswesen, die Arbeitsverwaltung und viele mehr. Menschen in hilfe-
bedürftigen Lebenssituationen mussten und müssen, um Hilfe zu erlangen, sich
jener Definition ihrer Lebenssituation anpassen, die als Anspruchsvoraussetzung
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für die Gewährung der je spezialisierten Hilfe gelten kann. Das Konzept der fle-
xiblen Hilfen räumt – jedenfalls dem Anspruch nach – der Problemsicht der Hilfe-
bedürftigen eine zentrale Rolle ein und erlaubt ihnen dadurch viel stärker, sich als
Subjekt ihrer Lebensgestaltung zu verstehen, als dies ein „Wunsch- und Wahl-
recht“ in Bezug auf ein eingeschränktes und in vieler Hinsicht „fremdes“ Angebot
vermag.

Trotz des unbestreitbaren Gewinns, den das Konzept der „Flexiblen Erziehungs-
hilfen“ insbesondere durch die Aufwertung der Subjektstellung der Hilfebedürf-
tigen für die fachliche Entwicklung von Jugendhilfe bedeutet, sollen einige Be-
denken gegen das Konzept an dieser Stelle angesprochen werden: Reinhard Wies-
ner weist darauf hin, dass jede gemeinsame Problemerörterung und Suche nach
der individuell richtigen Hilfe schließlich doch die Frage zu beantworten hat, ob
die Hilfe „... in stationärer, in teilstationärer oder ambulanter Form geleistet wer-
den (kann), ob es sich um individuelle Arbeit mit dem einzelnen Kind oder
Jugendlichen, um Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Gruppe oder mit
der gesamten Familie handelt? Damit sind wir aber schon wieder sehr nahe bei
den Hilfetypen, die das Gesetz in den §§28 bis 35 a vorsieht.“221 An Wiesners
Hinweis ist die Feststellung anzuschließen, dass die Ausdifferenzierung der ver-
schiedenen Hilfearten doch auch wesentlich mit der Entwicklung fachlicher Stan-
dards und der entsprechenden Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern verbunden war. Die Frage, ob mit der Entspezialisierung von Hilfen und Ar-
beitsweisen nicht auch Qualifikation und Qualität preisgegeben werden und damit
die Hilfen den zum Teil sehr schwierigen Problemen von jungen Menschen und
ihren Familien nicht gerecht werden, sollte bei der Flexibilisierung von Hilfen zur
Erziehung mitbedacht werden. Ist jede/r, die oder der gut mit Kindern arbeiten
kann, auch gut gerüstet für die Arbeit mit Jugendlichen oder mit Eltern? Kann
jede/r, die oder der gute Einzelberatungen leistet, auch gute Gruppenarbeit
machen?222 Darüber hinaus stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage,
ob die Leistungen und der Bestand spezialisierter, sozialraumübergreifender
Dienste und Beratungseinrichtungen bei den Bemühungen, lebensfeldnahe Hilfen
aus einer Hand anzubieten, genügend berücksichtigt werden. Schließlich ist zu
bedenken, ob das in §5 SGB VIII festgelegte Recht der Leistungsberechtigen, „...
zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger zu wählen ...“ durch
die Schaffung örtlicher Trägermonopole in Verbindung mit dem forcierten
Bemühen, Hilfen im Lebensfeld zu erbringen, nicht unzulässig beschnitten wird.

3.5.2.2.4 Bemühungen um die Integration verschiedener Aufgabenbereiche

Die beiden beschriebenen Projekte, die in der Stadt Stuttgart und im Landkreis
Tübingen durchgeführt werden, zeigen, dass Bemühungen um die Flexibilisie-
rung der Hilfen zur Erziehung, wenn sie entschlossen und zielbewusst verfolgt
werden, das Spektrum dieser Hilfen unweigerlich überschreiten. Die Erziehungs-
hilfen im engeren Sinne der §§ 27 ff. SGB VIII werden dann nur noch als Bau-
steine einer umfassenderen sozialen Infrastruktur für junge Menschen und ihre
Familien begriffen, die vielfältige der im SGB VIII vorgesehenen Leistungen
erfüllt. Deswegen wurden die Jugendämter mit Frage 3.3 gefragt: „Welche Rolle
spielen bei Ihnen derzeit Bemühungen um die Integration von Hilfen zur Erzie-
hung und anderen Leistungsbereichen der Jugendhilfe, wie Regelbetreuungs-
angebote und Angebote der Jugendarbeit?“

48 Jugendämter haben die Frage beantwortet. Davon haben 26 angegeben, dass
solche Bemühungen bei ihnen derzeit eher eine geringe Rolle spielten; für 22
Jugendämter spielt nach eigener Auffassung die Integration verschiedener
Leistungsbereiche von Jugendhilfe eine große Rolle. 34 Fragebögen, davon 21
aus Ämtern, für die Leistungsintegration eine große Rolle spielt, enthalten Hin-
weise darauf, auf welche Weise man die Integration der Leistungsbereiche ver-
folgt (Frage 3.3.1).

Bei der näheren Beschreibung der Integrationsbemühungen fällt auf, dass nur
neun Ämter angaben, welche Leistungen beziehungsweise Aufgabenbereiche mit-
einander verknüpft werden. Am häufigsten, nämlich siebenmal, wurden hierbei
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die Regelbetreuungsangebote genannt. In ihnen werden entweder Kinder mit
Behinderung (eine Nennung) oder Kinder betreut, die einer Hilfe nach §32 SGB
VIII bedürfen (vier Nennungen); ein Jugendamt wies darauf hin, dass im Kinder-
garten dezentrale Erziehungsberatung angeboten wird, und ein anderes darauf,
dass im Schülerhort Soziale Gruppenarbeit stattfindet. Neben der Integration er-
zieherischer Hilfen in die Kindertagesbetreuung wurde zweimal die Verknüpfung
von Hilfen zur Erziehung mit Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe genannt.
Einmal wurde auf die Kooperation von Jugendarbeit und Allgemeinem Sozialen
Dienst hingewiesen und einmal auf die Verkoppelung von Jugendarbeit mit
Streetwork, Jugendgerichtshilfe und Allgemeinem Sozialen Dienst.

Diese Angaben in den Fragebögen dürfen nach Auskunft der Landesjugendämter
nur als Beispiele für die vielfältigen Formen der Integration verschiedener Leis-
tungen, die es auf örtlicher Ebene tatsächlich gibt, betrachtet werden. Nach
Kenntnis des Landesjugendamtes Württemberg-Hohenzollern wird zum Beispiel
von vielen der etwa 80 in seinem Zuständigkeitsbereich tätigen Schulsozialarbei-
tern Soziale Gruppenarbeit angeboten und intensiv mit der Jugendarbeit koope-
riert. Auch die Integration von Kindern mit Behinderung in Regelkindergärten sei
inzwischen viel weiter verbreitet, als die Angaben in den Fragebögen vermuten
lassen.

Außer durch die Angabe von konkreten Leistungsbereichen, um deren Integration
man bemüht ist, haben die Jugendämter zur Beschreibung der Integrationswege
elfmal Kooperationen, Absprachen und institutionalisierten Austausch mit
Jugendhilfeträgern, aber auch mit anderen Institutionen, – allen voran der Schule –
angeführt. Fünf Jugendämter beantworteten die Frage 3.3.1 mit Hinweisen auf ihre
sozialraumbezogene, kleinräumige beziehungsweise vernetzte Hilfeplanung, vier
weitere Ämter verwiesen auf die stadtteil- beziehungsweise gemeinwesen-
orientierte Arbeit als solche.

3.5.2.2.5 Bemühungen um Integration und Flexibilisierung von Hilfen aufseiten
der freien Träger

Bei den Bemühungen um die Flexibilisierung von erzieherischen Hilfen und um
deren Verknüpfung mit anderen Leistungsbereichen von Jugendhilfe sind die
Jugendämter in besonderem Maße auf korrespondierende Intentionen und Anstren-
gungen der leistungserbringenden Träger von Jugendhilfe angewiesen. Die Kor-
respondenz scheint weithin zu funktionieren, auch wenn in drei Gesprächen mit
den Vertretern der freien Wohlfahrtspflege und der Jugendarbeit darauf hingewie-
sen wurde, dass die Entwicklung erst in den Anfängen stecke und die Kooperation
zwischen den Trägern verschiedener Hilfen verbesserungsbedürftig sei.

Alle Gesprächspartner aufseiten der Wohlfahrtsverbände konnten jedoch auf Bei-
spiele von Einrichtungen verweisen, die sich von ihrem ursprünglichen
Arbeitsgebiet ausgehend neuen Anforderungen stellen und neue Aufgaben über-
nehmen. Genannt wurden hauptsächlich Erziehungshilfeeinrichtungen, die nun
auch Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Mobile Jugendarbeit, Schulsozial-
arbeit oder auch Sozialpädagogische Familienhilfe und Krisenintervention in
Familien leisten oder zum Beispiel als Anstellungsträger von Gemeindejugend-
referenten fungieren. Genannt wurden auch Tagesbetreuungseinrichtungen, in
denen inzwischen auch Hilfen zur Erziehung erbracht werden.

Die die Jugendarbeit vertretenden Gesprächspartner nannten bei der Frage nach
der Integration von verschiedenen Leistungsbereichen von Jugendhilfe vor allem
die Zusammenarbeit mit Schulen und mit der Jugendsozialarbeit. Sie erwähnten
insbesondere die Arbeit des „Förderbandes“ in Mannheim als ein hervorragendes
Beispiel der Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. Hier ist
allerdings anzumerken, dass mit der Arbeit des „Förderbandes“ ein – auch vor der
Jugendenquetekommission von den Nutzern selbst als besonders gelungen dar-
gestelltes – Kooperationsmodell realisiert wird, in dem nicht nur öffentliche und
freie Träger der verschiedenen Aufgabenbereiche von Jugendhilfe, sondern auch
Kammern, Betriebe, Arbeitsamt und Berufsschulen zusammenwirken223.
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3.5.3 Weitere strukturelle und konzeptionelle Entwicklungen in der Jugendhilfe

Nachdem die Jugendämter gefragt worden waren, welche Rolle die Themen
Gemeinwesenorientierung sowie Flexibilisierung und Integration von Leistungen
spielen, bekamen sie gegen Ende des Fragebogens Gelegenheit, anzugeben, „wel-
che anderen konzeptionellen und strukturellen Entwicklungen in der Jugendhilfe
... in der Arbeit ihres Amtes eine besondere Rolle (spielen)“. Hierzu machten 38
Jugendämter insgesamt 91 Angaben.

Davon beziehen sich 22 Angaben im engeren Sinne auf die Arbeitsorganisation.
Am häufigsten, nämlich zehnmal, wurde die Neue Steuerung von Verwaltung
oder einzelner Elemente davon, wie „Interkommunaler Vergleich“, „Budgetie-
rung“, „Controlling“ und dergleichen genannt. Sechsmal wurden Organisations-
entwicklung oder Aspekte von Organisationsentwicklung wie „Mitarbeiterbeteili-
gung und Verflachung der Hierarchie“ genannt. Viermal wurden Anstrengungen
zur Qualitätsentwicklung beziehungsweise -sicherung erwähnt. Zweimal wurde
darauf hingewiesen, dass man sich mit dem neuen Entgeltsystem beschäftige.

Die übrigen Angaben beziehen sich stärker auf die Leistungsfelder von Jugend-
hilfe und wiederholen zu einem erheblichen Teil die Antworten, die auf die bishe-
rigen Fragen bereits gegeben worden waren. Hier stehen mit zwölf Nennungen
die Bemühungen um Kooperation und Vernetzung mit anderen Institutionen im
Vordergrund, wobei wiederum die Schule am häufigsten genannt wurde, aber
auch Polizei und Justiz, die Kinder- und Jugendpsychiatrie, Beratungsstellen
sowie andere (städtische) Ämter. In den Zusammenhang dieser sich auf Koopera-
tion und Vernetzung beziehenden Angaben gehören auch die vier Hinweise auf
sozialraum- beziehungsweise gemeinwesenorientierte Arbeit.

Acht Jugendämter gaben an, dass der Ausbau oder die Ausdifferenzierung der
ambulanten Hilfen zurzeit eine besondere Rolle spielen, ohne hierbei spezielle
Hilfen zu nennen. Dies bestätigt den bereits im Abschnitt 3.5.2.2.1 gewonnenen
Eindruck, dass „Flexibilisierung“ vielerorts noch bedeutet, erst einmal die in den
§§ 27 ff. SGB VIII genannten Angebotsformen zu installieren. An einzelnen Hil-
fen, mit deren Aufbau die Jugendämter aktuell befasst sind, wurden viermal die
Umsetzung von Konzepten zur Krisenintervention in Familien genannt, die sich
an Modelle wie „Familie im Mittelpunkt“ oder „Families first“ anlehnen. Fünfmal
wurde der Ausbau der Tagespflege beziehungsweise der Aufbau einer Pflege-
elterngruppe und dergleichen angeführt. Dreimal wurde auf die Entwicklung oder
Initiierung von Mädchenarbeit hingewiesen und je zweimal auf Jugendberufshilfe
und Hilfen für Kinder mit „seelischer“ Behinderung, namentlich für Kinder mit
legasthenischen Störungen. Daneben gibt es noch unzählige Einzelnennungen, die
vom „Betreuten Umgang“ über die „Versorgung von Kindern in Notsituationen“,
die „Früherkennung und -förderung von Entwicklungsverzögerungen bei Vier-
jährigen“, die „Suchtprophylaxe“ bis zur Mobilen Jugendarbeit reichen.
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Auch die Vertreter der freien Wohlfahrtspflege wurden danach gefragt, „mit wel-
chen anderen strukturellen Entwicklungen (außer Gemeinwesenorientierung,
Flexibilisierung von Hilfen, Integration von Leistungsbereichen) ... die Einrich-
tungen ihres Verbandes derzeit befasst (sind)?“ Dreimal wurde das neue Entgelt-
system und die damit erforderlichen Leistungsbeschreibungen genannt. Ein
Gesprächspartner verwies einerseits auf einrichtungsinterne Organisationsentwick-
lungen, die der Optimierung von Hilfeprozessen dienten, andererseits auf den
„Kampf ums Überleben“, den manche Einrichtungen wegen mangelhafter Aus-
lastung und zu niedriger Pflegesätze führen müssten. Ein weiterer Gesprächspart-
ner sieht einige Einrichtungen durch die „heftige Ungleichzeitigkeit“ von Regiona-
lisierung bedroht. Die Ungleichzeitigkeit könne dazu führen, dass Einrichtungen
nicht mehr belegt würden, weil sie sich an einem Ort befinden, an dem nicht regio-
nalisiert gearbeitet wird, während das Jugendamt, für das sie bisher hauptsächlich
tätig waren, inzwischen regionale Versorgungsverbünde geschaffen hat.

3.5.4 Jugendhilfeleistungen der Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt

Auch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben sich den veränderten
gesellschaftlichen und familiären Rahmenbedingungen und den sich daraus erge-
benden Anforderungen zu stellen. Der Schwerpunkt ihrer Jugendhilfeleistungen
scheint nach den Wahrnehmungen und Ausführungen von Städtetag und Ge-
meindetag im Wesentlichen in den zwei Bereichen Kinderbetreuung und Kinder-
und Jugendarbeit zu liegen. Zunehmend komme die Jugendsozialarbeit an
Schulen dazu bedarfsgerechte Kinderbetreuungsangebote, die über den klas-
sischen Regelkindergarten hinaus gehen, den unterschiedlichen Bedürfnissen der
Kinder und ihrer Familien entsprechen und eine bessere Vereinbarkeit von Fa-
milie und Erwerbstätigkeit ermöglichen werden danach zunehmend ebenso als
unverzichtbare Bestandteile der örtlichen und sozialen Infrastruktur angesehen
wie Angebote der offenen und der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit. Die
Förderung dieser Angebote werde von immer mehr Kommunen auch als wich-
tiger Standortfaktor begriffen.

Weiter werde nach Regeln gesucht, auch sozial desintegrierte junge Menschen zu
erreichen, z. B. mit aufsuchenden Betreuungsformen wie der Mobilen Jugend-
arbeit. Dabei spiele die gemeinwesenorientierte Ausrichtung der örtlichen Kinder-
und Jugendarbeit eine wichtige Rolle. Die gemeinwesenorientierte Arbeit der
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Kreisjugendämter setze deshalb ebenso wie deren sozialraumbezogene Jugend-
hilfeplanung die intensive Kooperation mit den kreisangehörigen Gemeinden
voraus.

3.5.5 Qualitätsentwicklung und Wirkungsforschung

Eine weitere wesentliche strukturelle Entwicklung in der Jugendhilfe sind die
Bemühungen um Qualitätsentwicklung. Infolge der öffentlichen Finanznot und
des finanzpolitischen Wunsches nach Entdeckung von Einsparpotenzialen ver-
stärkte sich in den 90er-Jahren die Erwartung an die Jugendhilfe, sie möge ihre
Motive, Zielsetzungen und Vorgehensweisen sowie deren Effektivität und Nutzen
darlegen. Die Jugendhilfe ist aus zweierlei Gründen weithin bestrebt, diesen Er-
wartungen gerecht zu werden. Zum einen hofft sie, durch die deutliche und auch
für Nicht-Fachleute nachvollziehbare Erfassung und Darstellung ihrer Leistungen
im verschärften Verteilungskampf zwischen den verschiedenen Politikbereichen
besser bestehen zu können. Zum anderen verfolgt sie damit ihr ureigenes Inte-
resse, praktikable Verfahren von Qualitätsentwicklung zu erkunden und einzu-
setzen, damit sich die Leistungen von Jugendhilfe dem Unterstützungs- und
Hilfebedarf ihrer Adressaten und Nutzer tatsächlich kontinuierlich annähern, sich
die Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit von Jugendhilfe also verbessert. Die
Qualitätsdiskussion und die praktischen Bemühungen um Qualitätsentwicklung
sind also einerseits durch die politische Forderung nach Steigerung von Effek-
tivität und insbesondere Effizienz von Jugendhilfe angetrieben, sie haben gleich-
zeitig „... die wichtige Funktion eines Korrektivs gegenüber einer einseitigen
Ausrichtung (der Kontrolle und Steuerung von Jugendhilfe) am Ziel der Kosten-
reduktion ...“224.

Qualitätsentwicklung bedeutet, die Strukturen und Verfahren, in und mit denen
gearbeitet wird, so gut zu machen, dass die Arbeit ihr Ziel erreicht, also das be-
wirkt, was sie bewirken will. Es hat sich für die theoretische und praktische Struk-
turierung von Qualitätsentwicklung bewährt, zwischen Struktur-, Prozess- und
Ergebnisqualität zu unterscheiden. Joachim Merchel umreißt die drei Qualitäts-
elemente sehr knapp wie folgt225:

• „Die Strukturqualität bezieht sich auf die organisationsbezogenen Rahmen-
bedingungen und auf die Ausstattung, über die eine Einrichtung bei der Erbrin-
gung ihrer Leistungen verfügt.

• Mit Prozessqualität meint man das Vorhandensein und die Beschaffenheit
solcher Aktivitäten, die geeignet und notwendig sind, ein bestimmtes Ziel der
Leistung zu erreichen.

• Fragen der Ergebnisqualität werden angesprochen, wenn der erzielte Zustand,
also ein sichtbarer Erfolg oder Misserfolg betrachtet wird.“

Was zu den drei Qualitätselementen im Einzelnen dazugehört, hängt stark ab von
der Institution, um die es geht, und wird deshalb von verschiedenen Fachautoren
unterschiedlich beschrieben.226 Darüber hinaus stellt Hiltrud von Spiegel neben
die drei genannten Qualitätselemente die beiden Elemente Konzeptionsqualität
und personelle Qualität, worunter sie die Qualifikation, Arbeitsbedingungen,
Motivation und das Engagement der Mitarbeiter/-innen versteht; in anderen
Beschreibungen der Bestandteile oder Aspekte von Qualität sind diese beiden
Elemente der Strukturqualität zugeordnet. Freilich ist die Unterscheidung der
Qualitätselemente auch nur eine analytische, ein heuristisches Hilfsmittel, und
keine Unterscheidung von Phänomenen, Dingen oder Arbeitsbereichen. So ist
zum Beispiel eine gute Jugendhilfeplanung für die Güte der Arbeit des ASD eine
wichtige Strukturbedingung. Im Hinblick auf die Güte der Arbeit des Jugend-
amtes insgesamt ist Jugendhilfeplanung und die Zusammenarbeit zwischen
Planung und ASD ein Erfordernis der Prozessqualität.

Aber die Unterscheidung der drei Qualitätselemente hat sich nicht zuletzt deshalb
bewährt, weil mit der Struktur- und Prozessqualität diejenigen Aspekte gesondert
in den Blick genommen werden, die der Verantwortung und Zuständigkeit der
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224 Merchel 1999, S. 23
225 Merchel 1999, S. 29
226 vgl. zum Beispiel von Spiegel 1999, S. 47-55 und Wabnitz 1999, S. 19
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Jugendhilfe beziehungsweise ihrer verschiedenen Träger und Einrichtungen deut-
lich zuzuordnen sind, während die Wirkungen oder Ergebnisse der Arbeit nur be-
grenzt zu erfassen und nur in ungewissem Ausmaß zu beeinflussen sind. Hierauf
wurde bereits im Abschnitt 3.1 hingewiesen. Taugliche Strukturen und Verfahren
in der Jugendhilfe können zur Erreichung der gewünschten Ziele zwar erheblich
beitragen, sie aber nicht herstellen und sichern.

Gleichwohl ist die Entwicklung von Struktur- und Prozessqualität auf die Über-
prüfung der Ergebnisqualität, das heißt auf Wirkungsforschung, angewiesen.
Denn erst wenn man annähernd weiß, was am Ende herausgekommen ist, inwie-
weit man sein Ziel erreicht und in wieweit man es verfehlt hat, lässt sich beurtei-
len, ob die Annahme, bestimmte Strukturen und Prozesse seien tauglich, berech-
tigt war. Denn „Konzeptionen sind (lediglich) mehr oder weniger plausible Ent-
würfe von ,Wirkungszusammenhängen‘“227.

Aber freilich hat auch Wirkungsforschung spezifische Probleme zu bewältigen.
Als Gegenstand der Untersuchung stehen in der Regel nur Erkenntnisse über in
der Vergangenheit erbrachte Leistungen und deren Wirkung zur Verfügung. Der
Nutzen der Untersuchung soll aber in der Gegenwart und Zukunft zu erbringen-
den Leistungen und deren Wirken zugute kommen. Wirkungsforschung hat die
Aufgabe, zu erkunden, auf welche Strukturen und Prozesse sich bestimmte Wir-
kungen zurückführen lassen. Und hier stößt Wirkungsforschung in der Jugend-
hilfe eben an dieselbe Grenze, an die sozialwissenschaftliche Forschung gemein-
hin stößt, dass sie nämlich nicht unter Laborbedingungen und nicht mit echten
Kontrollgruppendesigns arbeiten kann, sondern sich Letzterem bestenfalls rekon-
struktiv annähern kann. Deshalb müssen sich – wie die folgenden Beispiele
zeigen – die Anstrengungen zur Qualitätsentwicklung vorläufig weithin auf die
Evaluation und Entwicklung von Struktur- und Prozessqualität beschränken, ohne
dass diese Bemühungen eine starke Untermauerung durch Wirkungsforschung,
also durch Überprüfung der Ergebnisqualität, fänden.

3.5.5.1 Qualitätsentwicklung in der Praxis

3.5.5.1.1 Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit

Der Landesjugendring Baden-Württemberg und die Arbeitsgemeinschaft Jugend-
freizeitstätten Baden-Württemberg beschäftigen sich seit Jahren mit Fragen der
Qualitätsentwicklung. Um die Bemühungen zu intensivieren und empirisch zu
fundieren, haben beide Organisationen gemeinsam im Frühjahr 1999 das Projekt
„Qualitätsentwicklung in der Offenen und verbandlichen Kinder- und Jugend-
arbeit“ initiiert. „Ziel des Projekts ist es, einen Beitrag zur Entwicklung eines
neuen Instrumentariums zu leisten, das die Träger der ... Kinder- und Jugend-
arbeit in die Lage versetzt, die qualitativen Entwicklungen und Ergebnisse ihrer
Arbeit methodisch zu ermitteln, darzustellen und in der ... in Gang gekommenen
Diskussion um die Reform der kommunalen Verwaltungen zur Geltung zu brin-
gen ... Dabei sollen auch die bereits jetzt vorhandenen Ansätze der Qualitätsüber-
prüfung (selbstreflexive Methoden) einbezogen, ergänzt und erweitert werden.“228

Ein wesentliches Anliegen des Projektes ist es also, der Tendenz entgegenzu-
wirken, dass die Leistungen von Jugendarbeit zunehmend in quantitativen Kenn-
ziffern gemessen werden (Besucherzahlen, Teilnehmerzahlen, Öffnungszeiten).
Das übergeordnete Ziel wird in der Projektbeschreibung folgendermaßen aus-
differenziert:

• „Sammlung von Erfahrungen und Erkenntnissen zu Methoden der Qualitätsent-
wicklung in der Kinder- und Jugendarbeit, Entwicklung ... für das Arbeitsfeld
geeigneter Methoden

• Motivation haupt- und ehrenamtlicher MitarbeiterInnen für Fragen der Qua-
litätsentwicklung

• Intensivierung der Fortbildung in diesem Bereich
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227 von Spiegel 1999, S. 54
228 Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e.V. / Landesjugendring Ba-

den-Württemberg e.V., Projektantrag „Qualitätsentwicklung in der verbandlichen und offenen
Kinder- und Jugendarbeit“ o.O., o.J. (Stuttgart 1998), S. 3
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• Entwicklung von Arbeitshilfen für ... haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen

• Entwicklung von Qualitätsstandards, die bezogen sind auf die realen Bedingun-
gen, wie sie im Arbeitsfeld vorzufinden sind und die die unterschiedlichen
Ebenen von Qualität im Dienstleistungsbereich (Struktur-, Prozess- und Ergeb-
nisqualität) bezogen auf deren Entwicklung berücksichtigen.“

Das Projekt durchführen und von ihm profitieren sollen Jugendverbände, Jugend-
ringe und Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit auf örtlicher, Be-
zirks- oder Landesebene.229 Das Projekt wird in zwei Etappen durchgeführt wer-
den. An der ersten Etappe, die im Sommer 1999 begann, nehmen 15 Verbände
oder Einrichtungen teil, die sich hierum beworben und von AGJF und LJR unter
dem Gesichtspunkt ausgewählt wurden, dass unterschiedliche Arbeitsinhalte und
-formen, unterschiedliche Träger und unterschiedliche Regionen vertreten sein sol-
len. Für Februar 2000 ist eine zweite Projektausschreibung geplant, sodass sich
weitere Interessenten bewerben können. Die am Projekt teilnehmenden Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit sollen entweder „... auf der
Basis vorhandener Konzeptionen Maßnahmen und Angebote selbst einmal ge-
nauer daraufhin abklopfen, was denn da am Ende, gemessen an den Zielsetzungen,
überhaupt rauskommt“, also Selbstevaluation durchführen, oder sie sollen „metho-
disch angeleitet“ „Konzepte für neue Angebote ... entwickeln“.230 Die meisten der
15 Einrichtungen, die an der ersten Projektetappe teilnehmen, haben sich entschie-
den, an der Konzeptionsentwicklung zu arbeiten, also möglichst präzise zu bestim-
men, vor welchem Hintergrund welche Ziele auf welchen Wegen und mit welchen
Mitteln erreicht werden sollen, um dadurch überhaupt erst die nötigen Grundlagen
für eine Überprüfung und Bewertung der eigenen Arbeit zu schaffen.231

Dass die Kinder- und Jugendarbeit im Bereich der Konzeptentwicklung noch viele
Aufgaben zu bewältigen hat, wurde in anderem Zusammenhang auch für die Ein-
richtungen des Stuttgarter Jugendhaus e. V., des zweitgrößten Trägers offener Kin-
der- und Jugendarbeit in Deutschland, festgestellt. Bernd Häberlein, einer der drei
Regionalleiter des Vereins, bemerkt: „Wenn man sich die bislang vorliegenden
Konzeptionen der 33 Einrichtungen des Stuttgarter Jugendhaus e.V. anschaut,
wird man feststellen, dass die darin benannten Ziele der pädagogischen Arbeit sehr
komplex dargestellt und daher auch kaum überprüfbar sind.“232 Innerhalb des Stutt-
garter Jugendhaus-Vereins wurde in den Jahren 1996 und 1997 bereits ein Qua-
litätsentwicklungsprojekt durchgeführt, an dem zwei Kinder- und Jugendhäuser
teilgenommen haben. Auch in diesem Projekt, dessen Ziele zunächst die Erweite-
rung dezentraler Ressourcenverfügung und die Stärkung des Bildungsaspektes im
Programmangebot waren233, erwies sich die Konzeptionsentwicklung als zentraler
Bestandteil. Zu ihr gehörten adressatenbezogene Zielfindung, Beschreibung von
Standards, Zuordnung der Standards zu den Bereichen Offene Angebote, Pro-
grammangebote, Projekte/Großveranstaltungen sowie die Differenzierung und
Konkretisierung von Zielen. Zielkonkretisierung bedeutet dabei, solche Ziele zu
formulieren, zu deren Erreichung die eigene Arbeit erkennbar beitragen kann.234

Alle 15 Einrichtungen, die sich nun an dem von AGJF und LJR gemeinsam getra-
genen landesweiten Projekt beteiligen, werden durch Personen, die „Erfahrungen
und Qualifikation in Bezug auf qualitative Sozialforschung“235 besitzen, wissen-
schaftlich begleitet. Geplant ist weiter, dass vier- bis fünfmal jährlich Kolloquien
stattfinden, bei denen alle Projektdurchführenden und ihre wissenschaftlichen
Begleiter/-innen Erfahrungen austauschen und über Ergebnisse berichten.236

Unterstützt wird das Projekt in Form der Finanzierung der wissenschaftlichen
Begleitung durch das Kultusministerium und die beiden Landesjugendämter.
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229 vgl. Projektantrag, S. 4
230 Projektausschreibung
231 vgl. hierzu Fehrlen, S. 32-35 und Deinet, S. 88-90
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3.5.5.1.2 Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen

Auch in den Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern gewinnen Fragen
und Bemühungen zur Qualitätsentwicklung zunehmende Bedeutung. Als Bei-
spiele für die Aktivitäten in diesem Bereich sollen hier die „Projekte zur Weiter-
entwicklung der Tagesbetreuung von Kindern“, die von 1991 bis 1995 durch-
geführt und vom Landesjugendamt Württemberg-Hohenzollern initiiert und
unterstützt wurden, sowie das gegenwärtig durchgeführte, vom Landesjugendamt
Baden 1998 auf den Weg gebrachte und von ihm unterstützte Projekt „Qua-
litätsmanagement in Kindertageseinrichtungen“ angeführt werden.

Die „Projekte zur Weiterentwicklung der Tagesbetreuung von Kindern“237 wurden
im katholischen Kinderhaus „Carlo Steeb“ in Tübingen, im städtischen Kindertag-
heim „Breitwiesen“ in Gerlingen und im städtischen Kindergarten Roseggerstraße
in Heilbronn durchgeführt und von der Universität Tübingen wissenschaftlich be-
gleitet. Es ging darum, den Bedarf an einer Weiterentwicklung der Tagesbetreuung
in Richtung Variabilität der Betreuungszeiten, Öffnung und Altersmischung der
Gruppen, Zusammenarbeit mit den Eltern und im Gemeinwesen zu eruieren und
den Nutzen sowie die Voraussetzungen dieser Entwicklungen zu klären.

Mittels schriftlicher Befragungen der Mitarbeiterinnen und in Team-Interviews
wurde das bestehende Angebot der drei Einrichtungen analysiert. Umfelderkun-
dungen, die unter Anleitung der wissenschaftlichen Begleitung weitgehend von
den Erzieherinnen selbst durchgeführt wurden, gaben Aufschluss über die soziale
Struktur der Stadtteile, in denen die Einrichtungen sich befinden, die Lebens- und
Wohnsituationen der Familien sowie die Spielmöglichkeiten und Betreuungs-
angebote für die hier lebenden Kinder. Mit Elternfragebögen wurde die soziale
Lage, die persönliche Situation sowie die Erwartungen der Eltern der betreuten
Kinder an die Betreuung erhoben. Schließlich wurden mit Beobachtungsstudien
die Beziehungen der Kinder in verschiedenen Einrichtungs- und Gruppentypen
hinsichtlich des Einflusses von Altersmischung und Öffnung von Gruppen er-
fasst. Unter den vielfältigen Ergebnissen der vier Jahre dauernden Projekte, die
hier nicht annähernd vollständig dargestellt werden können; (hierzu muss auf die
Veröffentlichung des Landesjugendamtes Württemberg-Hohenzollern verwiesen
werden238) sind die folgenden besonders interessant:

• „Die Mitarbeit (der Erzieher/-innen) an der (Durchführung und Auswertung
der) Elternbefragung führte zu einer differenzierten Wahrnehmung der unter-
schiedlichen Lebenslagen der Eltern; das bedeutete, dass die Mitarbeiter/ -in-
nen die Situation der Familien realistischer wahrnehmen konnten. Insbesondere
konnte durch eine Gesprächsrunde mit einem türkischen Sozialarbeiter die Le-
benslage türkischer Familien besser verstanden werden. Die Zusammenarbeit
mit den Eltern gestaltete sich insgesamt offener.“239

• Die zeitlich unterschiedlichen Betreuungsangebote der verschiedenen Einrich-
tungsformen tragen zur „Sortierung“ der Kinder aus verschiedenen Familien-
formen bei. In dem an dem Projekt beteiligten Tagheim, das zunächst aus-
schließlich Ganztagsbetreuung angeboten hatte und außerdem seine Plätze nur
nach Bedürftigkeitskriterien vergeben konnte, wurden überwiegend Kinder
allein erziehender Eltern und damit auch sehr viele Einzelkinder betreut. Um-
gekehrt waren im Regelkindergarten die Kinder aus zweieltrigen Familien
überrepräsentiert. Dagegen wirkt „das Angebot variabler Betreuungsformen im
Kinderhaus ... einer Selektion der Familien deutlich entgegen, eine solche Ein-
richtungsform hat die Chance, eine Kindereinrichtung für alle Kinder und ihre
Familien im Einzugsbereich zu sein.“240

• „Kinderbetreuung ist dann effektiv und sinnvoll, wenn sie wohnortnah und
flexibel organisiert ist, das heißt, wenn alle Kinder eines Stadtteils dort nach
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237 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern (Hg), Projekte zur Weiterentwicklung
der Tagesbetreuung von Kindern – Abschlussbericht –, o.O., o.J. (Stuttgart 1996).

238 Siehe Fußnote 237
239 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern (Hg), Projekte zur Weiterentwicklung

der Tagesbetreuung von Kindern – Abschlussbericht –, o.O., o.J. (Stuttgart 1996), S. 41
240 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern (Hg), Projekte zur Weiterentwicklung

der Tagesbetreuung von Kindern – Abschlussbericht –, o.O., o.J. (Stuttgart 1996), S. 52



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5359

192

ihren Bedürfnissen betreut werden können.“241 Allerdings darf variable Be-
treuung nicht als „unübersichtliches Kommen und Gehen von Kindern“ miss-
verstanden werden, sondern ist auf klare Absprachen und deren Einhaltung
angewiesen. „Die Bedürfnisse der Familien (müssen) mit einem sinnvollen
Tagesablauf in den Einrichtungen vermittelt werden ...“242

• Altersmischung der Gruppen bietet den Kindern erweiterte Chancen des sozia-
len Lernens bei gemeinsamen, eher strukturierten Aktivitäten, zum Beispiel
beim Essen, bei Feiern und bei besonderen Unternehmungen. Sie führt weniger
dazu, dass sich zwischen den Kindern verschiedenen Alters enge Beziehungen
herausbilden. Ihren besonderen Wert hat Altersmischung darin, dass sie Be-
treuungskontinuität ermöglicht und damit auch dem Wunsch der Eltern ent-
spricht, „nicht für jede Altersstufe eine neue Einrichtung suchen (zu) müs-
sen“243. Die Öffnung der Gruppen, das heißt, die Möglichkeit des gemeinsamen
Spielens von Kindern, die verschiedenen Stammgruppen angehören, ist bei
altersgemischten Gruppen eine notwendige Ergänzung, um Beziehungen
zwischen Gleichaltrigen zu ermöglichen beziehungsweise zu verstärken.

• Öffnung der Gruppen und Altersmischung der Einrichtungen und Gruppen
dienen einer bedarfsgerechten Auslastung der Einrichtungen, sparen aber nicht
Erzieher/-innen ein.

Das Landesjugendamt Baden initiierte 1998 das gegenwärtig durchgeführte Projekt
„Qualitätsmanagement in Kindertageseinrichtungen“, mit dem 22 Einrichtungen darin
unterstützt werden, Modelle der Qualitätsentwicklung praktisch zu erproben. Vor dem
Hintergrund, dass die Einrichtungen und ihre Träger einerseits vor erhöhte Anforde-
rungen vonseiten der Eltern und der Kinder gestellt sind und andererseits die finan-
ziellen Mittel zurückgehen, soll den Einrichtungen die Möglichkeit gegeben werden,
durch Überprüfung der vorhandenen Ressourcen und durch den Einsatz eines Qua-
litätsmanagementsystems ihre Arbeit effizienter und effektiver zu gestalten.244 Die 22
an dem Projekt beteiligten Einrichtungen erproben je zur Hälfte zwei verschiedene
Formen der Qualitätsentwicklung, nämlich zum einen das System „QMelementar“245 und
zum anderen ein „Konzept zur dialogischen Qualitätsentwicklung“246.

„QMelementar ist ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem ..., das von 1993 bis
1997 speziell für Kindertageseinrichtungen entwickelt wurde. Es verbindet Praxis-
wissen aus dem Alltag von Kindertageseinrichtungen, Erfahrung aus Beratung,
Aus- und Fortbildung und Grundlagen der Organisationsentwicklung mit dem Qua-
litätsmanagementsystem der DIN ISO 9000.“247 Die unmittelbaren Adressaten die-
ses Konzepts sind die Führungskräfte von Kindertageseinrichtungen, die in 16 Be-
ratungstagen innerhalb von 18 Monaten vom CoLibri Management Service zu Be-
auftragten für Qualitätsmanagement ausgebildet werden und damit befähigt werden
sollen, „... den strukturellen Wandel ihrer Einrichtungen sicher zu gestalten“248. Die
Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen erfolgt dadurch, dass die teilnehmenden
Führungskräfte in jeder Beratungseinheit sogenannte Projektaufgaben erhalten, die
sie bis zur nächsten Beratung erfüllen sollen. Die möglichst unmittelbare Umset-
zung des erworbenen Wissens im Arbeitsalltag der Einrichtung und die Reflexion
der dabei gemachten Erfahrungen bei der nächsten Beratungseinheit ist also ein
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241 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern (Hg), Projekte zur Weiterentwicklung
der Tagesbetreuung von Kindern – Abschlussbericht –, o.O., o.J. (Stuttgart 1996), S. 55

242 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern (Hg), Projekte zur Weiterentwicklung
der Tagesbetreuung von Kindern – Abschlussbericht –, o.O., o.J. (Stuttgart 1996), S. 64

243 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern (Hg), Projekte zur Weiterentwicklung
der Tagesbetreuung von Kindern – Abschlussbericht –, o.O., o.J. (Stuttgart 1996), S. 53

244 Landeswohlfahrtsverband Baden – Landesjugendamt – Qualitätsmanagement in Kinder-
tageseinrichtungen. Projektbeschreibung vom 25. Mai 1998

245 CoLibri Management Service, QMelementar. Qualitätsmanagement in Kindertageseinrichtungen,
Denzlingen o.J.

246 Kebbe Anne, Urban Mathias, Projekt: Qualität! Grundlagen und Wege zur dialogischen Qua-
litätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen (Projektskizze), Lampertheim-Neuschloß o.J.

247 CoLibri Management Service o.J., S. 4
248 Landeswohlfahrtsverband Baden – Landesjugendamt –, Info-Service Nr. 1/1998, S. 12
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wesentlicher Teil der Qualifizierung der Führungskräfte. Wenn bei der Implemen-
tation der einzelnen Elemente von Qualitätsentwicklung Probleme auftreten, die die
Führungskräfte nicht allein bewältigen können, können sie vom CoLibri Manage-
ment Service auch direkt in ihren Einrichtungen unterstützt werden.249

Das Konzept zur dialogischen Qualitätsentwicklung unterscheidet sich von
QMelementar dadurch, dass es sich nicht auf eine standardisierte internationale Norm250

bezieht und dass neben den Einrichtungsleitungen auch die Mitarbeiter/-innen der
Einrichtungen, Elternvertreter/-innen und Vertreter/-innen der Einrichtungsträger
an den insgesamt sieben Seminartagen beteiligt sind, die innerhalb von zwei Jah-
ren in den Einrichtungen stattfinden. Bei den Seminartagen sollen sich die Betei-
ligten gemeinsam mit der „... jeweiligen konkreten Ausgangslage ihrer Einrichtung
auseinandersetzen und ... die Interessen, Möglichkeiten und Ressourcen für eine
Qualitätsentwicklung ‚vor Ort‘ (überprüfen)“.251 Auch bei diesem Projekt werden
in der Zeit zwischen den Seminartagen die einzelnen Elemente von Qualitätsent-
wicklung in der Praxis der Einrichtung umgesetzt, sodass die dabei gemachten
Erfahrungen beim nächsten Seminartag reflektiert werden können.252

3.5.5.1.3 Qualitätsentwicklung in Erziehungshilfeeinrichtungen

Die Einrichtungen der Erziehungshilfe sehen sich gegenwärtig besonders nach-
drücklich herausgefordert, die Qualität ihrer Arbeit zu analysieren, zu dokumen-
tieren und Defizite zu bearbeiten. Vor allem die stationäre Erziehungshilfe, die im
Verhältnis zur Zahl der Hilfeempfänger/-innen und im Vergleich mit anderen
Hilfeformen und Leistungsbereichen von Jugendhilfe naturgemäß am meisten
kostet, wurde in den letzten Jahren zunehmend nach dem Ertrag ihrer Arbeit
befragt. Diese Entwicklung schlug sich nicht zuletzt darin nieder, dass eine zum
1. Januar 1999 in Kraft getretene Novellierung des SGB VIII den Abschluss von
Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen zwischen Kosten-
trägern und Leistungserbringern als Voraussetzung für die Übernahme der Kosten
teilstationärer und stationärer Jugendhilfeleistungen verlangt (siehe Abschnitt
3.5.5.3). Die meisten Einrichtungen der Erziehungshilfe sehen in der Heraus-
forderung eine Chance, die bereits vorhandene Qualität ihrer Arbeit sich selbst
bewusster zu machen, sie öffentlich und insbesondere gegenüber dem Träger der
öffentlichen Jugendhilfe deutlicher zu machen, aber auch Verbesserungsbedarf in
den Arbeitsstrukturen und -abläufen zu erkennen und zu decken. Die „... Qua-
litätsdebatte (erzeugt) neue Perspektiven der methodischen Reflexion der Arbeit
und damit einen potenziellen Professionalisierungsgewinn. Dabei kann Heim-
erziehung auf eine längere Tradition der Debatte um fachliche Standards und um
Wirkungen zurückgreifen .... Es kommt nun darauf an, die bisher entwickelten
Qualitätskriterien zu konkretisieren, um deutlicher sichtbare und besser überprüf-
bare Indikatoren für ein diesem Arbeitsfeld entsprechendes Qualitätsmanagement
zu erhalten.“253 Joachim Merchel nennt die folgenden zentralen Kriterien, hin-
sichtlich derer die Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe die Qualität ihrer
Arbeit beurteilen und entwickeln sollten: „Transparenz und Zielbezogenheit des
Erziehungsgeschehens ..., Möglichkeiten individueller Beziehungen trotz institu-
tionell geprägten Lebensfeldes (Vorhandensein eines ‚Bezugserzieher‘-Systems,
Wahlmöglichkeiten im Rahmen eines solchen Systems u. a.), Ermöglichen von
Privatsphäre und Intimität ..., Praxis einer reflektierten Elternarbeit (... Auseinan-
dersetzung mit dem ‚familiären Vorleben‘ der Kinder/Jugendlichen u. a.), Moda-
litäten einer geregelten Nachbetreuung ...“254

Bereits vor Inkrafttreten der Gesetzesnovelle haben zahlreiche Einrichtungen der
Erziehungshilfe in Baden-Württemberg Qualitätsentwicklungsprojekte durch-
geführt. Die Erfahrungen aus diesen Projekten sind in die Konzeptionen umfas-
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249 nach telefonischer Auskunft des Projektleiters
250 Landeswohlfahrtsverband Baden – Landesjugendamt –, Info-Service Nr. 1/1998, S. 12
251 Kebbe Anne, Urban Mathias, Projekt: Qualität! Grundlagen und Wege zur dialogischen Qualitäts-

entwicklung in Kindertageseinrichtungen (Projektskizze), Lampertheim-Neuschloß o.J., S. 4
252 nach telefonischer Auskunft der Projektleiterin
253 Merchel 1999 b, S. 245
254 Merchel 1999 a, S. 40 f.
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senderer Projekte eingeflossen, die vom Caritasverband der Erzdiözese Freiburg
und dem Diakonischen Werk Württemberg erarbeitet wurden und gegenwärtig
mit Unterstützung der Dachverbände in Einrichtungen durchgeführt werden.255

Die Verbände verfolgen mit den Projekten außer dem übergeordneten Ziel der
Verbesserung der Leistungen von Jugendhilfe im Sinne ihrer Adressaten zwei
weitere Ziele:

• Entwicklung von für die Jugendhilfe passenden, für Veränderungen offenen
und gleichzeitig verbandsspezifischen Qualitätsentwicklungskonzepten,

• Unterstützung der Einrichtungen bei der Bewältigung der aus der Gesetzesno-
vellierung folgenden Anforderungen.

An dem Projekt des Caritasverbandes, das im Frühjahr 1998 begann und im Früh-
jahr 2000 abgeschlossen sein wird, nehmen zwei große Einrichtungen der Er-
ziehungshilfe teil. Eine der beiden Einrichtungen bietet neben teilstationärer und
stationärer Erziehungshilfe auch das gesamte Spektrum ambulanter Hilfen zur Er-
ziehung und weitere Leistungen der Jugendhilfe an. Die andere Einrichtung bietet
Hilfen nach §§ 32 und 34 SGB VIII an, beteiligt sich aber auch zunehmend an der
Jugendberufshilfe ihrer Region. Dieses Projekt baut auf den breiten Erfahrungen
des Diözesan-Caritasverbandes Freiburg mit der Durchführung von Tagungen
und Seminaren für Einrichtungsleiter/-innen, die sich mit der Bedeutung von
Qualitätsentwicklung befassten, sowie in der Ausbildung von Qualitätsentwick-
lungsbeauftragten auf.256 Nach Angaben des zuständigen Referenten des Caritas-
Verbandes wurden durch solche Qualifizierungsangebote inzwischen 95 Prozent
der Einrichtungen, die dem Verband angehören, erreicht.

An dem Projekt des Diakonischen Werkes Württemberg nehmen insgesamt 30
Einrichtungen teil, davon 24 Erziehungshilfeeinrichtungen und sechs Einrichtun-
gen, die Jugendsozialarbeit durchführen. In diesem Projekt findet die Ausbildung
von Qualitätsentwicklungsbeauftragten, die Auseinandersetzung von Einrich-
tungsleitungen mit der Bedeutung von Qualitätsentwicklung sowie ihrer Rolle in
solchen Prozessen und die Umsetzung von Qualitätsentwicklungsprozessen in
den Einrichtungen gleichzeitig und ineinander verwoben statt. Dieses Projekt
konnte im Frühjahr 1999 anlaufen und soll zum Jahresende 2000 beendet sein.

Beide Projekte begannen mit Auftaktveranstaltungen in den beteiligten Einrich-
tungen, bei denen möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrich-
tungen über Ziele und Inhalte der Projekte informiert wurden. Beide Projekte
arbeiten auf der Grundlage der Normen der DIN EN ISO 9000 ff., also eines Nor-
menwerks, das für die Sicherung der Qualität industrieller Produktion entwickelt
und für den Bereich kommerzieller Dienstleistungen adaptiert wurde. Die Struk-
turierung von Qualitätsentwicklungsprozessen mit Hilfe der Schemata und
Begriffe dieser Normenreihe erfordere zwar viel Übersetzungsarbeit, – so berich-
teten die Projektleitungen –, aber wenn diese geleistet sei, würde eine solche
Strukturierung von den Einrichtungen sehr begrüßt, weil sie hilft, Komplexität
überschaubar zu machen.

Wesentlicher Baustein des Projekts des Diakonischen Werks ist die Qualifizie-
rung der von den Einrichtungen benannten Qualitätsbeauftragten. Sie nehmen
während der zwei Jahre an insgesamt sechs je einwöchigen Kursen teil, in denen
sie die verschiedenen Elemente von Qualitätsentwicklung kennenlernen. Zwi-
schen den Kursen sollen sie die Entwicklung in ihren Einrichtungen praktisch
anleiten und koordinieren. Die Funktion dieses Kurses fällt im Projekt des
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255 Die folgenden Ausführungen zu diesen Projekten basieren auf Interviews, die mit der Projekt-
leiterin des Diakonischen Werks Württemberg und dem Projektleiter des Diözesan-Caritas-
verbandes Freiburg geführt wurden sowie auf zahlreichen schriftlichen Dokumenten, in denen
beide Verbände die Konzeption und Zwischenergebnisse der Projekte darstellen. Hiervon seien
im Einzelnen genannt: Diakonisches Werk Württemberg, Projekt Qualitätsentwicklung in der
diakonischen Jugendhilfe. Info Nr. 1 bis 3, Stuttgart 1998/1999 und Caritasverband für die Erz-
diözese Freiburg, Projekt Qualitätsentwicklung in der Erziehungshilfe. Dokumentation der
Zwischenergebnisse des Qualitätsmanagementprozesses Heimerziehung nach DIN/ISO 9000 ff.

256 „Caritas-Heime auf Anforderungen der Qualitätsentwicklung vorbereitet“, in: Landeswohl-
fahrtsverband Baden – Landesjugendamt –, Info-Service 3/1999, S. 17
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Caritasverbandes einer „Steuerungsgruppe“ zu, der die Leiter und die Qualitäts-
entwicklungsbeauftragten der beiden Einrichtungen angehören, der Referent des
Caritasverbandes als Projektleiter sowie ein Mitarbeiter der DEKRA-Akademie
in Freiburg als externer Berater. Diese Steuerungsgruppe trifft sich, da die Teil-
nehmer aus den Einrichtungen bereits einschlägig qualifiziert sind, nur einmal pro
Vierteljahr. Auch bei diesen Treffen werden die Qualitätsentwicklungsaufgaben
vereinbart, die bis zum nächsten Treffen zu erfüllen sind. In beiden Projekten
werden die Qualitätsbeauftragten und Einrichtungsleitungen durch externe Bera-
ter/-innen, die in die Einrichtungen kommen, bei der Umsetzung der Aufgaben
und insbesondere bei der Klärung und Lösung von Umsetzungsproblemen unter-
stützt. In beiden Projekten oblag es den Qualitätsentwicklungsbeauftragten als
erste Aufgabe, eine einrichtungsinterne Projektstruktur zu schaffen, das heißt, für
die Bildung von Arbeitsgruppen zu sorgen, die den jeweils einrichtungsspezi-
fischen Prozess lenken, koordinieren und inhaltlich strukturieren.

Die erste inhaltliche Aufgabe, die in allen Einrichtungen zu erfüllen war, war die
normative Grundlegung der Qualitätsentwicklungsprozesse durch die Erarbeitung
von Leitbildern, also von aus Leitungssicht erfolgenden möglichst präzisen
Beschreibungen der Leistungen und Ziele, die die Einrichtung als Ganze anzu-
streben hat, der Qualitätsmaßstäbe, die an Leistungserbringung und Ziel-
erreichung anzulegen sind, sowie der Rolle, die Leitung und Mitarbeiter/-innen
sowie ihrem Verhältnis zueinander für die Zielerreichung beigemessen werden.
Danach ging es in allen Einrichtungen darum, die Schlüsselprozesse zu iden-
tifizieren, die für eine qualifizierte Leistungserbringung und damit für die Ziel-
erreichung von besonderer Bedeutung sind. Zwar soll die Bestimmung von
Schlüsselprozessen je einrichtungsspezifisch erfolgen, aber es lässt sich doch eine
Reihe von Prozessen benennen, die für alle Einrichtungen als Schlüsselprozesse
betrachtet werden können. Nach einer Auflistung des Diakonischen Werks Würt-
temberg zählen hierzu vor allem die folgenden257:

• Aufnahmeverfahren

• Hilfe- und Erziehungsplanung

• Gestaltung des pädagogischen Alltags

• Entlassung / Beendigung der Maßnahme

• Zusammenarbeit mit den Eltern

• Zusammenarbeit mit öffentlichen Trägern

• Partizipationsverfahren

• Beschwerdeverfahren.

Zentraler Inhalt der Qualitätsentwicklungsprojekte ist die exemplarische „Bear-
beitung“ solcher Schlüsselprozesse. Das heißt, die Einrichtungen wählen die von
ihnen als vorrangig erachteten Prozesse aus, die Mitarbeiter/-innen vergegen-
wärtigen sich, wie sie die damit angesprochenen Aufgaben bisher bewältigen, und
beschreiben dann möglichst konkret und handlungsleitend, wie sie angegangen
werden sollen. Diese Arbeit an Schlüsselprozessen, so berichtet die Projektleiterin
des Diakonischen Werks Württemberg, „... löst Diskussionsprozesse aus über die
Frage, wie arbeiten wir und was müssen wir ändern. Es werden Dinge diskutiert,
über die es bisher Konflikte gab. Aber sie kommen nun auf eine sachliche Ebene,
indem am Ende verbindliche Verfahrensregeln festgelegt werden.“ Dass dies den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Orientierung und Sicherheit gebe, betont auch
der Projektleiter des Caritasverbandes. Die beiden Einrichtungen, die an dem
Projekt des Caritasverbandes teilnehmen, haben, um zusätzliche Anhaltspunkte
zur Beurteilung der bisherigen Qualität ihrer Arbeit zu gewinnen, auch eine
Befragung der sie belegenden Jugendämter durchgeführt. Die Jugendämter
wurden um Auskünfte über ihre Erfahrungen mit der Zusammenarbeit zwischen
Jugendamt und Einrichtung, mit der Bedarfsgerechtigkeit des Einrichtungs-
angebotes sowie mit der Hilfegestaltung gebeten.
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257 entnommen aus: Diakonisches Werk Württemberg, Projekt Qualitätsentwicklung in der diako-
nischen Jugendhilfe. Info Nr. 1, Stuttgart 1998
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Der Caritasverband Freiburg arbeitet zur Zeit auch an der Entwicklung eines
EDV-gestützten einzelfallbezogenen Diagnose- und Hilfeplanungsrasters, das
allen Einrichtungen eine einheitliche Ausgangs- und Entwicklungsdiagnose
ermöglichen soll. Diese Arbeit ist zwar nicht Bestandteil des Qualitätsentwick-
lungsprojektes, zielt aber darauf, dass die mit dem Projekt verfolgten Bemühun-
gen um die Verbesserung der Struktur- und Prozessqualität durch ein Instrument
zur Überprüfung der Ergebnisqualität ergänzt werden. Damit „... Qualitäts-
entwicklung nicht zum organisatorischen Selbstzweck wird“258, muss in den Ver-
fahren zur Qualitätsentwicklung künftig vermutlich noch stärker „Betroffenen-
beteiligung als kontinuierlicher Feedbackprozess“259 genutzt werden.

Das Projekt des Diakonischen Werks Württemberg wird durch die Evangelische
Fachhochschule in Ludwigsburg wissenschaftlich begleitet, in dem in einer
Einrichtung der Erziehungshilfe und in einer Einrichtung der Jugendsozialarbeit
in drei Interviewphasen zwischen Februar und November 2000 jeweils sechs
Mitarbeiter/-innen, die in die Projektarbeit unterschiedlich eng eingebunden sind,
zu ihren Eindrücken von der Durchführung und dem Ertrag des Qualitäts-
entwicklungsprozesses befragt werden. In der dritten Interviewphase sollen auch
jugendliche Bewohner/-innen beziehungsweise Nutzer/-innen der Einrichtungen
befragt werden. Allerdings vermutet die Projektleiterin, dass diese Nutzer-
befragung zu früh erfolgt, weil die Qualitätsentwicklungsprozesse weiter voran-
geschritten sein müssten, damit ihre Auswirkungen auch für die jungen Menschen
spürbar werden.

Ein erstes sich abzeichnendes Ergebnis der ersten Interviewphase besteht darin,
dass das Gelingen von Qualitätsentwicklungsprozessen von der Motivation von
Einrichtungsleitung und Mitarbeiter/-innen gleichermaßen abhängt. Die Einrich-
tungsleitung muss einen solchen Prozess konsequent zu ihrem Anliegen machen
und den damit verbundenen Aufwand an Arbeitszeit und Energie aller Beteiligten
realistisch einschätzen und einräumen. Die Mitarbeiter/-innen müssen durch ein
systematisches Informationssystem den Prozess kontinuierlich mitverfolgen kön-
nen, damit sie ihn einerseits nicht als neues Kontrollverfahren fürchten müssen,
ihn andererseits aber als für ihre Arbeit bedeutsam wahrnehmen können.

3.5.5.1.4 Die Bemühungen der Jugendämter: Qualitätsentwicklung im ASD, Ver-
besserung der Qualität von Hilfeplanung

Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen der Jugendhilfe ist auf korrespon-
dierende Entwicklungen in den Jugendämtern angewiesen. Und innerhalb der
Jugendämter ist es wiederum insbesondere die Arbeit der Allgemeinen Sozialen
Dienste, von deren Qualität die Leistung des ganzen Amtes in erheblichem Maße
abhängt. Denn der ASD ist nicht nur die erste und in zahlreichen Fällen einzige An-
laufstelle für die meisten im Jugendamt Rat und Hilfe suchenden Eltern und junge
Menschen. Von ihm hängt es auch ab, ob und wie das Jugendamt im Gemeinwesen
verankert ist und dessen Ressourcen erschließen kann. Insbesondere obliegt dem
ASD aber auch die Schlüsselfunktion für die Hilfeplanung nach §36 SGB VIII, das
heißt, er ist die Instanz, die bei verstärktem Hilfebedarf im Einzelfall gemeinsam
mit den Betroffenen und den (potentiellen) Hilfeerbringern herausfinden muss, wel-
che Hilfe in welcher konkreten Ausgestaltung die richtige ist, sowie Veränderungen
im Hilfebedarf erkennen und hierauf angemessen reagieren muss.

Eine wesentliche Voraussetzung für die Qualität der Arbeit des ASD sowie des
ganzen Jugendamtes ist eine kontinuierliche, umfassende und fachgerecht arbei-
tende Jugendhilfeplanung. „Ohne eine kontinuierliche Überprüfung und Weiter-
entwicklung eines bedarfsgerechten Jugendhilfeangebots kann kein ASD die
Qualität seiner Arbeit gewährleisten.“260 Auf die zentrale Bedeutung von Jugend-
hilfeplanung für die Sicherung der Qualität von Jugendhilfe wurde bereits im
Abschnitt 3.2.1 eingegangen. In diesem Abschnitt geht es nun um die Notwendig-
keiten von Qualitätsentwicklung innerhalb der Arbeit des ASD.
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258 Schöpflin 1999, S. 93
259 Schöpflin 1999, S. 93
260 Schrapper 1999, S. 300
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Das Landesjugendamt Württemberg-Hohenzollern hat von März 1996 bis
November 1998 ein Projekt zur Qualitätsentwicklung im Allgemeinen Sozialen
Dienst finanziell gefördert, inhaltlich und organisatorisch unterstützt und doku-
mentiert.261 An diesem Projekt, das vom Institut für Erziehungswissenschaft der
Universität Tübingen und vom Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V.
in Frankfurt (Main) wissenschaftlich begleitet wurde, haben sich die Jugendämter
der Landkreise Böblingen, Esslingen und Schwäbisch-Hall sowie der Stadt Ulm
beteiligt. Die zentralen Ergebnisse dieses Projekts werden hier in groben Zügen
wiedergegeben; zur eingehenderen Information muss auf die Veröffentlichungen
des Landesjugendamtes verwiesen werden.

Die beiden wesentlichen für die Projektarbeit eingesetzten Methoden waren an-
geleitete Selbstevaluation, also die systematische Erfassung und Reflexion von
Informationen über die eigene Arbeit262 und deren Auswertung in den Projekt-
gruppen263 und in zentralen Seminaren. Die vier beteiligten Jugendämter haben die
folgenden unterschiedlichen Schwerpunkte gesetzt, hinsichtlich derer sie die
Qualität ihrer ASD-Arbeit während der Projektlaufzeit entwickelten:

• Entwicklung eines Beratungskonzeptes, das die Probleme der Ratsuchenden
möglichst treffsicher, nämlich im Kontext ihrer sozialen Bezüge und Lebens-
lagen, ressourcen- und subjektorientiert erfasst,

• Verbesserung der Zielformulierung in der Hilfeplanung,

• Verbesserung und Konkretisierung der Bemühungen um Rückführung aus
stationären Hilfen zur Erziehung,

• Gemeinwesenorientierte Arbeit des ASD.

Obwohl diese unterschiedlichen Schwerpunkte gesetzt wurden, gab es doch viel-
fache Berührungspunkte und Überschneidungen in der Arbeit der vier Projekt-
gruppen, und sie konnten sich mit den von ihnen entwickelten Verfahren und
Instrumenten der Qualitätsentwicklung gegenseitig anregen, unterstützen und er-
gänzen. Ein zentrales Ergebnis des Projekts war die Erfahrung der Effektivität und
die Entwicklung von (Selbst-)Kontrolllisten und Dokumentationsvorlagen. Das
standardisierte schriftliche Festhalten dessen, was man in Beratungsgesprächen
über die Probleme der Ratsuchenden, ihre sozialen Beziehungen und Lebens-
umstände, über ihre Sichtweisen und Problemlösungsmethoden264 erfährt, aber
ebenso auch das standardisierte Festhalten der eigenen wahrnehmungs- und hand-
lungsleitenden Hypothesen265 über die Probleme der Ratsuchenden hat drei qua-
litätsfördernde Funktionen: Mit seiner Hilfe erleichtert es sich der oder die ein-
zelne beratende Sozialarbeiter/-in, in jedem Einzelfall mit gleicher Umsicht und
gleicher Annäherung an Objektivität zu arbeiten; die verschiedenen Mitarbeiter/-
innen eines Amtes können fachliche Standards entwickeln, die von allen geteilt
und realisiert werden; und die Arbeit der Einzelnen wird einer systematischen kol-
legialen Beratung266 zugänglich, die klare Informationsgrundlagen benötigt.

Damit ist bereits ein weiteres wichtiges Projektergebnis erwähnt: nämlich die Er-
fahrung des Nutzens und die Entwicklung von praktikablen Formen kollegialer
Beratung. Es hat sich unter anderem erwiesen, dass kollegiale Beratung, wenn sie
der Verbesserung der Qualität von Beratungsprozessen im Allgemeinen und von
Hilfeplanung im Besonderen dienen soll, frühzeitig einsetzen muss und nicht erst
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261 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern – Landesjugendamt – (Hg), Qualitäts-
entwicklung im Allgemeinen Sozialen Dienst. Förderung von Modellen zur Handlungs- und
Wirkungsforschung (Selbstevaluation) 1996-1999. Zwischenberichte, Stuttgart 1998, Ab-
schlussbericht Band I und II, Stuttgart 1999

262 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern – Landesjugendamt – (Hg) 1999, S. 66 ff.
263 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern – Landesjugendamt – (Hg) 1999, S. 16 f.

und S. 87
264 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern – Landesjugendamt – (Hg) 1999, S. 97 ff.
265 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern – Landesjugendamt – (Hg) 1999,

S. 100 ff.
266 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern – Landesjugendamt – (Hg) 1999, S. 86 f.

und S. 96
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dann, wenn die fallbearbeitetende Fachkraft im Grunde nur noch auf eine Bestäti-
gung ihrer Hypothesen und Entscheidungen wartet.267 Auch nach Ansicht von
Christian Schrapper ist die durch verbindliche Formen von kollegialer Beratung
und Kontrolle herstellbare Intersubjektivität in der Einschätzung des Hilfebedarfs
von Familien und jungen Menschen unverzichtbar, um die Gefahren zu minimie-
ren, die sich daraus ergeben, dass objektive Einschätzungen anhand zuverlässiger
Kriterien nicht möglich sind.268

Zur Verbesserung der Hilfeplanung und damit auch zur Qualifizierung der
Bemühungen um Rückführung aus stationären Hilfen ist insbesondere auch eine
Konkretisierung der Ziele von Hilfen notwendig.269 Ziele müssen fall- und
problemspezifisch, realistisch, also realisierbar und von allen an der Ziel-
erreichung beteiligten Personen, also vor allem von den Hilfeempfänger/-inne/-n
selbst akzeptiert sein. Insbesondere aber müssen sie so konkret formuliert sein,
dass feststellbar ist, ob und in welchem Maße sie erreicht wurden, beziehungs-
weise welche Abweichungen warum eingetreten sind. Das Gebot, dass Ziele
konkret und von allen Beteiligten akzeptiert sein müssen, betrifft – gerade auch
im Hinblick auf die Beendigung von Erziehungshilfen und die mögliche Rück-
führung von Kindern ins Elternhaus – in besonderer Weise die Absprachen und
die Zusammenarbeit zwischen Jugendämtern und den hilfeerbringenden Ein-
richtungen.270 Es muss nicht nur unmissverständlich geklärt sein, wer welche
Aufgabe bei der Durchführung der Hilfe, insbesondere bei der immer noch häufig
vernachlässigten Zusammenarbeit mit den Eltern der stationär untergebrachten
Kinder271, zu erfüllen hat, sondern es müssen auch die Kriterien benannt sein,
anhand derer sich überprüfen lässt, ob eine Aufgabe mit welchem Ergebnis erfüllt
ist. Optimalerweise sollten Jugendämter und Einrichtungen in der Beobachtung
von Hilfeverläufen über die gleichen oder jedenfalls in ihren Inhalten aufeinander
Bezug nehmende Dokumentationsvorlagen verfügen.272

Für alle Aspekte der Entwicklung der Qualität der ASD-Arbeit, insbesondere aber
auch für verstärkte Gemeinwesenarbeit gilt, dass die entsprechenden Tätigkeiten
im Arbeitszeitbudget der ASD-Mitarbeiter/-innen vorgesehen sein müssen. In der
Projektgruppe, die sich insbesondere um die Verstärkung und Systematisierung
ihrer Gemeinwesenarbeit bemüht hat, ist es offenbar gelungen, durch Zeitanaly-
sen und dadurch ermöglichte Veränderungen der individuellen Zeitgestaltung
Raum für Gemeinwesenarbeit zu schaffen.273 Dies sollte aber die für die Finanzie-
rung von Jugendhilfe politisch Verantwortlichen nicht darüber hinwegtäuschen,
dass qualifizierte und das heißt eben auch gemeinwesenorientierte ASD-Arbeit
eine ausreichende personelle Ausstattung der Allgemeinen Sozialen Dienste
erfordert.274

Darüber hinaus benötigt Qualitätsentwicklung im ASD sowohl auf Leitungs- wie
auf Mitarbeiterebene konsequente Motivation275 sowie die Etablierung von Grup-
pen- und Teamstrukturen276, die gezielt der Qualtitätsentwicklung dienen. Zeit-
weise und vor allem in den Anfangsphasen von Veränderungsprozessen ist die
Anleitung und Unterstützung durch Fachleute, die Gruppenprozesse zu begreifen
und zu steuern vermögen, sehr förderlich277.

Strukturelle und konzeptionelle Entwicklungen in der Jugendhilfe

267 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern – Landesjugendamt – (Hg) 1999, S.102
268 Schrapper 1999, S. 301
269 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern – Landesjugendamt – (Hg) 1999, S. 104
270 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern – Landesjugendamt – (Hg) 1999, S.108 ff.
271 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern – Landesjugendamt – (Hg) 1999, S. 109
272 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern – Landesjugendamt – (Hg) 1999, S. 110
273 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern – Landesjugendamt – (Hg) 1999, S. 111
274 Schrapper 1999, S. 298
275 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern – Landesjugendamt – (Hg) 1999, S. 118
276 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern – Landesjugendamt – (Hg) 1999, S.119 ff.
277 Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern – Landesjugendamt – (Hg) 1999, S. 123



199

Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5359

3.5.5.2 Empirische Forschungsprojekte zur Wirkung von erzieherischen Hilfen

3.5.5.2.1 Die Evaluationsstudie „Jugendhilfe-Leistungen“

Von 1995 bis 1998 wurde am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität
Tübingen im Auftrag des Evangelischen Erziehungsverbandes (EREV) die Studie
„Jugendhilfe-Leistungen (JULE)“ durchgeführt.278 Finanziell unterstützt wurde
die Untersuchung unter anderem durch das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, das Sozialministerium Baden-Württemberg, den
Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern sowie die Diakonischen
Werke Württemberg und Westfalen. Die Studie ging der Frage nach, welche
Anteile der jungen Menschen, denen eine (1994 abgeschlossene) Erziehungshilfe
in der Tagesgruppe, im Heim oder im Betreuten Jugendwohnen gewährt worden
war, von dieser Hilfe profitieren konnten und welche Zusammenhänge zwischen
dem Erfolg dieser erzieherischen Hilfen und dem fachlichen Handeln der Jugend-
ämter und der Einrichtungen bei Planung und Durchführung der Hilfen erkennbar
sind. Um die Frage beantworten zu können, wurden im ersten Untersuchungsteil
284 Akten aus sechs Jugendämtern, darunter zwei württembergischen, heran-
gezogen. Bei den Akten handelt es sich um den „... vollständige(n) Abgangs-
jahrgang 1994 der in den beteiligten Jugendämtern beendeten Hilfen nach §§32,
34, 41 KJHG.“279 227 dieser Akten waren so geführt, dass sich aus ihnen sowohl
die Entwicklung der jungen Menschen zwischen dem Beginn einer Hilfe und
ihrer Beendigung als auch das fachliche Handeln der Hilfe gewährenden Jugend-
ämter und der Hilfe durchführenden Einrichtungen erschließen ließ.280 Im zweiten
Untersuchungsteil wurden 45 junge Menschen (zum Teil gemeinsam mit ihren
Eltern) interviewt, die sich bis 1992 oder 1993 in einer der genannten Hilfen
befanden. Mit den Interviews wurde erhoben, wie die jungen Menschen selbst die
Planung, die Durchführung und den Nutzen der Hilfen erlebt haben beziehungs-
weise erleben und wie sie ihre aktuelle Lebenssituation einige Jahre nach der
Hilfe einschätzen. Sämtliche Interviewpartner/-innen erteilten die Erlaubnis, auch
ihre Jugendamtsakten zu analysieren, sodass für diese 45 Fälle ein direkter
Vergleich der Betroffenensicht mit den Informationen, die sich aus den Akten
erschließen lassen, möglich wurde.

Die Situation der jungen Menschen zu Beginn und am Ende der Hilfen sowie das
fachliche Handeln der Jugendämter und der Erziehungshilfeeinrichtungen wurde
hinsichtlich der folgenden Aspekte beurteilt281:

• Kategorien zur Bilanzierung der Entwicklung der jungen Menschen:
• Schul-/Ausbildungssituation
• Legalverhalten
• Gestaltung sozialer Beziehungen
• Alltagsbewältigung
• Persönlichkeitsentwicklung
• Familiärer Hintergrund
• Für die erzieherische Hilfe zentrale Problemkonstellation

• Kategorien zur Bewertung des fachlichen Handelns im Jugendamt:
• Fachlich begründete Bedarfsfeststellung
• Vermittlung in adäquates Betreuungssetting
• Auftragsformulierung an die Jugendhilfeeinrichtung
• Fachliche Kooperation mit allen Beteiligten im Planungsprozess
• Flexibel fortgeschriebene und umgesetzte Hilfeplanung
• Fachlich begründete und geplante Beendigung

• Kategorien zur Bewertung des fachlichen Handelns in der Jugendhilfeeinrichtung:
• Situationsangepasste Planung und Reflexion des Hilfeangebotes
• Spezifische, den individuellen Bedürfnissen angepasste Angebote
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278 Der Abschlussbericht wurde unter dem Titel „Leistungen und Grenzen von Heimerziehung“
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend veröffentlicht, siehe Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg) 1998a

279 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg) 1998a, S. 20
280 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg) 1998a, S. 163
281 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg) 1998a, S. 139 ff. und 155 ff.
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• Verlässliches und tragfähiges Betreuungssetting
• Fachlich reflektierte Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Eltern
• Begründete Kooperation der beteiligten Fachkräfte
• Fachlich geplante und begründete Beendigung

Die Untersuchung kam zu dem Schluss, dass sich die Situation von 57 Prozent
der jungen Menschen in den analysierten Hilfeverläufen, soweit eine Bilanzierung
des Entwicklungsprozesses möglich war, positiv entwickelt hat, bei weiteren 16,4
Prozent zeigt sich eine in Ansätzen positive Entwicklung. Das heißt, die meisten
jungen Menschen, die eine der genannten Hilfen in Anspruch genommen haben,
konnten hiervon profitieren. Bei 11,2 Prozent von ihnen lässt sich keine maßgeb-
liche Veränderung feststellen. Bei 15,2 Prozent muss eine negative Entwicklung
im Verlauf der Hilfe konstatiert werden. Besonders gute Entwicklungschancen
bietet das Betreute Jugendwohnen den jungen Menschen, insbesondere, wenn es
im Anschluss an eine Hilfe im Heim gewährt wird. Bei den jungen Menschen, die
aus einer Hilfe im Heim entlassen worden sind, lässt sich zwar seltener als bei
denjenigen, denen andere Hilfen gewährt worden waren, eine positive Entwick-
lung aus den Akten erschließen, aber mit 53,5 Prozent positiven und 17,1 Prozent
in Ansätzen positiven Bilanzen ist doch auch hier noch eine hohe Erfolgsrate fest-
zustellen. Dass für Kinder und Jugendliche, die im Heim betreut worden sind,
vergleichsweise seltener eine positive Entwicklung zu verzeichnen ist, ist zum
einen durch den in dieser Hilfe hohen Anteil von Kindern mit besonders schwie-
rigen Ausgangsbedingungen, insbesondere sehr belastenden familiären Bezie-
hungserfahrungen282 zu erklären, zum anderen aber auch damit, dass das profes-
sionelle Handeln von Jugendämtern und Einrichtungen bei der Gewährung und
Durchführung von Hilfen im Heim etwas häufiger als bei anderen Hilfearten
deutliche Schwachstellen zeigt.

Für alle Hilfearten zusammen kommt die Untersuchung zu dem Schluss, dass das
fachliche Handeln der Jugendämter in 67 Prozent der auswertbaren Fälle als
qualifiziert und in weiteren 24 Prozent der Fälle als in Ansätzen qualifiziert zu
beurteilen ist. Wenn eine Hilfe im Heim gewährt wurde, liegen die Werte etwas
unter dem Durchschnitt, bei den anderen Hilfearten liegen sie darüber.

In welchem Maße das fachliche Handeln von Jugendämtern und Einrichtungen
die Chancen der jungen Menschen, von den Hilfen zu profitieren, verbessert, ver-
deutlicht die folgende Tabelle:

In der Tabelle sind positive und in Ansätzen positive Entwicklungen zur Kate-
gorie „positiv“ zusammengefasst, Fälle, für die in der Bilanzierung der Entwick-
lung der jungen Menschen keine oder eine negative Veränderung festgestellt
wurde, sind hier der Kategorie „negativ“ subsumiert. Für die Kategorisierung des
Handelns von Jugendämtern und Einrichtungen gilt: „Fachliches Handeln bedeu-
tet, dass sowohl Jugendamt wie auch die Einrichtung im selben Hilfeverlauf die
fachlichen Standards eingehalten haben. Bei unterschiedlicher Einhaltung der
Standards wurde der Fall zur schlechteren Bilanzierungskategorie zugeordnet.“283

Die Tabelle zeigt, dass nur in geringen Anteilen der 174 Fälle, in denen die
Aktenanalyse eine positive Entwicklung der jungen Menschen ergab, Mängel im
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282 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg) 1998a, vor allem S. 207 ff.
283 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg) 1998a, S. 163
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fachlichen Handeln von Jugendämtern und Einrichtungen zu erkennen sind. Sol-
che Mängel sind aber bei einem sehr hohen Anteil der 53 Fälle festzustellen, in
denen sich die Situation der jungen Menschen, während die Hilfe durchgeführt
wurde, nicht oder zum Schlechteren verändert hat.

Im Ergebnis bedeutet dies: „Es gibt (zwar) eine Gruppe von jungen Menschen,
bei denen zwar wesentliche Standards im Jugendamt und in der Einrichtung ein-
gehalten wurden und trotzdem die Hilfe am Ende scheitert oder in der Bilanzie-
rung keine positiven Veränderungen für die jungen Menschen erbringt. Und es
gibt eine andere Gruppe von jungen Menschen, die, trotzdem geltende Standards
nicht eingehalten wurden, von der Zeit während der Hilfe in einigen Bereichen
profitieren und lernen konnten, mit ihren Schwierigkeiten trotz oder auch wegen
des Aufenthalts in der Einrichtung besser zurande zu kommen. ... Dies sollte aber
nicht über das zentrale Ergebnis hinwegtäuschen: Wenn im Jugendamt und den
beteiligten Einrichtungen grundlegende Standards ... beachtet und eingehalten
werden, dann steigen die Chancen für das Gelingen einer Hilfe enorm an.“284

Bei der Beurteilung sowohl des Handelns der Jugendämter als auch der Einrichtung
erwies sich der Mangel an geplanten und fachlich begründeten Beendigungen der
Hilfen am häufigsten als Schwachstelle. In nur 48 Prozent der auswertbaren Fälle
konnte hier ein qualifiziertes Handeln der Jugendämter und nur in 52 Prozent der
Fälle ein qualifiziertes Handeln der Einrichtungen festgestellt werden.285 Relativ
groß ist mit 33 Prozent auch der Anteil aller Fälle, in denen die Jugendämter keine286

oder keine kontinuierliche287 Hilfeplanung geleistet haben. Letzteres bedeutet, dass
„... die Präsenz des Jugendamtes im Hilfeverlauf deutlich geringer wird...“288, not-
wendige Überprüfungen und Fortschreibungen von Hilfeplänen also ausbleiben.

Im Verlauf der Untersuchung wurden vier Gruppen junger Menschen erkennbar,
die von den ihnen gewährten Hilfen zu deutlich geringeren Anteilen profitieren
konnten als die Gesamtpopulation. Hierbei handelt es sich zum einen um jene
jungen Menschen, die zahlreiche Wechsel zwischen Hilfeformen und Verle-
gungen zwischen Einrichtungen erlebt haben, ohne dass die Hilfen sinnvoll auf-
einander aufgebaut hätten und die Übergänge geplant und vorbereitet gewesen
wären.289 Die anderen drei Gruppen sind die drogenkonsumierenden jungen
Menschen290, die Kinder und Jugendlichen mit sexuellen Gewalterfahrungen291

sowie die jungen Migrant/-inn/-en292. Diese vier Gruppen junger Menschen sind
offenbar verstärkt in Gefahr, dass für ihre spezifischen Probleme keine adäquaten
Hilfen gefunden werden.

3.5.5.2.2 Die „Jugendhilfe-Effekte-Studie“

Ebenfalls seit 1995 wird im Auftrag des Deutschen Caritas-Verbandes die
Jugendhilfe-Effekte-Studie (JES) durchgeführt. Sie wird vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, verschiedenen Länderministerien
sowie vom Landeswohlfahrtsverband Baden gefördert. An den Erhebungen der
Studie sind Jugendämter und Jugendhilfeeinrichtungen aus sechs Bundesländern,
darunter auch Baden-Württemberg, beteiligt. Mit der Durchführung der Studie
sind vier verschiedene Forschungseinrichtungen293 befasst. Im Herbst 2000 soll
JES abgeschlossen sein.294
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284 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg) 1998a, S. 164 f.
285 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg) 1998a, S. 156 und S. 160.

Vgl. hierzu auch Abschnitt 3.4.6.5.2 des vorliegenden Berichtes
286 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg) 1998a, S. 156
287 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg) 1998a, S. 23
288 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg) 1998a, S. 23
289 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg) 1998a, S. 304 ff.
290 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg) 1998a, S. 333 ff.
291 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg) 1998a, S. 351 ff.
292 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg) 1998a, S. 386 ff.
293 Knab/Macsenaere 1997, S. 207
294 Landeswohlfahrtsverband Baden – Landesjugendamt – 1999, S. 20
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Auch diese Studie dient dem Ziel, Qualitätsentwicklungsprozesse in der Erzie-
hungshilfe wissenschaftlich zu fundieren. Dabei will JES nicht nur Erkenntnisse
darüber liefern, welche Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Bedin-
gungen der Planung und Durchführung einer je gegeben Hilfeart und ihren Er-
folgschancen bestehen, sondern sie beansprucht auch, „Indikationen spezifischer
erzieherischer Hilfen“ zu entwickeln295, das heißt, generalisierte Aussagen darüber
treffen zu können, welche Hilfeart bei welcher psychosozialen Ausgangslage die
geeignete ist. Deswegen befasst sich JES – anders als JULE – nicht nur mit den
teilstationären und stationären Hilfen, sondern auch mit allen ambulanten Hilfen
außer der Sozialen Gruppenarbeit. Gleichzeitig beschränkt sie sich jedoch auf
Hilfen, die für Kinder zwischen fünf und dreizehn Jahren gewährt werden. Ins-
gesamt wurden über 200 Hilfen in die Untersuchung einbezogen.296 Die psycho-
soziale Situation der Kinder und ihrer Familien, die Hilfeplanung und die Durch-
führung der Hilfen werden nicht retrospektiv anhand von Aktenanalysen ermittelt,
sondern möglichst zeitgleich mit dem Prozess der Hilfegewährung und -durch-
führung erhoben. Die Erhebungen werden für jede gewährte Hilfe zu deren
Beginn, nach der Hälfte der voraussichtlichen Hilfedauer beziehungsweise
spätestens nach einem Jahr, bei Beendigung und ein Jahr nach Beendigung durch-
geführt. Dabei werden die Wahrnehmungen und Handlungsweisen der fallverant-
wortlichen Mitarbeiter/-innen in den Jugendämtern beziehungsweise – je nach
Erhebungszeitpunkt – in den hilfedurchführenden Einrichtungen mit struktu-
rierten Interviews erhoben. Außerdem werden zu allen vier Erhebungszeitpunkten
die Kinder, für die die Hilfe gewährt wird, sowie deren Eltern mittels standar-
disierter, bereits in anderen Studien angewandter Fragebögen zum Befinden
beziehungsweise zum Verhalten befragt.

Die folgende Tabelle ist in leicht veränderter Form einer Projektbeschreibung von
Eckhart Knab und Michael Macsenaere entnommen und gibt einen Überblick
darüber, welche Fragestellungen der Studie zu welchem Erhebungszeitpunkt
verfolgt werden.

Auf Grund der Komplexität der Fragestellung beansprucht die Entwicklung ge-
eigneter Instrumente für die Befragung der Mitarbeiter/-innen der Jugendämter
und Jugendhilfeeinrichtungen und insbesondere die Entwicklung geeigneter Aus-
wertungsinstrumente, die es auch erlauben, die Ergebnisse der vielfältigen Er-
hebungen zueinander in Beziehung zu setzen, einen erheblichen Teil der Arbeit
an der Untersuchung. Dementsprechend befassen sich hiermit auch die meisten
der bislang veröffentlichten Aufsätze zu den Zwischenergebnissen der Jugend-
hilfe-Effekte-Studie297. Ergebnisse zur Ausgangsfragestellung der Untersuchung
liegen bislang nur sehr vereinzelt vor. Als Beispiel sei ein Beitrag von Antje
Holländer und Martin H. Schmidt erwähnt. Er rekonstruiert die „... erfahrungs-
begründeten fachlichen Entscheidungskriterien, wie sie in der gegenwärtigen
Jugendhilfepraxis bei der Wahl zwischen Sozialpädagogischer Familienhilfe (§ 31
KJHG), Erziehung in einer Tagesgruppe (§32 KJHG) und Erziehung im Heim
(§34 KJHG) angelegt werden ...“298 Die Ergebnisse dieses Beitrages lassen sich
– äußerst knapp – wie folgt zusammenfassen: Unter den Familien, denen eine
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296 Hohm u. a. 1999, S. 73
297 vgl. die Hefte 1/1997, 1/1998 und 2/1999 der Zeitschrift „Kindheit und Entwicklung“
298 Holländer/Schmidt 1998, S. 21
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Sozialpädagogische Familienhilfe gewährt wird beziehungsweise – dies muss
sicher mitbedacht werden – die eine solche Hilfe in Anspruch zu nehmen bereit
sind, finden sich auffällig viele sozial belastete Familien. „Bei der Sozialpäda-
gogischen Familienhilfe sind die Adressaten oft alleinstehende Mütter oder
Familien, in denen der Haushaltsvorstand keinen Beruf erlernt hat, und die über
kein eigenes Einkommen verfügen, sondern auf soziale Transferleistungen an-
gewiesen sind.“ Die Kinder selber, für deren Familien eine Hilfe nach §31 SGB
VIII gewährt wird, zeigen eher weniger Entwicklungsrückstände und Verhaltens-
auffälligkeiten als die Kinder in den anderen beiden betrachteten Hilfearten.
Dagegen fällt „zur Familiensituation bei Wahl von Tagesgruppenerziehung ... auf,
dass sich derart hohe Belastungen der Eltern kaum finden. ... Als gravierendes
Merkmal unterscheidet diese Kinder aber eine Häufung von Teilleistungs-
schwächen wie sprachliche Entwicklungsrückstände oder Lese-/Rechtschreib-
schwäche, ... mit denen vermehrt soziale Probleme wie Ablehnung durch Gleich-
altrige und engerer Anschluss an Erwachsene einhergehen.“ Ganz anders stellt
sich den Autoren „... das Bild bei den Kindern, die im Rahmen der Heim-
erziehung betreut werden sollen“, dar. „Die soziale Dynamik in diesen Familien
ist auffallend oft durch Beziehungsstörungen, vor allem durch Ablehnung der
Kinder gekennzeichnet.“ Bei den Kindern zeigt sich „... eine erhöhte Rate an
Delinquenz... (und) psychischen Störungen“.

Der Abschlussbericht zur Jugendhilfe-Effekte-Studie wird für den Herbst 2000
erwartet.299

3.5.5.3 Die Novellierung des Kinder- und Jugendhilferechts

Die zum 1. Januar 1999 in Kraft getretenen §§ 78a bis 78 g SGB VIII bilden zu-
sammen unter der Überschrift „Vereinbarung über Leistungsangebote, Entgelte
und Qualitätsentwicklung“ einen neuen Abschnitt des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch. Damit ist der Anspruch auf Leistungstransparenz und Qualitäts-
entwicklung nicht nur im Kinder- und Jugendhilferecht verankert worden,
sondern insbesondere auch dadurch untermauert worden, dass seine Erfüllung
Voraussetzung für die Übernahme der Kosten von teilstationären und stationären
Leistungen (vgl. § 78 a SGB VIII) durch die Träger der öffentlichen Jugendhilfe
ist. Nach § 78 b SGB VIII Abs. 1 müssen Jugendämter und Einrichtungsträger nun
erstens Leistungsvereinbarungen treffen, die „Inhalt, Umfang und Qualität der
Leistungsangebote“ festhalten, zweitens Entgeltvereinbarungen über „differen-
zierte Entgelte für die Leistungsangebote und die betriebsnotwendigen Investi-
tionen“ sowie drittens Qualitätsentwicklungsvereinbarungen über „Grundsätze
und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote sowie über
geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung“. Die Bedeutung von Leistungs-
transparenz und -qualität wird im Gesetz auch dadurch noch betont, dass es in
§78 c bei der Präzisierung der Inhalte der Leistungsvereinbarung an erster Stelle
„Art, Ziel und Qualität“ des Leistungsangebotes nennt. Im Anschluss an Joachim
Merchel ist der durch die Novellierung des SGB VIII erfolgte gesetzliche Auftrag
zur Qualitätsentwicklung in dreierlei Hinsicht zu begrüßen: Zum einen wird durch
ihn „... das Qualitätsthema zumindest für die stationären und teilstationären
Einrichtungen der Erziehungshilfe verpflichtend und zu einem Dauerthema ...“300.
Es ist also nicht mehr ins Ermessen der Einrichtungen und ihrer Träger gestellt,
ob und wie kontinuierlich sie die Qualität ihrer Arbeit überprüfen und weiter-
entwickeln wollen. Zum zweiten werden sich infolge davon „... auch das Jugend-
amt bzw. der Allgemeine Soziale Dienst ... der Anforderung nicht entziehen
können, für den eigenen Handlungsbereich ebenfalls Qualitätskriterien zu
überprüfen.“301 Evaluation der eigenen Arbeit und Qualitätsentwicklung bleiben
also auch auf Seiten der öffentlichen Jugendhilfe nicht mehr dem Engagement
einzelner Ämter überlassen. Dies gilt um so mehr, als die mit dem Kinder- und
Jugendhilfegesetz ohnehin schon festgelegte „... Gesamtverantwortung (des
Jugendamts) für die fachliche Ausgestaltung der Hilfe dem Leistungsberechtigten
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299 vgl. zum am Jahresende 1999 aktuellen Stand auch: Landeswohlfahrtsverband Baden –
Landesjugendamt – 1999, S. 20 f.

300 Merchel 1998, S. 382
301 Merchel 1998, S. 383
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gegenüber ... durch die neuen Finanzierungsregelungen erneut gestärkt“302 wird,
worauf Reinhard Wiesner hinweist. Der dritte und vielleicht wichtigste Aspekt,
unter dem die Gesetzesnovellierung zu begrüßen ist, ist die in ihr enthaltene
Chance zur „...politische(n) Profilierung der Qualitätsdebatte...“303. Hierzu
schreibt Joachim Merchel: „Indem die Definition der erwünschten Qualität von
Leistungsangeboten und eine damit verkoppelte Qualitätsbewertung zum Gegen-
stand von Vereinbarungen über Leistungsentgelte gemacht werden, kann die
Frage, welche Qualität erforderlich ist und welche Kosten damit verbunden sind,
im kommunalpolitischen Raum prägnanter thematisiert werden.“304 Voraus-
setzung hierfür sei allerdings, „...dass Fragen der Qualitätsdefinition und -bewer-
tung nicht allein auf der Ebene der Kooperation des einzelnen Trägers mit dem
Jugendamt verhandelt werden, sondern zum Bestandteil der jugendhilfe-
politischen Erörterungen, z. B. im Jugendhilfeausschuß, werden.“305

Nach §78 f SGB VIII sind auf Landesebene zwischen den kommunalen Spitzen-
verbänden und den Verbänden der Leistungserbringer unter Beteiligung der Lan-
desjugendämter Rahmenverträge über die Inhalte der Leistungs-, Entgelt- und
Qualitätsentwicklungsvereinbarungen nach §78 b zu schließen. Für Baden-Würt-
temberg ist dies mit dem Rahmenvertrag vom 8. März 1999 geschehen. Die
Bestimmungen dieses Rahmenvertrages können hier nicht im Einzelnen dargelegt
werden. Es sei lediglich hervorgehoben, dass er in §6 das Gebot der Leistungs-
und Kostentransparenz durch die Unterscheidung von Regelleistungen, konzep-
tionsbedingten Leistungen und individuellen Zusatzleistungen, die bei teil-
stationären und stationären Hilfen erbracht werden, konkretisiert, dass er in §17
die Einrichtungsträger zur Erstellung von Qualitätsentwicklungsberichten ver-
pflichtet, insbesondere aber in § 16 betont, dass „die Entwicklung der Qualität der
Leistungsangebote ... eine gemeinsame Aufgabe der Träger der Einrichtungen
und der öffentlichen Träger der Jugendhilfe (ist)“. Zur Auslegung, Fortentwick-
lung und Ergänzung des Rahmenvertrages wurde auf der Grundlage seines § 4
eine Kommission Kinder- und Jugendhilfe gebildet, an der außer den Vertrags-
partnern ebenfalls die Landesjugendämter mit Sitz und beratender Stimme be-
teiligt sind.

Strukturelle und konzeptionelle Entwicklungen in der Jugendhilfe

302 Wiesner 1999, S. 2
303 Merchel 1998, S. 383
304 Merchel 1998, S. 383
305 Merchel 1998, S. 383
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3.6 Entwicklung der Ausgaben der öffentlichen Hand für Jugendhilfe

Die folgende Tabelle gibt einen groben Überblick darüber, wie viel Geld Gemein-
den, Kreise, Landeswohlfahrtsverbände und das Land gemeinsam seit 1992 für
Jugendhilfe ausgegeben haben.

Die Tabelle zeigt zunächst einmal, dass die reinen Ausgaben für die Jugendhilfe
zwischen 1992 und 1998 von 2,68 Mrd. auf 3,27 Mrd., also um knapp 22 Prozent
gestiegen sind. Dies ist ein beträchtlicher Zuwachs. Zum Vergleich sei etwa
darauf hingewiesen, dass die Kosten für die Lebenshaltung aller privaten Haus-
halte zwischen 1991 und 1997 um 16,3 Prozent gestiegen sind.306 Zwischen 1995
und 1998 sind die Ausgaben für die Jugendhilfe geringfügig um knapp zwei
Prozent zurückgegangen. Andererseits sind die Gesamtausgaben der Gemeinden
und Kreise in Baden-Württemberg zwischen 1992 und 1998 von 38,7 auf 37,2
Mrd. gesunken307; der Anteil der Jugendhilfe- an allen kommunalen Ausgaben hat
sich also erhöht.

Bei der nach Aufgabenarten differenzierten Betrachtung der Ausgaben fällt ins-
besondere das deutliche Übergewicht der Ausgaben für die Tagesbetreuung auf,
die 1995 fast 59 Prozent der Gesamtausgaben ausmachten und 1998 wieder bei
etwas mehr als 54 Prozent lagen. Diese anhaltende Dominanz der Ausgaben für
die Tagesbetreuung von Kindern ist maßgeblich durch die Umsetzung des
bundesgesetzlichen Rechtsanspruches auf einen (Regel-)Kindergartenplatz be-
dingt. Der Anteil der Ausgaben für Hilfen zur Erziehung an den Gesamtausgaben
ging zwischen 1992 und 1995 leicht zurück, er betrug 1998 aber wieder 26 Pro-
zent. Bemerkenswert ist weiter, dass die absoluten Ausgaben für die Jugendarbeit
zwischen 1992 und 1998 nur wenig gestiegen sind, ihr Anteil an den Gesamt-
ausgaben 1998 sogar niedriger liegt als 1992. Bei der Jugendsozialarbeit und der
allgemeinen Förderung der Familie liegen gar die absoluten Ausgaben 1998 unter
denen von 1992, wobei sich allerdings die Investitionen in die Jugendsozialarbeit

Entwicklung der Ausgaben der öffentlichen Hand für Jugendhilfe

306 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (Hg), Eildienst Nr. 374/97, S. 3
307 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Statistische Berichte Nr. L II 2-j/92 und Nr. L II

2-j/98: Gemeindefinanzen in Baden-Württemberg – Kassenstatistik –
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infolge der Empfehlungen der Enquetekommission „Jugend-Arbeit-Zukunft“ des
Landtages verbessern dürften. Zu den Ausgaben für die allgemeine Förderung der
Erziehung in der Familie ist noch anzumerken, dass in der Tabelle zwar die Aus-
gaben für die Leistungen, die auf der Grundlage von §16 SGB VIII erbracht
werden, enthalten sind, keineswegs jedoch die Ausgaben für sämtliche familien-
politischen Leistungen des Landes308 und der Kommunen. Insgesamt zeigt der
Vergleich der Anteile, die die einzelnen Aufgabenarten an den Gesamtausgaben
der drei betrachteten Jahre haben, wie wenig sich die Relationen verschoben
haben.

Entwicklung der Ausgaben der öffentlichen Hand für Jugendhilfe

308 Über die familienpolitischen Leistungen des Landes und die Ausgaben hierfür gibt die Land-
tags-Drucksache 12/931 vom 22. Januar 1997 Auskunft
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In Tabellen verwendete Zeichen

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als
nichts

– nichts vorhanden (genau null)

• Zahlenwert geheimzuhalten

X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

/ keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug

() Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert Fehler aufweisen kann
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Leitfaden für die Interviews mit den Spitzenverbänden
der freien Wohlfahrtspflege

11. Werden Ihrer Kenntnis nach die Einrichtungen der Jugendhilfe und ihre Trä-
ger im erforderlichen Umfang und mit angemessenen Verfahrensweisen an
den Planungen nach § 80 KJHG beteiligt? Wo liegen Mängel? Was läuft gut?

12. Wird Ihrer Kenntnis nach das Gebot der Beteiligung der Einrichtungen der
Jugendhilfe und ihrer Träger an der Jugendhilfeplanung bei der Einführung
neuer Steuerungsmodelle angemessen berücksichtigt?

13. Vor welche Herausforderungen sehen sich die Einrichtungen der Jugendhilfe
durch die gesellschaftlichen Entwicklungen und die Probleme junger Men-
schen gestellt?

14. Stellt die zunehmende oder die zunehmend wahrgenommene Delinquenz
junger Menschen die Einrichtungen der Jugendhilfe vor neue Herausforde-
rungen? Wenn ja, vor welche?

15. Wo sehen Sie den Hauptbedarf hinsichtlich der Angebotsentwicklung?

16. Inwieweit arbeiten die Einrichtungen Ihres Verbandes sozialraumorientiert

a) in dem Sinne, dass sie dezentralisiert und möglichst im Lebensfeld der
jungen Menschen angesiedelt sind? Gibt es verstärkte Bemühungen in
diese Richtung?

b) in dem Sinne, dass sie sich als Teil des Gemeinwesens, in dem sie sich
befinden, verstehen und betätigen? Gibt es verstärkte Bemühungen in diese
Richtung?

17. In welchem Maß streben die Einrichtungen Ihres Verbandes die Flexibili-
sierung der Hilfen zur Erziehung an oder realisieren eine solche bereits?

18. Welche Möglichkeiten der Verknüpfung von Hilfen zur Erziehung mit
anderen Leistungsbereichen der Jugendhilfe sehen Sie? Wird so etwas im
Bereich Ihres Verbandes irgendwo realisiert?

19. Mit welchen anderen strukturellen Entwicklungen sind die Einrichtungen
Ihres Verbandes derzeit befasst?

10. Nach dem Gesetz seit Januar –, de facto wohl ab Mai müssen freie und öffent-
liche Träger der Jugendhilfe Entgelt-, Leistungs- und Qualitätsentwicklungs-
vereinbarungen treffen, wenn einem jungen Menschen eine stationäre oder
teilstationäre Erziehungshilfe gewährt werden soll. Begrüßen Sie diese neue
gesetzliche Regelung? Was finden Sie daran vorteilhaft? Welche Probleme
sehen Sie auf die Einrichtungen und ihre Träger durch § 78 a ff KJHG zu-
kommen?

11. Auf welche Weise bemühen sich die Einrichtungen Ihres Verbandes um
Qualitätsentwicklung?

12. Welche Rolle spielen in den Qualitätsentwicklungsprozessen die „institutio-
nalisierte“ Partizipation der jungen Menschen in den Einrichtungen und die
Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Eltern?
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Leitfaden für das Interview mit Vertretern der AGJF

1. Wird Ihrer Kenntnis nach die offene Jugendarbeit im erforderlichen Umfang
und mit angemessenen Verfahrensweisen an den Planungen nach § 80 KJHG
beteiligt? Wo liegen Mängel? Was läuft gut?

2. Wird Ihrer Kenntnis nach die offene Jugendarbeit an der Jugendhilfeplanung
bei der Einführung neuer Steuerungsmodelle angemessen berücksichtigt?

3. Vor welche Herausforderungen sieht sich die offene Jugendarbeit durch die
gesellschaftlichen Entwicklungen und die Probleme junger Menschen gestellt?

4. Wo sehen Sie den Hauptbedarf hinsichtlich der Angebotsentwicklung?

5. Welche Möglichkeiten der Verknüpfung von offener Jugendarbeit mit anderen
Leistungsbereichen der Jugendhilfe sehen Sie und werden bereits irgendwo
realisiert?

6. Mit welchen anderen strukturellen Entwicklungen ist die offene Jugendarbeit
derzeit befasst?

7. Auf welche Weise bemüht sich die offene Jugendarbeit um Qualitätsentwick-
lung?
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Leitfaden für das Interview mit Vertretern des Landes-
jugendrings

1. Wird Ihrer Kenntnis nach die verbandliche Jugendarbeit im erforderlichen
Umfang und mit angemessenen Verfahrensweisen an den Planungen nach § 80
KJHG beteiligt? Wo liegen Mängel? Was läuft gut?

2. Wird Ihrer Kenntnis nach die verbandliche Jugendarbeit an der Jugendhilfe-
planung bei der Einführung neuer Steuerungsmodelle angemessen berück-
sichtigt?

3. Vor welche Herausforderungen sieht sich die verbandliche Jugendarbeit durch
die gesellschaftlichen Entwicklungen und die Probleme junger Menschen
gestellt?

4. Wo sehen Sie den Hauptbedarf hinsichtlich der Angebotsentwicklung?

5. Welche Möglichkeiten der Verknüpfung von verbandlicher Jugendarbeit mit
anderen Leistungsbereichen der Jugendhilfe sehen Sie und werden bereits
irgendwo realisiert?

6. Mit welchen anderen strukturellen Entwicklungen ist die verbandliche Jugend-
arbeit derzeit befasst?

7. Auf welche Weise bemüht sich die verbandliche Jugendarbeit um Qualitäts-
entwicklung?
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Zusammenfassender Auszug der „Darstellung von Projekten
zum Umgang mit der Jugenddelinquenz aus Sicht der Jugend-
hilfe“, Sozialministerium Baden-Württemberg Az 42-6905-2.2

Insgesamt sind im Papier des Sozialministeriums 89 primärpräventive Projekte in
folgenden Bereichen (Einteilung nach Schwerpunkten) aufgeführt:

• Informationsveranstaltungen und Projekttage für SchülerInnen, LehrerInnen,
ErzieherInnen und SozialarbeiterInnen (zu Themen wie Gewalt, Medien,
Sucht)
21 Projekte, Beispiel: Konfliktschlichtungstraining im Enzkreis: LehrerInnen
und SchülerInnen bzw. Jugendliche an Jugendhäusern werden zu Konflikt-
schlichtern ausgebildet.

• Gemeinwesenorientierte Arbeit, Arbeit in sozialen Brennpunkten
13 Projekte, Beispiel: Stadtteilorientierte Gemeinwesenarbeit im Wohngebiet
Salzert im Kreis Lörrach.

• Angebote für (Spät-)Aussiedler/Russlanddeutsche
9 Projekte, Beispiel: Betreuung jugendlicher Aussiedler in Übergangswohn-
heimen im Rems-Murr-Kreis zur Unterstützung bei der Integration durch
Hilfen im schulischen, beruflichen und sozialen Bereich.

• Projekte mit aktiver Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
6 Projekte, Beispiel: Zirkus-Kinder-Winterschule im Kreis Reutlingen, Zirkus-
kurse und -vorführungen mit Kindern zur Suchtprävention unter Betreuung
einer Zirkusfamilie.

• Arbeitsgruppen und Initiativen zur Konzeptentwicklung bzw. Vernetzung
6 Projekte, Beispiel: Arbeitsgruppe „Jugendkriminalität im Ostalbkreis“. Ziel
ist die Entwicklung eines Konzeptes, wie der Kinder- und Jugendkriminalität
entgegengewirkt werden kann.

• Mobile Jugendarbeit
5 Projekte, Beispiel: Aufsuchende Jugendhilfe in der Tübinger Innenstadt.

• Angebote im Bereich der Suchtprophylaxe
4 Projekte: Beispiel: „Tandem-Teams“ im Rems-Murr-Kreis: Niederschwellige
integrative Angebote für drogennutzende Jugendliche.

• Soziale Gruppenarbeit und sonstige Gruppenarbeit
4 Projekte, Beispiel: Gruppenarbeit im Ortenaukreis mit Jugendlichen, die
Schwierigkeiten im persönlichen, familiären und/oder sozialen Bereich haben.

• Schulsozialarbeit
4 Projekte, Beispiel: Schulsozialarbeit am Berufsschulzentrum im Landkreis
Ludwigsburg.

• Gemeindejugendreferenten/Ortsjugendpfleger/Mitarbeiterleasing
4 Projekte, Beispiel: Mobiler Ortsjugendpfleger im Kreis Calw, der von den
Gemeinden bei Bedarf zur Unterstützung und Beratung „eingekauft“ werden
kann.

• Aktionen in Kindergärten
2 Projekte, Beispiel: Projekt spielzeugfreier Kindergarten im Rhein-Neckar-Kreis.

• Anlauf- und Beratungsstellen
2 Projekte, Beispiel: Anlaufstelle gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch im
Rems-Murr-Kreis.

• Erziehungsbeistandschaft, § 30 SGB VIII
1 Projekt in Freiburg

• Angebote für Mädchen und junge Frauen
1 Projekt im Ortenaukreis: Bundesmodellprojekt „Mädchen in der Jugendhilfe“
für Mädchen und junge Frauen aus anderen kulturellen Lebensräumen.

Anhang

Primärpräventive Projekte



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5359

264

• Integrationsprojekte
1 Projekt in Stuttgart: „Integration statt Ausgrenzung“ mit dem Ziel eines inter-
kulturell-religiösen Austausches.

• Projekte zum Thema Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendlichen (außer-
halb von Schulen oder Jugendhäusern)
1 Projekt im Kreis Esslingen: „Vertragen statt Schlagen“ für Kinder und
Jugendliche an der Paulinenpflege, die durch besondere Gewaltbereitschaft
auffallen.

• Projekte im Bereich von Arbeit und Ausbildung
1 Projekt in Karlsruhe: „Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH“ mit dem Ziel,
Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen entgegenzuwirken und damit Perspek-
tivlosigkeit und Mittellosigkeit als Ursachen für kriminelles Handeln zu
verhindern.

• Erlebnispädagogische Angebote
1 Projekt: „Outdoorpark“ des CVJM Karlsruhe e.V. mit einem Parcours, in
dem handlungsorientierte Aufgaben zu lösen sind.

• Projekte für Jugendliche auf der Straße
1 Projekt im Ortenaukreis: „Garagenprojekt“ – Tagesgruppe zur Eingliederung
von Jugendlichen auf der Straße, die durch Sucht, Drogen, Kriminalität und
Prostitution gefährdet sind.

• Sonstige Projekte
2 Projekte, Beispiel: Anti-Gewalt-Theaterstück in Karlsruhe, durch das die
Zunahme der Brutalität zwischen Jugendlichen entgegengewirkt werden soll.
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